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Referentenentwurf

des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwe-
sen

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der integrierten Stadtentwicklung

A. Problem und Ziel

Das Bauplanungsrecht ist derzeit einem hohen Reformdruck ausgesetzt, der sich aus un-
terschiedlichen Entwicklungen speist. Der Wohnungsmarkt ist vor allem in vielen urbanen
Räumen nach wie vor angespannt. Generell ist die Neubautätigkeit infolge der wirtschaftli-
chen Entwicklungen im Immobilienbereich und auf den Finanzmärkten gedämpft. Das Bun-
desministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) hat hierzu zu Be-
ginn des Jahres 2022 das „Bündnis für bezahlbaren Wohnraum“ mit allen relevanten Akt-
euren ins Leben gerufen. Aus dem Bündnisprozess ist ein umfangreiches Maßnahmenpa-
ket hervorgegangen, das am 12. Oktober 2022 vorgestellt wurde. Zur Stabilisierung der
aktuellen konjunkturellen Lage in der Bau- und Immobilienwirtschaft hat die Bundesregie-
rung die Beschlüsse des Bündnisses auf dem Bündnis-Tag am 25. September 2023 durch
ein 14-Punkte-Maßnahmenpaket zur Förderung von Investitionen in den Wohnungsbau er-
gänzt. Zudem haben Bund und Länder am 6. November 2023 einen Pakt für Planungs-,
Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung geschlossen, in dem ebenfalls Maßnah-
men zur Umsetzung im Baugesetzbuch (BauGB) enthalten sind. Des Weiteren enthält auch
die am 17. Juli 2024 von der Bundesregierung beschlossene „Wachstumsinitiative – neue
wirtschaftliche Dynamik für Deutschland“ Maßnahmen zur Senkung der Baukosten und zur
Stärkung des Wohnungsneubaus. Für das Baugesetzbuch sollen die Prüf- und Regelungs-
aufträge – soweit nicht schon Teil der bereits in Kraft getretenen, vorgezogenen Novellie-
rungen des BauGB – mit dem vorliegenden Gesetz umgesetzt werden.

Ein weiterer Anlass für die Überarbeitung des Bauplanungsrechts sind die klimatischen Ver-
änderungen. Die Folgen des Klimawandels machen sich immer stärker bemerkbar. Lange
Hitzeperioden führen vielerorts zu gesundheitlichen und ökologischen Belastungen, zudem
nimmt Trockenheit in vielen Regionen zu. Gleichzeitig erhöht der Klimawandel Starkregen-
und Hochwassergefahren. Die Auswirkungen des Klimawandels müssen daher in der
Stadt- und Siedlungsentwicklung berücksichtigt werden, um diese zukunftsfest zu gestal-
ten. Damit das Bauplanungsrecht für die Kommunen übersichtlich und handhabbar bleibt,
soll die Berücksichtigung der Erfordernisse der Klimaanpassung eigenständig und abschlie-
ßend im BauGB geregelt werden.

Um die Transformation der Energieversorgung im Bundesgebiet weiter voranzubringen und
die Ausbauziele für Erneuerbare Energien in der gebotenen Geschwindigkeit zu erreichen,
werden mit diesem Gesetz auch weitere Änderungen des Planungsrechts vorgeschlagen.
Unter anderem soll eine ausdrückliche Privilegierung von Geothermie-Vorhaben eingeführt
werden.

Die unterschiedlichen Herausforderungen sollen mit der vorliegenden Novelle unter Rück-
bindung an die Neue Leipzig-Charta mit ihren drei Dimensionen der „gerechten, der grünen
und der produktiven Stadt“ adressiert und zu einem stimmigen Gesamtkonzept zusammen-
geführt werden.
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B. Lösung

In diesem Gesetzentwurf werden unterschiedliche Rechtsänderungen vorgeschlagen, um
die vorgenannten Regelungsziele umzusetzen. So sollen die mit dem Baulandmobilisie-
rungsgesetz im Jahr 2021 eingeführten Instrumente weiterentwickelt und entfristet bzw.
verlängert werden. Es sollen weitere Flexibilisierungen für den Wohnungsbau eingeführt
werden, und zwar sowohl im Geltungsbereich von Bebauungsplänen als auch im unbeplan-
ten Innenbereich. Außerdem soll das Instrument des Vorhaben- und Erschließungsplans
praxisgerechter ausgestaltet werden.

Zudem sollen die Regelungen für die Aufstellung von Bauleitplänen modernisiert und ge-
strafft werden. Die Neusystematisierung der bisherigen §§ 1 bis 2a des BauGB und insbe-
sondere die Bündelung der zu berücksichtigenden Belange anhand der von der Neuen
Leipzig-Charta geprägten drei Dimensionen einer nachhaltigen Stadtentwicklung soll den
Gemeinden Struktur und Orientierung vorgeben.

Die Regelungen zu Umweltprüfung und Umweltbericht in § 2 und der Anlage 1 BauGB wer-
den überarbeitet, um einen überobligatorischen Aufwand in Zukunft möglichst zu vermei-
den. Schließlich soll der Aspekt Klimaanpassung zum Schutz vor Hitzebelastung und Stark-
regen sowie die Verankerung der „dreifachen Innenentwicklung“ sowohl in der Bauleitpla-
nung als auch im Rahmen der Vorschriften über die Zulässigkeit von Vorhaben gestärkt
werden.

Erleichterungen zugunsten einer stärkeren Nutzungsmischung sollen durch die Möglichkeit
der Öffnung der Kerngebiete für das Wohnen eingeführt werden. Die Verfahrensdigitalisie-
rung soll durch die Verwendung des Datenstandards XPlanung im Rahmen der Planung
und durch eine digitalisierte Planbekanntmachung gestärkt werden.

Im Bereich der Bodenordnung und im besonderen Städtebaurecht sollen die vorhandenen
Instrumente einerseits zum effektiveren Einsatz für die Schaffung von Wohnraum erweitert
und verbessert werden. Dies umfasst etwa die Einbeziehung einer bestimmten Konstella-
tion des sogenannten „Share Deals“ in die Vorkaufsrechtsausübung. Zudem wird den Ge-
meinden mit angespannten Wohnungsmärkten die Möglichkeit gegeben, durch einen sozi-
alen Flächenbeitrag im Rahmen der Umlegung bessere Voraussetzungen für die Errichtung
bezahlbaren Wohnraums zu schaffen. Das Baugebot wird in Gebieten mit angespannten
Wohnungsmärkten durch die Einführung einer Satzungsermächtigung für die verfahrens-
mäßige Zusammenfassung mehrerer Baugebote vereinfacht. Die Regelung zum Umwand-
lungsschutz in § 250 BauGB wird um zwei Jahre verlängert und im Anwendungsbereich
modifiziert.

Im Bereich des besonderen Städtebaurechts liegt ein weiterer Schwerpunkt in Unterstüt-
zung der Gemeinden bei der Klimaanpassung. Das Pflanzgebot des § 178 BauGB wird
geändert und um ein Maßnahmengebot erweitert, um Umsetzungsdefiziten von im Bebau-
ungsplan getroffenen Festsetzungen zum Ausgleich sowie zu Bepflanzungen und sonsti-
gen Maßnahmen begegnen zu können.

Für weitere Einzelheiten sowie für die Erläuterungen zu weiteren vorgeschlagenen Ände-
rungen wird auf die Darstellungen im besonderen Teil verwiesen.

C. Alternativen

Alternativen hinsichtlich der grundsätzlichen Zielsetzung dieses Gesetzes und seiner Re-
gelungsschwerpunkte sind nicht ersichtlich. Abweichungen bei der konkreten Ausgestal-
tung der Änderungen sind – wie stets – grundsätzlich denkbar. Die hier gefundenen Vor-
schläge sind Ergebnis der Auswertung der Expertengesprächsreihe, laufender
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Fachbeiträge und der vielen Stellungnahmen und Diskussionen anlässlich der vorgezoge-
nen Novellen und stellen sich aus fachlicher Sicht als ausgewogen und zielführend dar.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand sind für Bund, Länder und Kommunen nicht
zu erwarten.

E. Erfüllungsaufwand

Artikel 1 des Gesetzentwurfs verursacht einen Erfüllungsaufwand in Form einer Belastung
durch

 die das kommunale Vorkaufsrecht betreffenden Änderungen (§§ 24 Absätze 2 und
2a, 28 Absatz 1 BauGB),

 die ergänzenden Anforderungen für die Klimaanpassung, die an Vorhaben im un-
beplanten Innenbereich gestellt werden können (§ 34 Absatz 1 BauGB),

 die Anzeigepflicht nach der Durchführung angeordneter Ausgleichsmaßnahmen
(§ 135a BauGB),

 die Einführung einer Satzungsermächtigung für die verfahrensmäßige Zusammen-
fassung mehrerer Baugebote für Gemeinden mit einem angespannten Wohnungs-
markt gemäß § 201a BauGB (§ 176 Absatz 10 BauGB) sowie

 den Erlass eines Pflanz- und Maßnahmengebots im Falle der Nichtbeachtung der
Festsetzungen des Bebauungsplans durch den Grundstückseigentümer (§ 178
BauGB).

Zugleich führt Artikel 1 des Gesetzentwurfs zu Kosteneinsparungen. So führen die genann-
ten Änderungen beim Vorkaufsrecht insgesamt zu einer Entlastung, weil Vorkaufsrechte
dem Wohl der Allgemeinheit dienen und insbesondere dann ausgeübt werden können,
wenn sie einer Enteignung in gleicher Konstellation vorbeugen. Eine Enteignung verursacht
im Durchschnitt mehr Aufwand als die Ausübung eines Vorkaufsrechts.

Darüber hinaus resultieren weitere Kosteneinsparungen für die Verwaltung und die Wirt-
schaft aufgrund des Artikels 1 des Gesetzentwurfs, insbesondere aus einer Verringerung
des zeitlichen Aufwands in der Bauleitplanung. Die Zeitersparnis ergibt sich aus

 einer Begrenzung des Umfangs des Umweltberichts (§ 2 Absatz 1 und An-
lage 1 BauGB),

 der neuen Möglichkeit zu besonderen Festsetzungen für im Zusammenhang be-
baute Ortsteile nach § 34 BauGB (§ 9a BauGB),

 den Änderungen hinsichtlich des Vorhaben- und Erschließungsplans (§ 12 Ab-
satz 3 BauGB),

 der Flexibilisierung des Einzelfallerfordernisses bei Befreiungen (§ 31 Ab-
satz 3 BauGB),

 der Erweiterung des Absehens vom Einfügungsgebot (§ 34 Absatz 3a BauGB),
 der Einführung eines neuen Privilegierungstatbestands für Geothermie (§ 35 Ab-

satz 1 Nr. 5 BauGB) sowie
 der Folgewirkung nach Einführung eines Satzungsrechts für Gebiete mit einem an-

gespannten Wohnungsmarkt gemäß § 201a BauGB (§ 176 Absatz 10 BauGB).

Weitere Kostenentlastungen folgen aus der bundesweiten Vereinheitlichung des Vollge-
schossbegriffs (§ 20 Absatz 1 BauNVO) durch Artikel 2 des Gesetzentwurfs. Diese lassen
sich jedoch nicht belastbar schätzen.
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E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Durch das Gesetz entsteht für Bürgerinnen und Bürger insgesamt eine jährliche Kostenein-
sparung (Entlastung) von rund 3,4 Mio. Euro im Hinblick auf Wohneigentum in Gebieten
nach § 34 BauGB. Ein einmaliger Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger wird durch
die Anzeigepflicht gegenüber der Gemeinde (§ 135a BauGB) begründet und auf etwa
175 000 Euro geschätzt. Die der Schätzung zugrunde gelegten Annahmen sind dem Be-
gründungsteil zu entnehmen.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Die für die Wirtschaft entstehenden Kostenwirkungen belaufen sich in Summe geschätzt
auf rund 4,5 Mio. Euro Mehrkosten jährlich. Hinzu kommen rund 260 000 Euro einmaliger
Erfüllungsaufwand für den Umstellungsaufwand. Im Einzelnen sind die der Schätzung zu-
grunde gelegten Annahmen dem Begründungsteil zu entnehmen.

Durch das Gesetz entstehen der Wirtschaft einerseits Mehrkosten, die sich geschätzt auf
etwa 16 Mio. Euro pro Jahr und weiteren 260 000 Euro einmalige Umstellungskosten be-
laufen. Diese sind u. a. auf zusätzliche Anforderungen der Klimaanpassung (§ 34 Ab-
satz 1 BauGB) zurückzuführen. Andererseits trägt diese Neuregelung mittelbar zur Verrin-
gerung bzw. Vermeidung von Schäden an Gebäuden und damit einhergehenden Versiche-
rungsleistungen bei, was eine Kostensenkung bedeutet (s. u. „weitere Kosten“) – einerseits
für die betroffenen Gebäudeeigentümer (Bürgerinnen und Bürger sowie Wirtschaft) und an-
dererseits für die Versicherungsunternehmen (Wirtschaft). Zudem werden in Artikel 2 durch
die bundesweite Vereinheitlichung des Vollgeschossbegriffs (§ 20 Absatz 1 BauNVO) Kos-
ten infolge der Berücksichtigung unterschiedlicher landesrechtlicher Regelungen vermie-
den, die jedoch in ihrer Höhe nicht bezifferbar sind.

Soweit sich die Entlastungen beziffern lassen, werden sie auf rund 11,5 Miro. Euro ge-
schätzt, darunter 11,3 Mio. Euro für die Erleichterung für die Neuerrichtung von Wohnge-
bäuden im Innenbereich (§ 34 Absatz 3a BauGB).

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

Durch das Gesetz werden mit Einführung einer Anzeigepflicht des Vorhabenträgers gegen-
über der Gemeinde (§ 135a BauGB) einmalige Bürokratiekosten in Höhe von rund
260 000 Euro begründet. Einzelheiten zur Ermittlung dieser Bürokratiekosten (einmaliger
Erfüllungsaufwand) können dem Begründungsteil entnommen werden.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Insgesamt werden für die mit dem Gesetzentwurf einhergehenden Beschleunigungen im
Bauplanungsrecht sowie weiteren Änderungen im allgemeinen und besonderen Städtebau-
recht Entlastungen für die Verwaltung in Höhe von 52,9 Mio. Euro geschätzt, die sich aus
der Differenz der Mehraufwände von rund 7,7 Mio. Euro und den Kosteneinsparungen von
rund 60,6 Mio. Euro ergeben. Die Einzelheiten hierfür sind dem Begründungsteil zu entneh-
men.

Dem Bund entstehen keine Kosten, da mit dem Vollzug des Gesetzes die Länder und Kom-
munen betraut sind. Durch das Gesetzesvorhaben sollen die Handlungsmöglichkeiten so-
wohl der Bauaufsichtsbehörden in den Ländern als auch der Gemeinden im Bereich des
Bauplanungsrechts gestärkt werden. Den Ländern und Kommunen entstehen durch das
Bundesgesetz keine unmittelbaren Kosten; Kosten können erst durch die Anwendung der
geplanten Regelungen bei der in diesem Zusammenhang notwendigen Durchführung von
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Bauleitplan- oder Baugenehmigungsverfahren entstehen. Die Durchführung von Bauleit-
planverfahren entspricht der gemeindlichen Praxis.

Infolge der vorgesehenen Gesetzesänderungen kommt es bei den zuständigen Stellen in
kommunalen Verwaltungen zu Kosteneinsparungen, u. a. aufgrund der Beschleunigung
von Planungs- und Genehmigungsverfahren infolge verkürzter Bearbeitungszeiten bei ein-
zelnen Prozessschritten, die erzielt werden. Diese sind in der Höhe schwer bezifferbar, da
die Frage, ob und welche Bauleitpläne aufgestellt werden, im Rahmen der kommunalen
Selbstverwaltungsgarantie je nach den lokalen Rahmenbedingungen von der Gemeinde
entschieden wird, weshalb sich die ermittelten Beträge für die Entlastungen auf Schätzun-
gen und diesen zugrunde liegenden Annahmen stützen.

F. Weitere Kosten

Mittelbare Kosteneinsparungen (Entlastungen) sind insbesondere durch eine mit dem Ge-
setz zu erwirkende klimaangepasste Bauweise (§ 34 Absatz 1 BauGB) zu erwarten, mit der
(Versicherungs-) Schäden durch infolge des Klimawandels vermehrt zu erwartende Natur-
gefahren, wie Starkregen oder Hochwasser, vermieden oder zumindest verringert werden.

Für Bürgerinnen und Bürger werden sich diese Einsparungen in verringerten Leistungs-
pflichten, etwa in sinkenden, jedenfalls in der Vermeidung von steigenden Versicherungs-
prämien, niederschlagen. Dieser Effekt lässt sich nicht beziffern, es wird aber davon aus-
gegangen, dass er mindestens in der Höhe des oben geschätzten Erfüllungsaufwands ein-
tritt.

Darüber hinaus verursacht das Gesetz weder weitere Kosten (Belastungen) für die Wirt-
schaft noch Kosten für die sozialen Sicherungssysteme. Kostenüberwälzungen, die zu ei-
ner Erhöhung von Einzelpreisen führen und Auswirkungen auf das allgemeine Preisniveau,
insbesondere auf das Verbraucherniveau haben, sind nicht zu erwarten.
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Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der integrierten Stadtentwicklung

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Baugesetzbuchs

Das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl.
2023 I Nr. 394) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angaben zu den §§ 1 bis 2a werden durch die folgenden Angaben zu den §§ 1
bis 2 ersetzt:

„§ 1 Aufgabe der Bauleitplanung

§ 1a Instrumente der städtebaulichen Planung

§ 1b Grundsätze der Abwägung

§ 1c Abwägungsmaterial

§ 2 Begründung und Umweltbericht; Umweltprüfung“.

b) Die Angabe zu § 4b wird wie folgt gefasst:

„§ 4b Beschleunigung des Bauleitplanverfahrens“.

c) Die Angabe zu § 6a wird wie folgt gefasst:

„§ 6a Wirksamwerden des Flächennutzungsplans; zusammenfassende Erklärung“.

d) Die Angaben zu den §§ 9a bis 10a werden durch die folgenden Angaben zu den
§§ 9a bis 10a ersetzt:

„§ 9a Besondere Festsetzungen für im Zusammenhang bebaute Ortsteile nach § 34

§ 9b Verordnungsermächtigungen

§ 10 Beschluss und Genehmigung des Bebauungsplans

§ 10a Inkrafttreten des Bebauungsplans; zusammenfassende Erklärung“.

e) Die Angabe zum Zweiten Teil des Ersten Kapitels wird wie folgt gefasst:
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„Zweiter Teil

Sicherung der Bauleitplanung und der geordneten städtebaulichen Entwicklung“.

f) Nach der Angabe zu § 58 wird folgende Angabe zu § 58a eingefügt:

„§ 58a Sozialer Flächenbeitrag in Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt“.

g) Die Angabe zu § 178 wird wie folgt gefasst:

„§ 178 Pflanz- und Maßnahmengebot“.

h) Nach der Angabe zu § 191 werden folgende Angaben zum Zehnten Teil des Zwei-
ten Kapitels sowie zu § 191a eingefügt:

„Zehnter Teil

Städtebauliche Instrumente zur Klimaanpassung

§ 191a Instrumente zur Klimaanpassung“.

i) Nach der Angabe zu § 247 wird folgende Angabe zu §247a eingefügt:

„§ 247a Sonderregelungen für Vorhaben zur Versorgung mit Telekommunikationsdiensten“.

j) Die Angabe zu der Anlage 1 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 1 (zu § 2 Absatz 2 und § 4c)“.

2. Die §§ 1 bis 2a werden durch die folgenden §§ 1 bis 2 ersetzt:

§ 1„

Aufgabe der Bauleitplanung

(1) Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der
Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuchs vorzubereiten und
zu leiten.

(2) Die Gemeinden haben die Bauleitpläne in eigener Verantwortung aufzustel-
len, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich
ist; die Aufstellung kann insbesondere bei der Ausweisung von Flächen für den Woh-
nungsbau in Betracht kommen. Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebauli-
chen Satzungen besteht kein Anspruch; ein Anspruch kann auch nicht durch Vertrag
begründet werden. Der Beschluss, einen Bauleitplan aufzustellen, ist ortsüblich be-
kannt zu machen.

(3) Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen. Bauleitpläne
benachbarter Gemeinden sind aufeinander abzustimmen; dabei können sich Gemein-
den auch auf die ihnen durch Ziele der Raumordnung zugewiesenen Funktionen sowie
auf Auswirkungen auf ihre zentralen Versorgungsbereiche berufen.

(4) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Be-
lange, die für die Abwägung von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial, § 1c), zu ermit-
teln und zu bewerten.
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(5) Die Belange nach Absatz 4 sind unter Berücksichtigung der Grundsätze des
§ 1b gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

(6) Die Vorschriften dieses Gesetzbuchs über die Aufstellung von Bauleitplänen
gelten auch für ihre Änderung, Ergänzung und Aufhebung.

§ 1a

Instrumente der städtebaulichen Planung

(1) Bauleitpläne sind

1. der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan, §§ 5 bis 7) und

2. der Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan, §§ 8 bis 10a).

Bauleitpläne können bei Vorliegen der Voraussetzungen im vereinfachten Verfahren
(§ 13) und Bebauungspläne können als Bebauungspläne der Innenentwicklung im be-
schleunigten Verfahren (§ 13a) aufgestellt werden.

(2) Die Gemeinden können daneben unter den dort geregelten Voraussetzungen
sonstige städtebauliche Satzungen nach § 34 Absatz 4 bis 6 (Innenbereichssatzung)
und § 35 Absatz 6 (Außenbereichssatzung) aufstellen. Die Sicherung von Gebieten mit
Fremdenverkehrsfunktion nach § 22 kann in einem Bebauungsplan oder durch sons-
tige Satzung (Fremdenverkehrssatzung) erfolgen. Bei der Aufstellung sonstiger Sat-
zungen sind die für Bauleitpläne geltenden Vorschriften dieses Gesetzes nicht anzu-
wenden, es sei denn, dies ist ausdrücklich angeordnet.

(3) Bei der Erstellung von Planunterlagen für Bauleitpläne und sonstige städte-
bauliche Satzungen verwenden die Gemeinden den Standard XPlanung gemäß dem
Beschluss 2017/37 des IT-Planungsrats vom 5. Oktober 2017 (BAnz AT 08.02.2018
B5).

§ 1b

Grundsätze der Abwägung

(1) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die
sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen an gerechte, grüne
und produktive Städte und Gemeinden auch in Verantwortung gegenüber künftigen
Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit
dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse
der Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Um-
welt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln so-
wie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwick-
lung zu fördern und zur Erfüllung der Klimaschutzziele des Bundes-Klimaschutzgeset-
zes die Wärme- und Energieversorgung von Gebäuden treibhausgasneutral zu gestal-
ten, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell
zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig
durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen; diese Maßnahmen umfassen neben
der baulichen Innenentwicklung auch die Entwicklung von Grün- und Freiflächen sowie
der nachhaltigen Mobilität (dreifache Innenentwicklung).
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(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nut-
zungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur In-
nenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu
begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen
nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die Notwendigkeit der Umwandlung
landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen soll begründet werden; dabei sollen
Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu
denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nach-
verdichtungsmöglichkeiten zählen können.

(3) Voraussichtlich erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in
§ 1c Absatz 3 Nummer 1 bezeichneten Bestandteilen sollen vermieden oder ausgegli-
chen werden (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz). Der Ausgleich
erfolgt durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 als Flä-
chen oder Maßnahmen zum Ausgleich. Soweit dies mit einer nachhaltigen städtebau-
lichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes und der
Landschaftspflege vereinbar ist, können die Darstellungen und Festsetzungen auch an
anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. Anstelle von Darstellungen und Fest-
setzungen können auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11 oder sonstige geeig-
nete Maßnahmen zum Ausgleich auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen ge-
troffen werden. § 15 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes gilt entsprechend. Ein
Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt sind oder zulässig waren.

(4) Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll durch Maßnahmen, die dem Kli-
mawandel entgegenwirken, Rechnung getragen werden.

(5) Den Erfordernissen der Klimaanpassung soll Rechnung getragen werden; da-
bei sind Klimaanpassungskonzepte, Starkregenkarten und Hitzebelastungskarten zu
berücksichtigen. Insbesondere soll durch ausreichend versickerungsfähige Fläche,
Verdunstungsmöglichkeiten und einen geringen Oberflächenabfluss die Annäherung
an einen naturnahen Wasserhaushalt erreicht werden (wassersensible Stadtentwick-
lung).

§ 1c

Abwägungsmaterial

(1) Für die Abwägung des Bauleitplans können insbesondere die in den
Absätzen 2 bis 5 aufgeführten sozialen, umweltbezogenen und wirtschaftlichen Be-
lange sowie die sonstigen öffentlichen Belange von Bedeutung sein, einschließlich ih-
rer Wechselwirkungen unter- und zueinander sowie der Auswirkungen aufeinander.

(2) Als Belange vornehmlich der Wohn- und Arbeitsbevölkerung (soziale Be-
lange) sind insbesondere zu berücksichtigen:

1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und
die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung,

2. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere auch von Familien mit meh-
reren Kindern, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen,
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die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung sowie die Bevölkerungsent-
wicklung,

3. die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Be-
dürfnisse der Familien, der jungen und alten Menschen und der Menschen mit Be-
hinderung, unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer sowie die Be-
lange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung,

4. die Belange der Mobilität der Bevölkerung einschließlich des nicht motorisierten
Verkehrs,

5. die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistun-
gen,

6. die ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen.

(3) Als Belange vornehmlich des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege (umweltbezogene Belange), sind insbesondere zu be-
rücksichtigen:

1. die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,

2. die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes,

3. umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie
die Bevölkerung insgesamt,

4. umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,

5. die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes
nach den Nummern 1 bis 4,

6. die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit zu entwickelnder und vorhandener
Ortsteile insbesondere gegen die Auswirkungen des Klimawandels,

7. die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und
Abwässern,

8. die Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere auch im Zusammenhang mit
der Wärmeversorgung von Gebäuden, sowie die sparsame und effiziente Nutzung
von Energie,

9. die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbeson-
dere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, sowie die Darstellungen in
Wärmeplänen und die Entscheidungen über die Ausweisung als Gebiet zum Neu-
oder Ausbau von Wärmenetzen oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet gemäß
§ 26 des Wärmeplanungsgesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr.
394),

10. die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch
Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festge-
legten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden,

11. unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswir-
kungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen
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Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange
nach den Nummern 1 bis 5,

12. die Belange einer auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichteten
städtebaulichen Entwicklung.

(4) Als Belange vornehmlich der Wirtschaft (wirtschaftliche Belange) sind insbe-
sondere zu berücksichtigen:

1. die Belange der klein- und mittelständischen Struktur,

2. die Belange der Land- und Forstwirtschaft,

3. die Belange der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen,

4. die Belange des Post- und Telekommunikationswesens, insbesondere des Mobil-
funkausbaus,

5. die Belange der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser, einschließlich
der Versorgungssicherheit,

6. die Belange der Sicherung von Rohstoffvorkommen,

7. die Belange des Personen- und Güterverkehrs, einschließlich des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs.

(5) Als sonstige öffentliche Belange sind insbesondere zu berücksichtigen:

1. die Anforderungen des kostensparenden, insbesondere des seriellen und modu-
laren Bauens,

2. die multifunktionale Nutzung von Flächen,

3. die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhan-
dener Ortsteile sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsberei-
che,

4. die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die er-
haltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer o-
der städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbil-
des,

5. die Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes sowie der zivilen Anschluss-
nutzung von Militärliegenschaften,

6. die Belange des Küsten- oder Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge,
insbesondere die Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden,

7. die von den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts festge-
stellten Erfordernisse für Gottesdienst und Seelsorge,

8. die Belange von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und ihrer Unterbringung,

9. die Belange der Elektromobilität, insbesondere des Ausbaus der Ladeinfrastruktur.

(6) Ebenso sind die Ergebnisse einer von der Gemeinde beschlossenen sonsti-
gen städtebaulichen Planung, insbesondere eines städtebaulichen
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Entwicklungskonzeptes, eines integrierten Freiraumentwicklungskonzeptes oder eines
nachhaltigen Mobilitätskonzeptes in der Abwägung zu berücksichtigen. Sie können
auch Teil der Begründung des Bauleitplans nach § 2 Absatz 1 Satz 2 werden.

§ 2

Begründung und Umweltbericht; Umweltprüfung

(1) Die Gemeinde hat im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplans
eine Begründung beizufügen. In ihr sind entsprechend dem Stand des Verfahrens

1. die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bauleitplans und

2. in dem Umweltbericht die auf Grund der Umweltprüfung nach Absatz 2 ermittelten
und bewerteten Belange des Umweltschutzes

darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung; sein
Umfang soll ein Drittel der Begründung des Bauleitplans nicht überschreiten.

(2) Zur Erstellung des Umweltberichts wird für die Grundsätze nach
§ 1b Absatz 2 bis 5 und die Belange des Umweltschutzes nach § 1c Absatz 3 eine Um-
weltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-
gen ermittelt werden. Die Gemeinde legt dazu für jeden Bauleitplan fest, in welchem
Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für die Abwägung erforder-
lich ist. Die Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch ist anzuwenden. Das Ergebnis der Um-
weltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. Liegen Landschaftspläne oder
sonstige Pläne nach § 1c Absatz 3 Nummer 9 vor, sind deren Bestandsaufnahmen
und Bewertungen in der Umweltprüfung heranzuziehen.

(3) Soweit ein Gebiet im Sinne des § 1c Absatz 3 Nummer 2 in seinen für die Er-
haltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich beein-
trächtigt werden kann, sind im Rahmen der Umweltprüfung nach Absatz 2 die Vor-
schriften des Bundesnaturschutzgesetzes über die Zulässigkeit und Durchführung von
derartigen Eingriffen einschließlich der Einholung der Stellungnahme der Europäischen
Kommission anzuwenden.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

(1)„ Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig in geeigneter Weise zu beteiligen
und hierzu über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, über sich wesent-
lich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines
Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung
zu informieren; dabei ist ihr Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung dieser In-
formationen zu geben (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung). Auch Kinder und Ju-
gendliche sind Teil der Öffentlichkeit im Sinne des Satzes 1. Von der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung kann abgesehen werden, wenn

1. ein Bebauungsplan aufgestellt oder aufgehoben wird und sich dies auf das
Plangebiet und die Nachbargebiete nicht oder nur unwesentlich auswirkt oder

2. die Beteiligung bereits zuvor auf anderer Grundlage erfolgt ist.

An die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung schließt sich das Verfahren nach Ab-
satz 2 auch an, wenn sie zu einer Änderung der Planung führt.“
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b) In Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz werden die Wörter „des Landes“ gestrichen.

4. In § 4 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich
durch die Planung berührt werden kann, sind möglichst frühzeitig über die allgemeinen
Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die
Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten und zur Äußerung auch im Hin-
blick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach
§ 2 Absatz 2 aufzufordern.“

5. In § 4a Absatz 2 werden die Wörter „Die Unterrichtung“ durch die Wörter „Die frühzei-
tige Öffentlichkeitsbeteiligung“ ersetzt.

6. § 4b wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 4b

Beschleunigung des Bauleitplanverfahrens“.

b) Der Wortlaut wird Absatz 1 und die Angabe „§§ 2a bis 4a“ wird durch die Wörter
„§ 2 Absatz 2 bis § 4a“ ersetzt.

c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

(2)„ Zwischen dem endgültigen Abschluss der Verfahren nach § 3 Absatz 2
und § 4 Absatz 2, auch in Verbindung mit § 4a Absatz 3, und der Veröffentlichung
des Bauleitplans nach § 6a Absatz 1 Satz 1 oder §10a Absatz 1 Satz 1 sollen nicht
mehr als zwölf Monate liegen.“

7. § 4c wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 zweiter Halbsatz werden die Wörter „Darstellungen oder Festsetzungen
nach § 1a Absatz 3 Satz 2 und von Maßnahmen nach §1a Absatz 3 Satz 4“ durch
die Wörter „Darstellungen oder Festsetzungen nach § 1b Absatz 3 Satz 2 und von
Maßnahmen nach § 1b Absatz 3 Satz 4“ ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Wörter „Nummer 3 Buchstabe b der Anlage 1“ durch die Wör-
ter „Nummer 2 Buchstabe c Doppelbuchstabe bb der Anlage 1“ ersetzt.

8. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2a wird die Angabe „§ 1a Absatz 3“ durch die Angabe „§ 1b Absatz 3“
ersetzt.

b) Absatz 5 wird aufgehoben.

9. In § 6 werden die Absätze 5 und 6 aufgehoben.

10. § 6a wird wie folgt gefasst:
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„§ 6a

Wirksamwerden des Flächennutzungsplans; zusammenfassende Erklärung

(1) Der genehmigte Flächennutzungsplan wird zusammen mit der Begründung im
Internet veröffentlicht und über ein zentrales Internetportal zugänglich gemacht; über
den Inhalt des Plans hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu geben. Die Internet-
seite oder Internetadresse, unter der der Flächennutzungsplan eingesehen werden
kann, ist ortsüblich bekannt zu machen. Mit der Bekanntmachung nach Satz 2 wird der
Flächennutzungsplan wirksam.

(2) Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nach Absatz 1 ist der Flächennut-
zungsplan und dessen Begründung zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten oder es sind
andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten, etwa durch öffentlich zugängliche
Lesegeräte, zur Verfügung zu stellen. Bei der Veröffentlichung nach Absatz 1 Satz 1
sowie in der Bekanntmachung nach Absatz 1 Satz 2 ist darauf hinzuweisen, wo der
Flächennutzungsplan eingesehen werden kann.

(3) Dem wirksamen Flächennutzungsplan ist eine zusammenfassende Erklärung
beizufügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt
wurden, und über die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften,
in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.“

11. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

6.„ die Mindestzahl und die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohn-
gebäuden;“.

bb) Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

7.„ die Flächen, auf denen nur Gebäude errichtet, geändert oder in ihrer Nut-
zung geändert werden dürfen,

a) bei denen einzelne oder alle Wohnungen die baulichen Vorausset-
zungen für eine Förderung mit Mitteln der sozialen Wohnraumförde-
rung erfüllen, oder

b) bei denen sich ein Vorhabenträger hinsichtlich einzelner oder aller
Wohnungen dazu verpflichtet, die zum Zeitpunkt der Verpflichtung
geltenden Förderbedingungen der sozialen Wohnraumförderung,
insbesondere die Miet- und Belegungsbindung, einzuhalten und die
Einhaltung dieser Verpflichtung in geeigneter Wiese sichergestellt
wird;“.

cc) In Nummer 8 werden nach den Wörtern „teilweise nur“ die Wörter „Pflege- und
Betreuungseinrichtungen oder“ eingefügt.

dd) Nummer 14 wird wie folgt gefasst:

14.„ die Flächen

a) für die Abfallbeseitigung sowie für Ablagerungen,
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b) für die Schmutzwasserbeseitigung,

c) zur Bewirtschaftung von Niederschlagswasser sowie die baulichen
Maßnahmen zu diesem Zweck, insbesondere Anlagen für die de-
zentrale Versickerung, Zisternen und Retentionsdächer;“.

ee) Nummer 16 wird wie folgt geändert:

aaa) Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

b)„ die Flächen für Hochwasserschutzanlagen, für die Regelung des
Wasserabflusses, einschließlich des Niederschlagswassers aus
Starkregenereignissen sowie dessen Zwischenspeicherung
durch multifunktionale Auffangflächen,“.

bbb) In Buchstabe c werden nach dem Wort „Errichtung“ ein Komma und
die Wörter „Änderung oder Nutzungsänderung“ eingefügt.

ff) In Nummer 20 wird das Semikolon am Ende durch ein Komma ersetzt und die
Wörter „wobei im Bebauungsplan auf die Möglichkeit der Anordnung eines
Pflanz- und Maßnahmengebots nach § 178 hingewiesen werden soll;“ werden
angefügt.

gg) Nummer 23 wird wie folgt geändert:

aaa) Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

a)„ zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes

aa) bestimmte Immissionswerte oder Emissionsmengen nicht
überschritten werden dürfen oder

bb) bestimmte Luft verunreinigende Stoffe nicht oder nur be-
schränkt verwendet werden dürfen,“.

bbb) In Buchstabe b werden nach dem Wort „Errichtung“ ein Komma und
die Wörter „Änderung oder Nutzungsänderung“ eingefügt.

hh) Nummer 25 wird wie folgt gefasst:

25.„ für einzelne Flächen oder für ein Bebauungsplangebiet oder Teile da-
von sowie für Teile baulicher Anlagen, insbesondere Dächer und Fassa-
den, mit Ausnahme der für landwirtschaftliche Nutzungen oder Wald fest-
gesetzten Flächen

a) das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen,

b) Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern,

wobei im Bebauungsplan auf die Möglichkeit der Anordnung eines
Pflanz- und Maßnahmengebots nach § 178 hingewiesen werden soll;“.

ii) In Nummer 26 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt.



- 16 - Bearbeitungsstand: 29.07.2024  14:29

jj) Folgende Nummer wird angefügt:

27.„ Gebiete, in denen bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung
baulicher Anlagen bestimmte bauliche oder technische Maßnahmen zur
Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Besonnung getroffen
werden müssen sowie die Art dieser Maßnahmen.“

b) Absatz 1a wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 1a Absatz 3“ durch die Angabe „§ 1b Absatz 3“
ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Im Bebauungsplan soll die Gemeinde ergänzend auf die Pflichten des Vor-
habenträgers nach § 135a Absatz 1 und die Möglichkeit der Anordnung eines
Pflanz- und Maßnahmengebots nach § 178 Satz 3 hinweisen.“

c) Die Absätze 2a bis 2d und 8 werden aufgehoben.

12. Nach § 9 wird folgender § 9a eingefügt:

„§ 9a

Besondere Festsetzungen für im Zusammenhang bebaute Ortsteile nach § 34

(1) Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile, in denen sich die Zulässigkeit des
Vorhabens nach seiner Art allein nach § 34 Absatz 1 beurteilt, kann im Bebauungsplan
festgesetzt werden, dass einzelne Arten der bisher zulässigen baulichen Nutzungen
zulässig oder nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können.

(2) Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile, in denen sich die Zulässigkeit des
Vorhabens nach seiner Art nach § 34 Absatz 1 oder Absatz 2 beurteilt, kann in einem
Bebauungsplan festgesetzt werden, dass

1. nur bestimmte Arten der nach § 34 Absatz 1 und 2 zulässigen baulichen Nutzun-
gen zulässig oder nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden
können, um zentrale Versorgungsbereiche zu erhalten oder zu entwickeln, auch
im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und der Innen-
entwicklung der Gemeinden;

2. Vergnügungsstätten oder bestimmte Arten von Vergnügungsstätten zulässig oder
nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können, um

a) eine Beeinträchtigung von Wohnnutzung, anderen schutzwürdigen Anlagen
wie Kirchen, Schulen und Kindertagesstätten oder

b) eine Beeinträchtigung der sich aus der vorhandenen Nutzung ergebenden
städtebaulichen Funktion des Gebiets, insbesondere durch eine städtebaulich
nachteilige Häufung von Vergnügungsstätten, zu verhindern; oder

3. bestimmte Nutzungen, Arten von Nutzungen oder nach Art, Maß oder Nutzungs-
intensität zu bestimmende Gebäude oder sonstige bauliche Anlagen zulässig oder
nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können, um die
Folgen von Störfällen in der Nachbarschaft von Betriebsbereichen nach § 3 Ab-
satz 5a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu vermeiden oder zu verringern.
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Festsetzungen nach Satz 1 Nummer 3 können ebenso für Gebiete nach § 30 getroffen
werden.

(3) Die Festsetzungen nach den Absätzen 1 und 2 können für Teile des räumli-
chen Geltungsbereichs des Bebauungsplans und für Geschosse, Ebenen und sonstige
Teile baulicher Anlagen unterschiedlich getroffen werden.“

13. Der bisherige § 9a wird § 9b und die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 9b

Verordnungsermächtigungen“.

14. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

§ 10„

Beschluss und Genehmigung des Bebauungsplans“.

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

15. § 10a wird wie folgt gefasst:

„§ 10a

Inkrafttreten des Bebauungsplans; zusammenfassende Erklärung

(1) Der Bebauungsplan wird zusammen mit der Begründung im Internet veröffent-
licht und über ein zentrales Internetportal zugänglich gemacht; über den Inhalt des
Plans hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu geben. Die Internetseite oder In-
ternetadresse, unter der der Bebauungsplan eingesehen werden kann, ist ortsüblich
bekannt zu machen. Mit der Bekanntmachung nach Satz 2 tritt der Bebauungsplan in
Kraft.

(2) Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nach Absatz 1 ist der Bebauungs-
plan und dessen Begründung zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten oder es sind an-
dere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten, etwa durch öffentlich zugängliche
Lesegeräte, zur Verfügung zu stellen. Bei der Veröffentlichung nach Absatz 1 Satz 1
sowie in der Bekanntmachung nach Absatz 1 Satz 2 ist darauf hinzuweisen, wo der
Bebauungsplan eingesehen werden kann.

(3) Dem in Kraft getretenen Bebauungsplan ist eine zusammenfassende Erklä-
rung beizufügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt
wurden, und über die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften,
in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.“

16. § 11 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 1a Absatz 3“ durch die Angabe „§ 1b Absatz 3“
ersetzt.
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b) Nach der Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt:

4.„ entsprechend den mit den städtebaulichen Planungen und Maßnahmen ver-
folgten Zielen und Zwecken in Bezug auf die Klimaanpassung

a) die Anforderungen an das Vorhaben,

b) die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch
den Vertragspartner auf eigene Kosten,

c) die Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen, die der Ge-
meinde für städtebauliche Maßnahmen der Klimaanpassung entstehen
oder entstanden sind und die Voraussetzung oder Folge des geplanten
Vorhabens sind; dazu gehört auch die Bereitstellung von Grundstü-
cken;“.

c) Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden die Nummern 5 und 6.

17. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird die Angabe „§ 2a“ durch die Angabe „§ 2 Absatz 1“ ersetzt.

bb) Satz 4 wird aufgehoben.

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 2 Absatz 4“ durch die Angabe „§ 2 Absatz 2“
ersetzt.

c) In Absatz 3 Satz 1 erster Halbsatz wird die Angabe „§ 9a“ durch die Anlage „§ 9b
Absatz 1“ ersetzt.

d) Absatz 3a wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „festgesetzten Nutzungen“ durch die Wörter
„Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung“ ersetzt.

bb) Folgende Sätze werden angefügt:

„Sofern der Vorhaben- und Erschließungsplan infolge der Änderung des
Durchführungsvertrags unrichtig wird, ist dieser um einen Vermerk, in dem die
Änderungen dargestellt werden, zu ergänzen. Der Vermerk ist ergänzend zum
Bebauungsplan entsprechend § 10a Absatz 1 Satz 1 zu veröffentlichen und
entsprechend § 10a Absatz 2 Satz 1 zur Einsicht bereitzuhalten.“

e) In Absatz 4 wird das Wort „Einzelne“ gestrichen.

18. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Der Satzteil vor Nummer 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nach den Wörtern „nicht berührt oder“ werden die Wörter „dient die
Änderung allein der Umstellung auf die jeweils geltende Fassung der
Baunutzungsverordnung oder“ eingefügt.
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bbb) Die Wörter „§ 9 Absatz 2a oder Absatz 2b“ werden durch die Wörter
„§ 9a Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 1 oder 2“ ersetzt.

bb) In Nummer 2 werden die Wörter „§ 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b“ durch
die Wörter „§ 1c Absatz 3 Nummer 2“ ersetzt.

b) Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

1.„ von der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Absatz 1 und von der
Unterrichtung nach § 4 Absatz 1 abgesehen werden,“.

c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Im vereinfachten Verfahren wird von dem Umweltbericht und der Umweltprüfung
nach § 2 Absatz 1 und 2, von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 4, welche Arten
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassen-
den Erklärung nach § 6a Absatz 3 und § 10a Absatz 3 abgesehen; § 4c ist nicht
anzuwenden.“

19. § 13a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter „§ 2 Absatz 4 Satz 4“ durch die Wörter
„§ 2 Absatz 2 Satz 4“ ersetzt.

bb) In Satz 5 werden die Wörter „§ 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b“ durch die
Wörter „§ 1c Absatz 3 Nummer 2“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 4 werden die Wörter „§ 1a Absatz 3 Satz 6“ durch die Wörter
„§ 1b Absatz 3 Satz 6“ ersetzt und der Punkt am Ende wird durch ein Semiko-
lon ersetzt.

bb) Folgende Nummer 5 wird angefügt:

5.„ In der Begründung des Bebauungsplans ist darzulegen, welchen Auswir-
kungen des Klimawandels die nach den getroffenen Festsetzungen zu-
lässigen Nutzungen voraussichtlich ausgesetzt sein werden.“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 2 Absatz 4“ durch die Angabe „§ 2
Absatz 2“ ersetzt.

bbb) In Nummer 2 werden die Wörter „frühzeitige Unterrichtung und Erörte-
rung“ durch die Wörter „frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „§ 2 Absatz 1 Satz 2“ durch die Wörter „§ 1 Ab-
satz 2 Satz 3“ ersetzt.

20. Vor § 14 wird die Überschrift des Zweiten Teils des Ersten Kapitels wie folgt gefasst:
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„Zweiter Teil

Sicherung der Bauleitplanung und der geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung“.

21. § 16 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Sie kann die Veränderungssperre auch im Internet veröffentlichen und über ein zent-
rales Internetportal zugänglich machen; § 10a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 ist ent-
sprechend anzuwenden.“

22. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Sie kann die Satzung auch im Internet veröffentlichen und über ein zentrales
Internetportal zugänglich machen; § 10a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 ist ent-
sprechend anzuwenden.“

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „Bekanntmachung“ die Wörter „nach Satz 1
oder ihrer Veröffentlichung nach Satz 2“ eingefügt.

b) In Absatz 10 wird die Angabe „(§ 9 Absatz 8)“ gestrichen.

23. § 24 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „§ 1a Absatz 3“ durch die Angabe
„§ 1b Absatz 3“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

(2)„ Das Vorkaufsrecht steht der Gemeinde nicht zu beim Kauf von Erbbau-
rechten und von Rechten nach dem Wohnungseigentumsgesetz, es sei denn,
durch den Kauf werden sämtliche auf einem Grundstück liegende Wohnungsei-
gentumsrechte in einer Person vereinigt.“

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Dem Kauf von Grundstücken steht die Verpflichtung gleich, ein Grund-
stück in eine Gesellschaft einzubringen.“

24. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 wird die Angabe „§201a“ durch die Wörter „§201a Absatz 1 oder der
Satzung nach § 201a Absatz 2“ ersetzt.

bb) In Satz 4 werden nach dem Wort „Satzung“ die Wörter „nach Satz 1“ eingefügt.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach der Angabe „§ 24 Absatz 2“ ein Komma und die
Angabe „2a“ eingefügt.

25. § 28 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
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a) In Satz 1 werden nach den Wörtern „Inhalt des Kaufvertrags“ die Wörter „oder der
Verpflichtung zur Einbringung eines Grundstücks in eine Gesellschaft nach § 24
Absatz 2a“ eingefügt.

b) In Satz 2 werden nach den Wörtern „bei Kaufverträgen den Käufer“ die Wörter
„oder bei Einbringung eines Grundstücks in eine Gesellschaft die Gesellschaft“
eingefügt.

26. § 31 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Von dem Einzelfallerfordernis nach Satz 1 kann abgesehen werden, wenn die
Befreiung

1. der Erweiterung, Änderung oder Erneuerung eines zulässigerweise errichte-
ten Gebäudes, insbesondere seiner Aufstockung, dient oder

2. der Errichtung eines Gebäudes dient, das nach seiner Art nach dem Bebau-
ungsplan zulässig wäre,

und entsprechende Befreiungen voraussichtlich auch in vergleichbaren Fällen er-
teilt werden sollen; die Gemeinde hat den Inhalt der jeweils ersten nach diesem
Satz erteilten Befreiung ergänzend zum Bebauungsplan entsprechend
§ 10a Absatz 1 Satz 1 zu veröffentlichen und entsprechend § 10a Absatz 2 Satz 1
zur Einsicht bereitzuhalten.“

b) Der neue Satz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Die Angabe „Satz 1“ wird durch die Wörter „den Sätzen 1 und 2“ ersetzt.

bb) Die Angabe „§ 201a“ wird durch die Wörter „§ 201a Absatz 1 oder der Satzung
nach § 201a Absatz 2“ ersetzt.

c) Im neuen Satz 4 wird die Angabe „Satz 2“ durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt.

27. § 34 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

„An Vorhaben nach Satz 1 können ergänzende Anforderungen gestellt werden, die
der Klimaanpassung, insbesondere der Vermeidung und Verringerung von erhöh-
ter Hitzebelastung und Schäden aus Starkregenereignissen, dienen. Die Ge-
meinde kann durch Satzung die ergänzenden Anforderungen nach Satz 3 für das
Gemeindegebiet oder Teile davon näher bestimmen. Die Gemeinde hat die Sat-
zung nach Satz 3 ortsüblich bekannt zu machen. Sie kann die Satzung auch im
Internet veröffentlichen und über ein zentrales Internetportal zugänglich machen;
§ 10a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.“

b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 9a“ durch die Angabe „§ 9b Absatz 1“ ersetzt und
die Angabe „§ 31 Absatz 2“ wird durch die Angabe „§ 31 Absatz 2 und 3“ ersetzt.

c) Absatz 3a wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt geändert:
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aaa) In Buchstabe b werden die Wörter „errichteten, Wohnzwecken dienen-
den Gebäudes oder“ durch die Wörter „errichteten Gebäudes für
Wohnzwecke oder“ ersetzt.

bbb) Dem Buchstaben c wird das Wort „oder“ angefügt.

ccc) Nach Buchstabe c wird folgender Buchstabe d eingefügt:

d)„ der Errichtung einer baulichen Anlage zu Wohnzwecken, wenn
sich das Vorhaben nach seiner Art gemäß Absatz 1 oder 2 ein-
fügt,“.

bb) In Satz 3 werden die Wörter „Buchstabe b und c“ durch die Wörter „Buchstabe
b bis d“ ersetzt.

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nummer 3 werden die Wörter „§ 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b“
durch die Wörter „§ 1c Absatz 3 Nummer 2“ ersetzt.

bb) Satz 4 wird wie folgt geändert:

aaa) Im ersten Halbsatz werden die Wörter „§ 1a Absatz 2 und 3“ durch die
Wörter „§ 1b Absatz 2 und 3“ ersetzt.

bbb) Im zweiten Halbsatz werden die Wörter „§ 2a Satz 2 Nummer 1“ durch
die Wörter „§ 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1“ ersetzt.

e) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „Satzungen nach“ die Wörter „Absatz 1
Satz 4 oder“ eingefügt.

bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern „Satzungen nach“ die Wörter „Absatz 1
Satz 4 oder“ eingefügt und die Angabe „§ 10 Absatz 3“ wird durch die Wörter
„§ 10a Absatz 1 und 2“ ersetzt.

28. § 35 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nummer 5 werden vor den Wörtern „der Wasserenergie“ die Wörter
„geothermischer Energie oder“ eingefügt.

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 4 Nummer 3 werden die Wörter „§ 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe
b“ durch die Wörter „§ 1c Absatz 3 Nummer 2“ ersetzt.

bb) In Satz 6 wird die Angabe „§ 10 Absatz 3“ durch die Wörter „§ 10a Ab-
satz 1 und 2“ ersetzt.

29. § 44 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „vom Hundert“ durch das Wort „Prozent“
ersetzt.

b) Absatz 5 werden die Wörter „In der Bekanntmachung nach § 10 Absatz 3“ durch
die Wörter „Bei der Veröffentlichung nach § 10a Absatz 1 und 2“ ersetzt.
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30. In § 55 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3, Absatz 5 Satz 1, § 57 Satz 2, § 59 Absatz 1 und
§ 61 Absatz 1 Satz 2 wird jeweils die Angabe „§ 1a Absatz 3“ durch die Angabe „§ 1b
Absatz 3“ ersetzt.

31. In § 58 Absatz 1 Satz 2 und 3 werden jeweils die Wörter „vom Hundert“ durch das Wort
„Prozent“ ersetzt.

32. Nach § 58 wird folgender § 58a eingefügt:

„§ 58a

Sozialer Flächenbeitrag in Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt

In einem Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt, das im Zeitpunkt der Be-
schlussfassung gemäß § 47 nach § 201a bestimmt ist, kann die Gemeinde verlangen,
dass der Vorteilsausgleich nach § 57 Satz 5 oder § 58 Absatz 1 Satz 4 statt in Geld
ganz oder teilweise in Form einer der Gemeinde ausschließlich für den sozialen Woh-
nungsbau zweckgebunden zuzuteilenden Fläche ausgeglichen wird (sozialer Flächen-
beitrag), wenn die Errichtung des sozialen Wohnungsbaus durch die Gemeinde inner-
halb angemessener Frist sichergestellt ist. Stehen der Gemeinde in einem Umlegungs-
verfahren gegenüber mehreren Beteiligten Ansprüche nach § 57 Satz 5 oder § 58 Ab-
satz 1 Satz 4 zu, ist der soziale Flächenbeitrag anteilig nach dem Verhältnis der einge-
brachten Grundstücke von diesen aufzubringen. Die Wirksamkeit des Verlangens wird
durch das Ende der Geltungsdauer der Rechtsverordnung oder Satzung nach § 201a
nicht berührt.“

33. § 59 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 7 wird das Wort „Pflanzgebot“ durch die Wörter „Pflanz- und Maßnah-
mengebot“ ersetzt.

b) In Absatz 9 wird die Angabe „§§ 176 bis 179“ durch die Wörter „§§ 176 und 177
bis 179“ ersetzt.

34. In § 64 Absatz 2 Satz 3 und in § 99 Absatz 3 Satz 1 werden jeweils die Wörter „vom
Hundert“ durch das Wort „Prozent“ ersetzt.

35. In § 125 Absatz 2 werden die Wörter „§ 1 Absatz 4 bis 7“ durch die Wörter „§ 1 Ab-
satz 3 Satz 1, Absatz 5, § 1b Absatz 1 und § 1c“ ersetzt.

36. In den §§ 129 Absatz 1 Satz 3, 133 Absatz 3 Satz 4 und 135 Absatz 3 Satz 3 werden
jeweils die Wörter „vom Hundert“ durch das Wort „Prozent“ ersetzt.

37. § 135a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 1a Absatz 3“ durch die Angabe „§ 1b Absatz 3“
ersetzt und folgender Satz wird angefügt:

„Die erfolgte Durchführung ist der Gemeinde anzuzeigen.“

b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Gemeinde erhebt einen Kostenerstattungsbetrag zur Deckung ihres Auf-
wands für Maßnahmen zum Ausgleich einschließlich der Bereitstellung hierfür er-
forderlicher Flächen und einschließlich von Pflegemaßnahmen, die über einen
Zeitraum von längstens fünf Jahren durchgeführt werden; eine Kostenerstattung
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für Pflegemaßnahmen über einen längeren Zeitraum als fünf Jahre kann vertrag-
lich vereinbart werden.“

38. § 136 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird das Wort „oder“ am Ende durch ein Komma ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt und das Wort
„oder“ wird angefügt.

cc) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

3.„ das Gebiet einen erheblichen Anpassungsbedarf an die Auswirkungen
des Klimawandels aufweist“.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 Buchstabe c werden nach dem Wort „Freiflächen“ die Wörter
„sowie Anlagen der wassersensiblen Stadtentwicklung,“ eingefügt und der
Punkt am Ende wird durch ein Semikolon ersetzt.

bb) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

3.„ die Auswirkungen des Klimawandels auf

a) die Hitzebelastung,

b) Überflutungen oder Überschwemmungen bei Starkregen, Sturzflu-
ten oder Hochwasser.“

c) In Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 werden nach den Wörtern „bauliche Struktur“ die
Wörter „und die Freiraumstruktur“ eingefügt.

39. § 143 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

(1)„ Die Gemeinde hat die Sanierungssatzung ortsüblich bekannt zu machen. Sie
kann die Satzung auch im Internet veröffentlichen und über ein zentrales Internetportal
zugänglich machen; § 10a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 ist entsprechend anzuwen-
den. In der Bekanntmachung oder Veröffentlichung nach den Sätzen 1 und 2 ist – au-
ßer im vereinfachten Sanierungsverfahren – auf die Vorschriften des Dritten Abschnitts
hinzuweisen. Mit der Bekanntmachung nach Satz 1 oder entsprechend § 10a Ab-
satz 1 Satz 2 wird die Sanierungssatzung rechtsverbindlich.“

40. In § 147 Satz 2 wird die Angabe „§ 1a Absatz 3“ durch die Angabe „§ 1b Absatz 3“
ersetzt.

41. In § 148 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 1a Absatz 3“ durch die Angabe „§ 1b Ab-
satz 3“ ersetzt.

42. In § 154 Absatz 2a Satz 2 und Absatz 5 Satz 2 und 3 werden jeweils die Wörter „vom
Hundert“ durch das Wort „Prozent“ ersetzt.

43. § 162 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 3 wird wie folgt gefasst:
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„Die Gemeinde kann die Satzung auch im Internet veröffentlichen und über ein
zentrales Internetportal zugänglich machen; § 10a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2
ist entsprechend anzuwenden.“

b) In Satz 4 werden nach dem Wort „Bekanntmachung“ die Wörter „nach Satz 2 oder
entsprechend § 10a Absatz 1 Satz 2“ eingefügt.

44. In § 164b Absatz 2 werden dem Satzteil vor der Nummer 1 ein Komma und die Wörter
„unter Berücksichtigung des Anpassungsbedarfs an die Auswirkungen des Klimawan-
dels,“ angefügt.

45. § 165 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt und
vor dem Komma am Ende werden die Wörter „oder zur Anpassung an den Klima-
wandel“ eingefügt.

b) Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

(8)„ Die Entwicklungssatzung ist ortsüblich bekannt zu machen. Die Ge-
meinde kann die Satzung auch im Internet veröffentlichen und über ein zentrales
Internetportal zugänglich machen; § 10a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 ist entspre-
chend anzuwenden. In der Bekanntmachung oder Veröffentlichung nach den Sät-
zen 1 und 2 ist auf die Genehmigungspflicht nach den §§ 144, 145 und 153 Ab-
satz 2 hinzuweisen. Mit der Bekanntmachung nach Satz 1 oder entsprechend
§ 10a Absatz 1 Satz 2 wird die Satzung rechtsverbindlich.“

46. § 175 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Pflanzgebot“ durch die Wörter „Pflanz- und
Maßnahmengebot“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Im ersten Halbsatz wird die Angabe „§§ 176 bis 179“ durch die Wörter
„§§ 176 und 177 bis 179“ ersetzt.

bbb) Im zweiten Halbsatz werden nach der Angabe „§ 176“ die Wörter „oder
eines Modernisierungs- und Instandsetzungsgebots nach § 177“ ein-
gefügt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „unter anderem insbesondere dann“ durch das
Wort „insbesondere“ ersetzt.

c) In den Absätzen 3 und 4 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe „§§ 176 bis 179“
durch die Wörter „§§ 176 und 177 bis 179“ ersetzt.

47. § 176 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nummer 3 wird der Punkt nach dem Wort „handelt“ durch ein Semi-
kolon ersetzt und das nachfolgende Wort „Dabei“ wird durch das Wort „dabei“
ersetzt.
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bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 201a“ durch die Wörter „§ 201a Absatz 1 oder
der Satzung nach § 201a Absatz 2“ ersetzt.

b) In Absatz 3 werden die Sätze 2 und 3 aufgehoben.

c) Dem Wortlaut des Absatzes 4 wird folgender Satz vorangestellt:

„Die Gemeinde hat von dem Baugebot abzusehen, wenn der Eigentümer im Falle
des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 glaubhaft macht, dass ihm die Durchführung des
Vorhabens aus Gründen des Erhalts der Entscheidungsbefugnis über die Nutzung
des Grundstücks für seinen Ehegatten oder eine in gerader Linie verwandte Per-
son nicht zuzumuten ist.“

d) Folgender Absatz 10 wird angefügt:

(10)„ Die Gemeinde kann innerhalb eines nach § 201a bestimmten Gebiets mit
angespanntem Wohnungsmarkt durch Satzung Grundstücke bestimmen, für die
Verfahren nach den Absätzen 1 bis 9 gemeinsam durchgeführt werden können.
Auf die Satzung ist § 16 Absatz 2 entsprechend anzuwenden.“

48. § 178 wird wie folgt gefasst:

§ 178„

Pflanz- und Maßnahmengebot

Die Gemeinde soll den Eigentümer durch Bescheid verpflichten, auf seinem
Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist die nach § 9 Ab-
satz 1 Nummer 20 oder 25 getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplans umzuset-
zen; § 175 Absatz 2 bleibt unberührt. Dies gilt insbesondere, wenn die Festsetzungen
nicht innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplans umgesetzt wur-
den. Satz 1 gilt entsprechend für festgesetzte Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich
nach § 1b Absatz 3, wenn der Vorhabenträger seinen Verpflichtungen nach § 135a Ab-
satz 1 nicht spätestens zum Beginn der Baumaßnahme nachgekommen ist.“

49. In § 182 Absatz 1 und in § 186 wird jeweils die Angabe „§§ 176 bis 179“ durch die
Wörter „§§ 176 und 177 bis 179“ ersetzt.

50. Nach § 191 wird folgender Zehnter Teil des Zweiten Kapitels eingefügt:

„Zehnter Teil

Städtebauliche Instrumente zur Klimaanpassung

§ 191a

Instrumente zur Klimaanpassung

Über die Berücksichtigung von Belangen des Klimaschutzes und der Klimaanpas-
sung in der Bauleitplanung und bei der Vorhabenzulassung hinaus stehen den Ge-
meinden nach diesem Gesetzbuch zur Verbesserung des Klimaschutzes und der
Klimaanpassung auf ihrem Gemeindegebiet insbesondere Vorkaufsrechte im Sinne
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des § 24 Absatz 1 Nummer 1, Nummer 3, Nummer 7 und des § 25 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen im Sinne der §§ 136 bis 151, städ-
tebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Sinne der §§ 165 bis 171, Stadtumbaumaß-
nahmen im Sinne der §§ 171a bis 171d, städtebauliche Gebote im Sinne der §§ 177
bis 179 sowie bei entsprechender Umsetzung durch die Länder private Initiativen des
§ 171f zu Verfügung.“

51. In § 200a wird die Angabe „§ 1a Absatz 3“ durch die Angabe „§ 1b Absatz 3“ ersetzt.

52. § 201a wird wie folgt geändert:

a) Die bisherigen Sätze 1 bis 4 werden Absatz 1 und der neue Absatz 1 wird wie folgt
geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „durch Rechtsverordnung“ die Wörter „mit
einer Geltungsdauer von jeweils höchstens fünf Jahren“ eingefügt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „§ 25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, § 31 Absatz 3,
§ 175 Absatz 2 Satz 2 und § 176 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3“ durch die Wörter
„§ 25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, § 31 Absatz 3, § 58a, § 175 Absatz 2 Satz 2
und § 176 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 10“ ersetzt.

b) Der bisherige Satz 5 wird durch folgenden Absatz 2 ersetzt:

(2)„ Die Landesregierungen können die Ermächtigung nach Absatz 1 durch
Rechtsverordnung auf alle oder einzelne Gemeinden übertragen, die in diesem
Fall eine entsprechende Satzung erlassen können. Auf die Satzung ist § 16 Ab-
satz 2 entsprechend anzuwenden.“

c) Die bisherigen Sätze 6 bis 8 werden Absatz 3 und im neuen Satz 1 werden die
Wörter „Sie muss“ durch die Wörter „Eine Rechtsverordnung nach Absatz 1 und
eine Satzung nach Absatz 2 müssen“ ersetzt.

53. § 214 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 2 Absatz 3“ durch die Angabe „§ 1 Absatz 4“
ersetzt.

bb) In Nummer 2 Buchstabe e werden die Wörter „das zentrale Internetportal des
Landes“ durch die Wörter „ein zentrales Internetportal“ ersetzt.

cc) In Nummer 3 werden die Wörter „§§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 Halb-
satz 2 und Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Absatz 10“ durch die Wörter „§ 2
Absatz 1, § 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 und § 22 Absatz 10“
ersetzt.

dd) In Nummer 4 werden die Wörter „des Flächennutzungsplans oder der Sat-
zung“ durch die Wörter „nach § 6a Absatz 1 Satz 2 oder nach § 10a Ab-
satz 1 Satz 2“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Nummer 3 wird die Angabe „des § 6“ durch die Wörter „der §§ 6 und
6a Absatz 1 und 2“ ersetzt.

54. § 217 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
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a) In Satz 1 werden die Wörter „den §§ 18, 28 Absatz 3, 4 und 6“ durch die Angabe
„§ 18“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird nach den Wörtern „Satz 1 ist“ die Wörter „mit Ausnahme der §§ 24
bis 28“ eingefügt.

55. In § 236 Absatz 2 werden die Sätze 1 und 2 aufgehoben.

56. § 237 wird wie folgt gefasst:

§ 237„

Überleitungsvorschriften für die Bildung von Wohnungseigentum

Verordnungen, die unter Anwendung von § 250 Absatz 1 Satz 6 in der bis zum …
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 12 Satz 1] geltenden Fassung erlas-
sen worden sind, gelten auch nach Inkrafttreten von § 250 in der Fassung vom … [ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 12 Satz 1], bis zu dem in der jeweiligen
Verordnung festgesetzten Zeitpunkt ihres Außerkrafttretens fort.“

57. 244 Absatz 5 wird aufgehoben.

58. § 245d Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

(2)„ Die Regelungen zur Zulässigkeit von Nebenanlagen, die der öffentlichen Ver-
sorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen in § 14 Absatz 1a der Baunutzungs-
verordnung dienen, gelten vorbehaltlich des Satzes 2 auch für Bebauungspläne, die
auf Grundlage der Baunutzungsverordnung in einer Fassung vor dem 23. Juni 2021 in
Kraft getreten sind. Satz 1 gilt nicht, wenn vor dem 23. Juni 2021 die Zulässigkeit fern-
meldetechnischer Nebenanlagen nach § 14 Absatz 2 Satz 2 der Baunutzungsverord-
nung ausgeschlossen worden ist. Die Zulässigkeit nach § 14 Absatz 1a der Baunut-
zungsverordnung in Verbindung mit Satz 1 kann durch Änderung der Bebauungspläne
nach Maßgabe der Vorschriften der Baunutzungsverordnung eingeschränkt oder aus-
geschlossen werden; hierauf sind die Vorschriften dieses Gesetzbuchs über die Auf-
stellung der Bauleitpläne, einschließlich der §§ 14 bis 18, anzuwenden.“

59. § 246 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „§ 10 Absatz 3“ durch die Wörter „§ 10a Ab-
satz 1 und 2“ ersetzt.

b) Absatz 6 wird aufgehoben.

c) § 246 Absatz 11 wird wie folgt gefasst:

(11)„ Soweit in einem festgesetzten Baugebiet im Sinne der Baunutzungsver-
ordnung oder in einem Gebiet nach § 34 Absatz 2 Anlagen für soziale Zwecke als
Ausnahme zugelassen werden können, gilt § 31 Absatz 1 mit der Maßgabe, dass
Anlagen für soziale Zwecke, die der Unterbringung und weiteren Versorgung von
Flüchtlingen und Asylbegehrenden dienen, dort bis zum Ablauf des 31. Dezember
2027 in der Regel zugelassen werden sollen; dies gilt nur, soweit es sich nicht um
ein Industriegebiet nach § 9 der Baunutzungsverordnung handelt. Satz 1 gilt ent-
sprechend für in übergeleiteten Plänen festgesetzte Baugebiete, die den von
Satz 1 erfassten Baugebieten vergleichbar sind.“

60. § 246a wird wie folgt gefasst:
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„Anlässlich einer Änderung oder Ergänzung des Flächennutzungsplans sollen die
in § 5 Absatz 4a bezeichneten Gebiete nach Maßgabe dieser Bestimmung nachricht-
lich übernommen und vermerkt werden.“

61. In § 246c Absatz 2 Nummer 3 und Nummer 5 wird jeweils die Angabe „§ 1a Absatz 3“
durch die Angabe „§ 1b Absatz 3“ ersetzt.

62. In § 246d Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „Absätze 1 bis 4“ durch die Wörter „Ab-
sätze 2 bis 4“ ersetzt.

63. Nach § 247 wird folgender § 247a eingefügt:

„§ 247a1)

Sonderregelungen für Vorhaben zur Versorgung mit Telekommunikationsdiensten

(1) Für Vorhaben im Außenbereich, die der Versorgung mit öffentlich zugängli-
chen Telekommunikationsdiensten dienen, gilt § 35 Absatz 1 Nummer 3 mit der Maß-
gabe, dass die ausreichende Erschließung als gesichert gilt.

(2) In Verfahren zur Genehmigung von Vorhaben, die der Versorgung mit öffent-
lich zugänglichen Telekommunikationsdiensten dienen, gilt das Einvernehmen abwei-
chend von § 36 Absatz 2 Satz 2 als erteilt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ver-
weigert wird und die Gemeinde mindestens zwei Monate vor der Antragstellung nach
§ 7a der Sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes zu dem Vorhaben gehört worden ist.“

64. § 250 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 201a Satz 3 und 4“ geändert in „§ 201a Absatz 1 Satz
3 und 4“.

b) In Satz 3 wird die Angabe „2025“ durch die Angabe „2027“ ersetzt.

c) Satz 6 wird aufgehoben.

65. Die Anlage 1 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 1
(zu § 2 Absatz 2 und § 4c)

1. Grundsätze für die Erstellung des Umweltberichts

Bei der Erstellung des Umweltberichts nach § 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und Ab-
satz 3 sind die folgenden Grundsätze anzuwenden:

a) Der Umweltbericht bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand
und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad
des Bauleitplans angemessenerweise verlangt werden kann. Sein Umfang soll ein Drit-
tel der Begründung des Bauleitplans nicht überschreiten (§ 2 Absatz 1 Satz 3 zweiter
Halbsatz).

1) Der vorgeschlagene § 247a BauGB ist auf Wunsch des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr
in den Gesetzentwurf aufgenommen worden.
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b) Wird eine Umweltprüfung für das Plangebiet oder für Teile davon in einem Raum-
ordnungs-, Flächennutzungs- oder Bebauungsplanverfahren durchgeführt, soll die Um-
weltprüfung in einem zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplan-
verfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt
werden.

2. Bestandteile des Umweltberichts

Der Umweltbericht hat vorbehaltlich der Nummer 1 Buchstabe b folgende Bestandteile:

a) Eine Einleitung mit folgenden Angaben:

aa) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, ein-
schließlich einer Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Stand-
orte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben;

bb) Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgeleg-
ten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der
Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans be-
rücksichtigt wurden;

b) eine Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die in der
Umweltprüfung nach § 2 Absatz 2 Satz 1 ermittelt wurden; hierzu gehören folgende
Angaben:

aa) eine Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umwelt-
zustands (Basisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraus-
sichtlich erheblich beeinflusst werden, und eine Übersicht über die voraussichtliche
Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung, soweit diese
Entwicklung gegenüber dem Basisszenario mit zumutbarem Aufwand auf der Grund-
lage der verfügbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkenntnisse abge-
schätzt werden kann;

bb) eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung
der Planung; hierzu sind, soweit möglich, insbesondere die möglichen erheblichen Aus-
wirkungen während der Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben auf die Be-
lange nach § 1c Absatz 3 Nummer 1 bis 10 zu beschreiben; die Beschreibung soll sich
auf die direkten und die etwaigen indirekten, sekundären, kumulativen, grenzüber-
schreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen, ständigen und vorüberge-
henden sowie positiven und negativen Auswirkungen der geplanten Vorhaben erstre-
cken; die Beschreibung soll zudem den auf Ebene der Europäischen Union oder auf
Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen Rech-
nung tragen;

cc)eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche
nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit möglich
ausgeglichen werden sollen, sowie gegebenenfalls geplante Überwachungsmaßnah-
men. In dieser Beschreibung ist zu erläutern, inwieweit erhebliche nachteilige Auswir-
kungen auf die Umwelt vermieden, verhindert, verringert oder ausgeglichen werden,
wobei sowohl die Bauphase als auch die Betriebsphase abzudecken ist;

dd) in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele
und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind, und die
Angabe der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl;

ee) eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach
§ 1c Absatz 3 Nummer 11; zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen können die
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vorhandenen Ergebnisse anderer rechtlich vorgeschriebener Prüfungen genutzt wer-
den; soweit angemessen, sollte diese Beschreibung Maßnahmen zur Verhinderung o-
der Verminderung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen solcher Ereignisse auf
die Umwelt sowie Einzelheiten in Bezug auf die Bereitschafts- und vorgesehenen Be-
kämpfungsmaßnahmen für derartige Krisenfälle erfassen;

c) zusätzliche Angaben:

aa) eine Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen
Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zu-
sammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken oder
fehlende Kenntnisse,

bb) eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheb-
lichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt,

cc)eine allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben nach
dieser Anlage,

dd) eine Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschrei-
bungen und Bewertungen herangezogen wurden.

3. Einzelfallbezogene Bestandteile

Soweit der Plan zugleich ein Vorhaben zulässt oder dafür einen Rahmen setzt, das
einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz
über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegt, sind, soweit
möglich, im Rahmen der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei
Durchführung der Planung nach Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb unter
anderem die möglichen erheblichen Auswirkungen zu beschreiben infolge

a) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant ein-
schließlich Abrissarbeiten,

b) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere,
Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei, soweit möglich, die nachhaltige Verfügbarkeit
dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist,

c) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht,
Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen,

d) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung,

e) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt
(zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen),

f) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete
unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglich-
erweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von
natürlichen Ressourcen,

g) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und
Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben
gegenüber den Folgen des Klimawandels,

h) der eingesetzten Techniken und Stoffe.“
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Artikel 2

Änderung der Baunutzungsverordnung

Die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl.
2023 I Nr. 6) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angaben zu den §§ 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

„§ 2 (weggefallen)

§ 3 (weggefallen)“.

b) Nach der Angabe zu § 19 wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 19a Versiegelungsfaktor“.

c) Nach der Angabe zu § 20 wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 20a Zulässige Verkaufsfläche für Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe“.

d) Nach der Angabe zu § 25g wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 25h Überleitungsvorschrift aus Anlass des Gesetzes zur Stärkung der integrierten Stadtentwicklung“.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Die Nummern 1 und 2 werden aufgehoben.

bb) Die bisherigen Nummern 3 bis 12 werden die Nummern 1 bis 10.

b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „§§ 2 bis 14“ durch die Angabe „§§ 4 bis 14“
ersetzt.

c) In Absatz 5 und in Absatz 6 in dem Satzteil vor Nummer 1 wird jeweils die Angabe
„§§ 2 bis 9“ durch die Angabe „§§ 4 bis 9“ ersetzt.

d) In Absatz 7 werden das Wort „besondere“ und die Wörter „(§ 9 Absatz 3 des Bau-
gesetzbuchs)“ gestrichen.

e) In Absatz 9 wird das Wort „besondere“ gestrichen.

f) In Absatz 10 wird die Angabe „§§ 2 bis 9“ durch die Angabe „§§ 4 bis 9“ ersetzt.

3. Die §§ 2 und 3 werden aufgehoben.

4. Dem § 4 wird folgender Absatz 4 angefügt:

(4)„ Zu den nach Absatz 2 sowie den §§ 4a bis 7 zulässigen Wohngebäuden ge-
hören auch solche, die ganz oder teilweise der Betreuung und Pflege ihrer Bewohner
dienen.“

5. § 4a Absatz 3 wird wie folgt geändert:
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a) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt:

2.„ Musikclubs,“.

b) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden die Nummern 3 und 4.

6. § 5 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

(3)„ Ausnahmsweise können zugelassen werden

1. Musikclubs,

2. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 3.“

7. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt:

4.„ Musikclubs,“.

bb) Die bisherigen Nummern 4 bis 8 werden die Nummern 5 bis 9.

cc) In der neuen Nummer 9 werden die Wörter „§ 4a Absatz 3 Nummer 2“ durch
die Wörter „§ 4a Absatz 3 Nummer 3“ ersetzt.

b) In Absatz 3 werden die Wörter „§ 4a Absatz 3 Nummer 2“ durch die Wörter „§ 4a
Absatz 3 Nummer 3“ ersetzt und die Wörter „Absatz 2 Nummer 8“ werden durch
die Wörter „Absatz 2 Nummer 9“ ersetzt.

8. § 6a Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt:

4.„ Musikclubs,“.

b) Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden die Nummern 5 und 6.

9. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Sie dienen auch dem Wohnen, soweit der Bebauungsplan dies festsetzt.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt:

3.„ Musikclubs,“.

bb) Die bisherigen Nummern 3 bis 7 werden die Nummern 4 bis 8.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden die Wörter „Absatz 2 Nummer 5“ durch die Wörter „Ab-
satz 2 Nummer 6“ ersetzt.
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bb) In Nummer 2 werden die Wörter „Absatz 2 Nummer 6 und 7“ durch die Wörter
„Absatz 2 Nummer 7 und 8“ ersetzt.

d) In Absatz 4 werden das Wort „besondere“ sowie die Wörter „(§ 9 Absatz 3 des
Baugesetzbuchs)“ gestrichen.

10. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nummer 1 werden nach den Wörtern „solarer Strahlungsenergie oder
Windenergie,“ die Wörter „Anlagen zur Herstellung und Speicherung von Wasser-
stoff,“ eingefügt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt:

3.„ Musikclubs,“.

bb) Die bisherige Nummer 3 wird die Nummer 4.

11. In § 9 Absatz 2 Nummer 1 werden nach den Wörtern „solarer Strahlungsenergie oder
Windenergie,“ die Wörter „Anlagen zur Herstellung und Speicherung von Wasserstoff,“
eingefügt.

12. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§§ 2 bis 10“ durch die Angabe „§§ 4 bis 10“ ersetzt.

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Vor dem Wort „Ladengebiete,“ wird eine neue Zeile mit den Wörtern „Gebiete
für Musikclubs,“ eingefügt.

bb) Der Punkt am Ende wird durch ein Komma ersetzt und die Wörter „einschließ-
lich der unmittelbaren Nutzung der erneuerbaren Energien durch Anlagen zur
Herstellung und Speicherung von Wasserstoff.“ werden angefügt.

c) Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Bei Einzelhandelsbetrieben, deren Warenangebot vornehmlich Lebensmittel sind,
besteht bei einer Überschreitung der Geschossfläche nach Satz 3 ein wesentlicher
Anhaltspunkt für das Nichtvorliegen von Auswirkungen im Sinne des Satzes 2,
wenn die Überschreitung nicht mehr als 300 Quadratmeter beträgt und allein der
Erweiterung des Lebensmittelsortiments sowie der Vergrößerung der Gänge und
des Kassenbereichs in den Verkaufsräumen dient.“

13. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden die Wörter „Kleinsiedlungsgebieten, reinen Wohngebieten
und“ gestrichen.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

(3)„ Unzulässig sind Stellplätze und Garagen für Kraftfahrzeuge mit einem Ei-
gengewicht über 3,5 Tonnen sowie für Anhänger dieser Kraftfahrzeuge in allge-
meinen Wohngebieten.“
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c) In Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 1 werden jeweils das Wort „besondere“ so-
wie die Wörter „(§ 9 Absatz 3 des Baugesetzbuchs)“ gestrichen.

14. Die §§ 13 und 13a werden wie folgt gefasst:

§ 13„

Gebäude und Räume für freie Berufe

Für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die
ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, sind im allgemeinen Wohngebiet nach § 4
Räume, in den Baugebieten nach den §§ 4a bis 9 auch Gebäude zulässig.

§ 13a

Ferienwohnungen

Räume oder Gebäude, die einem ständig wechselnden Kreis von Gästen gegen
Entgelt vorübergehend zur Unterkunft zur Verfügung gestellt werden und die zur Be-
gründung einer eigenen Häuslichkeit geeignet und bestimmt sind (Ferienwohnungen),
gehören unbeschadet des § 10 in der Regel zu den nicht störenden Gewerbebetrieben
nach § 4 Absatz 3 Nummer 2 oder zu den Gewerbebetrieben nach § 4a Absatz 2 Num-
mer 3, § 5 Absatz 2 Nummer 6, § 5a Absatz 2 Nummer 7, § 6 Absatz 2 Nummer 5,
§ 6a Absatz 2 Nummer 4 und § 7 Absatz 2 Nummer 4. Abweichend von Satz 1 können
Räume nach Satz 1 in den übrigen Fällen insbesondere bei einer baulich untergeord-
neten Bedeutung gegenüber der in dem Gebäude vorherrschenden Hauptnutzung zu
den Betrieben des Beherbergungsgewerbes nach § 4 Absatz 3 Nummer 1, § 4a Ab-
satz 2 Nummer 2, § 5 Absatz 2 Nummer 5, § 5a Absatz 2 Nummer 6, § 6 Absatz 2
Nummer 3, § 6a Absatz 2 Nummer 3 und § 7 Absatz 2 Nummer 2 gehören.“

15. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§§ 2 bis 13“ durch die Angabe „§§ 4 bis 13“
ersetzt.

b) In Absatz 1a wird die Angabe „§§ 2 bis 11“ durch die Angabe „§§ 4 bis 11“ ersetzt.

c) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Dies gilt auch für Anlagen für erneuerbare Energien, soweit nicht Absatz 1 Satz 1
Anwendung findet.“

d) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§§ 2 bis 13“ durch die Angabe „§§ 4 bis 13“
ersetzt.

e) In Absatz 4 Satz 1 werden nach der Angabe „§ 249a Absatz 4“ die Wörter „des
Baugesetzbuchs“ eingefügt.

16. In § 15 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§§ 2 bis 14“ durch die Angabe „§§ 4 bis 14“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Wörter „§ 1 Absatz 5 des Baugesetzbuchs“ durch die Wör-
ter „§ 1b Absatz 1 des Baugesetzbuchs“ ersetzt.
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17. § 16 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt:

2.„ des Versiegelungsfaktors,“.

b) Die bisherigen Nummern 2 bis 4 werden die Nummern 3 bis 5 und in der neuen
Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.

c) Folgende Nummer 6 wird angefügt:

6.„ der zulässigen Verkaufsfläche für Einkaufszentren und großflächige Handels-
betriebe.“

18. § 17 wird wie folgt gefasst:

§ 17„

Orientierungswerte für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung

Bei der Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung nach § 16 bestehen, auch
wenn eine Geschossflächenzahl oder eine Baumassenzahl nicht dargestellt oder fest-
gesetzt wird, folgende Orientierungswerte für Obergrenzen:

1 2 3 4

Baugebiet Grundflächen-
zahl (GRZ)

Geschossflä-
chenzahl (GFZ)

Baumassenzahl
(BMZ)

in allgemeinen Wohngebieten (WA)

Ferienhausgebieten 0,4 1,2 -

in besonderen Wohngebieten (WB) 0,6 1,6 -

in Dorfgebieten (MD)

Mischgebieten (MI)

dörflichen Wohngebieten (MDW) 0,6 1,2 -

in urbanen Gebieten (MU) 0,8 3,0 -

in Kerngebieten (MK) 1,0 3,0 -

in Gewerbegebieten (GE)

Industriegebieten (GI)

sonstigen Sondergebieten 0,8 2,4 10,0

in Wochenendhausgebieten 0,2 0,2 -

In Wochenendhausgebieten und Ferienhausgebieten dürfen die Orientierungswerte für
Obergrenzen nach Satz 1 nicht überschritten werden.“

19. In § 19 Absatz 5 werden nach dem Wort „Windenergie“ die Wörter „sowie von Anlagen
zur Herstellung und Speicherung von Wasserstoff“ eingefügt.

20. Nach § 19 wird folgender § 19a eingefügt:
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„§ 19a

Versiegelungsfaktor

(1) Der Versiegelungsfaktor gibt die maximal zulässige durchschnittliche Was-
serundurchlässigkeit je Quadratmeter an bezogen auf die Fläche des Baugrundstücks
im Sinne des § 19 Absatz 3 oder eines im Bebauungsplan zu bestimmenden Teils die-
ser Fläche (Bezugsfläche).

(2) Für die Ermittlung des Versiegelungsfaktors wird die Wasserundurchlässigkeit
innerhalb der Bezugsfläche anteilig wie folgt berücksichtigt:

1. unversiegelte Flächen, beispielsweise Rasenflächen, mit dem Faktor 0,0;

2. schwachversiegelte Flächen, beispielsweise mit Rasengittersteinen oder mit Öko-
Pflaster befestigte Flächen und die Grundflächen baulicher Anlagen mit Retenti-
onsgründächern mit dem Faktor 0,3;

3. teilversiegelte Flächen, beispielsweise mit Pflaster und Platten ohne Fugenver-
guss sowie mit Rasenfugenpflaster befestigte Flächen und die Grundflächen bau-
licher Anlagen mit Gründächern mit dem Faktor 0,6;

4. vollversiegelte Flächen, beispielsweise mit Beton, Asphalt oder Pflaster mit Fu-
genverguss befestigte Flächen und die Grundflächen baulicher Anlagen mit sons-
tigen Dächern sowie Flächen nach § 19 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3, mit dem Fak-
tor 1,0.

Für andere Versiegelungsarten gilt derjenige der vorgenannten Faktoren, der dem
Wasserundurchlässigkeitsgrad am nächsten kommt.

(3) Als Gründächer gelten Intensiv- oder Extensivbegrünungen ab einer Substrat-
schicht mit 5 Zentimeter Stärke. Als Retentionsgründächer gelten Gründächer nach
Satz 1 mit einem Retentionsraum unterhalb dem Gründachaufbau, in dem sich min-
destens 0,1 Kubikmeter Niederschlagswasser je Quadratmeter Grundfläche anstauen
und gedrosselt wieder ableiten lässt. Gründächer und Retentionsdächer müssen nach
den allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt worden sein.“

21. § 20 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

(1)„ Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als
1,4 Meter über die Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel
ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,3 Metern haben. Die Gemeinde
kann im Bebauungsplan festsetzen, dass ein gegenüber mindestens einer Außenwand
zurückgesetztes oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) oder das oberste Geschosse im
Dachraum nur dann Vollgeschosse sind, wenn sie eine lichte Höhe von mindestens 2,3
Metern über mindestens drei Viertel der Grundfläche des darunterliegenden Geschos-
ses haben. Die Gemeinde kann im Bebauungsplan festsetzen, dass Geschosse, die
ausschließlich der Unterbringung von Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung
dienen, keine Vollgeschosse sind.“

22. Nach § 20 wird folgender § 20a eingefügt:
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„§ 20a

Zulässige Verkaufsfläche für Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe

(1) Die zulässige Verkaufsfläche ist die Verkaufsfläche, die von den in einem Ge-
biet vorhandenen oder zulässigen Einkaufszentren oder großflächigen Handelsbetrie-
ben insgesamt höchstens genutzt werden darf.

(2) Die Verkaufsfläche ist die Fläche, auf der üblicherweise die Verkäufe abgewi-
ckelt werden, einschließlich Kassenzone, Gänge, Schaufenster und Stellflächen für
Einrichtungsgegenstände sowie innerhalb der Verkaufsräume befindliche und diese
miteinander verbindende Treppen und Aufzüge; die Verkehrsflächen außerhalb des
absperrbaren Bereichs sind nicht anzurechnen.

(3) Festsetzungen zur Verkaufsfläche dürfen nur aus städtebaulichen Gründen
getroffen werden.“

23. Nach § 25g wird folgender § 25h eingefügt:

„§ 25h

Überleitungsvorschrift aus Anlass des Gesetzes zur Stärkung der integrierten Stadt-
entwicklung

Ist der Entwurf eines Bauleitplans vor dem … [einfügen: Datum des Inkrafttretens
nach Artikel 12 Satz 1] nach § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs in der vor dem … [ein-
fügen: Datum des Inkrafttreten nach Artikel 12 Satz 1] geltenden Fassung oder nach
§ 3 Absatz 1 des Planungssicherstellungsgesetzes im Internet veröffentlicht worden,
so ist auf ihn diese Verordnung in der bis zum … [einfügen: Datum des Inkrafttretens
nach Artikel 12 Satz 1] geltenden Fassung anzuwenden. Satz 1 gilt insbesondere auch
für die Begriffsbestimmungen im Zweiten Abschnitt. Das Recht der Gemeinde, das Ver-
fahren zur Aufstellung des Bauleitplans erneut einzuleiten, bleibt unberührt.“

Artikel 3

Änderung der Planzeichenverordnung

Die Anlage zur Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Nummern 1.1.1. und 1.1.2. werden aufgehoben.

2. Die bisherigen Nummern 1.1.3. und 1.1.4. werden die Nummern 1.1.1. und 1.1.2.

3. Die Nummer 1.5. wird wie folgt gefasst:

„1.5. Beschränkung der Zahl der Wohnungen

(§ 9 Absatz 1 Nummer 6 BauGB)

Aus städtebaulichen Gründen kann die Mindestzahl und die höchstzulässige Zahl der Wohnun-
gen in Wohngebäuden durch Ergänzungen der Planzeichen festgesetzt werden.
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z.B.

“

4. Nach Nummer 2.8. werden folgende Nummern eingefügt:

„2.9. Versiegelungsfaktor

VSF mit Dezimalzahl z.B. VSF 0,5
2.10. Zulässige Verkaufsfläche

VKF mit Flächenangabe z.B. VKF 800 m²“.

5. Die Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

„7. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und die Ablagerung, für Schmutzwasser-
beseitigung sowie Flächen und bauliche Maßnahmen zur Bewirtschaftung von Niederschlagswasser;
Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken

(§ 5 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b, Nummer 4 und Absatz 4, § 9 Absatz 1 Nummer 12, 14 und Ab-
satz 6 BauGB)

schwarz/weiß farbig

Gelb hell
Im Bebauungsplan kann die farbige Flächensignatur auch
als Randsignatur verwendet werden.
Zweckbestimmung bzw. Anlagen und Einrichtungen:

Elektrizität Schmutzwasser

Gas Abfall

Fernwärme Ablagerung
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Wasser Niederschlagswasser

Erneuerbare Energien Kraft-Wärme-Kopplung

Die vorstehenden Zeichen können bei Bedarf durch Buchstaben
ergänzt werden.
Im Flächennutzungsplan können die vorstehenden Zeichen zur Kennzeichnung der Lage auch ohne
Flächendarstellung verwendet werden.“

6. Nach Nummer 15.11. wird folgende Nummer 15.12. eingefügt:

„15.12. Umgrenzung der Gebiete, bei de-
ren Bebauung bestimmte bauli-
che oder technische Maßnahmen
zur Sicherstellung einer ausrei-
chenden Belichtung und Beson-
nung getroffen werden müssen

(§ 9 Absatz 1 Nummer 27
BauGB)

schwarz/weiß

Im Bebauungsplan sind die Maßnahmen innerhalb der Flächen
näher zu bestimmen.“

7. Die bisherigen Nummern 15.12. bis 15.14. werden die Nummern 15.13. bis 15.15.

Artikel 4

Änderung des Raumordnungsgesetzes

Das Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Raumordnungsgesetzes und anderer Vor-
schriften vom 22. März 2023 (BGBl. I Nr. 88) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt:

„Die weitere Zerschneidung der freien Landschaft sowie von Wald- und Moor-
flächen ist dabei so weit wie möglich zu vermeiden.“

bb) Satz 7 wird aufgehoben.

b) In Nummer 4 Satz 4 wird nach dem Wort „Rohstoffen“ das Wort „verbrauchsnah“
eingefügt.

c) Nummer 6 Satz 4 wird aufgehoben.
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2. In § 7 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „dass“ die Wörter „bestimmte Flächen
des Planungsraums einschließlich Gebietsausweisungen nach Absatz 3 für mehrere
miteinander vereinbare Nutzungen und Funktionen vorgesehen werden (Mehrfachnut-
zung); ebenfalls kann festgelegt werden, dass“ eingefügt.

3. In § 13 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b wird nach dem Wort „wie“ das Wort
„verbrauchsnahe“ eingefügt.

Artikel 5

Änderung des Bundes-Klimaanpassungsgesetzes

Dem § 8 des Bundes-Klimaanpassungsgesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023
I Nr. 393) wird folgender Absatz 6 angefügt:

(6)„ Bei Planungen und Entscheidungen nach dem Raumordnungsgesetz oder dem
Baugesetzbuch sowie bei Entscheidungen über die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von
Vorhaben im Sinne des § 29 Absatz 1 des Baugesetzbuchs richtet sich die Berücksichti-
gung des Ziels der Klimaanpassung allein nach den jeweiligen Vorschriften des Raumord-
nungsgesetzes oder des Baugesetzbuchs.“

Artikel 6

Änderung der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung

§ 7 Absatz 1 Satz 1 der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung vom 29. August
2002 (BGBl. I S. 3478), die zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBl. I
S. 3146) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Wörter „reinen,“ sowie „Kleinsiedlungsgebieten,“ werden gestrichen.

2. Die Wörter „§§ 2, 3, 4, 4a, 10 und 11 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung“ werden durch
die Wörter „§§ 4, 4a, 10 und 11 Absatz 2 der Baunutzungsverordnung“ ersetzt.

Artikel 7

Änderung der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure vom 10. Juli 2013 (BGBl. I
S. 2276), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 17 Absatz 1 werden die Wörter „§ 1 Absatz 2 des Baugesetzbuches“ durch die
Wörter „§ 1a Absatz 1 des Baugesetzbuches“ ersetzt.

2. In § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden die Wörter „öffentliche Auslegung nach den
Bestimmungen des Baugesetzbuches“ durch die Wörter „Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung nach § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 2 des Baugesetzbuches“ ersetzt.
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3. In Nummer 2 der Anlage 2 und in Nummer 2 der Anlage 3 werden jeweils die Wörter
„öffentlichen Auslegung“ durch die Wörter „Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
nach § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 2 des Baugesetzbuches“ ersetzt.

Artikel 8

Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes

In § 78 Absatz 3 Satz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1, in § 78b Absatz 1 Nummer 1
und in § 78d Absatz 6 in dem Satzteil vor Nummer 1 des Wasserhaushaltsgesetzes vom
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2023
(BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist, werden jeweils die Wörter „§ 1 Absatz 7 des
Baugesetzbuches“ durch die Wörter „§ 1 Absatz 5 des Baugesetzbuches“ ersetzt.

Artikel 9

Änderung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes

In § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes vom 20.
Juli 2022 (BGBl. I S. 1353), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 26. Juli 2023
(BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist, werden die Wörter „§ 2 Absatz 4 des Bauge-
setzbuchs“ durch die Wörter „§ 2 Absatz 2 des Baugesetzbuchs“ ersetzt.

Artikel 10

Änderung des Grundstücksverkehrsgesetzes

In § 8 Nummer 1 des Grundstückverkehrsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 7810-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Arti-
kel 108 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586) geändert worden ist, wer-
den die Wörter „§ 1 Abs. 2 des Baugesetzbuchs“ durch die Wörter „§ 1a Absatz 1 des Bau-
gesetzbuchs“ ersetzt.

Artikel 11

Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes

In § 11 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542),
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geändert
worden ist, werden die Wörter „§ 1 Absatz 7 des Baugesetzbuches“ durch die Wörter „§ 1
Absatz 5 des Baugesetzbuches“ ersetzt.
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Artikel 12

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft.
Artikel 4 dieses Gesetzes tritt am … [einsetzen: Datum desjenigen Tages des sechsten auf
den Monat der Verkündung folgenden Kalendermonats, dessen Zahl mit der des Tages der
Verkündung übereinstimmt, oder, wenn es einen solchen Kalendertag nicht gibt, Datum des
ersten Tages des darauffolgenden Kalendermonats] in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Das Bauplanungsrecht ist derzeit einem hohen Reformdruck ausgesetzt, der sich aus un-
terschiedlichen Entwicklungen speist. Der Wohnungsmarkt ist vor allem in vielen urbanen
Räumen nach wie vor angespannt. Generell ist die Neubautätigkeit infolge der wirtschaftli-
chen Entwicklungen im Immobilienbereich und auf den Finanzmärkten gedämpft. Das Bun-
desministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) hat hierzu zu Be-
ginn des Jahres 2022 das „Bündnis für bezahlbaren Wohnraum“ mit allen relevanten Akt-
euren ins Leben gerufen. Aus dem Bündnisprozess ist ein umfangreiches Maßnahmenpa-
ket hervorgegangen, das am 12. Oktober 2022 vorgestellt wurde. Zur Stabilisierung der
aktuellen konjunkturellen Lage in der Bau- und Immobilienwirtschaft hat die Bundesregie-
rung die Beschlüsse des Bündnisses auf dem Bündnis-Tag am 25. September 2023 durch
ein 14-Punkte-Maßnahmenpaket zur Förderung von Investitionen in den Wohnungsbau er-
gänzt. Zudem haben Bund und Länder am 6. November 2023 einen Pakt für Planungs-,
Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung geschlossen, in dem ebenfalls Maßnah-
men zur Umsetzung im Baugesetzbuch (BauGB) enthalten sind. Des Weiteren enthält auch
die am 17. Juli 2024 von der Bundesregierung beschlossene „Wachstumsinitiative – neue
wirtschaftliche Dynamik für Deutschland“ Maßnahmen zur Senkung der Baukosten und zur
Stärkung des Wohnungsneubaus. Für das Baugesetzbuch sollen die Prüf- und Regelungs-
aufträge – soweit nicht schon Teil der bereits in Kraft getretenen, vorgezogenen Novellie-
rungen des BauGB – mit dem vorliegenden Gesetz umgesetzt werden.

Ein weiterer Anlass für die Überarbeitung des Bauplanungsrechts sind die klimatischen Ver-
änderungen. Die Folgen des Klimawandels machen sich immer stärker bemerkbar. Lange
Hitzeperioden führen vielerorts zu gesundheitlichen und ökologischen Belastungen, zudem
nimmt Trockenheit in vielen Regionen zu. Durch verdichtete Bebauung können diese Ef-
fekte verstärkt werden. Linderung können Maßnahmen zur Klimaanpassung bieten, neben
städtebaulichen Optimierungen etwa der Gebäudeanordnung sind hier insbesondere auch
eine Stärkung von Grün- und Wasserflächen sowohl beim Neubau als auch im Bestand von
Bedeutung, beispielsweise auch in Form von Fassaden- und Dachbegrünungen sowie ge-
zielten Bepflanzungen. Darüber hinaus erhöht der Klimawandel Starkregen- und Hochwas-
sergefahren. Zur Vorbeugung können hier Konzepte der wassersensiblen Stadtentwicklung
dienen, wonach die Versickerung, der Rückhalt und die Verdunstung von Wasser in urba-
nen Räumen stärker ermöglicht werden soll. Diese Ansätze zur Stärkung der Resilienz
müssen bei der Planung von neuen Quartieren stärker als bislang mitgedacht werden. Auch
im Bestand müssen Verbesserungen erreicht werden.

Die Innenstädte erfahren eine Transformation. Waren hier bislang Einzelhandel- und Büro-
flächen vorherrschend, führt die Verlagerung zum Online-Handel und ins Home-Office nun
zu Leerständen und einem Funktionsverlust. Städte und Gemeinden entwickeln aktuell al-
ternative Nutzungskonzepte. Das Planungsrecht sollte diese Transformation unterstützen
und fördern. Hierbei werden die Anregungen aus dem beim BMWSB angesiedelten „Beirat
Innenstadt“ berücksichtigt.

Trotz dieser berechtigten Interessen und Anforderungen soll das Bauplanungsrecht nicht
überfrachtet werden, sondern für die Kommunen handhabbar bleiben. Dies kann nur gelin-
gen, wenn sich fachrechtliche Anforderungen, Ergebnisse aus Fachplanungen und die letzt-
lich alles integrierende Bauleitplanung in ihren Aufgabenstellungen und Wirkungen einer-
seits klar voneinander unterscheiden und andererseits sinnvoll ergänzen.
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All diese unterschiedlichen Herausforderungen sollen mit der vorliegenden Novelle unter
Rückbindung an die Neue Leipzig-Charta mit ihren drei Dimensionen der „gerechten, der
grünen und der produktiven Stadt“ adressiert und zu einem stimmigen Gesamtkonzept zu-
sammengeführt werden.

Die "Neue Leipzig-Charta: Die transformative Kraft der Städte für das Gemeinwohl“ von
2020 ist das zeitgemäße europäische strategische Grundsatz- und Rahmendokument für
eine nachhaltige, integrierte Stadtentwicklungspolitik. Mit dem integrierten, partizipativen,
gemeinwohlorientierten, ebenenübergreifenden und ortsbezogenen Ansatz benennt die
Neue Leipzig-Charta Prinzipien, die Städten helfen, resilient und anpassungsfähig zu wer-
den.

Die Neue Leipzig-Charta fordert die Stärkung der kommunalen Handlungsfähigkeit, um lo-
kale Lösungen für globale Herausforderungen finden zu können. Dafür ist die Unterstützung
durch die europäische, nationale und regionale Ebene notwendig. Bereits heute gehen viele
Kommunen beispielgebend voran und setzen eine gemeinwohlorientierte, transformative
Stadtentwicklungspolitik zu Gunsten von gerechten, produktiven und grünen Städten im
Sinne der Neuen Leipzig-Charta um. Mit der Neuen Leipzig-Charta werden die Städte darin
gestärkt und unterstützt, innovative Lösungen zu entwickeln, um die Lebensqualität vor Ort
langfristig und nachhaltig zu erhalten und zu verbessern.

Daneben soll dieses Gesetz die zahlreichen, aufgrund von drängenden Einzelanliegen er-
forderlichen und in dieser Legislaturperiode zeitlich vorgezogenen Änderungen des BauGB
systematisch abrunden. Hierbei werden die Ergebnisse der durch das BMWSB beauftrag-
ten Expertengespräche zur BauGB-Novelle aus dem ersten Halbjahr 2023 berücksichtigt
(Bunzel/Krusenotto, Fachexperten-Gespräche 2023 zur Modernisierung des Städtebau-
rechts im Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt
für Bauwesen und Raumordnung, https://repository.difu.de/handle/difu/68, zuletzt abgeru-
fen am 21.03.2024).

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

In diesem Gesetzentwurf werden unterschiedliche Rechtsänderungen vorgeschlagen, um
die vorgenannten Regelungsziele umzusetzen. So sollen die mit dem Baulandmobilisie-
rungsgesetz im Jahr 2021 eingeführten Instrumente weiterentwickelt und entfristet bzw.
verlängert werden. Es sollen weitere Flexibilisierungen für den Wohnungsbau eingeführt
werden, und zwar sowohl im Geltungsbereich von Bebauungsplänen als auch im unbeplan-
ten Innenbereich. Außerdem soll das Instrument des Vorhaben- und Erschließungsplans
praxisgerechter ausgestaltet werden.

Zudem sollen die Regelungen für die Aufstellung von Bauleitplänen modernisiert und ge-
strafft werden. Die Neusystematisierung der bisherigen §§ 1 bis 2a des BauGB und insbe-
sondere die Bündelung der zu berücksichtigenden Belange anhand der von der Neuen
Leipzig-Charta geprägten drei Dimensionen einer nachhaltigen Stadtentwicklung soll den
Gemeinden Struktur und Orientierung vorgeben.

Die Regelungen zu Umweltprüfung und Umweltbericht in § 2 und der Anlage 1 BauGB wer-
den überarbeitet, um einen überobligatorischen Aufwand in Zukunft möglichst zu vermei-
den. Schließlich soll der Aspekt Klimaanpassung zum Schutz vor Hitzebelastung und Stark-
regen sowie die Verankerung der „dreifachen Innenentwicklung“ sowohl in der Bauleitpla-
nung als auch im Rahmen der Vorschriften über die Zulässigkeit von Vorhaben gestärkt
werden.

Erleichterungen zugunsten einer stärkeren Nutzungsmischung werden durch die Möglich-
keit der Öffnung der Kerngebiete für das Wohnen eingeführt. Die Verfahrensdigitalisierung

https://repository.difu.de/handle/difu/68
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soll durch die Verwendung des Datenstandards XPlanung im Rahmen der Planung und
durch eine digitalisierte Planbekanntmachung gestärkt werden.

Im Bereich der Bodenordnung und im besonderen Städtebaurecht sollen die vorhandenen
Instrumente einerseits zum effektiveren Einsatz für die Schaffung von Wohnraum erweitert
und verbessert werden. Dies umfasst etwa die Einbeziehung einer bestimmten Konstella-
tion des sogenannten „Share Deals“ in die Vorkaufsrechtsausübung. Zudem wird den Ge-
meinden mit angespannten Wohnungsmärkten die Möglichkeit gegeben, durch einen sozi-
alen Flächenbeitrag im Rahmen der Umlegung bessere Voraussetzungen für die Errichtung
bezahlbaren Wohnraums zu schaffen. Das Baugebot wird in Gebieten mit angespannten
Wohnungsmärkten durch die Einführung einer Satzungsermächtigung für die verfahrens-
mäßige Zusammenfassung mehrerer Baugebote vereinfacht. Die Regelung zum Umwand-
lungsschutz in § 250 BauGB wird um zwei Jahre verlängert und im Anwendungsbereich
modifiziert.

Im Bereich des besonderen Städtebaurechts liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Unter-
stützung der Gemeinden bei der Klimaanpassung. Das Pflanzgebot des § 178 BauGB wird
geändert und um ein Maßnahmengebot erweitert, um Umsetzungsdefiziten von im Bebau-
ungsplan getroffenen Festsetzungen zum Ausgleich sowie zu Bepflanzungen und sonsti-
gen Maßnahmen begegnen zu können.

Für weitere Einzelheiten sowie für die Erläuterungen zu weiteren vorgeschlagenen Ände-
rungen wird auf die Darstellungen im besonderen Teil verwiesen.

III. Alternativen

Keine.

IV. Gesetzgebungskompetenz

Für die Novellierung des Baugesetzbuchs in Artikel 1 ist der Bund im Rahmen seiner kon-
kurrierenden Gesetzgebungskompetenz für den städtebaulichen Grundstücksverkehr und
das Bodenrecht (Artikel 74 Absatz 1 Nummer 18 des Grundgesetzes (GG)) zuständig. Von
seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz hat der Bund mit dem Baugesetzbuch
abschließend Gebrauch gemacht (Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 15.
Aufl. 2022, Einleitung Rn. 10a).

Unter den städtebaulichen Grundstücksverkehr fallen die Veräußerung, der Erwerb, die Be-
lastung und Verpachtung von Grundstücken im Hinblick auf öffentlich-rechtliche Bedingun-
gen, die neben die privatrechtlichen Regelungen fallen (Broemel, in: von Münch/Kunig,
grundgesetz-Kommentar, 7. Aufl. 2021, GG Artikel 74 Rn. 66). Unter Bodenrecht sind die
öffentlich-rechtlichen „Vorschriften, die den Grund und Boden unmittelbar zum Gegenstand
rechtlicher Ordnung haben, also die rechtlichen Beziehungen des Menschen zum Grund
und Boden regeln“ (BVerfGE 3, 407 (424)), zu fassen. Die städtebauliche Planung ist um-
fasst, weil sie „die rechtliche Qualität des Bodens“ bestimmt; „[d]as Recht, das diese Pla-
nung vorsieht und ordnet, gehört darum zum Boden i. S. des Artikels 74 Nummer 18 GG
(BVerfGE a. a. O.). Es soll die menschliche Nutzung des Bodens so ordnen, dass Boden-
nutzungskonflikte vermieden werden (Wittreck, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3.
Aufl. 2015, GG Art. 74 Rn. 81).

Der Genehmigungsvorbehalt des § 250 BauGB unterfällt Artikel 72, Artikel 74 Nummer 18
GG. Zum einen geht es, anders als im zivilrechtlichen Mieterschutz, nicht um den Schutz
des individuellen Mieters, sondern die Regelung ist auf ein Gebiet bezogen, in dem die
Bewohnerstruktur erhalten bleiben soll. Das ist die städtebauliche Dimension, die ebenso
in § 1 Absatz 6 Nummer 2 als „Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen“
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Abwägungsgrund der Bauleitplanung und somit des Städtebaus und Bodenrechts ist
(Stock, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Baugesetzbuch, 148. EL 2022, § 172
Rn. 45). Vergleichbar hat das Bundesverfassungsgericht zur Vorgängervorschrift des § 172
entschieden, dass der Denkmalschutz als städtebaulicher Denkmalschutz ebenso Bundes-
kompetenz begründet (BVerfG NVwZ 1987, 879; vgl. Stock, a. a. O., Rn. 204 f.). Zum an-
deren handelt es sich um städtebaulichen Grundstücksverkehr, weil es einer Genehmigung
bedarf, bevor sich die privatrechtliche Beziehung der Beteiligten ändert. Anders als §§ 577,
577a BGB, die eine gesetzliche Rechtsfolge (Vorkaufsrecht und Kündigungssperrfrist) be-
gründen, tritt bei § 250 BauGB die zuständige Genehmigungsbehörde dazwischen. Es ent-
scheidet folglich eine Stelle des öffentlichen Rechts, ob öffentlich-rechtliche Bedingungen
(zugunsten der sozial stabilen Bewohnerstruktur als städtebauliches Interesse) erfüllt sind,
bevor dann privatrechtliche Regelungen zu wirken beginnen.

Artikel 74 Absatz 1 Nummer 18 GG ist auch der Kompetenztitel für die in Artikel 2 vorgese-
henen Änderungen der Baunutzungsverordnung. Die insoweit vorgesehenen Änderungen
von Verordnungsrecht erweisen sich als Anpassungen im Rahmen einer Änderung eines
Sachbereichs durch den Gesetzgeber. Die wesentlichen inhaltlichen Zielsetzungen des Ge-
setzesentwurfs erfordern aufgrund Sachzusammenhangs Regelungen sowohl im Bauge-
setzbuch als auch in der Baunutzungsverordnung. Um eine widerspruchsfreie Rechtset-
zung sicherzustellen, ist ein einheitliches Rechtsetzungsverfahren erforderlich. Ein Rege-
lungszusammenhang besteht insbesondere zwischen den Änderungen zugunsten der Be-
lange der Klimaanpassung im BauGB und der Einführung eines Versiegelungsfaktors in
§ 19a der Baunutzungsverordnung (BauNVO), zwischen der Aufnahme der dreifachen In-
nenentwicklung und der stärkeren Abbildung des Zieles der Nutzungsmischung durch Strei-
chung der §§ 2, 3 BauNVO, der Aufnahme der Nutzungsart „Musikclubs“ in die §§ 4a, 5, 6,
6a, 7, 8 BauNVO sowie die für die Gemeinden optionale Erweiterung der Zweckbestim-
mung von Kerngebieten auf das Wohnen (§ 7 Absatz 1 BauNVO).

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen
Verträgen

Die vorgeschlagenen Regelungen stehen im Einklang mit dem Recht der Europäischen
Union und mit völkerrechtlichen Verträgen.

VI. Gesetzesfolgen

Es wird auf die Ausführungen zur Zielsetzung (A. I.) und auf den wesentlichen Inhalt des
Entwurfs (A. II.) verwiesen.

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Das Bauleitplanverfahren und die Anwendung der bauplanungsrechtlichen Vorschriften
über die Zulässigkeit von Vorhaben sollen vereinfacht werden. Unter anderem sollen die
Möglichkeiten der Abweichung vom Einfügungsgebot nach § 34 Absatz 3a BauGB sowie
der Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplans zugunsten des Wohnungsbaus in
§ 31 Absatz 3 BauGB erweitert werden.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Entwurf steht im Einklang mit der von der Bundesregierung beschlossenen Deutschen
Nachhaltigkeitsstrategie in der 2021 aktualisierten Fassung, die der Umsetzung der VN-
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dient.
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Bezugspunkt für die Prüfung sind die Prinzipien, Indikatoren und Ziele der Deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie, die sich in ihrer Systematik an den Sustainable Development Goals
(SDG) der Vereinten Nationen orientieren.

Der Regelungsentwurf unterstützt insbesondere die Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele
(SDG) 9 („Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige
Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen“), 11 („Nachhaltige Städte und Ge-
meinden“) sowie 13 („Maßnahmen zum Klimaschutz“).

Zielvorgabe des SDG 9 („Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame
und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen“) ist unter ande-
rem im Bereich Breitbandausbau ein flächendeckender Aufbau von Gigabitnetzen bis 2025
(Indikator 9.1.b). Hierzu trägt das Regelvorhaben bei, indem es Hürden für den im öffentli-
chen Interesse liegenden Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur abbaut (§ 245d Ab-
satz 2 BauGB).

Zielvorgabe des SDG 11 („Nachhaltige Städte und Gemeinden“) ist unter anderem, bis
2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum für alle si-
cherzustellen. Das Regelungsvorhaben unterstützt die Ziele des SDG 11 („Städte und Sied-
lungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten“), denn es verfolgt vor-
rangig den Zweck, die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum zu erleichtern (insb.
§§ 9 Absatz 1 Nummer 7, 31 Absatz 3, 34 Absatz 3a). Die Gemeinden sollen hierfür weitere
Steuerungsmöglichkeiten erhalten, insbesondere um Bauland zu mobilisieren und Festset-
zungen für den sozialen Wohnungsbau einfacher treffen zu können.

Mit ergänzenden Regelungen, die betonen, dass Schaffung, Erhalt und Ausbau von Grün-
und Wasserflächen und Freiräumen als Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaan-
passung wesentliche Belange einer nachhaltigen Stadtentwicklung sind, wird das Ziel einer
widerstandsfähigen Stadt unterstützt. Auch im Rahmen der Innenentwicklung sollen dies-
bezügliche Anforderungen stärker Berücksichtigung finden (§§ 13 Absatz 4, 34 Absatz 1
Satz 3 BauGB). Dies dient zugleich der Zielvorgabe des SDG 13, das Maßnahmen zum
Klimaschutz vorsieht (s. nachfolgend). Das Regelungsvorhaben unterstützt ebenfalls das
Ziel einer inklusiven Stadt, indem es zu einem größeren Angebot bezahlbarer Wohnungen
und damit zu einer besseren sozialen Ausgewogenheit in der Wohnbevölkerung beiträgt.

Insbesondere die Prinzipien 1 und 5, d.h. nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip anzuwen-
den und den sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft zu wahren und zu ver-
bessern, wurden hier beachtet.

Vom Regelungsvorhaben betroffen sind insbesondere die Indikatoren 11.1.a (Anstieg der
Siedlungs- und Verkehrsfläche), 11.1.b (Freiraumverlust), 11.1.c (Siedlungsdichte), 11.2.b
(Endenergieverbrauch im Personenverkehr), 11.3.a (Überlastung durch Wohnkosten) und
15.1.a (Artenvielfalt und Landschaftsqualität).

Die Schaffung von Erleichterungen für die Bereitstellung von Bauland für den Wohnungs-
bau hat naturgemäß Auswirkungen auf die Inanspruchnahme von Flächen und damit den
Indikator 11.1.a. Das Regelungsvorhaben betrifft aber überwiegend innerörtliche Bereiche,
in denen es darum geht, Baulücken zu schließen und ungenutzte oder brach gefallene
Grundstücke für den Wohnungsbau zu mobilisieren. Damit wird dem Vorrang der Innenent-
wicklung gemäß § 1b Absatz 1 Satz 3 BauGB-E als Leitbild einer nachhaltigen städtebau-
lichen Entwicklung Rechnung getragen.

Betroffen können auch die Bereiche Freiraumverlust (Indikator 11.1.b) und Artenvielfalt und
Landschaftsqualität (Indikator 15.1.a) sein, da mit der Inanspruchnahme von Flächen für
eine Bebauung Freiräume oder Lebensräume für Arten reduziert werden. Hier gilt es, im
Rahmen der kommunalen Planungshoheit – auch im Rahmen von Bebauungsplänen zur
Innenentwicklung – bei der planerischen Abwägung zwischen den Zielen Wohnungsbau
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und Freiraumerhalt und -schaffung lokal angepasste Lösungen zu finden, die dem Leitbild
der räumlichen Entwicklung der grün-blauen Infrastruktur Rechnung tragen. Dies gilt auch
für eventuell erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Im
Bereich der Vorhabenzulassung soll in diesem Sinne der kommunale Spielraum erhöht
werden, dem Vorhabenträger auch im unbeplanten Innenbereich ergänzende Anforderun-
gen zu stellen, die der Klimaanpassung dienen.

Durch die Stärkung der Innenentwicklung, durch Erhöhung der Baudichte und besserer
Ausnutzung schon vorhandener Siedlungsflächen wirkt das Regelungsvorhaben überwie-
gend einer Verringerung der Siedlungsdichte, gemeint ist die Siedlungs- und Verkehrsflä-
che je Quadratkilometer (Indikator 11.1.c), entgegen. Dadurch trägt es auch zur Erreichung
der Ziele im Bereich Endenergieverbrauch im Personenverkehr (Indikator 11.2.b) bei, in-
dem die Verdichtung des Baubestands in der Innenentwicklung Fahrwege vermeidet oder
reduziert. Das Regelungsvorhaben trägt zur Erreichung der Ziele im Bereich „Überlastung
durch Wohnkosten“ (Indikator 11.3.a) bei, indem es planungsrechtliche Erleichterungen für
den Wohnungsbau vorsieht und einen Beitrag zur Stärkung des sozialen Wohnungsbaus
leistet.

Das Regelungsvorhaben leistet einen Beitrag zur Verwirklichung des Nachhaltigkeitsziels
SDG 13 („Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswir-
kungen ergreifen“). Denn dieses Nachhaltigkeitsziel verlangt mit seiner Zielvorgabe unter
anderem eine Minderung der Treibhausgasemissionen (Indikator 13.1.a) um mindestens
55 Prozent bis 2030 gegenüber 1990 und eine Erreichung von Treibhausgasneutralität bis
2050. Das Regelungsvorhaben nimmt hierauf Bezug, indem es die Bauleitplanung auffor-
dert, die zur Erfüllung der Klimaschutzziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes notwendigen
Maßnahmen umzusetzen und dabei die Wärme- und Energieversorgung von Gebäuden
treibhausgasneutral zu gestalten. Das Regelungsvorhaben ergänzt die bestehenden Erfor-
dernisse der Klimaanpassung, die bereits nach geltendem Recht grundsätzlich bei der Bau-
leitplanung zu berücksichtigen sind; beispielsweise wird im Rahmen der planerischen Ab-
wägung auf die Relevanz vorhandener Klimaanpassungskonzepte, Starkregenkarten sowie
Hitzebelastungskarten hingewiesen.

Hierbei wurden insbesondere die Prinzipien 1 bis 3 beachtet (Eine nachhaltige Entwicklung
als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen anwenden; Global Verantwortung wahrneh-
men und natürliche Lebensgrundlagen erhalten).

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand sind für Bund, Länder und Kommunen nicht
zu erwarten.

4. Erfüllungsaufwand

Nachfolgend wird der Erfüllungsaufwand differenziert nach den Normadressaten (Bürgerin-
nen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung) und den betroffenen Regelungen dargestellt.

Für die einzelnen Regelungen wird jeweils die Fallzahl sowie die Ermittlung des Aufwandes
und das Ergebnis dargestellt. Für die anzusetzenden Lohnkosten werden – sofern passend
– die Werte des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwandes in Re-
gelungsvorhaben der Bundesregierung herangezogen (nachfolgend: Leitfaden)1.

1 Quelle: Statistisches Bundesamt: https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Buerokratiekosten/Publikatio-
nen/Downloads-Buerokratiekosten/erfuellungsaufwand-handbuch.pdf?__blob=publicationFile.

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Buerokratiekosten/Publikationen/Downloads-Buerokratiekosten/erfuellungsaufwand-handbuch.pdf?__blob=publicationFile
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i) Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Für Bürgerinnen und Bürger können Mehraufwände in Bezug auf die Änderung des § 34
Absatz 1 BauGB und des § 135a BauGB entstehen, wonach nun auch planungsrechtlich
bei Genehmigung von Bauvorhaben behördliche Anforderungen an die Klimaanpassung
gestellt werden können bzw. eine Anzeigepflicht für zu erbringende Ausgleichsmaßnahmen
eingeführt wird. Betroffen sind Bürgerinnen und Bürger, die ein Bauvorhaben (Errich-
tung/Änderung) in Bezug auf selbstgenutztes Wohneigentum in Gebieten nach § 34 BauGB
verwirklichen wollen oder Vorhabenträger, die Ausgleichsmaßnahmen aufgrund von Bau-
leitplänen durchzuführen haben. Weitere Mehraufwände können entstehen aus den Ände-
rungen in §§ 24 Absatz 2 und Absatz 2a in Verbindung mit § 28 Absatz 1 BauGB durch die
Anwendung der Vorkaufsrechte auch auf Fälle, in denen in Wohnungseigentum geteilte
Gebäude als Ganzes verkauft oder ein Grundstück in eine Gesellschaft eingebracht wird.

Insgesamt werden für Bürgerinnen und Bürger geschätzt etwa 3,4 Mio. Euro Kostenein-
sparungen sowie ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 175 000 Euro durch das Gesetz
begründet.

§ 24 BauGB:

Soweit die Informationspflichten der Kaufparteien an die Gemeinde durch die Änderung von
§ 24 Absatz 2 BauGB und die Einführung von § 24 Absatz 2a BauGB in Verbindung mit
den Änderungen in § 28 Absatz 1 BauGB auf solche Fallkonstellationen ausgeweitet wer-
den, in denen ein in Wohnungseigentum geteiltes Gebäude als Ganzes verkauft wird oder
ein Grundstück in eine Gesellschaft eingebracht wird, entsteht den Kaufparteien ein gerin-
ger zusätzlicher Aufwand, der in der allgemeinen Abwicklung des jeweiligen Geschäfts auf-
gehen dürfte. Zusätzliche Kosten entstehen den Kaufparteien aus folgenden Gründen nicht:

Die Information an die Gemeinde nach § 28 Absatz 1 BauGB übernimmt in der Regel das
eingeschaltete Notariat. Dessen Vergütung nach Gerichts- und Notarkostengesetz des
Bundes (GNotKG) wird unabhängig vom Aufwand nach dem Geschäftswert berechnet.
Folglich führen die zusätzlichen Informationspflichten nicht zu Mehrkosten der Kaufpar-
teien. Die Entscheidung über die Ausübung des Vorkaufsrechts muss die Gemeinde inner-
halb von drei Monaten treffen. Da die Abwicklung solcher Verträge auch mit anderen Schrit-
ten einhergeht, die parallel erfolgen können, muss sich das zusätzliche Meldungserforder-
nis nicht zwingend zeitlich auswirken.

§ 34 Absatz 1 BauGB

Nach dieser Neuregelung können bei einer Genehmigung von Bauvorhaben nun auch pla-
nungsrechtlich behördliche Anforderungen an die Klimaanpassung gestellt werden. Betrof-
fen sind Bürgerinnen und Bürger, die ein Bauvorhaben in Gebieten nach § 34 BauGB ver-
wirklichen wollen.

In Deutschland werden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes jährlich rund
150 0002 neue Gebäude genehmigt, die sich im Mittel aus dem Betrachtungszeitraum der
letzten zehn Jahre (2013 bis 2022) ergeben. Hiervon entfällt der Großteil von 120 000 Bau-
genehmigungen (80 Prozent) auf Vorhaben für den Wohnungsbau (andere, insbesondere
gewerbliche Bauvorhaben werden der Wirtschaft zugerechnet). Zu welchem Anteil es sich
hierbei um Vorhaben in Gebieten nach § 34 BauGB handelt, lässt sich mangels entspre-
chender Daten nicht feststellen. Zur Ermittlung des Erfüllungsaufwandes wird daher die
Annahme getroffen, dass die Hälfte der Bauvorhaben in Gebieten nach § 34 BauGB liegen,
also jährlich 60 000 Baugenehmigungen.

2 Quelle: Statistisches Bundesamt: https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=tab
le&code=31111-0001&bypass=true&levelindex=0&levelid=1702474456897#abreadcrumb.

https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=31111-0001&bypass=true&levelindex=0&levelid=1702474456897#abreadcrumb
https://ergebnisse2011.zensus2022.de/datenbank/online/statistic/4000W/table/4000W-1005
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Nach der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten letzten Gebäude- und Wohnungs-
zählung in 2011 (Stand 09.02.2024) sind 58,5 Prozent der Wohnungen in der Bundesre-
publik Deutschland in Privateigentum.3 Werden diese auf die jährlichen Baugenehmigun-
gen übertragen und wird angenommen, dass die Gemeinden ergänzende Anforderungen
an die Klimaanpassung geschätzt in 15 Prozent der Fälle stellen, ergibt sich eine Fallzahl
von rund  5 310 Baugenehmigungen. Es wird angenommen, dass die zusätzlichen Mehr-
kosten für die Vorhabenträger je Baugenehmigung durchschnittlich etwa 3 000 Euro betra-
gen. Daraus ergibt sich für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger ein Erfüllungsaufwand
von rund 15,9 Mio. Euro pro Jahr.

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass durch klimaangepasste Bauweisen die Schäden an Ge-
bäuden verringert werden und damit auch Versicherungsleistungen entfallen (s.o., „weitere
Kosten“), die mittelbar eine Kostensenkung (Entlastung) für die Bürgerinnen und Bürger
bedeuten dürften.

§ 34 Absatz 3a BauGB

Die Regelung des § 34 Absatz 3a Satz 1 Buchstabe d BauGB erleichtert die Neuerrichtung
von Wohngebäuden im Innenbereich. Sie führt zu einer Entlastung der Bürgerinnen und
Bürger sowie der Wirtschaft, da zur Erzielung des Ergebnisses ansonsten die Aufstellung
oder Änderung eines Bebauungsplans erforderlich wäre, dessen Kosten in der Regel der
Investor übernimmt, zu dessen Gunsten der Plan aufgestellt wird. Nach einer Schätzung
des Statistischen Bundesamtes werden in Deutschland jährlich circa 10 200 Bebauungs-
pläne im Regelverfahren neu aufgestellt, ergänzt oder geändert, wovon circa 67 Prozent,
also etwa 6 800, im bisherigen Innenbereich aufgestellt werden. Die Kosten eines Bebau-
ungsplanverfahrens für die Gemeinde variieren stark, sie hängen von der Größe und der
Komplexität des zu beplanenden Gebietes ab. Als Anhaltspunkt kann § 21 der Honorarord-
nung für Architekten und Ingenieure (HOAI) herangezogen werden, der Honorare für
Grundleistungen bei Bebauungsplänen ausweist. Die HOAI differenziert dabei zum einen
nach der Größe des zu beplanenden Gebietes (in ha) und andererseits nach den Anforde-
rungen der Planung (gering, durchschnittlich, hoch). Um näherungsweise den durchschnitt-
lichen Aufwand eines Bebauungsplanverfahrens zu bestimmen, wird von einem in der Mitte
der Honorartafel liegenden Fall ausgegangen (Mittelwert der Honorarspanne eines 10 ha
großen, durchschnittlichen Anforderungen entsprechenden Bebauungsplans), so dass von
einem Kostenaufwand von rund 56 600 Euro für einen standardmäßigen Bebauungsplan
ausgegangen wird.

§ 34 Absatz 3a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d BauGB soll im gesamten Bundesgebiet
angewandt werden können. Nach obenstehenden Ausführungen werden jährlich 60 000
Baugenehmigungen für Wohnbauvorhaben in § 34er-Gebieten erteilt. Es wird angenom-
men, dass insbesondere in den ersten Jahren nach Einführung der neuen Vorschrift weitere
Nachverdichtungspotenziale im Innenbereich (z.B. Hinterlandbebauung) aktiviert werden,
dass sich also die absolute Zahl der Baugenehmigungen um jährlich etwa 5 Prozent (ent-
spricht 3 000 Baugenehmigungen) erhöht. Weiterhin wird angenommen, dass § 34 Absatz
3a BauGB zusätzlich in weiteren 5 Prozent der Fälle zur Anwendung kommt, um ein Wohn-
bauvorhaben in einem größeren, sich bisher nicht einfügenden Maß zuzulassen. Insgesamt
ergibt sich also eine Fallzahl von 6 000 Baugenehmigungen jährlich in den ersten [10-15]
Jahren.

Ferner wird angenommen, dass 50 Prozent dieser 6 000 Baugenehmigungen in einem en-
gen räumlichen Zusammenhang zu einem anderen nach § 34 Absatz 3a Satz 1 Nummer 1
Buchstabe d BauGB genehmigten Vorhaben stehen und damit die für dieses Vorhaben
durchgeführte Prüfung auch für sie wirkt. Bei den übrigen 3 000 Bauvorhaben wird

3 Quelle: Statistisches Bundesamt: Wohnungen, Eigentumsform der Gebäude: https://ergebnisse2011.zen-
sus2022.de/datenbank/online/statistic/4000W/table/4000W-1005.
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angenommen, dass die Notwendigkeit entfällt, einen Bebauungsplan aufzustellen oder zu
ändern.

Die Planänderungen, die durch einen Anwendungsfall des § 34 Absatz 3a BauGB einge-
spart werden, beziehen sich notwendigerweise auf einen spezifischen Bebauungszusam-
menhang. Ferner kann infolge der Anwendung des § 34 Absatz 3a Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe d BauGB nur auf kleinere Planungen betreffend das Maß der baulichen Nutzung ver-
zichtet werden. Der eingesparte Aufwand je Anwendungsfall bezieht sich damit auf einen
Bebauungsplan mit vergleichsweise kleinem Geltungsbereich (Annahme: 1 ha) mit durch-
schnittlichen Anforderungen. Angelehnt an § 21 HOAI wird von einem Aufwand von etwa
10 863 Euro je eingespartem Planverfahren ausgegangen. Multipliziert mit der Fallzahl 3
000 ergibt sich eine jährliche Einsparung von insgesamt circa 33 Mio. Euro, das sind ins-
gesamt gut 8,5 Prozent der anfallenden Planungskosten, die insgesamt jährlich für Über-
planungen des Innenbereichs anfallen. Gemessen an der Eigentumsquote entfallen etwa
58,5 Prozent dieser Einsparungen auf die Bürgerinnen und Bürger, das sind circa 19,3
Mio. Euro jährlich.

Es wird angenommen, dass gerade in den ersten [10-15] Jahren nach der Einführung die
neue Möglichkeit für eine weitergehende Nachverdichtung verstärkt genutzt wird. Nach die-
sem Zeitraum dürften die Nachentwicklungspotenziale geringer werden und es ist von einer
graduellen Verringerung der Fallzahl auszugehen.

§ 135a BauGB:

Enthält ein Bebauungsplan Festsetzungen zu Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des § 1a
Absatz 3 BauGB, so sind diese Maßnahmen nach bestehendem Recht vom Vorhabenträ-
ger durchzuführen. Neu eingeführt wird die Anzeigepflicht des Vorhabenträgers gegenüber
der Gemeinde über die erfolgte Durchführung der Maßnahme. Dies soll der Gemeinde die
Überprüfung der zeitnahen Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen gemäß ihrer planeri-
schen Festsetzungen auf den Vorhabengrundstücken erleichtern und den Verwaltungsauf-
wand der Gemeinde minimieren. Der dadurch entstehende Aufwand für Bürgerinnen und
Bürger besteht lediglich in der Abgabe einer entsprechenden Erklärung gegenüber der Ge-
meinde.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes werden in Deutschland jährlich circa 12 000
Bebauungspläne neu aufgestellt, ergänzt oder geändert, davon 85 Prozent (= 10 200) im
Regelverfahren, in welchem ein Umweltbericht zu erstellen ist. Wie hoch in der Folge die
Zahl der aufgrund eines Bebauungsplans entstehenden ausgleichpflichtigen Bauvorhaben
ist, wird statistisch nicht erfasst. Ausgehend von 150 000 genehmigten bzw. von der Ge-
nehmigung freigestellten baulicher Anlagen im Jahr, wovon geschätzt circa 37 500 im un-
beplanten Innenbereich nach § 34 BauGB und 30 000 im bereits beplanten oder nicht
(mehr) ausgleichpflichtigen Bereich nach § 30 BauGB liegen, wird von 82 500 ausgleich-
pflichtigen Vorhaben im Jahr ausgegangen. Hiervon entfallen geschätzt circa 40 Prozent
auf privates Eigentum und 60 Prozent auf die Wirtschaft. Dies ergibt für Bürgerinnen und
Bürger einen jährlichen einmaligen Erfüllungsaufwand von 33 000 Schreiben. Für die Er-
stellung des Schreibens wird ein Zeitaufwand von 15 Minuten angenommen, was einen
Gesamtzeitaufwand von 8 250 Stunden ergibt. Für den Erfüllungsaufwand wird der Lohn-
satz pro Stunde in Höhe von 21,10 Euro angesetzt (vgl. Leitfaden, S. 66, Wirtschaftsab-
schnitt Grundstücks- und Wohnungswesen, Schwierigkeitsgrad: niedrig). Daraus ergibt sich
als einmaliger Erfüllungsaufwand eine Gesamtsumme von rund 175 000 Euro pro
Jahr (8 250 Stunden x 21,10 Euro).

ii) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft sind in Bezug auf Kostenwirkungen sowohl jährliche Belastungen (Mehr-
kosten) als auch jährliche Entlastungen (Kosteneinsparungen) zu erwarten, zu denen im



- 53 - Bearbeitungsstand: 29.07.2024  14:29

Folgenden je Regelung ausgeführt wird. Insgesamt fäll für die Wirtschaft ein geschätzter
Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro pro Jahr an.

Ein Umstellungsaufwand (einmaliger Erfüllungsaufwand) für die Wirtschaft wird durch die
Anzeigepflicht gegenüber den Gemeinden (§ 135a BauGB) und beläuft sich auf rund
260 000 Euro.

§§ 24 Absätze 2 und 2a, 28 Absatz 1 BauGB

Soweit Immobilienwirtschaftsunternehmen ein in Wohnungseigentum geteiltes Gebäude
als Ganzes verkaufen oder kaufen oder ein Grundstück in eine grundstückhaltende Gesell-
schaft einbringen, gelten für den aus den Änderungen in § 24 Absätze 2 und 2a BauGB in
Verbindung mit § 28 Absatz 1 BauGB resultierenden Erfüllungsaufwand, der sich aus der
Erstreckung von Informationspflichten auf solche Fallkonstellationen ergibt, die unter Ziffer
i) ausgeführten Erwägungen entsprechend.

Soweit die Notariate in weiteren Fallkonstellationen Meldungen an die Gemeinden richten
müssen, wird erwartet, dass der daraus entstehende Mehraufwand nicht messbar ist (sog.
„Sowieso-Kosten“). Im Rahmen der Abwicklung notarieller Kaufverträge ist die Meldung
nach § 28 BauGB nur eine von verschiedenen üblichen Informationspflichten, die die Nota-
riate standardmäßig übernehmen. Die Einholung von derartigen Bescheinigungen gehört
bei den Notariaten zum täglichen Geschäft. Insofern kann diese weitere Meldung ohne nen-
nenswerten zusätzlichen Aufwand in bestehende Abläufe integriert werden. Damit bewegt
sich der zu erwartende Erfüllungsaufwand im Bereich der nicht messbaren Aufwandsände-
rung und ist im Rahmen der Folgekostenabschätzung unbeachtlich.

§ 34 Absatz 1 BauGB:

Für die Wirtschaft können bei der Verwirklichung von Vorhaben in Gebieten nach § 34
BauGB Mehrkosten infolge zusätzlicher Anforderungen, die der Klimaanpassung dienen,
entstehen. Dies betrifft insbesondere die Vermeidung und Verringerung von Hitzebelastung
und von Schäden aus Starkregenereignissen. Die Höhe dieser Kosten sind schwer bezif-
ferbar, da die Art der zusätzlichen Maßnahmen von den Erfordernissen des Einzelfalls ab-
hängt. Sie werden im Mittel auf 3 000 Euro je Baugenehmigung geschätzt, analog den Kos-
tenschätzungen für die Bürgerinnen und Bürger. Im Bereich der Wohnbauvorhaben werden
von den vorgenannten 60 000 Baugenehmigungen jährlich, die Schätzungen zufolge den
Gebieten nach § 34 BauGB zuordenbar sind, anteilig gemäß der letzten Gebäude- und
Wohnungszählung in [2011] 34,3 Prozent (20 580 Baugenehmigungen) der Wirtschaft zu-
gerechnet. Die sonstigen 30 000 Baugenehmigungen für Nichtwohngebäude werden pau-
schal der Wirtschaft zugerechnet. Auch hier wird vereinfachend angenommen, dass etwa
die Hälfte dieser Vorhaben, also 15 000, in Gebieten nach § 34 BauGB liegen. Daraus ergibt
sich eine Gesamtzahl von – 35 580 Baugenehmigungen. Unter derselben Annahme wie bei
der Kostenermittlung für die Bürgerinnen und Bürger, dass die Gemeinden im Durchschnitt
in etwa 15 Prozent der Fälle von der Neuregelung nach § 34 BauGB Gebrauch machen,
errechnet sich die Fallzahl von 5 337 Baugenehmigungen. Multipliziert mit 3 000 Euro ergibt
sich für die Wirtschaft ein jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 16 Mio. Euro.

Diese o. g. zu erwartenden Mehrkosten dürften zum Teil dadurch aufgewogen werden, dass
die getroffenen Maßnahmen – beispielsweise die Anforderung einer Begrünung – zum ei-
nen der Verbesserung der Wohnqualität dienen und sich damit letztlich auch wertsteigernd
auswirken können.

Insbesondere aber steht ihnen eine Ersparnis gegenüber, die dadurch eintritt, dass durch
klimaangepasste Bauweisen (Versicherungs-)Schäden durch infolge des Klimawandels
vermehrt eintretende Naturgefahren, wie Starkregen oder Hochwasser, vermieden oder zu-
mindest verringert werden (s.o. „weitere Kosten“).
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§ 34 Absatz 3a BauGB

Die Regelung des § 34 Absatz 3a Satz 1 Buchstabe d BauGB führt zu einer Entlastung der
Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft, da zur Erzielung des Ergebnisses ansonsten
die Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans erforderlich wäre, dessen Kosten in
der Regel der Investor übernimmt, zu dessen Gunsten der Plan aufgestellt wird. Von den
oben ermittelten 33 Mio. Euro Gesamteinsparungen (zum Rechenweg vgl. die Ausführun-
gen zum Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger) entfallen etwa 34,3 Prozent
auf die Wirtschaft, das sind insgesamt etwa 11,3 Mio. Euro Kosteneinsparung jährlich.

§ 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB

Mit § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB wird eine Privilegierung der Geothermie im planungs-
rechtlichen Außenbereich eingeführt. Künftig können Anlagen für die Nutzung der Geother-
mie errichtet werden, ohne dass es dafür der Aufstellung eines Bebauungsplans bedürfte.

Nach Angaben des Bundesverbandes Geothermie sind im Jahr 2023 zwölf Anlagen zur
Tiefen Geothermie in Bau. Mangels anderer Anhaltspunkte wird dies für die Schätzung des
Erfüllungsaufwands als jährliche Fallzahl angenommen. Für den ansonsten erforderlichen
Bebauungsplan wird die Annahme getroffen, dass sein räumlicher Geltungsbereich 2 ha
umfasst. Ein Plangebiet von 10 ha wie bei dem zu § 34 Absatz 3a gebildeten Standardfall
dürfte für Geothermieanlagen überdimensioniert sein. Ein Plangebiet von weniger als 2 ha
wäre dagegen zu klein bemessen, da eine Geothermieanlage neben dem eigentlichen
Bohrplatz weiterer Gebäude wie einer Heizzentrale bedarf. Die Kosten eines Bebauungs-
planverfahrens für die Gemeinde variieren stark, sie hängen von der Größe und der Kom-
plexität des zu beplanenden Gebietes ab. Auch hier kann § 21 HOAI (vgl. dazu oben 4.i bei
§ 34 Absatz 3a BauGB) herangezogen werden. Bei Zugrundelegung eines durchschnittli-
chen Aufwands für einen Bebauungsplan von 2 ha würden demnach im Mittel Kosten von
rund 17 900 Euro entstehen, die durch die Neuregelung erspart werden. In der Summe
ergibt sich damit eine jährliche Entlastung von knapp 215 000 Euro (12 x 17 900 Euro).

Es wird davon ausgegangen, dass die Kosten des Bebauungsplanverfahrens für die Errich-
tung einer Geothermieanlage mittels vertraglicher Vereinbarung mit der Gemeinde vom
Vorhabenträger übernommen worden wäre. Daher ist die Entlastung der Wirtschaft zuge-
ordnet.

§ 135a BauGB:

Die oben unter 4.i) erläuterte neu eingeführte Anzeigepflicht des Vorhabenträgers gegen-
über der Gemeinde über die erfolgte Durchführung der Maßnahme betrifft auch die Wirt-
schaft. Der dadurch entstehende Aufwand für die Wirtschaft besteht auch hier in der Ab-
gabe einer entsprechenden Erklärung gegenüber der Gemeinde.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes werden in Deutschland jährlich circa 12 000
Bebauungspläne neu aufgestellt, ergänzt oder geändert, davon 85 Prozent (= 10 200) im
Regelverfahren, in welchem ein Umweltbericht zu erstellen ist. Wie hoch in der Folge die
Zahl der aufgrund eines Bebauungsplans entstehenden ausgleichpflichtigen Bauvorhaben
ist, wird statistisch nicht erfasst. Ausgehend von 150 000 genehmigten bzw. von der Ge-
nehmigung freigestellten baulichen Anlagen im Jahr, wovon geschätzt circa 37 500 im un-
beplanten Innenbereich nach § 34 BauGB und 30 000 im bereits beplanten oder nicht
(mehr) ausgleichpflichtigen Bereich nach § 30 BauGB liegen, wird von 82 500 ausgleich-
pflichtigen Vorhaben im Jahr ausgegangen. Hiervor entfallen geschätzt circa 40 Prozent
auf private Eigentümer und 60 Prozent auf die Wirtschaft. Dies ergibt für die Wirtschaft ei-
nen jährlichen Erfüllungsaufwand von 49 500 Schreiben. Für die Erstellung des Schreibens
wird ein Zeitaufwand von 15 Minuten angenommen, was einen Gesamtzeitaufwand von
12 375 Stunden ergibt. Für den Erfüllungsaufwand wird der Lohnkostensatz pro Stunde in
Höhe von 21,10 Euro angesetzt (vgl. Leitfaden, S. 66, Wirtschaftsabschnitt Grundstücks-
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und Wohnungswesen, Schwierigkeitsgrad: niedrig). Daraus ergibt sich ein einmaliger Er-
füllungsaufwand von rund 260 000 Euro pro Jahr (12 375 Stunden x 21,10 Euro).

§ 20 Absatz 1 BauNVO:

Die Vereinheitlichung des Vollgeschossbegriffs in § 20 Absatz 1 BauNVO führt voraussicht-
lich zu einer Entlastung, da z. B. im seriellen und modularen Bauen Pläne von Land zu Land
übertragen werden können und Neu- oder Umplanungen vermieden werden. Der ersparte
Aufwand lässt sich jedoch nicht beziffern, zumal manche Anbieter womöglich erst nach
einer Vereinheitlichung des Vollgeschossbegriffs ihre seriellen und modularen Bauweisen
länderübergreifend am Markt anbieten werden.

iii) Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Das Baugesetzbuch wird im Wesentlichen von den Gemeinden und den Bauaufsichtsbe-
hörden vollzogen. Ihnen entstehen durch die vorgesehenen Neuregelungen jährlich sowohl
Belastungen (Mehrkosten), die insgesamt auf rund 7,7 Mio. Euro geschätzt werden, als
auch Entlastungen (Kosteneinsparungen), die insgesamt auf rund 60,6 Mio. Euro geschätzt
werden; zu denen wird im Folgenden je Regelung ausgeführt.

Insgesamt beläuft sich die abgeschätzte Kostenentlastung auf jährlich rund 52,9 Mio. Euro
für die Verwaltung.

§ 2 Absätze 1 und 2 und Anlage 1 BauGB:

Die Erstellung von bei der Bauleitplanung im Regelverfahren obligatorischen Umweltberich-
ten soll durch die Neufassung des § 2 sowie der Anlage 1 gestrafft werden. Zum einen soll
der Umfang des Umweltberichts auf ein Drittel der Begründung des Bauleitplans beschränkt
werden (Soll-Vorschrift, § 2 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz, Anlage 1 Nummer 1 Buch-
stabe a). Damit ist er auch abhängig von der Komplexität des Bauleitplans und der Größe
seines Geltungsbereichs.

Zudem soll durch die Neugestaltung des Verhältnisses zwischen § 2 und der Anlage 1 eine
überobligatorische Umweltprüfung vermieden werden, indem geregelt wird, dass die Prüf-
punkte in Nummer 2 der Anlage 1 nur insoweit Bestandteil des Umweltberichts werden
müssen, wie dies nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans erforderlich ist. Wei-
ter wird klargestellt, dass die Prüfpunkte in Nummer 3 der Anlage 1 nur in bestimmten Fäl-
len zu prüfen sind, nämlich wenn der Bauleitplan zugleich ein Vorhaben zulässt oder dafür
einen Rahmen setzt, das einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht un-
terliegt. Auch dies gilt mit der Einschränkung, dass eine Prüfung im Rahmen der Planauf-
stellung nur erfolgen kann, soweit dies möglich ist, also insbesondere, wenn das auf der
Grundlage des Plans zu verwirklichende Vorhaben bereits bei Planaufstellung bekannt ist.

Auf Basis der vom Statistischen Bundesamt ermittelten Zahlen wird davon ausgegangen,
dass sich die Kosten für die Erstellung eines durchschnittlichen Umweltberichts im Mittel
auf etwa 7 500 Euro netto belaufen; damit werden für die Erstellung durchschnittlich
95 Stunden zu einem Stundensatz 80 Euro benötigt. Die Einsparungen durch die oben be-
schriebenen gesetzlichen Umstellungen sind einzelfallabhängig und lassen sich nicht ge-
nau quantifizieren. Für Bauleitpläne mit Umweltprüfung wird pauschal eine Entlastung um
etwa 20 Prozent angenommen, also um 19 Stunden oder – gerundet – um circa 1 500 Euro.

Das Statistische Bundesamt schätzt, dass in Deutschland jährlich 12 000 Bauleitpläne auf-
gestellt werden. Weiter wird geschätzt, dass rund 1 800 (15 Prozent) Bauleitpläne im be-
schleunigten Verfahren erfolgen, in dem kein Umweltbericht zu erstellen ist. Für die verblie-
benen 10 200 Bauleitplanverfahren ist insgesamt von einer Entlastung des Verwaltungs-
aufwands um jährlich 15,3 Mio. Euro auszugehen (10 200 x 1 500 Euro).
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§ 9a Absatz 1 BauGB

§ 9a Absatz 1 BauGB ermöglicht die Aufstellung eines Feinsteuerungs-Bebauungsplans für
sog. Gemengelagen, die sich baurechtlich keinem Baugebiet nach der Baunutzungsverord-
nung zuordnen lassen. Der Bebauungsplan beschränkt sich auf Festsetzungen zu einzel-
nen Arten der bisher zulässigen baulichen Nutzungen. Eine Steuerung der Art der baulichen
Nutzung in Gemengelagen ist nach bisherigem Recht äußerst schwierig, da die Gemeinde
an die Gebietskategorien nach den §§ 2 ff. BauNVO gebunden war. Die Neuregelung hebt
die Bindung an die BauNVO insoweit auf und verringert damit den Planungsaufwand für die
Gemeinde deutlich.

Ausgehend von einem Kostenaufwand für ein Bebauungsplanverfahren mit erhöhten An-
forderungen für eine Fläche von 5 ha von circa 40 000 Euro (§ 21 Absatz 1 HOAI) nach
bisherigem Recht, ist bei Bebauungsplänen nach § 9a BauGB von einem geringen Aufwand
auszugehen, was bei einer Fläche von 5 ha etwa einer Halbierung der anfallenden Kosten
auf 20 000 EUR entspricht. In wie vielen Fällen die Gemeinden pro Jahr von der neuen
Möglichkeit Gebrauch machen, lässt sich nicht sicher vorhersagen. Da es um einen einge-
schränkten Anwendungsbereich geht, wird konservativ von 5 Prozent der jährlichen Bebau-
ungspläne von 6 800 ausgegangen, die für den Innenbereich aufgestellt werden, also 340.
Daraus reduziert sich der jährliche Erfüllungsaufwand um - gerundet - 7 Mio. Euro
(340 x 20 000 Euro).

§ 12 Absatz 3a BauGB

Die Änderung des Absatz 3a sieht vor, dass nicht nur die Art, sondern auch das Maß der
baulichen Nutzung für das geplante Vorhaben durch Änderung des Durchführungsvertrags
im Nachgang geändert werden können, ohne dass eine Änderung des Bebauungsplans
erforderlich ist. Bislang war bei Änderungen des Maßes der baulichen Nutzung zusätzlich
die Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans erforderlich.

Nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes ist von jährlich rund 2 400 vorha-
benbezogenen Bebauungsplänen auszugehen. In wie vielen Fällen eine Änderung nach
den oben beschriebenen Voraussetzungen erforderlich gewesen wäre, lässt sich nur schät-
zen. Es wird von einem Drittel ausgegangen, also von etwa 800 Fällen pro Jahr. Die ent-
sprechende Änderung des Bebauungsplans würde voraussichtlich einen geringen Aufwand
im Sinne von § 21 HOAI verursachen. Es wird angenommen, dass der vorhabenbezogene
Bebauungsplan in der Regel eine deutlich kleinere Fläche umfasst als der Angebotsbebau-
ungsplan. Es wird von einer durchschnittlichen Größe von etwa 1 ha ausgegangen. Das
ergibt im Mittel einen ersparten Aufwand (Entlastung) für die Änderung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans von rund 7 000 Euro. Multipliziert mit der angenommenen Fallzahl
von 800 ergibt dies eine geschätzte Entlastung von rund 5,6 Mio. Euro pro Jahr.

Hiervon ist der Aufwand für die Erstellung des Vermerks und dessen Veröffentlichung ab-
zuziehen, der jedoch aufgrund der geringeren Komplexität nicht mehr als 1,5 Stunden be-
tragen dürfte. Bei einem angenommen Lohnkostenstundensatz von 40,20 Euro (vgl. Leitfa-
den, S. 69, durchschnittlichen Lohnkosten für Kommunen) ergibt sich hierfür ein Erfüllungs-
aufwand von jährlich rund 48 000 Euro (800 x 1,5 Stunden x 40,20 Euro).

Insgesamt führt die Neuregelung in § 12 Absatz 3a BauGB zu einer Entlastung von ge-
schätzt jährlich rund 5,6 Mio. Euro.

§§ 24 Absatz 2 und Absatz 2a und 28 Absatz 1

Durch die Einbeziehung des Verkaufs von in Wohnungseigentum geteilten Gebäuden als
Ganzes oder die Einbringung von Grundstücken in eine Gesellschaft in den Anwendungs-
bereich der gemeindlichen Vorkaufsrechte nach BauGB wird Anzahl der Prüffälle und ggf.
auch der Ausübungsfälle erhöht.



- 57 - Bearbeitungsstand: 29.07.2024  14:29

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Zahlen der Veräußerung eines in Wohnungsei-
gentum geteilten Gebäudes als Ganzes auf einem Niveau bewegen werden, das für eine
Gesetzesfolgekostenabschätzung nicht erheblich ist, denn mit der Teilung in Wohnungsei-
gentum wird in der Regel bezweckt, die Wohnungen einzeln zu verkaufen. Die Neuregelung
in § 24 Absatz 2 BauGB soll hingegen die Teilung und Veräußerung zum Zweck der Um-
gehung der Ausübung von kommunalen Vorkaufsrechten unterbinden und wird insofern
insbesondere auch zu Präventionszwecken eingeführt. Ein Zuwachs an Prüffällen ist aller-
dings in Bezug auf die Einbeziehung der Einbringung eines Grundstücks in eine Gesell-
schaft (§ 24 Absatz 2a BauGB) zu erwarten. Die Einbringung von Grundstücken in Gesell-
schaften werden nicht systematisch dokumentiert. Ungeachtet der daraus resultierenden
großen Unsicherheit wird zur Abschätzung der Gesetzesfolgen geschätzt, dass in Zusam-
menhang mit Transaktionen in Deutschland 200 zusätzliche Prüffälle pro Jahr anfallen wer-
den.

In allen diesen Fällen muss eine Erstprüfung erfolgen, ob einer der gesetzlichen Tatbe-
stände des § 24 Absatz 1 oder § 25 Absatz 1 BauGB einschlägig ist. Die Erstprüfung erfolgt
anhand der Lage des Grundstücks, wie in den bisherigen Vorkaufsfällen auch.

Es wird weiter davon ausgegangen, dass von 200 zusätzlichen Prüffällen in 5 Prozent der
Fälle das Vorkaufsrecht ausgeübt wird. Gerundet führt damit die Erstprüfung in zusätzlichen
190 Fällen pro Jahr zu einer Beendigung des Verwaltungsverfahrens durch Ausstellen ei-
nes Negativzeugnisses. Bei einem angenommenen Aufwand von 1,5 Stunden und einem
Lohnkostensatz von 40,20 Euro (vgl. Leitfaden, S. 69, durchschnittliche Lohnkosten für
Kommunen) wird der zusätzliche Erfüllungsaufwand auf rund 11 000 Euro pro Jahr ge-
schätzt (190 x 1,5 Stunden x 40,20 Euro).

In den verbleibenden 10 Ausübungsfällen wird der Verwaltungsaufwand überrschlägig mit
durchschnittlich 80 Stunden pro Ausübungsfall angesetzt. Bei Zugrundelegung von Lohn-
kosten in Höhe von 40,20 Euro pro Stunde (vgl. Leitfaden, S. 69, durchschnittliche Lohn-
kosten für Kommunen) führt dies zu einem Erfüllungsaufwand von rund 32 000 Euro im
ersten Jahr (10 x 80 Stunden x 40,20 Euro).

Insgesamt führt die Neuregelung bei der Verwaltung somit zu einem jährlichen Erfüllungs-
aufwand von 43 000 Euro (11 000 Euro + 32 000 Euro).

§ 31 Absatz 3 BauGB

Im Hinblick auf die in den § 31 Absatz 3 und § 34 Absatz 1 und Absatz 3a BauGB vorgese-
henen Flexibilisierungen bei der Vorhabenzulässigkeit entfällt in den hiervon abgedeckten
Fällen das Erfordernis der Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans. Hierdurch
können bei den Gemeinden in erheblichem Umfang Personalressourcen und Kosten für
Planungsbüros und ggf. anwaltlicher Unterstützung eingespart werden. Die Kosteneinspa-
rung ist ebenfalls schwer bezifferbar, da die Frage, ob und welche Bauleitpläne aufgestellt
werden, im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie je nach den lokalen Rah-
menbedingungen von der Gemeinde entschieden wird. Da konkrete Zahlen hierfür nicht
vorliegen, werden die Aufwandsersparnisse wie folgt geschätzt:

Hinsichtlich der Änderungen des § 31 Absatz 3 BauGB werden die nach geltendem Recht
bestehenden Befreiungsmöglichkeiten zugunsten des Wohnungsbaus dahingehend erwei-
tert, dass von dem Einzelfallerfordernis in den 1 061 Kommunen (Stand 31.12.2023) in
Deutschland, die nach § 201a BauGB als Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt be-
stimmt sind, abgewichen werden kann. Hierdurch wird für Fälle, bei denen bspw. die Auf-
stockung oder eine Hinterlandbebauung für die Wohnraumschaffung angezeigt ist, eine an-
sonsten erforderliche Änderung des Bebauungsplans hinfällig. Um die dadurch entste-
hende Entlastung bei den Gemeinden annäherungsweise zu ermitteln, wurde eine Hoch-
rechnung auf Grundlage der folgenden Einzelfallbetrachtung vorgenommen:
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Für die Erteilung der Befreiungen wird für die erstmalige Erteilung von einem Zeitaufwand
von 12,5 Stunden ausgegangen, da hier die Voraussetzungen für die Erteilung von Befrei-
ungen für alle vergleichbaren Fälle zu prüfen ist. Nicht eingerechnet in diese Zeitspanne ist
der Zeitaufwand, der für eine Baugenehmigung stets erforderlich ist. Der Zeitaufwand für
die folgenden Befreiungen wird aufgrund des durch die erstmalige Befreiung festgelegten
Maßstabs deutlich geringer ausfallen und auf 1,5 Stunden geschätzt. Weil § 31 Absatz 3
BauGB anders als § 34 Absatz 3a BauGB ausschließlich in angespannten Wohnungsmärk-
ten Anwendung findet, in denen der Druck auf den Wohnungsmarkt hoch ist, wird davon
ausgegangen, dass im Durchschnitt in jeder Kommune mit angespanntem Wohnungs-
markt pro Jahr zwei erstmalige und jeweils 15 Folgebefreiungen erteilt werden. Bei
der Ermittlung der vorgenannten durchschnittlichen Fallzahlen, die zur weiteren Berech-
nung dienen, wurde berücksichtigt, dass das Gebrauchmachen von der Befreiungsmöglich-
keit abhängig von der Gemeindegröße sehr unterschiedlich ausfallen kann, so werden
bspw. größere Kommunen (kleine und große Großstädte mit mindestens 100 000 bzw. 500
000 Einwohnern) in aller Regel die Befreiungsmöglichkeit vermutlich weit häufiger als zwei-
mal jährlich anwenden und als Kommunen mit einer kleineren Fläche, weniger Einwohnern
und damit weniger potenziellen Anwendungsfällen.

Aus den ermittelten Fallzahlen ergibt sich je betroffener Kommune ein Gesamtaufwand von
70 Stunden (2 x 12,5 + 15 x 2 x 1,5). Bei Zugrundelegung des Lohnkostenansatzes von
40,20 Euro (vgl. Leitfaden, S. 69, durchschnittliche Lohnkosten für Kommunen) ergibt sich
damit ein Kostenaufwand von rund 3,0 Mio. Euro jährlich. (1 061 x 70 Stunden x 40,20
Euro)

Dem stehen die eingesparten Kosten für die andernfalls erforderliche Aufstellung eines Be-
bauungsplans gegenüber, wobei davon ausgegangen wird, dass für jede erstmalige Befrei-
ung mitsamt den Folgebefreiungen ein Bebauungsplanverfahren entbehrlich wird. Daraus
errechnet sich eine Fallzahl von 2 122 Bebauungsplänen (2 x 1 061). Ähnlich der Situation
bei § 34 Absatz 3a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d BauGB können auch bei § 31 Absatz 3
Satz 2 BauGB nur kleinräumige Plankorrekturen betreffend das Maß der baulichen Nutzung
durch die Befreiung ersetzt werden. Der eingesparte Aufwand je Anwendungsfall bezieht
sich damit nicht auf einen durchschnittlich großen Bebauungsplan, sondern auf einen ver-
gleichsweise kleinräumigen Bebauungsplan über eine Fläche von circa 1 ha mit einer
durchschnittlichen Komplexität. Wie bei § 34 BauGB wird gemäß § 21 HOAI auch hier von
einem eingesparten Aufwand von etwa 10 863 Euro je eingespartem Planverfahren ausge-
gangen. Insgesamt ergibt sich für die Verwaltung eine Ersparnis von jährlich 23 Mio. EUR
(2 122 x 10 863 Euro).

Im Ergebnis ergibt dies eine Kostenersparnis von rund 20 Mio. Euro (23 Mio. Euro –
3,0 Mio. Euro).

§ 34 Absatz 1 BauGB

Durch die Möglichkeit, Anforderungen an die Klimaanpassung zu stellen, ergeben sich für
die Verwaltung in zweifacher Hinsicht Mehraufwendungen. Zum einen bei der Verwaltungs-
tätigkeit im Rahmen der Genehmigung von Baumaßnahmen und ggf. der Aufstellung von
Satzungen, zum anderen als Eigentümer von Gebäuden und Adressat solcher Anforderun-
gen.

a. Verwaltungstätigkeit

Der Mehraufwand für die optionale Möglichkeit, nach § 34 Absatz 1 BauGB ergänzende
Anforderungen zu Klimaanpassung zu treffen, dürfte sich auf die Prüfung beschränken, ob
und welche Art von ergänzenden Anforderungen im konkreten Fall verhältnismäßig sind.
Hierzu wird analog den Ausführungen zu den Normadressaten Bürgerinnen und Bürger und
Wirtschaft angenommen, dass 50 Prozent der jährlichen Genehmigungsverfahren, die den
Wohnungsbau betreffen, den Gebieten nach § 34 BauGB zuordenbar sind (60 000 Fälle)
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und dass die Gemeinden im Mittel in 15 Prozent der Fälle (9 000) ergänzende Anforderun-
gen prüft. Hinzu kommen die sonstigen Baugenehmigungen für Nichtwohngebäude
(30 000), bei denen entsprechend der Wirtschaft ebenfalls davon ausgegangen wird, dass
die Hälfte den Gebieten nach § 34 BauGB zuordenbar ist und gleichermaßen die Prüfung
in 15 Prozent der Fälle (2 250) anfällt. Folglich wird davon ausgegangen, dass eine Prüfung
geschätzt in rund 11 000 Fällen stattfindet. Es wird die Annahme getroffen, dass die Hälfte
der Fälle in Gemeinden mit über 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt, in denen
wegen der Vielzahl der Fälle eine Satzung aufgestellt wird, statt den Einzelfall zu betrach-
ten. Es wird angenommen, dass jede Satzung im Durchschnitt 50 Fälle erfasst und somit
insgesamt rund 110 Satzungen aufgestellt werden. Für die Aufstellung einer Satzung wer-
den geschätzt im Mittel 30 Stunden benötigt. Bei einem Lohnkostensatz in Höhe von 40,20
Euro (vgl. Leitfaden, S. 69, durchschnittliche Lohnkosten für Kommunen) ergibt sich hierfür
ein jährlicher Erfüllungsaufwand von 133 000 Euro (110 x 30 Stunden x 40,20 Euro).

Bei den verbleibenden 5 500 Fällen wird der Stundenaufwand je Prüfung mit durchschnitt-
lich 1,5 Stunden angesetzt. Bei einem Lohnkostensatz in Höhe von 40,20 Euro (vgl. Leitfa-
den, S. 69, durchschnittliche Lohnkosten für Kommunen) ergibt sich hieraus ein Erfüllungs-
aufwand von rund 332 000 Euro (5 500 x 1,5 Stunden x 40,20 Euro).

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass ohne diese Regelung die Aufstellung eines
Bebauungsplans erforderlich wäre, um der Klimaanpassung dienende Anforderungen zu
stellen. In dieser Hinsicht führt die Regelung zu einer Entlastung der Gemeinden. Bei den
Kosten für einen standardmäßigen Bebauungsplan wird, wie oben unter 4.i) bei § 34 Absatz
3a BauGB hergeleitet, von rund 56 600 Euro ausgegangen. Unter der Annahme, dass die
Neuregelung in § 34 Absatz 1 BauGB zu einer Verringerung der jährlichen Neuaufstellun-
gen von Bebauungsplänen von schätzungsweise etwa 35 Bebauungspläne (ein Drittel der
Fälle, in denen eine Satzung aufgestellt wird) führt, ergibt sich dadurch eine Kosteneinspa-
rung für die Verwaltung in Höhe von rund 2,0 Mio. Euro (35 x 56 600 Euro).

Die Neuregelung in § 34 Absatz 1 BauGB führt hinsichtlich der Verwaltungstätigkeit zu einer
Entlastung von geschätzt 1,5 Mio. Euro für die Verwaltung (2,0 Mio. Euro – 133 000 Euro
– 332 000 Euro).

b. Eigentümer von Gebäuden

Nach der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten letzten Gebäude- und Wohnungs-
zählung in 2011 (Stand 09.02.2024) sind 7,2 Prozent der Wohnungen in der Bundesrepublik
Deutschland in Verwaltungseigentum.4 Werden diese analog zu den Ausführungen für Bür-
gerinnen und Bürger auf die jährlichen 60 000 Baugenehmigungen übertragen, die dem
Wohnungsbau in 34-er-Gebieten zugeordnet werden und wird weiterhin angenommen,
dass auch hier die ergänzenden Anforderungen an die Klimaanpassung geschätzt in
15 Prozent der Fälle gestellt werden, ergibt sich eine Fallzahl von 648 Baugenehmigungen.
Es wird analog zu den Annahmen für Bürgerinnen und Bürger von zusätzlichen Mehrkosten
für die Vorhabenträger der Verwaltung von durchschnittlich 3 000 Euro je Baugenehmigung
ausgegangen. Daraus ergibt sich für die Verwaltung ein Erfüllungsaufwand von rund 1,9
Mio. Euro.

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass durch klimaangepasste Bauweisen, die Schäden an
Gebäuden verringert werden, und damit auch Versicherungsleistungen entfallen (s. o., „wei-
tere Kosten“), die mittelbar auch eine Kostensenkung (Entlastung) für die Verwaltung be-
deuten dürften.

Die Neuregelung in § 34 Absatz 1 BauGB führt bei der Verwaltung insgesamt zu einem
Mehraufwand von rund 0,4 Mio. Euro (1,9 Mio. Euro – 1,5 Mio. Euro).

4 Quelle: Statistisches Bundesamt: Wohnungen, Eigentumsform der Gebäude: https://ergebnisse2011.zen-
sus2022.de/datenbank/online/statistic/4000W/table/4000W-1005

https://ergebnisse2011.zensus2022.de/datenbank/online/statistic/4000W/table/4000W-1005


- 60 - Bearbeitungsstand: 29.07.2024  14:29

§ 34 Absatz 3a BauGB

Nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes werden in Deutschland jährlich circa
10 200 Bebauungspläne im Regelverfahren neu aufgestellt, ergänzt oder geändert, davon
circa 6 800 für den sogenannten planungsrechtlichen Innenbereich. Mit der Neuregelung
sollen zugunsten des Wohnungsbaus die Möglichkeiten vom Einfügungsgebots abzuwei-
chen, erweitert werden. Dies führt zu einer Entlastung der Verwaltung, da ansonsten die
Aufstellung von Bebauungsplänen erforderlich wäre. Da jedenfalls im Zusammenhang mit
§ 34 Absatz 3a BauGB davon ausgegangen wird, dass die Kosten für die ansonsten erfor-
derlichen Planungen in der Regel von denjenigen übernommen werden, deren Vorhaben
infolge der Planungen zulässig werden, werden die entstehenden Entlastungen jeweils an-
teilig Bürgerinnen und Bürgern bzw. der Wirtschaft zugeordnet. Diese Annahme zugrunde
gelegt, sind die gesetzlichen Änderungen für die Verwaltung im Ergebnis kostenneutral.

Von der Gesamtersparnis von 33 Mio. Euro (s. Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und
Bürger) entfallen circa 7,2 Prozent auf die Verwaltung als Trägerin von Wohnungsbauvor-
haben, also rund 2,4 Mio. Euro Kosteneinsparung jährlich.

§ 135a BauGB

Die für den Vorhabenträger neu eingeführte Anzeigepflicht gegenüber der Gemeinde führt
nicht zu einer Mehrbelastung der Verwaltung, sondern zu einer Minimierung des Verwal-
tungsaufwands. Die Überprüfung der Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans
zu Ausgleichsmaßnahmen kann so erleichtert werden. Die Überprüfung kann regelmäßig
nur durch eine örtliche Kontrolle erfolgen. Ausgehend von 82 500 ausgleichpflichtigen Vor-
haben im Jahr (s.o.) wird der hierfür notwendige Zeitaufwand wie folgt berechnet:

Formelle Prüfung, Daten sichten:  25 Min. (einfach bis mittel – Feststellung umzusetzen-
der Ausgleich je Bauvorhaben)

Örtliche Kontrolle: 75 Min. (mittel – Prüfung vor Ort, ob Festsetzung um-
gesetzt)

Ergebnis dokumentieren: 15 Min. (einfach)
Zeitaufwand pro Fall 115 Minuten
Gesamtzeitaufwand (82 500 Fälle x 115 Minuten) / 60 Minuten= 158 125 Stunden

Angenommen werden kommunale Lohnkosten für den mittleren Dienst in Höhe von 33,40
Euro (vgl. Leitfaden, S. 69). Dies ergibt geschätzt einen eingesparten Erfüllungsaufwand
von rund 5,3 Mio. Euro pro Jahr (158 125 Stunden x 33,40 Euro).

§ 178 BauGB

Bislang lag die Anordnung eines Pflanzgebots im Ermessen der Gemeinde. Durch die Än-
derung in eine Soll-Vorschrift entsteht hier ein neuer Erfüllungsaufwand, sofern die im Be-
bauungsplan getroffenen Festsetzungen zu Anpflanzungen und Maßnahmen nicht durch
den Grundstückseigentümer umgesetzt worden sind. Die nur in diesem Fall erforderlich
werdende Anordnung eines Pflanz- und Maßnahmengebots gewährleistet die Umsetzung
der Ziele des Bebauungsplans inkl. dessen Ausgleichs mit positiven Auswirkungen auf Be-
grünung, Boden, Wasserhaushalt und Klima; langfristig dient dies der Vermeidung mögli-
cher Kosten z. B. für eine erforderliche Erweiterung der Kanalisation oder Klimaanpas-
sungsmaßnahmen.

Ausgehend von 82 500 ausgleichpflichtigen Vorhaben im Jahr (s. o.) wird geschätzt, dass
in circa 10 Prozent der Fälle die Anordnung eines Pflanzgebots erforderlich wird. Der hierfür
notwendige Zeitaufwand wird wie folgt angenommen (vgl. Leitfaden, S. 67):
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Formelle Prüfung, Daten sichten:  5 Min. (einfach – Prüfung, ob Erklärung eingegangen)

Inhaltliche Prüfung, Daten erfassen: 60 Min. (mittel – Prüfung des zu erbringenden Aus-
gleichs)

Bescheid erstellen: 60 Min. (mittel – Erlass des Pflanzgebots)

Ergebnisse überprüfen: 60 Min. (mittel)

Zeitaufwand pro Fall 185 Minuten

Gesamtzeitaufwand (16 500 Fälle x 185 Minuten) / 60 Minuten = 50 875 Stunden

Angenommen werden kommunale Lohnkosten für gehobenen Dienst in Höhe von
44,60 Euro (vgl. Leitfaden, S. 69). Dies ergibt geschätzt einen Erfüllungsaufwand von
rund 2,3 Mio. Euro pro Jahr (50 875 Stunden x 44,60 Euro).

§ 245d Absatz 2 BauGB

Die Änderung bewirkt, dass Nebenanlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Telekom-
munikationsdienstleistungen dienen, rückwirkend auch in Baugebieten allgemein zulässig
sind, die vor der Einführung des § 14 Absatz 1a BauNVO (23.06.2021) ausgewiesen wor-
den sind. Die Vorschrift hat Relevanz vor allem für Kleinsiedlungsgebiete sowie für reine
und allgemeine Wohngebiete. In diesen „alten“ Baugebieten war die Aufstellung neuer Ne-
benanlagen vor der Einführung des § 14 Absatz 1a BauGB nur als Ausnahme zulässig.
Infolge der Rückwirkung wird der Aufwand für die Erteilung einer Ausnahme erspart. In sehr
alten Bebauungsplänen, denen die Baunutzungsverordnung in einer vor dem 27. Januar
1990 geltenden Fassung zugrunde liegt, müsste für die Zulassung eine Befreiung nach
§ 31 Absatz 2 BauGB erteilt werden.

Laut Bundesnetzagentur gab es Ende 2022 in Deutschland 88 820 Antennenstandorte5.
Ende 2021 waren es 85 861 Standorte. Von einer gleichbleibenden linearen Steigerung von
rund 3,5 Prozent ausgehend werden für Ende 2023 91 928 Antennenstandorte angenom-
men. Diese Zahl der Standorte ermöglicht eine zufriedenstellende Mobilfunkversorgung in
Deutschland für rund 81,5 Prozent der Gesamtfläche6.

Davon ausgehend bedürfte es insgesamt 112 795 Antennenstandorte, also noch weiterer
20 867, für eine flächendeckende zufriedenstellende Versorgung. In der Annahme, dass
jedes Jahr rund 3000 Mobilfunkstandorte hinzutreten, sind die fehlenden Masten in etwa
sieben Jahren aufgestellt.

Die benötigten Standorte werden sich vielfach im Außenbereich befinden und damit außer-
halb des von der Gesetzesänderung betroffenen Siedlungsbereichs. Es wird angenommen,
dass auf letztere nur ein Drittel der benötigten Standorte (also 6 955) entfällt. Innerhalb des
Siedlungsbereichs findet § 245d BauGB nur in durch Bebauungsplan festgesetzten Bauge-
bieten Anwendung, nicht aber in Gebieten, die nach § 34 BauGB zu beurteilen sind. Inso-
weit wird davon ausgegangen, dass die Hälfte (siehe oben, Nummer 4.i) der Standorte, also
rund 3 500 in festgesetzten Baugebieten liegen. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass
es sich nur bei 20 Prozent dieser Baugebiete um Kleinsiedlungsgebiete, reine oder allge-
meine Wohngebiete handelt. Dadurch reduziert sich die Fallzahl auf 700. Hiervon wiederum
sind Standorte in solchen Baugebieten abzuziehen, die nach dem Inkrafttreten des § 14
Absatz 1a BauNVO am 23.06.2021 festgesetzt worden sind; angesichts der kurzen Zeit

5 Quelle: Bundesnetzagentur, Telekommunikationsbericht 2022: https://www.bundesnetzagentur.de/Shared-
Docs/Mediathek/Berichte/2023/JB_TK_2022.pdf?__blob=publicationFile&v=1

6 Quelle: Monitoring Mobilfunk der Bundesnetzagentur (Stand Oktober 2023); https://gigabitgrund-
buch.bund.de/GIGA/DE/MobilfunkMonitoring/Downloads/Auswertung_Bund_Zusammenfas-
sung.pdf?__blob=publicationFile&v=3

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Berichte/2023/JB_TK_2022.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://gigabitgrundbuch.bund.de/GIGA/DE/MobilfunkMonitoring/Downloads/Auswertung_Bund_Zusammenfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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nach Inkrafttreten dürfte dies abgeschätzt bei nicht mehr als 5 Prozent der Standorte der
Fall sein. Von den verbleibenden 665 Standorten dürfte davon auszugehen sein, dass 10
Prozent (also 67) in Gebieten liegen, für die eine vor 1990 geltende Fassung der BauNVO
maßgeblich ist. Da die Aufstellung der fehlenden Masten sich über einen Zeitraum von sie-
ben Jahren erstrecken wird, beträgt die jährliche Fallzahl 10 im Falle von Befreiungen bzw.
85 im Falle von Ausnahmen.

Für die Erteilung einer Ausnahme werden 2 Stunden angesetzt, für die Erteilung einer Be-
freiung 4 Stunden. Bei einem Stundensatz von 43,80 Euro (vgl. Leitfaden, S. 69, durch-
schnittliche Lohnkosten für Länder) ergibt sich eine Ersparnis von 87,60 EUR bei Ausnah-
men bzw. 175,20 EUR bei Befreiungen. Insgesamt ergibt sich eine Kostenersparnis von
jährlich etwa 9 000 EUR (85 x 87,60 Euro + 10 x 175,20 Euro).

5. Weitere Kosten

Mittelbare Kosteneinsparungen (Entlastungen) sind insbesondere durch die mit dem Ge-
setz erwirkte klimaangepasste Bauweise (§ 34 Absatz 1 BauGB) zu erwarten, mit der (Ver-
sicherungs-) Schäden durch infolge des Klimawandels vermehrt zu erwartende Naturge-
fahren, wie Starkregen oder Hochwasser, vermieden oder zumindest verringert werden.

Nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft sind in den
Jahren 2018 bis 2022 im Bereich Wohngebäudeversicherung im Durchschnitt Schäden
durch Elementargefahren von 1,03 Mrd. Euro eingetreten, die von der Wirtschaft (Versiche-
rungsunternehmen) getragen werden. In Deutschland sind nur rund die Hälfte der Wohn-
gebäude gegen Elementarschäden versichert. Es wird davon ausgegangen, dass Schäden
an unversicherten Gebäude mit der gleichen Häufigkeit eintreten wie an versicherten Ge-
bäuden, sodass hier für Bürgerinnen und Bürger im Durchschnitt jährliche Schäden in Höhe
von 1,03 Mrd. Euro anzunehmen sind.

Da neben den Schäden an Wohngebäuden auch Schäden an Industrie- und Gewerbeob-
jekten entstehen, deren Betroffenheit hier auf denselben Umfang geschätzt wird, sodass
insgesamt also von 2,06 Mrd. Euro Kostenaufwand für die Wirtschaft, verursacht durch Ele-
mentarschäden, ausgegangen wird.

Für Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger gemeinsam ist daher ein jährlicher Kostenauf-
wand infolge von Elementarschäden in Höhe von 3,09 Mrd. Euro anzunehmen. Es wird die
Annahme getroffen, dass durch klimaangepasste Bauweisen ein Teil dieser Schäden künf-
tig verringert werden. Zu welchem Ausmaß, lässt sich nicht konkret bestimmen. Würden
durch klimaangepasste Bauweisen künftig auch nur 5 Prozent dieser Schäden verhindert,
ergäbe sich daraus bereits eine jährliche Entlastung der Bürgerinnen und Bürger von rund
50 Mio. Euro sowie eine Entlastung der Versicherungswirtschaft von Leistungspflichten in
Höhe von rund 10 Mio. Euro jährlich (5 Prozent von 2,06 Mrd. Euro).

Für Bürgerinnen und Bürger werden sich diese Einsparungen in verringerten Leistungs-
pflichten, etwa in sinkenden, jedenfalls in der Vermeidung von steigenden Versicherungs-
prämien niederschlagen. Dieser Effekt lässt sich nicht beziffern, es wird aber davon ausge-
gangen, dass er mindestens in der Höhe des oben geschätzten Erfüllungsaufwands eintritt.

Soweit für die Ausstellung von Negativzeugnissen, dass ein gemeindliches Vorkaufsrecht
bei Verkauf von in Wohnungseigentum geteilten Gebäuden als Ganzes nicht ausgeübt wird,
eine Verwaltungsgebühr zu zahlen ist, sind die aus den Änderungen in § 24 Absatz 2 und
Absatz 2a in Verbindung mit § 28 Absatz 1 BauGB resultierenden Kosten bei geschätzten
Gebührensätzen von durchschnittlich 65 Euro und einer angenommenen Fallzahl von 190
im Jahr als geringfügig zu vernachlässigen.

Darüber hinaus verursacht das Gesetz weder weitere Kosten (Belastungen) für die Wirt-
schaft noch Kosten für die sozialen Sicherungssysteme. Kostenüberwälzungen, die zu
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einer Erhöhung von Einzelpreisen führen und Auswirkungen auf das allgemeine Preisni-
veau, insbesondere auf das Verbraucherniveau haben, sind nicht zu erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Von dem Vorhaben soll die Bevölkerung insgesamt profitieren. Viele Vorschläge dienen der
Sicherung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Diese dürften sich insoweit insbeson-
dere zugunsten älterer Menschen bzw. Familien auswirken. Die Vorschläge für Gesetzes-
änderungen im Außenbereich könnten im gewissen Umfang positive Auswirkungen auf
strukturschwache Regionen nach sich ziehen.

Die vorgesehenen Änderungen haben keine gleichstellungspolitischen Auswirkungen.

Das Baugesetzbuch und die Baunutzungsverordnung sollen infolge der umfangreichen Än-
derungen seit der letzten Neubekanntmachung im Jahr 2017 nach Abschluss des Gesetz-
gebungsverfahren neu bekanntgemacht werden.

VII. Befristung; Evaluierung

Das Gesetz betont und stärkt die Grundsätze der Innenentwicklung, von Klimaschutz- und
Klimaanpassung insbesondere in Bezug auf die Ressource Wasser und die urbane Resili-
enz als Grundsätze und Belange in der Bauleitplanung. Eine Befristung des Gesetzes
würde seinem Anliegen grundsätzlich nicht gerecht, da die Maßnahmen nur über einen
längeren Zeitraum zu verwirklichen sind.

Eine zeitlich festgelegte Überprüfung der mit dem Gesetz beabsichtigten Wirkungen ist
nicht vorgesehen, da das Gesetz keine neuen verpflichtenden Aufgaben regelt und die in
dem Gesetz getroffenen Regelungen kostenneutral sind.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Baugesetzbuchs)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Es handelt sich um Anpassungen der Inhaltsübersicht infolge der Neuordnung der bisheri-
gen §§ 1 bis 2a BauGB (nunmehr §§ 1 bis 2 BauGB-E), der Änderung der §§ 4b, 6a, 10,
10a, 178 und der Anlage 1 BauGB, der Neufassung der Überschrift des Zweiten Teils des
Ersten Kapitels, der Neueinführung der §§ 9a, 58a, des Zehnten Teils des Zweiten Kapitels
(§ 191a) und des § 247a des BauGB sowie der Verschiebung des bisherigen § 9a BauGB
(nunmehr § 9b BauGB-E).

Zu Nummer 2 (§§ 1 bis 2)

Der Koalitionsvertrag sieht in den Zeile 2968 ff. für die Novellierung des Baugesetzbuchs
unter anderem Folgendes vor:

„Wir werden das Baugesetzbuch (BauGB) mit dem Ziel novellieren, seine Instrumente noch
effektiver und unkomplizierter anwenden zu können, Klimaschutz und -anpassung, Ge-
meinwohlorientierung und die Innenentwicklung zu stärken sowie zusätzliche Bauflächen
zu mobilisieren und weitere Beschleunigungen der Planungs- und Genehmigungsverfahren
vorzunehmen.“

Das Bündnis bezahlbarer Wohnraum hat überdies als Maßnahme 3.23 beschlossen, die
doppelte Innenentwicklung zu stärken.
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Die Vorschriften insbesondere des ersten Teils des Baugesetzbuchs sind seit den 1990er-
Jahren in verschiedenen Novellen um zahlreiche einzelne Aspekte ergänzt worden. Bei-
spielsweise haben die Umweltbelange in der heutigen Fassung des Gesetzes eine deutlich
herausgehobenere Bedeutung. Der im Jahr 1998 in Kraft getretene § 1a BauGB ist seit
seiner Einführung deutlich gewachsen. Gleiches gilt beispielsweise für den Belangekatalog
im bisherigen § 1 Absatz 6 BauGB. Vor diesem Hintergrund ist in Vorbereitung der vorlie-
genden Novellierung des Baugesetzbuchs geprüft worden, inwieweit eine neue Systemati-
sierung der gewachsenen Struktur der Verständlichkeit des BauGB und einer geordneten
Regelungsstruktur zuträglich sein könnte. Im Ergebnis wird eine Neuordnung der §§ 1 bis
2a BauGB vorgeschlagen.

Im Rahmen der Neuordnung sollen die Regelungsinhalte einander nach ihrem Regelungs-
gehalt zugeordnet werden. Vorschriften, die einander inhaltlich ergänzen oder aufeinander
Bezug nehmen, sollen im selben Paragraphen zusammengefasst werden (etwa § 2 Ab-
satz 3 und § 1 Absatz 7 BauGB; § 2 Absatz 4, § 2a und § 1a Absatz 4 BauGB). Allgemei-
nes, etwa die Ziele oder Grundsätze der Bauleitplanung, soll Konkreterem, etwa einzelnen
Abwägungsbelangen oder Verfahrensregelungen, vorangestellt werden. Ziel ist es, Lesern
die Orientierung im Gesetz zu erleichtern.

Zudem wird vorgeschlagen, im Rahmen der Neuordnung Ergänzungen vorzunehmen. Zum
einen soll die Neue Leipzig-Charta (s. hierzu bereits oben Allgemeiner Teil I.) verstärkt Ein-
gang in den Wortlaut des BauGB finden. Angesichts der immer stärker zutage tretenden
Auswirkungen des Klimawandels liegt in Umsetzung des Koalitionsvertrags ein weiterer
Schwerpunkt dieser Novelle darin, die Widerstandsfähigkeit der Städte gegen Extremwet-
terereignisse und Umweltveränderungen aufgrund des Klimawandels, wie beispielsweise
Starkregen, Hitzebelastung und Dürre, zu erhöhen. Ein Baustein hierfür ist eine stärkere
Auseinandersetzung der städtebaulichen Planung mit der Grün- und Freiflächenentwick-
lung sowie den Anforderungen einer wassersensiblen Stadtentwicklung. Diesbezügliche
Änderungen sollen insbesondere im neuen § 1a Absatz 1 und 6 sowie in § 1c Absatz 3
BauGB umgesetzt werden.

Zudem soll die Regelung der bei der Planung zu berücksichtigenden Belange im bisherigen
§ 1 Absatz 6 BauGB in einen eigenen Paragraphen, den § 1c BauGB, überführt und neu
systematisiert werden.

Für Einzelheiten zur neuen Systematik wird auf die nachfolgenden Erläuterungen der ein-
zelnen Vorschriften verwiesen.

Zu § 1 (Aufgabe der Bauleitplanung)

§ 1 BauGB trägt – wie bisher – die Überschrift „Aufgabe der Bauleitplanung“. In der Vor-
schrift werden die Aufgaben der Bauleitplanung und ihre Einordnung in das System der
gesamträumlichen Planung im Überblick dargestellt.

Einzelne Bestandteile sollen aus dem bisherigen § 1 BauGB ausgegliedert und in eigene
Paragraphen verschoben werden. Dies gilt beispielsweise für den bisherigen § 1 Absatz 2
BauGB, der die Instrumente der Bauleitplanung benennt. Die Vorschrift ist nunmehr in er-
weiterter Form in einem neuen § 1a BauGB aufgegangen. Aufgrund dieser Verlagerung
des bisherigen Absatzes 2 werden die bisherigen Absätze 3 und 4 zu den Absätzen 2 und
3 neu.

In dem neuen Absatz 2 soll ergänzt werden, dass die Gemeinden die Bauleitpläne in eige-
ner Verantwortung aufzustellen haben und dass der Beschluss, einen Bauleitplan aufzu-
stellen, ortsüblich bekannt zu machen ist. Damit soll der bisherige § 2 Absatz 1 BauGB in
diesen Absatz integriert werden.
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Zudem soll der bisherige § 1 Absatz 5 BauGB als Absatz 1 in den neuen § 1b BauGB ver-
schoben und der Belangekatalog im bisherigen § 1 Absatz 6 BauGB in einen neuen § 1c
BauGB überführt und neu strukturiert werden.

Der bisherige § 2 Absatz 3 sowie der § 1 Absatz 7 BauGB bilden die neuen Absätze 4 und
5 des § 1. Der Kern der Bauleitplanung, die Vorschriften über die Ermittlung und Bewertung
des Abwägungsmaterials sowie über die anschließende Abwägung dieser Belange, werden
damit an zentraler Stelle im Absatz 1 zusammengefasst. Die Vorschrift wurde im Vergleich
zur bisherigen Fassung redaktionell angepasst. So ist nunmehr in Absatz 4 von den „öffent-
lichen und privaten“ Belangen die Rede, und die Vorschrift nimmt Bezug auf den zukünftig
in § 1c BauGB verorteten, als Abwägungsmaterial überschriebenen Belangekatalog. In Ab-
satz 5 wird auf die in Absatz 4 genannten Belange Bezug genommen. Ferner wird bereits
darauf hingewiesen, dass in der Abwägung die Grundsätze der Bauleitplanung nach § 1b
BauGB zu berücksichtigen sind. Diese redaktionellen Ergänzungen stellen Bezüge zu den
weiteren im Rahmen der Abwägung relevanten Vorschriften her und erleichtern insoweit
die Orientierung im BauGB. Rechtliche Änderungen sind mit ihnen indes nicht verbunden.

Zu § 1a (Instrumente der städtebaulichen Planung)

Es wird vorgeschlagen, mit § 1a BauGB eine neue Vorschrift in das BauGB zu integrieren,
die einen Überblick über das planerische Instrumentarium des Gesetzbuchs geben soll.
Ferner soll in Absatz 3 geregelt werden, dass die Gemeinden Pläne in einem standardisier-
ten Datenformat erstellen.

Zu Absatz 1

Absatz 1 Satz 1 entspricht dem bisherigen § 1 Absatz 2 BauGB und verweist für den Flä-
chennutzungsplan auf die ergänzende Geltung der §§ 5 bis 7, für den Bebauungsplan auf
die §§ 8 bis 10a. In Satz 2 wird schließlich darauf hingewiesen, dass Bauleitpläne bei Vor-
liegen der dort genannten Voraussetzungen auch im vereinfachten Verfahren nach § 13
BauGB sowie Bebauungspläne im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt
werden können.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 der Vorschrift soll zudem auf die sonstigen planerischen Satzungsinstrumente
des Ersten Kapitels des BauGB hingewiesen werden, die das Instrumentarium der Gemein-
den insoweit komplettieren. Im Einzelnen handelt es sich um die Innenbereichssatzung
nach § 34 Absatz 4 bis 6 BauGB, die Außenbereichssatzung nach § 35 Absatz 6 BauGB
(Satz 1) sowie um die Fremdenverkehrssatzung nach § 22 BauGB (Satz 2), die wahlweise
auch als Bebauungsplan aufgestellt werden kann. Diese Instrumente sind innerhalb der
Systematik des Baugesetzbuchs bislang nur schwer auffindbar und sollen durch § 1a Ab-
satz 2 BauGB nun besser zur Geltung kommen. In Satz 3 soll klargestellt werden, dass die
allgemeinen Regeln in den §§ 1 ff. grundsätzlich nur für Bauleitpläne gelten. Für die sons-
tigen Satzungen regeln die entsprechenden Vorschriften im Einzelnen, welche Regelungen
bei der Aufstellung anzuwenden sind.

Zu Absatz 3

Um die Digitalisierung von Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen und
ihre Interoperabilität weiter zu stärken, sollen die Gemeinden nach dem vorgeschlagenen
Absatz 3 bei der Erstellung von Planunterlagen für Bauleitpläne den gemäß § 1 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 und § 2 des IT-Staatsvertrages beschlossenen fachunabhängigen und
fachübergreifenden IT-Interoperabilitätsstandard XPlanung nutzen. Mit dem Beschluss
2017/37 vom 5. Oktober 2017 hat der IT-Planungsrat die verbindliche Anwendung des
Standards XPlanung beschlossen (BAnz AT 08.02.2018 B5).
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Hierdurch sowie durch die vorgeschlagenen Änderungen in den §§ 6a und 10a BauGB (s.u.
Nummern 10 und 15) soll folgender Handlungsauftrag aus dem Bund-Länder-Pakt für Pla-
nungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung (Z. 440 ff., 727 ff., 797 ff.) umge-
setzt werden:

„In Ergänzung der Regelungen der ersten Digitalisierungsnovelle regeln Bund und Länder
nicht nur, dass die förmlichen Beteiligungsverfahren als Regelverfahren digital durchgeführt
werden, sondern sorgen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich dafür, dass das gesamte Auf-
stellungsverfahren bis zur Planerstellung und Festsetzung digitalisiert wird.“

Zu § 1b (Grundsätze der Abwägung)

In § 1b BauGB sind nach seiner Überschrift die Grundsätze der Abwägung geregelt. In Ab-
satz 1 ist der bisherige § 1 Absatz 5 BauGB verortet, in den Absätzen 2 bis 5 sollen die
bisher in § 1a Absatz 2, 3 und 5 BauGB geregelten Grundsätze eingegliedert werden, wobei
der Grundsatz zu Klimaschutz und Klimaanpassung im bisherigen § 1 Absatz 5 BauGB in
zwei Absätze unterteilt werden soll (§ 1b Absatz 4 und 5 BauGB). Der bisherige § 1a Ab-
satz 4 BauGB soll in § 2 Absatz 3 BauGB verschoben werden.

In Absatz 1 (bisher: § 1 Absatz 5 BauGB) soll zum einen die Formulierung an die Neue
Leipzig-Charta angelehnt werden. Hierzu sollen in Satz 1 die in der Neuen Leipzig-Charta
entwickelten drei Dimensionen der nachhaltigen Stadtentwicklung – die gerechte, grüne
und produktive Stadt – ausdrücklich aufgenommen werden (vgl. Neue Leipzig-Charta, S. 4
ff.).

Zum anderen soll in Umsetzung von Maßnahme 3.23 des Bündnisses bezahlbarer Wohn-
raum der Grundsatz der dreifachen Innenentwicklung ausdrücklich im letzten Satz des Ab-
satzes verankert werden. Die vorgeschlagene Ergänzung soll klarstellen, dass die Innen-
entwicklung neben der baulichen Entwicklung auch die Entwicklung der Grün- und Freiflä-
chen sowie die nachhaltige Mobilität umfasst. Deren Interessen und Flächenbedarfe müs-
sen für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung von Anfang an zusammengedacht und
gemeinsam geplant werden. Die Aufnahme der Grün- und Freiflächen und der nachhaltigen
Mobilität spiegelt deren Bedeutung für die Stadtentwicklung wider. So tragen wohnortnahe,
für alle Bevölkerungsgruppen gut erreichbare Grünflächen zur Lebensqualität in den Städ-
ten bei und bieten Raum für Freizeit, Erholung und Begegnung. Zudem wächst die Bedeu-
tung der grün-blauen Infrastruktur für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels.
Gleichfalls eine wichtige Rolle spielen die Mobilitätsbedarfe der Bevölkerung. Der Begriff
der nachhaltigen Mobilität bezieht sich dabei auf die umweltverträgliche Gestaltung der ge-
sellschaftlich notwendigen Mobilität und ist bereits in § 2 Absatz 2 Nummer 3 Satz 4 des
Raumordnungsgesetzes verankert. Die nachhaltige Mobilität bezieht sich auf alle Mobili-
tätsformen und umfasst beispielsweise Ladestationen für Elektroautos, schließt aber auch
die Verkürzung von Wegen im Sinne einer „Stadt der kurzen Wege“ mit ein.

In § 1b Absatz 2 bis 5 BauGB (bisher § 1a Absatz 2, 3 und 5 BauGB) soll auf den ausdrück-
lichen Hinweis, dass die jeweiligen Grundsätze in der Abwägung zu berücksichtigen sind,
verzichtet werden, um den Regelungstext zu straffen und die ohnehin langen Absätze zu
kürzen. Die Berücksichtigungspflicht der Grundsätze ist bereits in § 1 Absatz 5 BauGB aus-
drücklich angeordnet und ergibt sich ebenfalls aus der Überschrift des § 1b BauGB. Ab-
satz 3 Satz 1 soll aufgrund der vorgenommenen Kürzung redaktionell umgestellt, inhaltlich
aber nicht verändert werden. Im Übrigen sollen die bisher in § 1a Absatz 2 und 3 BauGB
geregelten Grundsätze unverändert in die neue Systematik übernommen werden.

Die zuvor gemeinsam in § 1a Absatz 5 verankerten Grundsätze, den Erfordernissen des
Klimaschutzes und der Klimaanpassung Rechnung zu tragen, werden einer Empfehlung
aus den Expertengesprächen folgend (vgl. Endbericht S. 34) auf zwei Absätze aufgeteilt.
Dies hebt den sachlichen Unterschied zwischen den Maßnahmen des Klimaschutzes
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(Mitigation) und denen der Klimaanpassung (Adaptation) hervor. Absatz 4 enthält den Wort-
laut des vormaligen § 1a Absatz 5 BauGB, soweit sich dieser auf den Klimaschutz bezieht.

In einem eigenen Absatz 5 soll die Klimaanpassung verankert werden. Die Erfordernisse
der Klimaanpassung stellen bereits jetzt einen Grundsatz der Bauleitplanung dar. Es wird
vorgeschlagen, diesen um die Berücksichtigung von Klimaanpassungskonzepten, Starkre-
genkarten sowie Hitzebelastungskarten zu ergänzen. Eine Pficht zur Erarbeitung der vor-
genannten Instrumente wird hierdurch nicht begründet. Absatz 5 dient der Umsetzung der
Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag (Z. 3095 f.), die Kommunen bei der Prävention und
Bewältigung von Starkregenereignissen und der Anpassung an den Klimawandel zu unter-
stützen. Welche Auswirkungen des Klimawandels planungsrelevant sind, ist von den loka-
len Gegebenheiten abhängig. Klimaanpassungskonzepte können die für das Gemeindege-
biet zu erwartenden Auswirkungen und die sich aus diesen ergebenden Erfordernisse der
Klimaanpassung näher konkretisieren. Starkregenkarten und Hitzebelastungskarten zeigen
die Anpassungserfordernisse im Hinblick auf Starkregenereignisse oder erhöhte Hitzebe-
lastung auf. Hitzebelastungskarten stellen die thermische Belastung eines Gebietes dar.
Weiter können auch die Ergebnisse einer Klimarisikoanalyse oder Klimaanalysekarte be-
stehende Erfordernisse der Klimaanpassung indizieren. Erfordernisse der Klimaanpassung
können beispielsweise der Erhalt von Luftaustauschbahnen und Kaltluftentstehungsgebie-
ten sein, die Vermeidung von Versiegelung sowie die Entsiegelung, der Erhaltung und die
Schaffung von Grünflächen und Gebäudebegrünung, die Einbeziehung von Wasserkreis-
läufen in die Stadtgestaltung sowie der technische Hitzeschutz.

Als neuer Grundsatz der Bauleitplanung soll aufgrund der bestehenden Überschneidungen
mit den Erfordernissen der Klimaanpassung in Absatz 5 Satz 2 zudem die wassersensible
Stadtentwicklung eingeführt werden. Die Aufnahme geht auf eine Empfehlung aus den Ex-
pertengesprächen zurück (vgl. Endbericht, S. 35). Unter wassersensibler Stadtentwicklung
ist die Gestaltung oder Umgestaltung bebauter oder geplanter Gebiete zu verstehen, die
das funktionale Potenzial von Wasser als Ressource für die Klimaanpassung und die Le-
bensqualität in den Städten nutzt.

Zu § 1c (Abwägungsmaterial)

§ 1c BauGB enthält nunmehr den Katalog der Belange, die für die Abwägung gemäß § 1
Absatz 5 BauGB von Bedeutung sein können. Die Belange sollen in Anlehnung an die Neue
Leipzig-Charta (s.o. Allgemeiner Teil der Begründung, S. 50) neu systematisiert werden.
Die Neuordnung geht auch auf eine Anregung aus den Expertengesprächen zurück. Im
Endbericht auf Seite 35 heißt es hierzu unter anderem:

„Im ersten Fachgespräch wurde in einigen Diskussionsbeiträgen die Auffassung vertreten,
dass die Liste der Belange in §§ 1 und 1a BauGB immer unübersichtlicher werde. Daher
bedürfe es einer Umstrukturierung der Normen. Diese sollte in Oberbegriffe und erst in der
Folge in Teilaspekte untergliedert werden. Das würde den Vollzug deutlich erleichtern.“

Entsprechend der drei Dimensionen einer nachhaltigen Stadtentwicklung wird vorgeschla-
gen, die Belange des bisherigen § 1 Absatz 6 BauGB in vornehmlich soziale, vornehmlich
ökologische und vornehmlich wirtschaftliche Belange aufzuteilen. Hinzu treten die sonsti-
gen öffentlichen Belange. Die Belangestruktur wird in Absatz 1 allgemein dargestellt. Für
jede Dimension finden sich jeweils in den Absätzen 2 bis 5 eine nicht abschließende Auf-
listung der hierunter fallenden Belange.

Diese neue Struktur der Abwägungsbelange und ihre Zuordnung unter eine Dimension soll
gedankliche Orientierung bieten. Sie kann etwa dabei helfen, die Ermittlung und Bewertung
der Belange und auch den Abwägungsvorgang zu strukturieren. Andererseits soll die Zu-
ordnung es jedoch ausdrücklich nicht ausschließen, dass Belange häufig mehrdimensional
wirken und es Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Dimensionen geben kann. So
kann die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Ortsteilen gegen die Folgen des
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Klimawandels einerseits ein Umweltbelang, aber auch ein sozialer Belang für die dortige
Wohnbevölkerung sein. Belange der Mobilität der Bevölkerung können Wechselwirkungen
zu den umweltbezogenen, aber auch zu den wirtschaftlichen Belangen haben. Die Struktu-
rierung nimmt diese Überlegungen auf, indem sie einerseits die Berücksichtigung von
Wechselwirkungen untereinander und zueinander sowie Auswirkungen aufeinander über-
greifend in Absatz 1 anordnet. Andererseits ist in den Absätzen 2 bis 5 ausgeführt, dass die
gelisteten Belange vornehmlich und damit indikativ, aber nicht ausschließlich oder aus-
nahmslos, der im einleitenden Satzteil wiedergegebenen Überschrift zugeordnet werden
können.

Die aufgeführten Belange sind weitgehend dem – historisch gewachsenen – Katalog des
bisherigen § 1 Absatz 6 BauGB entnommen worden. In Absatz 4 Nummer 1 (ehemals
Nummer 8 Buchstabe a) soll der bestehende Belang der mittelständischen um die klein-
ständische Wirtschaftsstruktur werden, da kleinständische Betriebe einen wesentlichen An-
teil der Unternehmen in Städten und Gemeinden ausmachen und für die Strukturerhaltung
sowie die wirtschaftliche Belebung wichtig sind. In Absatz 5 Nummer 1 wurden bei den An-
forderungen des kostensparenden Bauens (ehemals Teil des Belangs in Nummer 2) insbe-
sondere das serielle und modulare Bauen ergänzt, das ebenfalls das serielle und modulare
Sanieren umfasst. Die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der
Bevölkerung in der ehemaligen Nummer 9 sollen auf mehrere Nummern aufgeteilt und so-
dann den jeweils zutreffenden Absätze 2 (Nummer 4), 3 (Nummer 12), 4 (Nummer 7) und
5 (Nummer 9) zugeordnet werden. Ähnliches gilt für die in der bisherigen Nummer 8 Buch-
stabe a geregelten Belange. Sie wurden auf Absatz 2 Nummer 5 und Absatz 4 Nummer 1
aufgeteilt.

Im Rahmen der Neustrukturierung sollen auch zwei Belange neu eingeführt werden:

In Absatz 3 Nummer 6 wird neu der Belang der Verbesserung der Widerstandsfähigkeit,
also der Resilienz, zu entwickelnder und vorhandener Ortsteile insbesondere gegen die
Auswirkungen des Klimawandels aufgeführt. Umfasst ist die Widerstandsfähigkeit gegen
Naturkatastrophen unabhängig davon, ob infolge des Klimawandels deren Häufung oder
Intensivierung zu erwarten ist. Der Belang greift den Aspekt der Klimaanpassung auf, der
bereits in den Grundsätzen des § 1b Absatz 5 BauGB geregelt ist. Ebenfalls bestehen
Überschneidungen zu den in Absatz 3 Nummer 3 und 4 (bisher § 1 Absatz 6 Nummer 7
Buchstabe c und d), jedoch stellt der neue Belang die Prüfung von planerischen Mitteln zur
Erhöhung der Resilienz stärker in den Vordergrund. Außerdem ist der neu hinzugetretene
Belang ausdrücklich auch Gegenstand jeder Umweltprüfung gemäß § 2 Absatz 2 Satz 1
BauGB, der auf § 1c Absatz 3 BauGB verweist. Die ausdrückliche Verankerung im Belan-
gekatalog ist wegen der Umstrukturierung der Anlage 1 erforderlich, weil die bisher in Num-
mer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe gg geregelten Auswirkungen nur noch einzelfallbezo-
gener Bestandteil der Umweltprüfung sind (s. ergänzend auch die Begründung zu
Nummer 65).

In Absatz 5 Nummer 2 wird vor dem Hintergrund zunehmender Flächenkonkurrenzen und
der bereits im BauGB verankerten Flächensparsamkeit als Belang vorgeschlagen, dass
Flächen, soweit möglich, multifunktional genutzt werden sollen, etwa als mit Solaranlagen
überdachte Stellplätze oder öffentliche Plätze, die bei Starkregenereignissen als Re-
tentionsflächen genutzt werden können.

Der neue Absatz 6 greift die vormals in § 1 Absatz 6 Nummer 11 BauGB genannten, von
der Gemeinde beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planungen auf. Diese in der Pra-
xis verbreiteten informellen Konzepte sollen neben den in den Absätzen 3 bis 5 aufgeführ-
ten Belangen ebenfalls in der Abwägung zu berücksichtigen sein. Aufgrund ihrer prakti-
schen Bedeutung sollen neben dem städtebaulichen Entwicklungskonzept die integrierten
Freiraumentwicklungskonzepte sowie die nachhaltigen Mobilitätskonzepte beispielhaft ge-
nannt werden. Integrierte Freiraumentwicklungskonzepte beziehen sich auf die mittel- bis
langfristige Planung der räumlichen Entwicklung der grün-blauen Infrastruktur mit dem Ziel
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der Verteilung und Vernetzung der Grün- und Wasserflächen als multifunktionales und leis-
tungsfähiges Freiraumverbundsystem. Nachhaltige Mobilitätskonzepte beschreiben kon-
krete Lösungsansätze in Bezug auf die Mobilitätsbedürfnisse der Einwohner und Einwoh-
nerinnen der jeweiligen Gemeinde und umfassen alle Verkehrsträger und Verkehrsmittel.

Davon zu unterschieden sind bereits nach § 1c Absatz 3 Nummer 9 BauGB in der Abwä-
gung zu berücksichtigende Pläne, die gerade keine informellen Pläne sind. Klimaanpas-
sungskonzepte werden nach Inkrafttreten des Bundes-Klimaanpassungsgesetzes zukünf-
tig ebenfalls keine informellen Konzepte mehr sein und sollen daher über § 1b Absatz 5
Satz 1 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen sein.

Nach Satz 2 können die sonstigen städtebaulichen Planungen Teil der Begründung der
Bauleitpläne werden.

Zu § 2 (Begründung und Umweltbericht; Umweltprüfung)

In § 2 wurden die Regelungen zu der Begründung der Bauleitpläne sowie zur Umweltprü-
fung und zum Umweltbericht zusammengefasst.

Zu Absatz 1

Absatz 1 entspricht zunächst weitgehend dem bisherigen § 2a, jedoch wurde in Satz 2
Nummer 2 der Verweis auf die Anlage 1 gestrichen. Auf die Anlage 1 wird nunmehr aus-
schließlich in Absatz 2 verwiesen. Dies soll Missverständnisse über die Funktion der An-
lage 1 vermeiden (vgl. auch die Erläuterungen zu Absatz 2). Die in der Anlage gelisteten
Anforderungen sind im Rahmen der Umweltprüfung zu beachten. Die Ergebnisse der Um-
weltprüfung wiederum sind in dem Umweltbericht darzulegen.

Weiterhin wurde ein Halbsatz angefügt, wonach der Umfang des Umweltberichts künftig
regelmäßig ein Drittel der Begründung des Bauleitplans nicht überschreiten soll. Der Um-
weltbericht soll es der Gemeinde erleichtern, die Umweltauswirkungen des Plans einzu-
schätzen und angemessen in der Abwägung zu berücksichtigen. Der ausufernde Umfang
der Umweltberichte kann dieser Funktion in der Praxis schaden. Der Umweltbericht wird
häufig nicht durch die Gemeinde selbst erstellt, sondern Externe werden damit beauftragt.
Werden die Untersuchungsergebnisse zu umfangreich, besteht die Gefahr, dass die Ge-
meinden die Ergebnisse nur schwer vollumfänglich erfassen und die wesentlichen Ergeb-
nisse schlechter von den unwesentlichen unterscheiden können. Ein insgesamt kürzerer
Bericht, der dadurch leichter in Gänze zu erfassen ist, kann letztlich einen größeren Einfluss
auf die Planungen haben. Die neu eingeführte Vorschrift soll daher einen Anreiz setzen, die
Ergebnisse der Umweltprüfung möglichst stringent zusammenzufassen und praxisnah auf-
zubereiten, um die Bedeutung der Umweltprüfung für die planerische Abwägung insgesamt
zu stärken.

Die Bestimmung zur Länge des Umweltberichts ändert nichts an den Vorschriften über den
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung und an dem einzuhaltenden Prüfpro-
gramm. Durch die Ausgestaltung als Soll-Vorschrift wird sichergestellt, dass der Umweltbe-
richt auch länger sein kann, sollte dies im Einzelfall erforderlich sein. Er kann indes ggf.,
etwa bei Überplanung vorbelasteter Flächen, auch kürzer ausfallen. Ein Mindestumfang
wird nicht eingeführt.

Zu Absatz 2

Absatz 2 enthält die Vorschrift zur Durchführung der Umweltprüfung, die im bisherigen § 2
Absatz 4 BauGB enthalten war. Die Vorschrift wurde redaktionell umgestellt, da sie nun der
Vorschrift zum Umweltbericht in Absatz 1 nachfolgt. Beispielsweise wurde im Rahmen der
Verweisung auf § 1b und § 1c klarer unterschieden, dass es sich im ersten Fall um Abwä-
gungsgrundsätze, im zweiten Fall um Abwägungsbelange handelt.
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Zudem soll durch die Neuordnung des Verhältnisses dieses Absatzes zu der Anlage 1 eine
über die unionsrechtlichen Vorgaben hinausgehende Durchführung der Umweltprüfung ver-
mieden werden. Dies soll auch dem Auftrag des Bund-Länder-Paktes für Planungs-, Ge-
nehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung Rechnung tragen, wonach der formelle und
materielle Prüfungsumfang auf das erforderliche Maß reduziert (Z. 51 f.) und insbesondere
integrierte Umweltverfahren besser aufeinander abgestimmt werden sollen (Z. 462). Dies
setzt zugleich die in der Wachstumsinitiative angekündigte Straffung der Umweltprüfung (I.
Ziffer 6 Buchstabe a) um. Hierzu sollen die bisherigen Sätze 3 und 5 in die Anlage 1 verla-
gert werden. In den Expertengesprächen zur Vorbereitung dieser BauGB-Novelle wurde
darauf hingewiesen, dass das Verhältnis des bisherigen § 2 Absatz 4 BauGB zu der Anlage
in der Praxis zu Missverständnissen führen würde. So sei in § 2 Absatz 4 Satz 3 BauGB
zwar geregelt, dass sich die Umweltprüfung auf das beziehe, was nach gegenwärtigem
Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillie-
rungsgrad des Bauleitplans angemessenerweise verlangt werden könne. Satz 5 regele zu-
dem, dass die Umweltprüfung in einem zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführ-
ten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen be-
schränkt werden solle. Hingegen gingen diese Einschränkungen des Umfangs nicht aus
der Anlage 1 hervor. Deren Einleitungssatz lese sich so, dass sich die Gemeinde zu jegli-
chen in der Anlage aufgelisteten Bestandteilen im Umweltbericht zwingend äußern müsse,
auch wenn diese für die Abwägung offensichtlich ohne Belang seien. Im Endbericht der
Expertengespräche (S. 87 f.) heißt es hierzu im Einzelnen:

„Zudem wurde auf die generelle Vorgabe aus § 2 Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach be-
ziehe sich die Umweltprüfung auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allge-
mein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans
angemessener Weise verlangt werden könne. Durch den Begriff der Angemessenheit könn-
ten die Kommunen sich schon lege lata darauf beschränken, in der Umweltprüfung nur das
abzuprüfen, was für das Bebauungsplanverfahren konkret erforderlich und an Umweltaus-
wirkungen bereits ersichtlich sei. Aus dem Gesetzeswortlaut [des geltenden § 2 Absatz 4
BauGB (Einschub nicht im Original)] ergebe sich nicht, dass zu jedem Bestandteil der An-
lage 1 ein Gutachten geschrieben werden müsse.

In mehreren Diskussionsbeiträgen wurde geschildert, dass in der kommunalen Praxis
gleichwohl große Unsicherheit bestehe, ob wesentliche Informationen bei einem Umwelt-
bericht fehlten. Man sei hier meist auf den Rat der Gutachter*innen angewiesen. Um recht-
liche Risiken zu vermeiden, würden im Zweifel mehr Untersuchungen in Auftrag gegeben
und Informationen zusammengetragen. Umweltberichte seien daher häufig deutlich um-
fangreicher, als dies rechtlich erforderlich und von der Sachlage geboten wäre. Zudem ma-
che man in Bebauungsplanverfahren häufig doppelte Arbeit, weil im städtebaulichen Teil
die umweltbezogenen Festsetzungen beschrieben würden, die dann im Umweltbericht er-
neut auftauchten.“

Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, das Verhältnis zwischen dem neuen § 2 Ab-
satz 2 und der Anlage 1 klarzustellen. Die den Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelt-
prüfung betreffenden Sätze 3 und 5 des bisherigen § 2 Absatz 4 BauGB sollen als „Grunds-
ätze für die Erstellung des Umweltberichts“ in Nummer 1 der Anlage 1 verschoben werden.

Zu Absatz 3

Absatz 3 enthält die bisher in § 1a Absatz 4 BauGB geregelte Vorschrift zur Durchführung
der FFH-Verträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes.
Diese Prüfung wird verfahrenstechnisch im Rahmen der Umweltprüfung nach Absatz 2
durchgeführt. Der Absatz wurde daher demjenigen zur Umweltprüfung zugeordnet. Die Ver-
schiebung ist auch insoweit geboten, als es sich hierbei – anders als die sonstigen im bis-
herigen § 1a BauGB geregelten Absätze – nicht um einen Grundsatz der Abwägung, son-
dern um zwingendes Recht handelt.
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Zu Nummer 3 (§ 3)

Zu Buchstabe a

Die Änderung setzt den folgenden Regelungsauftrag des Koalitionsvertrags (Z. 311 f.) um:

„Um Verwaltungsverfahren zu beschleunigen, werden wir eine frühestmögliche und inten-
sive Öffentlichkeitsbeteiligung einführen.“

Eine gute und qualitätsvolle Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei der Planung ins-
besondere von Wohnungsbauvorhaben, die der Verdichtung und stärkeren Innenentwick-
lung dienen, wird als Maßnahme 3.17 auch vom Bündnis bezahlbarer Wohnraum gefordert.

Zur Umsetzung wird vorgeschlagen, den Wortlaut des § 3 Absatz 1 BauGB neu zu fassen.
Der geltende Wortlaut des § 3 Absatz 1 wirkt in Teilen überholt und entspricht nicht mehr
dem Verständnis einer zeitgemäßen Öffentlichkeitsbeteiligung auf Augenhöhe. Mit der
Neufassung soll zum einem betont werden, dass die Öffentlichkeit in „geeigneter Weise“
und somit idealerweise entsprechend der Bedürfnisse der jeweiligen Planungssituation zu
beteiligen ist. So wäre es bei absehbar geringem Interesse an einem Planverfahren unnötig,
einen allzu aufwändigen Beteiligungsprozess vorzusehen. Andererseits ist die Gemeinde
bei entsprechendem Interesse nach dem Gesetz frei, z. B. mehrere konsekutive Veranstal-
tungen durchzuführen und die Öffentlichkeit in einzelne Planungsschritte einzubinden.
Auch die Nutzung inklusiver und gegebenenfalls auch neuartiger Beteiligungsformate ist
möglich. Darüber hinaus soll in der neu gefassten Vorschrft an die Stelle der bisherigen
öffentlichen Unterrichtung die Information der Öffentlichkeit treten. Der gesamte Inhalt des
Satzes 1 soll schließlich mit dem Begriff „frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung“ legaldefiniert
werden. Indem der Begriff der Beteiligung - und nicht mehr der der Unterrichtung (bzw.
Information) – zum zentralen Begriff des § 3 Absatz 1 Satz 1 werden soll, wird zugleich
klarer betont, dass sich die frühe Einbindung der Öffentlichkeit nicht in einem Informations-
austausch erschöpft, sondern auch zu einer Modifikation der ursprünglichen Ziele und Zwe-
cke der Planung führen kann. Die frühzeitige Beteiligung soll mithin möglichst transparent,
inklusiv und ergebnisoffen sein. Durch die Neuformulierung soll auch das Bewusstsein für
die integrierende Funktion der Öffentlichkeitsbeteiligung gestärkt werden, damit die Pla-
nungsträger Beteiligungsformate wählen, die der jeweiligen Planung angemessen sind und
damit die Erkenntnisse der Beteiligung zu einer weiteren Verbesserung des Plans und da-
mit auch zu einer größeren Akzeptanz führen. Dies trägt letztlich zur Verfahrensbeschleu-
nigung bei, da Klageverfahren vermieden werden können.

Zu Buchstabe b

Es wird vorgeschlagen zu regeln, dass die zu veröffentlichenden Unterlagen über ein zent-
rales Internetportal zugänglich zu machen sind. Der Verzicht auf den Zusatz „des Landes“
soll verdeutlichen, dass die Nutzung eines Bundesportals nicht gesetzlich ausgeschlossen
werden soll.

Zu Nummer 4 (§ 4)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neufassung des
§ 3 Absatz 1. Aufgrund dieser ist es erforderlich, in § 4 Absatz 1 Satz 1 statt des Verweises
auf § 3 Absatz 1 die Gegenstände der Unterrichtung im Einzelnen aufzuzählen.

Zu Nummer 5 (§ 4a)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neufassung des
§ 3 Absatz 1. Statt des Begriffs der Unterrichtung soll der in § 3 Absatz 1 legaldefinierte
Begriff der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung verwendet werden.
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Zu Nummer 6 (§ 4b)

Zu Buchstabe a

Die Anpassung der Überschrift ist mit Blick auf die vorgeschlagene Einfügung eines zweiten
Absatzes (s. Buchstabe c) zur anzustrebenden Zeitspanne bis zur Beschlussfassung über
den Bauleitplan erforderlich. Sowohl die Neuregelung als auch der bisherige § 4b mit seiner
Regelung zur Einschaltung eines Dritten dienen der Beschleunigung des Bauleitplanver-
fahrens.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).

Zu Buchstabe c

Die Beschleunigung von Planungsverfahren ist ein erklärtes Ziel der Bundesregierung (vgl.
Koalitionsvertrag Zeilen 2968 ff.), in ihrer Wachstumsinitiative ist hierzu die Einführung von
Fristen für Bebauungsplanverfahren vorgesehen (I. Ziffer 6 Buchstabe a). Aufgrund der
Komplexität planerischer Entscheidungen verbietet sich zwar die Vorgabe starrer Fristen
für die Gesamtdauer von Planverfahren. Nach Abschluss der Beteiligung nach § 3 Absatz 2
und § 4 Absatz 2 BauGB, für deren Einleitung der Planentwurf und die Begründung – ein-
schließlich des Umweltberichts (soweit nicht die §§ 13 und 13a BauGB Anwendung finden)
– ja bereits vorliegen müssen, kann jedoch grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass
die Prüfung und Umsetzung eines sich aus der Beteiligung ergebenden Anpassungsbe-
darfs in einem überschaubaren Zeitrahmen erfolgen kann. Vor diesem Hintergrund sieht
der vorgeschlagene § 4b Absatz 2 BauGB vor, dass zwischen dem endgültigen Abschluss
der Verfahren nach § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 2 BauGB (auch in Verbindung mit einer
erneuten Offenlage nach § 4c Absatz 3) und der Veröffentlichung des Bauleitplans nach
§ 6a Absatz 1 Satz 1 BauGB oder § 10a Absatz 1 Satz 1 BauGB nicht mehr als zwölf Mo-
nate liegen sollen. Die Regelung ist als Soll-Vorschrift ausgestaltet; angesichts der Vielge-
staltigkeit von Planungsverfahren wären verpflichtende Zeitvorgaben weder sachgerecht
noch zielführend. Eine Überschreitung der Frist führt nicht zur Fehlerhaftigkeit des Bauleit-
plans. Gleichwohl handelt es sich um eine gesetzgeberische Vorgabe, aufgrund derer die
Kommunen gehalten sind, ihre Bauleitplanverfahren im Rahmen des Möglichen vor Ablauf
von zwölf Monaten abzuschließen. Mit dem Vorschlag soll ebenfalls der Prüfauftrag gemäß
der im Bündnis bezahlbarer Wohnraum vereinbarten Maßnahme 4.15 umgesetzt werden.

Zu Nummer 7 (§ 4c)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neufassung der
Anlage 1 (s.o. Nummer 65).

Zu Nummer 8 (§ 5)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).
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Zu Buchstabe b

Absatz 5 soll im Wege der Rechtsbereinigung aufgehoben werden. Die Vorschrift ist redun-
dant. Die Pflicht zur Begründung des Flächennutzungsplans ergibt sich bereits aus dem
vorgeschlagenen § 2 Absatz 1 sowie aus dem vorgeschlagenen § 6a Absatz 1 Satz 1
BauGB.

Zu Nummer 9 (§ 6)

In § 6 sollen künftig allein die Vorschriften über die Genehmigung des Flächennutzungs-
plans geregelt werden. Die Bekanntmachung des Plans und die damit einhergehenden Ver-
öffentlichungspflichten sollen abschließend in § 6a geregelt werden. Daher werden die Ab-
sätze 5 und 6 aufgehoben, der Regelungsgehalt soll – aufgrund der gleichzeitig beabsich-
tigten Digitalisierung der Bekanntmachung in geänderter Form – in § 6a verortet werden.

Zu Nummer 10 (§ 6a)

Durch die Änderung wird folgende Vorgabe des Koalitionsvertrags umgesetzt (Z. 302):

„Die Digitalisierung von Planungs- und Genehmigungsprozessen werden wir priorisiert um-
setzen.“

Ferner wurde der Bund im Bündnis bezahlbarer Wohnraum in Maßnahme 4.2. zu einer
verstärkten Digitalisierung des Bauleitplanverfahrens aufgefordert. Auch dieser Aufforde-
rung trägt die vorgeschlagene Änderung Rechnung.

Im Bund-Länder-Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung wur-
den diese Vorgaben dahingehend konkretisiert, dass der gesamte Prozess von Anfang bis
Ende über alle Verfahrensschritte digitalisiert werden sollen, wobei andere einfache Zu-
gangs- und Teilhabemöglichkeiten erhalten bleiben sollen (Z. 724 ff., 797 ff.). Ebenso ist
die durchgehende Digitalisierung des Bauleitplanverfahrens Teil der Wachstumsiniative der
Bundesregierung (I. Ziffer 6 Buchstabe b).

Nachdem die Digitalisierung der Öffentlichkeitsbeteiligung bereits im Rahmen des Geset-
zes zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und zur Änderung weiterer
Vorschriften vom 3. Juli 2023 (BGBl. I 2023, Nr. 176, 214) umgesetzt wurde, soll sich infolge
der vorgeschlagenen Änderungen (vgl. auch die parallelen Änderungen in § 10a für Bebau-
ungspläne) auch die Planbekanntmachung digital vollziehen. Die Vorschrift zur Bekannt-
machung und zum Wirksamwerden des genehmigten Flächennutzungsplans sollen in § 6a
gebündelt werden.

Im Einzelnen wird vorgeschlagen, die bisher vorgesehene Ersatzbekanntmachung abzu-
schaffen, die sich nur auf die Bekanntmachung der Genehmigung des Flächennutzungs-
plans beschränkt. Darüber hinaus mussten die Pläne auch nach bisherigem Recht ergän-
zend in das Internet eingestellt werden. Die Ersatzbekanntmachung ist in Zeiten fortschrei-
tender Digitalisierung obsolet geworden. Es stellt keine besondere Schwierigkeit dar, ganze
Planwerke digital im Internet zu veröffentlichen. Daher soll die Internetveröffentlichung die
bisherige Bekanntgabe ersetzen. Die Veröffentlichung des Plans einschließlich seiner Be-
gründung soll ebenfalls – wie bisher schon für die ergänzende Internetveröffentlichung vor-
gesehen – über ein zentrales Internetportal zugänglich gemacht werden (Absatz 1 Satz 1).
Gleichzeitig soll mittels einer ortsüblichen Bekanntmachung auf die Internetveröffentlichung
hingewiesen werden. Die Anforderungen an die Bekanntmachung ergeben sich aus den
jeweils einschlägigen kommunalrechtlichen Vorschriften der Länder. Mit der ortsüblichen
Bekanntmachung wird der Flächennutzungsplan wirksam (Absatz 1 Satz 2).

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet soll der Flächennutzungsplan und dessen Be-
gründung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten werden oder es sollen andere leicht zu
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erreichende Zugangsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Diese ergänzenden Re-
gelungen sollen gewährleisten, dass Personen ohne Zugang zum Internet ein Zugang zu
den geltenden Plänen offensteht.

Absatz 3 enthält unverändert den bisherigen § 6a Absatz 1, wonach dem wirksamen Flä-
chennutzungsplan eine zusammenfassende Erklärung beizufügen ist über die Art und
Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbetei-
ligung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden, und über die Gründe, aus denen
der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten gewählt wurde.

Zu Nummer 11 (§ 9)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Nach dem bisherigen § 9 Absatz 1 Nummer 6 konnte im Bebauungsplan zwar die Höchst-
zahl von Wohnungen in Wohngebäuden festgesetzt werden, aber nicht ihre Mindestzahl.
Gerade im Interesse einer stärkeren Verdichtung und der Reduktion der Flächeninan-
spruchnahme kann es jedoch auch ein städtebauliches Bedürfnis für die Festsetzung der
Mindestzahl von Wohnungen in Wohngebäuden geben. § 9 Absatz 1 Nummer 6 BauGB
soll daher entsprechend ergänzt werden.

Zu Doppelbuchstabe bb

Durch die Regelung soll hinsichtlich des mit dem Baulandmobilisierungsgesetz eingeführ-
ten § 9 Absatz 2d BauGB (sektoraler Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung) die Ver-
einbarung des Koalitionsvertrags umgesetzt werden, die Instrumente des Baulandmobili-
sierungsgesetzes zu entfristen (Z. 2971 ff.). Zudem soll hierdurch folgender Handlungsauf-
trag aus dem Bund-Länder-Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleu-
nigung (Z. 450 ff.) umgesetzt werden:

„Angesichts der zunehmenden Verdichtung und Nutzungsdurchmischung in den Innenstäd-
ten sollen […] zusätzliche Baurechte im Siedlungsbereich, insbesondere die Festsetzung
von gefördertem Wohnraum in Bebauungsplänen, ermöglicht werden, um schnell neuen
Wohnraum schaffen zu können.

Gleichzeitig wird durch den Vorschlag die Forderung aus dem Bündnis bezahlbarer Wohn-
raum umgesetzt, wonach die Instrumente des Baulandmobilisierungsgesetzes zusätzlich
auf mögliche Optimierungen hin überprüft werden sollen. Als Maßnahme 4.13 wurde spe-
zifisch die Ausweitung des Instruments des sektoralen Bebauungsplans nach § 9 Absatz 2d
BauGB auf bereits beplante Gebiete angeregt.

Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, § 9 Absatz 1 Nummer 7 BauGB neu zu fassen
und in diese Vorschrift die besonderen Festsetzungsmöglichkeiten des sektoralen Bebau-
ungsplans zur Wohnraumversorgung zu überführen, die damit Bestandteil des allgemeinen
Festsetzungskatalogs werden.

Die bisher in § 9 Absatz 2d Satz 1 Nummer 2 BauGB und in redaktionell leicht unterschied-
licher Fassung auch bereits im bisherigen § 9 Absatz 1 Nummer 7 BauGB enthaltene Fest-
setzung von Flächen mit Wohngebäuden, die die baulichen Voraussetzungen für eine För-
derung mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung erfüllen, wurde als Buchstabe a über-
nommen.

Ergänzend soll die bisher nur im sektoralen Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung vor-
gesehene Festsetzung, mit der ein Vorhabenträger dazu verpflichtet werden kann, die
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Förderbedingungen der sozialen Wohnraumförderung, insbesondere die Miet- und Bele-
gungsbindung einzuhalten, als Buchstabe b in den allgemeinen Festsetzungskatalog über-
führt werden.

Damit soll die Festsetzung bei einem entsprechenden städtebaulichen Erfordernis in einfa-
chen und qualifizierten Bebauungspläne ermöglicht werden und auch mit allen weiteren im
jeweiligen Plangebiet erforderlichen Festsetzungsmöglichkeiten kombiniert werden kön-
nen. Dies soll dem Bedürfnis der Praxis Rechnung tragen, gerade bei der Planung von
zusätzlicher Wohnbebauung auch ergänzende Festsetzungsmöglichkeiten etwa zum Lärm-
schutz, zur Hitzevorsorge, zur Klimaanpassung oder zur Versorgung der Baugebiete mit
ausreichenden Angeboten der Daseinsvorsorge wie Kindergartenplätzen und weiteren so-
zialen oder infrastrukturellen Einrichtungen zu treffen. Entsprechende Festsetzungsmög-
lichkeiten standen im sektoralen Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung nur einge-
schränkt zur Verfügung.

Da weitere Besonderheiten oder praktische Erleichterungen für die Planaufstellung mit der
Figur des sektoralen Bebauungsplans für Wohnraumversorgung nicht einhergehen (vgl.
Endbericht Expertengespräche, S. 63 ff.), wird die Figur des sektoralen Bebauungsplans
zur Wohnraumversorgung durch die vorgeschlagene Überführung der beiden Festset-
zungsmöglichkeiten obsolet. Bebauungspläne, die bisher nur als sektorale Bebauungs-
pläne zur Wohnraumversorgung aufgestellt werden konnten, sollen nunmehr als reguläre
Bebauungspläne aufgestellt werden können. Dies dient der unkomplizierteren und damit
auch schnelleren Schaffung zusätzlichen Baulands für bezahlbaren Wohnraum.

Die Vorschrift wurde tatbestandlich dahingehend ergänzt, dass über die Errichtung von
Wohngebäuden hinaus auch Änderungen und Nutzungsänderungen von Gebäuden erfasst
werden, auch soweit diese keine Wohngebäude sind. Wird die Festsetzung nur für einen
Teil des Gebäudes getroffen, richtet sich die Zulässigkeit der Nutzung des anderen Teils
des Gebäudes nach den sonstigen Festsetzungen des Bebauungsplans oder – im Falle
eines einfachen Bebauungsplans – nach den §§ 34 oder 35 BauGB.

Zu Doppelbuchstabe cc

Nach der vorgeschlagenen Änderung zu § 9 Absatz 1 Nummer 8 BauGB sollen neben Flä-
chen für Wohngebäude, die für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf bestimmt
sind, auch Flächen für Pflege- und Betreuungseinrichtungen festgesetzt werden können.

Zu Doppelbuchstabe dd

§ 9 Absatz 1 Nummer 14 BauGB soll dahingehend neu gefasst werden, dass nunmehr zwi-
schen Festsetzungen in Bezug auf die Abfallbeseitigung und Ablagerung sowie der
Schmutzwasserbeseitigung und der Niederschlagswasserbewirtschaftung unterschieden
wird. Hierdurch wird die Versickerung von Niederschlagswasser vor Ort gestärkt und dem
neu verankerten Grundsatz der wassersensiblen Stadtentwicklung Rechnung getragen.
Hierdurch wird zum einen ein Beitrag zur Vorbeugung von Schäden durch Starkregener-
eignisse geleistet, zum anderen auch die Grundwasserverfügbarkeit im Hinblick auf zuneh-
mende Dürreperioden gestärkt. Die Notwendigkeit, Niederschlagswasser soweit wie mög-
lich vor Ort zu binden und zu versickern, ist in den Expertengesprächen (vgl. Endbericht,
S. 35) deutlich geworden.

Zur Bewirtschaftung des Niederschlagswassers können insbesondere Anlagen für die de-
zentrale Versickerung, Zisternen sowie Retentionsdächer festgesetzt werden. Vom Begriff
der Anlagen für die dezentrale Versickerung sind unter anderem Rigolen, Versickerungs-
mulden und Mulden-Rigolen-Systeme umfasst. Hierdurch soll eine in den Expertengesprä-
chen identifizierte Lücke hinsichtlich der Festsetzung von technischen Vorkehrungen zum
Regenwassermanagement geschlossen werden (vgl. Endbericht S. 11, 39 und 123 ff.).
Gleichzeitig dient der Vorschlag der Umsetzung des Koalitionsvertrags (Z. 3035 f.).
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Zu Doppelbuchstabe ee

Zu Dreifachbuchstabe aaa

In § 9 Nummer 16 Buchstabe b soll ergänzend aufgenommen werden, dass zur Regelung
des Abflusses von Niederschlagswasser auch dessen Zwischenspeicherung durch multi-
funktionale Auffangflächen festgesetzt werden kann. Dies können beispielsweise Spiel-
plätze oder Parkplätze sein, die bei Starkregen vorübergehend als Fläche zur Zwischen-
speicherung dienen.

Zu Dreifachbuchstabe bbb

In § 9 Nummer 16 Buchstabe c BauGB wird vorgeschlagen die Festsetzungsmöglichkeit
von zu treffenden Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden
auf die Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen zu erweitern. Entsprechende
Vorkehrungen, wie etwa die Verwendung bestimmter hochwasserresistenter Baustoffe o-
der eine Aufstelzung kann auch bei Bestandsgebäuden erforderlich sein, um Schäden
durch Hochwasser oder Starkregenereignisse zu vorzubeugen. Der Vorschlag geht auf eine
Anregung aus den Expertengesprächen zurück (vgl. Endbericht, S. 38 f.) und dient zugleich
der Umsetzung der Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag (Z. 3035 f.).

Die Art der zu treffenden Maßnahmen ist im Bebauungsplan näher zu bestimmen. Eine
Differenzierung zwischen Maßnahmen bei Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung ist
möglich. Insbesondere die Freihaltung bestimmter Flächen oder eine Aufstelzung von Ge-
bäuden in überflutungsgefährdeten Gebieten dürfte in der Regel bei Errichtung einer bauli-
chen Anlage verhältnismäßig sein, nicht aber im Falle einer Nutzungsänderung.

Zu Doppelbuchstabe ff

Die Anfügung eines Halbsatzes an § 9 Absatz 1 Nummer 20 (und ebenfalls in Nummer 25)
erfolgt im Zusammenhang mit der Änderung und Erweiterung des § 178 BauGB zum
Pflanz- und Maßnahmengebot sowie der §§ 9 Absatz 1a und 135a BauGB.

Durch den in den Bebauungsplan aufzunehmenden Hinweis auf die Möglichkeit der Anord-
nung eines Pflanz- und Maßnahmengebots im Falle der Nichtumsetzung der grünordneri-
schen Festsetzungen soll der Fokus auf die Pflicht des Grundstückeigentümers zur zeitna-
hen Realisierung der Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft bzw. der Bepflanzungen gelegt werden. Ergänzend wird
auf die Begründung zu § 178 BauGB verwiesen (s.u. Nummer 48).

Zu Doppelbuchstabe gg

Im Ergebnis der im Bündnis bezahlbarer Wohnraum als Maßnahme 4.18 erbetener Prüfung
rechtlicher Regelung zur rechtssicheren Bewältigung von Lärmkonflikten im Wohnungsbau
wird vorgeschlagen, den bisherigen § 9 Absatz 1 Nummer 23 Buchstabe a zu ergänzen.
Neben der bisherigen Festsetzungsmöglichkeit, die als Doppelbuchstabe bb erhalten bleibt,
soll in Doppelbuchstabe aa die Festsetzung von Immissionswerten oder Emissionsmengen
ermöglicht werden. Weitere die Zielrichtung der Maßnahme 4.18 unterstützende Änderun-
gen sollen in der TA Lärm getroffen werden.

Zu Dreifachbuchstabe aaa

Mit der Neufassung des § 9 Absatz 1 Nummer 23 Buchstabe a BauGB kommt der Gesetz-
geber zum einen einem Wunsch der Länder nach, eine neue Rechtsgrundlage für die Emis-
sionskontingentierung zu schaffen. Emissionskontingente können nach bisheriger Rechts-
lage nur nach Maßgabe des § 1 Absatz 4 BauNVO festgesetzt werden. Diese Vorschrift
ermöglicht Festsetzungen, „die das Baugebiet nach der Art der Betriebe und Anlagen und
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deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften gliedern.“ Als Eigenschaft der Betriebe
und Anlagen wird auch deren Emissionsverhalten angesehen. Eine Gliederung ist gemäß
§ 1 Absatz 4 Satz 2 BauNVO auch gebietsübergreifend möglich.

Allerdings ist es nach dieser Vorschrift nicht möglich, emissionsbeschränkende Vorschriften
für das ganze Gewerbegebiet festzusetzen. Denn der Begriff der Gliederung setzt begrifflich
voraus, dass zumindest ein Teil des Gebiets für alle gewerblichen Vorhaben zur Verfügung
stehen muss. Daran kann in der Praxis die Ausweisung eines Gewerbegebietes vollständig
scheitern, auch wenn ebenfalls ein Bedarf für weniger stark emittierende Gewerbebetriebe
gegeben wäre. Dem praktischen Bedürfnis, Emissionskontingente auch jenseits der Glie-
derung vorzusehen, soll mit der Änderung nachgekommen werden.

Die Möglichkeit, bestimmte Immissionswerte festzusetzen, soll umgekehrt dazu beitragen,
die städtebauliche Feinsteuerung in Bezug auf Anlagen, die schädlichen Umwelteinwirkun-
gen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ausgesetzt sind, zu erleichtern. Hier-
durch wird sowohl die Vorgabe des Koalitionsvertrags (Z. 3084 f.) flankiert, das Lärmschutz-
recht zu modernisieren und an die geänderten Lebensverhältnisse in den Innenstädten an-
zupassen. Gleichzeitig werden die bestehenden Möglichkeiten der planerischen Lärmkon-
fliktbewältigung im Sinne der Vereinbarung des Bund-Länder-Paktes für Planungs-, Geneh-
migungs- und Umsetzungsbeschleunigung (Z. 507 ff.) bestätigt und ihre Anwendung ver-
einfacht.

Ohnehin muss der Bebauungsplan die Immissionsbelastung von auszuweisenden Flächen
ermitteln. Es können nur solche Nutzungen festgesetzt werden, die keinen unzumutbaren
Immissionen ausgesetzt sind. Mit der Festsetzungsmöglichkeit von Immissionswerten kann
die Gemeinde die in diesen Überlegungen festgestellten bzw. nach den städtebaulichen
Vorstellungen tolerierbaren Höchstgrenzen für Immissionen an einem Standort rechtlich
absichern. Damit wird für diese Standorte das nach der bauleitplanerischen Abwägung er-
mittelte höchstzulässige Immissionsniveau rechtsverbindlich festgesetzt. Soweit die Ge-
meinde bei der Bauleitplanung an immissionsschutzrechtliche Vorgaben gebunden ist,
bleibt diese Bindung unberührt. Im Falle des Lärmschutzes stellt die Technische Anleitung
zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) für die Bauleitplanung eine Orientierungshilfe für eine
sachgerechte Konfliktlösung dar. Wenn bspw. im Falle des Hineinplanens in eine Gemen-
gelage nach Nummer 6.7 der TA Lärm eine Zwischenwertbildung erfolgen soll, können die
in der Bauleitplanung zugrunde gelegten Zwischenwerte als Lärm-Immissionswerte ver-
bindlich festgesetzt werden. Entsprechendes gilt, wenn aufgrund der planerischen Vorga-
ben eine Sonderfallprüfung gemäß Nummer 3.2.2 der TA Lärm durchzuführen ist.

Die Festsetzung von Emissionsmengen oder Immissionswerten ist jeweils zu begründen;
dazu gehört auch, die insoweit abwägungserheblichen Umstände und Überlegungen in der
Planbegründung aufzuführen. Angesichts des Rechtfertigungsaufwands dürfte von beiden
Möglichkeiten nur in spezifischen Fallkonstellationen Gebrauch gemacht werden. Im Übri-
gen bleibt es weiterhin möglich, die Lösung von Lärmkonflikten zumindest teilweise dem
nachgelagerten Zulassungsverfahren zu überlassen. Sowohl bei der Zulassung von emit-
tierenden Betrieben als auch bei der Zulassung von heranrückender Wohnbebauung blei-
ben grundsätzlich die Vorgaben der TA Lärm maßgeblich, soweit nicht der Bebauungsplan
im Einzelfall etwas anderes bestimmt.

Zu Dreifachbuchstabe bbb

Die bislang nur in Bezug auf die Errichtung einer baulichen Anlage bezogene Festsetzungs-
möglichkeit soll auf die Änderung und Nutzungsänderung erweitert werden.
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Zu Doppelbuchstabe hh

Die Ergänzung des § 9 Absatz 1 Nummer 25 BauGB im Satzteil vor Buchstabe a um die
Wörter „insbesondere Dächer und Fassaden“ soll klarstellen, dass auch Dach- und Fassa-
denbegrünungen festgesetzt werden können.

Zur vorgeschlagenen Anfügung eines Halbsatzes wird auf die Erläuterung zu der entspre-
chenden Anfügung von § 9 Absatz 1 Nummer 20 (s.o. Doppelbuchstabe ff) verwiesen.

Zu Doppelbuchstabe jj

Die Partner im Bündnis bezahlbarer Wohnraum haben die Bundesregierung gebeten, zur
Verbesserung der Besonnung und Belichtung von Wohngebäuden die Schaffung spezieller
Festsetzungsmöglichkeiten zu prüfen (Maßnahme 4.17).

Als Ergebnis dieser Prüfung wird vorgeschlagen, § 9 Absatz 1 um eine neue diesbezügliche
Festsetzungsmöglichkeit zu ergänzen. Festgesetzt werden können bestimmte bauliche o-
der technische Maßnahmen zur Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Beson-
nung. Die Art dieser Maßnahmen ist im Bebauungsplan näher zu bestimmen. In Betracht
kommt bei Vorliegen eines entsprechenden städtebaulichen Bedürfnisses etwa die Fest-
setzung der Größe und Anordnung von Fenstern, der Fassadenfarbe oder einer bestimm-
ten Grundrissgestaltung.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Anfügung des Satzes 3 erfolgt im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Änderung
und Erweiterung des § 178 BauGB zum Pflanz- und Maßnahmengebot und der vorgeschla-
genen Änderung des § 135a Absatz 1 BauGB. Die Gemeinde soll im Bebauungsplan auf
die Pflichten des Vorhabenträgers nach § 135a Absatz 1 BauGB hinweisen. Für weitere
Erläuterungen wird auf die Begründungen zu § 135a und § 178 verwiesen (s.u.
Nummern 37 und 48).

Zu Buchstabe c

Um die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit des BauGB zu erhöhen, wurden die bislang in den
Absätzen 2a bis 2c vorgesehenen besonderen Festsetzungsmöglichkeiten für im Zusam-
menhang bebaute Ortsteile (§ 34 BauGB) inhaltlich unverändert in einen neuen § 9a Ab-
satz 2 verschoben (s.u. Nummer 12).

Die in der Praxis bedeutsame zusätzliche Festsetzungsmöglichkeit des mit dem Bauland-
mobilisierungsgesetz eingeführten sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraumversorgung,
die die Verpflichtung zur Einhaltung Förderbedingungen der sozialen Wohnraumförderung
betrifft (§ 9 Absatz 2d Satz 1 Nummer 3), soll in den Katalog des § 9 Absatz 1 (s.o.
Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb) überführt werden.

Absatz 8 soll im Wege der Rechtsbereinigung aufgehoben werden. Die Vorschrift ist redun-
dant. Die Pflicht zur Begründung des Bebauungsplans ergibt sich bereits aus dem vorge-
schlagenen § 2 Absatz 1 sowie aus dem vorgeschlagenen § 10a Absatz 1 Satz 1 BauGB.
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Zu Nummer 12 (§ 9a)

Zu § 9a (Besondere Festsetzungen für im Zusammenhang bebaute Ortsteile nach
§ 34)

Es wird vorgeschlagen, in § 9a besondere Festsetzungsmöglichkeiten für die Überplanung
im Zusammenhang bebauter Ortsteile nach § 34 zu bündeln. Dadurch soll der sehr lange
§ 9 BauGB textlich entlastet werden. Dies soll der Übersichtlichkeit und besseren Lesbar-
keit des BauGB dienen.

In Absatz 2 finden sich gebündelt die bisher in § 9 Absatz 2a bis 2c BauGB enthaltenen
Festsetzungsmöglichkeiten.

In Absatz 1 werden darüber hinaus erstmals Festsetzungen zur Feinsteuerung ohne be-
sondere Zweckbestimmung für innerhalb von im Zusammenhang bebaute Ortsteile ermög-
licht, in denen sich die Zulässigkeit von Vorhaben nach ihrer Art allein nach § 34 Absatz 1,
nicht aber nach § 34 Absatz 2 beurteilt.

Zu Absatz 1

Die Forderung nach einem Feinsteuerungs-Bebauungsplan für Gebiete nach § 34 Absatz 1
BauGB entstammt einer Anregung aus den Expertengesprächen. Ausgangspunkt ist der
Befund, dass der planerische Zugriff zur Steuerung der Art der baulichen Nutzung insbe-
sondere im Falle gewachsener Gemengelagen mit einer starken Nutzungsmischung
schwierig ist, da diese Gebiete keinem Baugebiet der Baunutzungsverordnung entspre-
chen. Es wurde angeregt, die modifizierenden Festsetzungen zur Feinsteuerung nach § 1
Absatz 4 bis 9 BauGB auch für Gemengelagen vorzusehen, ohne dass ein Baugebiet fest-
gesetzt werden muss.

Im Einzelnen wird zu Bebauungsplänen, mit denen einzelne Aspekte der Zulässigkeit in
ansonsten nach § 34 BauGB zu beurteilenden Gebieten geregelt werden können, im End-
bericht der Expertengespräche zur Vorbereitung der vorliegenden Novellierung auf Seite
57 f. wie folgt ausgeführt:

„Bei diesen Plänen werde auf das Erfordernis der Festsetzung eines Baugebietes nach § 1
Abs. 2 und 3 BauNVO verzichtet. Auf diese Weise könne gezielt im Siedlungsbestand ge-
plant werden, ohne dass gleich die ganze Palette an Fragestellungen aufgeworfen werden
müsse, welche mit der Festsetzung eines Baugebietes verbunden sei. Dies sei wichtig, weil
diese Gebiete sich im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens nur schwer einem Gebiets-
typ der BauNVO zuordnen ließen. Um punktuell den Zulassungsrahmen zu erweitern oder
einzuengen würde es häufig reichen, solche singulären Festsetzungen zu treffen. Um eine
Feinsteuerung nach § 1 Abs. 4-9 BauNVO vornehmen zu können, brauche es de lege lata
einer Festsetzung eines Baugebiets. Eine Idee könne sein, in diesen Situationen die An-
wendung von § 1 Abs. 4-9 BauNVO auch ohne Festsetzung eines Baugebietes zu ermög-
lichen. Dies könne als zusätzliche Option eines sektoralen Bebauungsplans oder ein eige-
ner sog. „Feinsteuerungs-Bebauungsplan“ eingeführt werden. […]

Einschränkend wurde insoweit angemerkt, dass die Kommune nicht lediglich eine Negativ-
planung vornehmen dürfte, indem sie bestimmte bereits vorhandene Nutzungen aus-
schließe. Wichtig sei ein positives Planungsziel zu kommunizieren und auch eine entspre-
chende Begründung vorzulegen, warum man bestimmte Nutzungen künftig in dem Gebiet
bevorzuge. Man könne durchaus als Planungsziel definieren, in einem sehr divers genutz-
ten Gebiet künftig vor allem Wohnraum schaffen zu wollen. Daher seien bestimmte stö-
rende gewerbliche Nutzungen, dann nicht mehr gewünscht.“

Die Anregungen aus den Expertengesprächen wurden in dem vorgeschlagenen Absatz 1
umgesetzt. Absatz 1 sieht vor, dass die Gemeinde einzelne Arten der bisher zulässigen
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baulichen Nutzungen im Bebauungsplan für zulässig oder nicht zulässig oder nur aus-
nahmsweise zulässig erklären kann. Abgesehen von diesen modifizierenden Festsetzun-
gen einzelner Arten baulicher Nutzung bleibt es beim Zulässigkeitsmaßstab des § 34 Ab-
satz 1 BauGB.

Durch die modifizierenden Festsetzungen können nur bislang zulässige Nutzungen in die
Kategorien „zulässig“, „ausnahmsweise zulässig“ und „nicht zulässig“ eingeteilt werden. Es
können jedoch keine Nutzungen, die sich nach § 34 Absatz 1 BauGB nicht einfügen wür-
den, für zulässig erklärt werden, weil dies die vorhandene ungeordnete Nutzungsmischung
weiter verschärfen würde. Im Ergebnis können sich so Gemengelagen organisch, aber mit
einer planerischen Tendenz weiterentwickeln.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 und 3 wurden – inhaltlich unverändert - die bisherigen in § 9 Absatz 2a bis 2c
BauGB verorteten Regelungen zusammengefasst. Sie bleiben neben Absatz 1 insbeson-
dere dann weiterhin relevant, wenn mit den Festsetzungen auch im Zusammenhang be-
baute Ortsteile im Sinne des § 34 Absatz 2 BauGB überplant werden sollen. Da die Rege-
lungstexte teilweise redundant waren, ist der Regelungstext durch die Zusammenführung
in den Absatz 2 insgesamt kürzer geworden. Die ergänzende Unterteilung der Nummer 2
(ehemals Absatz 2b) in die Buchstaben a und b dient zusätzlich der Übersichtlichkeit.

Auf die Übernahme der bisher in Absatz 2a Satz 2 enthaltenen Regelung, dass ein städte-
bauliches Entwicklungskonzept mit Aussagen über die zu erhaltenden oder zu entwickeln-
den zentralen Versorgungebereiche enthält, zu berücksichtigen ist, wurde verzichtet. Dies
ergibt sich bereits aus den allgemeinen Vorschriften, insbesondere aus dem vorgeschlage-
nen § 1c Absatz 6 BauGB. Auf die diesbezüglichen Erläuterungen wird ergänzend verwie-
sen (s.o. Artikel 1 Nummer 2).

Ebenfalls wurde die bisher in Absatz 2a Satz 3 enthaltene Klarstellung nicht übernommen,
um den Regelungstext zusätzlich zu entlasten. Die dortige Einschränkung konkretisiert
letztlich nur die allgemeinen Anforderungen an die städtebauliche Erforderlichkeit und Ab-
wägungsgerechtigkeit der zu treffenden Festsetzungen und ist daher nicht erforderlich (vgl.
Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 150. EL Mai 2023, § 9 Rn. 242e).

Satz 2 ordnet an, dass Festsetzungen nach Nummer 3 ebenso für Gebiete nach § 30 ge-
troffen werden können. Dies entspricht der bisherigen Rechtslage (§ 9 Absatz 2c BauGB).

Zu Absatz 3

Die Regelung in Absatz 3 besagt, dass Festsetzungen nach den Absätzen 1 und 2 für Teile
des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans und für Geschosse, Ebenen und
sonstige Teile baulicher Anlagen unterschiedlich getroffen werden können. Die Bestim-
mung war ursprünglich nur in den § 9 Absatz 2a und 2c BauGB enthalten. Sie wurde zur
Vereinheitlichung nunmehr auch auf sämtliche Festsetzungsmöglichkeiten in dem vorge-
schlagenen § 9a Absatz 1 und 2 BauGB bezogen.

Zu Nummer 13 (§ 9b)

Aufgrund der vorgeschlagenen Einführung des § 9a BauGB und dessen Regelungszusam-
menhang zu § 9 BauGB soll der bisherige § 9a BauGB zum neuen § 9b BauGB werden. In
der Überschrift soll nun im Plural von Verordnungsermächtigungen die Rede sein, nachdem
bereits mit dem Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergie-
anlagen an Land in Absatz 2 eine weitere Verordnungsermächtigung ergänzt wurde.
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Zu Nummer 14 (§ 10)

Die Überschrift des § 10 BauGB wurde neu gefasst. Der Regelungsgehalt des Paragraphen
beschränkt sich nunmehr auf den Beschluss und die gegebenenfalls erforderliche Geneh-
migung des Bebauungsplans. Die Regelung zur Ersatzbekanntmachung und zum Inkraft-
treten im bisherigen Absatz 3 wurde gestrichen. Die für das Inkrafttreten des Bebauungs-
plans maßgeblichen Vorschriften wurden auf eine digitale Bekanntmachung im Internet um-
gestellt und zu diesem Zweck in § 10a BauGB gebündelt (vgl. zum Flächennutzungsplan
o. Nummer 9).

Zu Buchstabe a

Zu Nummer 15 (§ 10a)

§ 10a BauGB wurde neu gefasst. In ihm finden sich alle Vorschriften zum Inkrafttreten des
Bebauungsplans. Statt der Ersatzbekanntmachung des Planbeschlusses und der Bereit-
haltung des eigentlichen Plans zur Einsicht in den Räumen der Gemeinde soll eine digitale
Planbekanntmachung vorgeschrieben werden. Die Regelung ist analog zu § 6a für den Flä-
chennutzungsplan ausgestaltet. Für Einzelheiten wird auf die dortigen Erläuterungen ver-
wiesen (s.o. Nummer 10).

Zu Nummer 16 (§ 11)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).

Zu Buchstabe b

Es wird vorgeschlagen, in § 11 Absatz 1 Satz 2 BauGB eine neue Nummer 4 aufzunehmen
und den Beispielkatalog der möglichen Gegenstände eines städtebaulichen Vertrags in Be-
zug auf die Klimaanpassung zu erweitern. Entsprechend der mit den städtebaulichen Pla-
nungen und Maßnahmen verfolgten Ziele und Zwecke in Bezug auf die Klimaanpassung
können in einem städtebaulichen Vertrag insbesondere Anforderungen an das Vorhaben,
die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch den Vertrags-
partner sowie die Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen der Gemeinde für
städtebauliche Maßnahmen der Klimaanpassung geregelt werden.

Zu Nummer 17 (§ 12)

Durch die vorgeschlagenen Änderungen des § 12 BauGB soll die Vereinbarung des Koali-
tionsvertrags, die Instrumente des Baugesetzbuchs noch effektiver und unkomplizierter an-
wenden zu können, für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan umgesetzt werden.

Die weitere Flexibilisierung der rechtlichen Vorgaben für die Erstellung von Vorhaben- und
Erschließungsplänen wurde auch als Maßnahme 4.4 von den Partnern im Bündnis bezahl-
barer Wohnraum vereinbart und ist auch in der Wachstumsinitiative der Bundesregierung
enthalten (I. Ziffer 6 Buchstabe c).

Auch nach dem Bund-Länder Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbe-
schleunigung (Z. 465 ff.) soll der vorhabenbezogene Bebauungsplan vereinfacht werden,
um Kommunen und Investoren mehr Spielräume für gemeinsame Planungen unter Verzicht
auf die inhaltlichen Vorgaben des Festsetzungskatalogs und der Baunutzungsverordnung
zu eröffnen.
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Dazu sollen in § 12 Absatz 3a BauGB in der Praxis auftretende Vollzugsfragen zum Ver-
hältnis des Vorhaben- und Erschließungsplans zum Durchführungsvertrag und zum vorha-
benbezogenen Bebauungsplan durch eine eindeutige gesetzliche Entscheidung geklärt
werden. Die diesbezüglichen Erkenntnisse aus den Expertengesprächen (vgl. Endbericht
S. 94 ff.) wurden berücksichtigt.

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).

Zu Doppelbuchstabe bb

Um die Lesbarkeit der Vorschrift zu verbessern wird vorgeschlagen, Absatz 1 Satz 4 er-
satzlos zu streichen. Der Satz enthält eine Klarstellung ohne eigene Rechtswirkungen und
ist daher nicht zwingend erforderlich.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Einführung eines
neuen § 9a BauGB (s.o. Nummer 12).

Zu Buchstabe d

Zu Doppelbuchstabe aa

In Absatz 3a ist in der Rechtsprechung und Literatur ungeklärt, ob auch Festsetzungen im
Bebauungsplan über das Maß der baulichen Nutzung als rahmensetzende Festsetzungen
im Sinne des Satzes 1 fungieren können. Dies soll durch die Ersetzung des Rechtsbegriffs
der „festgesetzten Nutzungen“ durch die konkreteren Begriffe „Festsetzungen über die Art
und das Maß der baulichen Nutzung“ gesetzlich klargestellt werden.

Das Vorhaben, für das mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Planungsrecht ge-
schaffen werden soll, wird demzufolge sowohl nach Art und Maß im Bebauungsplan nicht
abschließend vorgegeben, sondern der Bebauungsplan steckt lediglich einen Rahmen ab.
Dies ermöglicht eine Flexibilisierung des Instruments des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans, da sowohl die Art als auch das Maß der Nutzung durch Änderung des Durchfüh-
rungsvertrags im Nachgang geändert werden kann, ohne dass eine Änderung des Bebau-
ungsplans erforderlich ist, solange das Vorhaben den durch den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan definierten Rahmen einhält. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan selbst
muss nicht geändert werden.

Zu Doppelbuchstabe bb

Zur Sicherstellung der erforderlichen Publizität, wenn durch eine Änderung des Durchfüh-
rungsvertrages der Vorhaben- und Entwicklungsplan unrichtig wird, soll ergänzend geregelt
werden, dass die Änderung des Durchführungsvertrags in einem Vermerk darzustellen ist,
der dem Vorhaben- und Erschließungsplan beizufügen ist und ergänzend zum Bebauungs-
plan veröffentlicht bzw. zugänglich gemacht werden soll. Ob sich der Vorhaben- und Er-
schließungsplan ändert, hängt von der jeweils unterschiedlichen Praxis in den Ländern ab.
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Die Erstellung eines Vermerks ist nur erforderlich, wenn infolge der Änderung des Durch-
führungsvertrags auch der Vorhaben- und Entwicklungsplan unrichtig würde; dieser ist als
Bestandteil des Bebauungsplans der Öffentlichkeit zugänglich. Eine Veröffentlichung des
Durchführungsvertrags ist dagegen nicht erforderlich.

Zu Buchstabe e

Nach Absatz 4 ist es möglich, einzelne Flächen außerhalb des Bereichs des Vorhaben- und
Erschließungsplans in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einzubeziehen. Es wird
vorgeschlagen, die Beschränkung auf „einzelne“ Flächen, die in der Praxis aufgrund ihrer
Interpretationsoffenheit ohnehin zu Schwierigkeiten geführt hat, zu streichen.

Die Einschränkung ist sachlich nicht zwingend erforderlich. Es ist geklärt, dass die für den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan geltenden Sonderregelungen gemäß § 12 Absatz 3
Satz 2 BauGB nur im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans anzuwenden sind.
Dies bedeutet, dass für nach Absatz 4 einbezogene Flächen die allgemeinen Regeln für
die Aufstellung von Bebauungsplänen anzuwenden sind. Entsprechend stellt Absatz 6
Satz 2 die Gemeinde bei Aufhebung des Bebauungsplans auch nur von Ansprüchen des
Vorhabenträgers frei, nicht von den Ansprüchen sonstiger Planbetroffener.

Wenn aber für die einbezogenen Flächen die allgemeinen Regeln gelten, besteht kein
Grund, die Einbeziehung in ihrem Umfang zu limitieren. Der Gemeinde steht es weiterhin
frei, von einer Einbeziehung abzusehen und Planungen für die Umgebung des Bereichs
eines Vorhaben- und Erschließungsplan in gesonderten Verfahren zu verfolgen.

Zu Nummer 18 (§ 13)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Zu Dreifachbuchstabe aaa

Der Änderungsvorschlag greift eine Anregung aus dem Bündnis bezahlbarer Wohnraum
auf (Maßnahme 4.5), die rechtlichen Vorgaben für die Anpassungen von nicht mehr zeitge-
mäßen Bebauungsplänen fortzuentwickeln. Es wird im Bündnis angemerkt, dass das dies-
bezüglich bestehende Instrumentarium zwar grundsätzlich ausreiche, aber häufig nicht an-
gewandt werde. Die Bundesregierung hat die vereinfachte Umstellung von bestehenden
Bauleitplänen auf die aktuelle Baunutzungsverordnung als Maßnahme in ihre Wachstums-
initiative (I. Ziffer 6 Buchstabe d) aufgenommen.

Durch die vorgeschlagene Änderung soll Gemeinden verdeutlicht werden, dass die Aktua-
lisierung von Bauleitplänen auf die jeweils neueste Fassung der Baunutzungsverordnung
regelmäßig im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB erfolgen kann und nicht mit gro-
ßem Aufwand verbunden sein muss. Entwickelt der Verordnungsgeber die Vorschriften der
Baunutzungsverordnung etwa über Art und Maß der baulichen Nutzung weiter, können Ge-
meinden diese vom Verordnungsgeber für sachgerecht befundenen Änderungen über ein
vereinfachtes Verfahren auf Bestandspläne übertragen. Dies gilt insbesondere, wenn die
Gemeinde bestehende Pläne regelmäßig auf Aktualisierungsbedarf prüft, und die Aktuali-
sierung zeitnah vornimmt. Bei wesentlichen Änderungen stellt die Baunutzungsverordnung
etwa in den § 1 Absatz 4 bis 9 BauNVO oder gegebenenfalls auch das Überleitungsrecht
im Baugesetzbuch der Bauleitplanung häufig ergänzende Steuerungsoptionen zur Verfü-
gung, die im Bedarfsfall auch im vereinfachten Verfahren genutzt werden können.
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Zu Dreifachbuchstabe bbb

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Einführung eines
neuen § 9a BauGB (s.o. Nummer 12).

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neufassung des
§ 3 Absatz 1 BauGB (s.o. Nummer 3). Statt der Begriffe der frühzeitigen Unterrichtung und
Erörterung soll der in § 3 Absatz 1 BauGB legaldefinierte Begriff der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung verwendet werden.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2). Die Verweisungskette in § 13 Absatz 3 Satz 1 BauGB
war anzupassen.

Zu Nummer 19 (§ 13a)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).

Zu Doppelbuchstabe bb

Bereits nach derzeitiger Rechtslage muss den Erfordernissen der Klimaanpassung bei der
Aufstellung von Bauleitplänen Rechnung getragen werden. Die Berücksichtigung der loka-
len Auswirkungen des Klimawandels in der Bauleitplanung wird dabei angesichts der be-
reits jetzt zunehmend sichtbaren Folgen wie erhöhter Hitzebelastung oder der Zunahme
von Starkregenereignissen immer wichtiger. Insbesondere baulichen Anlagen, haben häu-
fig eine lange Lebensdauer und bauliche Entwicklungen sind oftmals unumkehrbar. Die
Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels auf die nach dem Bebauungsplan
zulässigen Nutzungen ist zentral für eine zukunftssichere Bauleitplanung.

Daher wird vorgeschlagen, in § 13a Absatz 2 eine neue Nummer 5 anzufügen und die Be-
deutung der Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels durch ein auf diese be-
zogenes ausdrückliches Darlegungserfordernis in der Begründung hervorzuheben. Die
Darlegung kann als eigenständiger Abschnitt in der Begründung erfolgen. Im Regelverfah-
ren ist die Prüfung der Auswirkungen des Klimawandels nach § 2 Absatz 2 in Verbindung
mit § 1c Absatz 3 Nummer 6 BauGB bereits Teil des Umweltberichts.



- 85 - Bearbeitungsstand: 29.07.2024  14:29

Zu Buchstabe c

Zu Doppelbuchstabe aa

Zu Dreifachbuchstabe aaa

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).

Zu Dreifachbuchstabe bbb

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neufassung des
§ 3 Absatz 1 BauGB (s.o. Nummer 3). Statt der Begriffe der frühzeitigen Unterrichtung und
Erörterung soll der in § 3 Absatz 1 BauGB legaldefinierte Begriff der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung verwendet werden.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).

Zu Nummer 20 (Überschrift Erstes Kapitel Zweiter Teil)

Die Überschrift des Zweiten Teils des Ersten Kapitels greift zu kurz. Die in den §§ 14 bis 18
BauGB geregelte Veränderungssperre und einige der in den §§ 24 ff. BauGB verankerten
Vorkaufsrechte sichern zwar weiterhin die Bauleitplanung. Die Weiterentwicklung des
Rechts der Vorkaufsrechte aus den vergangenen Jahren hat jedoch dazu geführt, dass
nicht mehr alle Tatbestände der Vorkaufsrechte direkt der Sicherung der Bauleitplanung
dienen (so etwa die Vorkaufsrechte aus § 24 Absatz 1 Nummer 7 und Nummer 8 BauGB).
Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, wird die Überschrift erweitert.

Zu Nummer 21 (§ 16)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Umstellung der Be-
kanntmachung der Bauleitpläne auf eine digitale Bekanntmachung im Internet (s.o.
Nummern 10 und 15).

Zu Nummer 22 (§ 22)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Umstellung der Be-
kanntmachung der Bauleitpläne auf eine digitale Bekanntmachung im Internet (s.o.
Nummern 10 und 15).

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung des § 9
Absatz 8 (s.o. Nummer 11 Buchstabe c)

Zu Nummer 23 (§ 24)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 1)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).
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Zu Buchstabe b (Absatz 2)

Mit der Ergänzung in § 24 Absatz 2 BauGB werden – insoweit den Vorschlägen während
der Expertengespräche folgend – die kommunalen Vorkaufsrechte gestärkt, indem die Um-
gehung ihrer Ausübung durch Begründung von Wohnungseigentum sinnvoll und handhab-
bar eingedämmt wird. Der Endbericht der Expertengespräche verhält sich zu dieser Frage-
stellung auf Seite 60 wie folgt:

„Hingewiesen wurde auch auf eine Entscheidung des OVG Hamburg, der zufolge das Vor-
kaufsrecht bei einem nach WEG aufgeteilten Wohngebäude ausgeschlossen sei, auch
wenn das Gebäude insgesamt verkauft werde. Mit Blick auf die Zweckrichtung der Vor-
kaufsrechte sei dies kontraproduktiv.“

Der Vorschlag berücksichtigt, dass der Verkauf von allen auf einem Grundstück liegenden
Eigentumseinheiten in einer Transaktion an einen Käufer wirtschaftlich dem Verkauf eines
Grundstücks entspricht. Dieser Rechtsgedanke findet sich auch in § 9 Absatz 1 Nummer 2
WEG, der für diesen Fall die Schließung der Wohnungsgrundbücher zulässt. Die Geset-
zesbegründung bei Einführung des § 24 Absatz 2 BauGB bisherige Fassung aus dem Jahr
1986 gibt keine inhaltlichen Gründe, sondern nur den Verwaltungsaufwand als Grund ge-
gen die Gleichsetzung mit einem Grundstückskauf an (BT-Drs. 10/4630, S. 56). Unverän-
dert bleibt es darüber hinaus dabei, dass der Gemeinde im Übrigen in Bezug auf einzelne
Eigentumswohnungen und beim Verkauf von Erbbaurechten kein Vorkaufsrecht zusteht.
Der Begriff der Person umfasst natürliche sowie juristische Personen.

Zu Buchstabe c (Absatz 2a)

Der Vorschlag greift die langjährige Diskussion über die Umgehung gemeindlicher Vor-
kaufsrechte durch sog. Share Deals auf. Dieser Aspekt wurde in den Expertengesprächen
intensiv diskutiert (vgl. Endbericht ab Seite 56). Die dort vorgetragenen Argumente abwä-
gend wird vorgeschlagen, in einem neuen § 24 Absatz 2a BauGB die Einbringung eines
Grundstücks in eine Gesellschaft für die Ausübung von gemeindlichen Vorkaufsrechten
dem Kauf von Grundstücken gleich zu stellen.

In der bisherigen Regelungssystematik finden die §§ 24 ff. BauGB grundsätzlich keine An-
wendung auf die Einbringung eines Grundstücks in eine Gesellschaft. Eine Ausnahme stel-
len eindeutige Umgehungsgeschäfte dar, wobei die vom Bundesgerichtshof aufgestellten
Voraussetzungen nur einen engen Anwendungsbereich bieten. Allerdings führt die Einbrin-
gung von Grundstücken in Gesellschaften in einer Vielzahl von Fällen zu einer Nichtan-
wendbarkeit der kommunalen Vorkaufsrechte in Fällen von städtebaulicher Relevanz. Die
Neuregelung soll diese Lücke schließen, soweit dies ohne grundlegende Veränderungen
des Gesellschaftsrechts möglich ist.

Der neue § 24 Absatz 2a BauGB stellt die Einbringung von Grundstücken in eine Gesell-
schaft dem Grundstückserwerb gleich. Durch die Gleichstellung bedarf es für die neuen
Übertragungstatbestände, um ein Vorkaufsrecht zu begründen, ebenso eines Grundstücks
im Sinne des § 24 Absatz 1 BauGB oder des § 25 BauGB sowie der weiteren Vorausset-
zungen in § 24 Absatz 3 BauGB und §§ 26, 27 BauGB.

Zu Nummer 24 (§ 25)

Mit dieser Folgeänderung zur Einführung des neuen § 24 Absatz 2a BauGB wird die Gleich-
stellung der Einbringung eines Grundstücks in eine Gesellschaft mit dem Verkauf, die in
§ 24 Absatz 2a BauGB-E geregelt ist, auch in das Satzungsvorkaufsrecht nach § 25 BauGB
einbezogen.
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Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 201a BauGB.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in § 25 Absatz 1 Satz 3. Es wird
klargestellt, dass sich Satz 4 auf die Vorkaufsrechtssatzung aus Satz 1 bezieht.

Zu Buchstabe b

Mit dieser Folgeänderung zur Einführung des neuen § 24 Absatz 2a BauGB wird die Gleich-
stellung der Einbringung eines Grundstücks in eine Gesellschaft mit dem Verkauf, die in
§ 24 Absatz 2a BauGB-E geregelt ist, auch in das Satzungsvorkaufsrecht nach § 25 BauGB
einbezogen.

Zu Nummer 25 (§ 28)

In § 28 Absatz 1 werden Änderungen vorgenommen, um das Verfahren der Vorkaufs-
rechtsausübung an die Ausweitung des kommunalen Vorkaufsrechts auf die Konstellation
des Einbringens eines Grundstücks in eine Gesellschaft nach § 24 Absatz 2a anzupassen.

Zu Buchstabe a

Um das Vorkaufsrecht auszuüben, bedarf es der Mitteilung über die Verpflichtung der Ein-
bringung durch den Verkäufer an die Kommune..

Zu Buchstabe b

Die Einbringung eines Grundstücks in eine Gesellschaft setzt als Übereignung im Sinne der
§§ 873, 925 BGB eine Eintragung im Grundbuch voraus, sodass das bisherige Verfahren
des Vorkaufsrechts in § 28 Absatz 1 Satz 2 BauGB nutzbar ist. Danach müssen die Grund-
buchämter für die Eintragung prüfen, ob eine Mitteilung erfolgt ist und ob das Vorkaufsrecht
nicht ausgeübt wurde oder nicht besteht. Die Rechtsfolge einer fehlenden Mitteilung ist
dann als Sanktionswirkung wie bisher, dass auch in diesem Fall keine Eintragung und somit
kein Eigentumsübergang stattfindet.

Zu Nummer 26 (§ 31)

Zu Buchstabe a

Durch die vorgeschlagene Änderung soll die im Bündnis bezahlbarer Wohnraum verein-
barte Maßnahme 2.14 umgesetzt werden, wonach unter anderem mittels § 31 Absatz 3
Umbauten und Aufstockungen im Bestand befördert werden sollen. Außerdem soll durch
die Änderung in § 31 Absatz 3 BauGB (vgl. auch Änderungen in § 34 Absatz 3a BauGB
[s.u. Nummer 27 Buchstabe c], sowie in § 7 Absatz 1 BauNVO [Artikel 2 Nummer 9 Buch-
stabe a]) dem Regelungsauftrag aus dem Bund-Länder-Pakt für Planungs-, Genehmi-
gungs- und Umsetzungsbeschleunigung (Z. 450 ff.) Rechnung getragen werden, zusätzli-
che Baurechte im Siedlungsbereich zu ermöglichen, um schnell neuen Wohnraum zu schaf-
fen.

Die im Koalitionsvertrag (Z. 2971 ff.) vereinbarte Entfristung des § 31 Absatz 3 BauGB ist
dagegen nicht in § 31 BauGB selbst umzusetzen. Die Vorschrift ist ihrerseits nicht befristet,
Tatbestandsvoraussetzung ist jedoch eine ihrerseits zu befristende Rechtsverordnung nach
§ 201a BauGB. Die Entfristung ist daher in dieser Vorschrift umzusetzen (s.u. Nummer 52).
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Die Befreiungsmöglichkeit nach § 31 Absatz 3 BauGB zugunsten des Wohnungsbaus ist
durch das Baulandmobilisierungsgesetz vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) eingeführt
worden. Die Vorschrift gestattet – anders als § 31 Absatz 2 BauGB – auch dann eine Be-
freiung, wenn die Grundzüge der Planung berührt werden; im Gegenzug darf eine Befreiung
nach Satz 1 bisher nur in Einzelfällen erteilt werden. Die Befreiung bedarf der Zustimmung
der Gemeinden.

In Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten, die nach § 201a BauGB bestimmt sind,
kann es jedoch zur Schaffung neuen Wohnraums angezeigt sein, zum Beispiel in großflä-
chigerem Rahmen den vorhandenen (Wohn-)Gebäudebestand aufzustocken oder eine
Hinterlandbebauung zuzulassen. Entsprechende Befreiungen wären nach dem geltenden
§ 31 Absatz 3 BauGB aufgrund des Einzelfallerfordernisses nicht gestattet. Aus diesem
Grund soll mit dem vorgeschlagenen neuen § 31 Absatz 3 Satz 2 BauGB die Möglichkeit
geschaffen werden, in bestimmten Fällen vom Einzelfallerfordernis abzuweichen. Ein Ab-
sehen vom Einzelfallerfordernis im Sinne des § 31 Absatzes 3 Satz 2 BauGB ist unter der
Voraussetzung möglich, dass entsprechende Befreiungen voraussichtlich auch in ver-
gleichbaren Fällen erteilt werden sollen. Über dieses Instrument kann daher die Aufsto-
ckung oder die Erweiterung zugunsten von neuen Wohnungen für ganze Straßenzüge zu-
gelassen werden.

Entsprechend einer Anregung aus den Expertengesprächen (vgl.. Endbericht S. 71) soll die
Befreiung über den Einzelfall hinaus in zwei Konstellationen möglich sein, und zwar wenn
die Befreiung

 der Erweiterung, Änderung oder Erneuerung eines zulässigerweise errichteten Ge-
bäudes, insbesondere seiner Aufstockung, dient (§ 31 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1
BauGB) oder

 der Errichtung eines Gebäudes dient, das nach seiner Art nach dem Bebauungsplan
zulässig wäre (§ 31 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 BauGB).

Die Regelung zielt insbesondere auf Abweichungen vom Maß der baulichen Nutzung. Ab-
weichungen von der Art der baulichen Nutzung sollen hingegen wegen des damit verbun-
denen stärkeren Eingriffs in die planerischen Entscheidungen der Gemeinden nicht erfasst
sein. Bei der Errichtung von Gebäuden folgt dies bereits aus dem ausdrücklichen Wortlaut
des § 31 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 BauGB; für Maßnahmen an zulässigerweise errichte-
ten Bestandsgebäuden ergibt sich dies daraus, dass § 31 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1
BauGB die Nutzungsänderung nicht umfasst. Für Befreiungen von der Art der baulichen
Nutzung bleibt es daher bei dem Einzelfallerfordernis nach Satz 1.

Wird voraussichtlich in mehreren vergleichbaren Fällen von Festsetzungen des Bebau-
ungsplans abgewichen, relativiert dies den Geltungsanspruch dieser Festsetzungen. § 31
Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB sieht daher vor, dass die Gemeinde den Inhalt der je-
weils ersten nach dieser Vorschrift erteilten Befreiung ergänzend zum Bebauungsplan ent-
sprechend § 10a Absatz 1 Satz 1 BauGB zu veröffentlichen und entsprechend § 10a Ab-
satz 2 Satz 1 BauGB zur Einsicht bereitzuhalten hat. Die Verpflichtung erstreckt sich nur
auf den Inhalt der Befreiung, aber nicht auf die Befreiung selber.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu dem Buchstaben a sowie zu der Änderung des
§ 201a BauGB.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu dem Buchstaben a.
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Zu Nummer 27 (§ 34)

In § 34 BauGB sollen folgende zwei Änderungen umgesetzt werden:

 Die Änderung in § 34 Absatz 1 BauGB soll Maßnahmen zur Klimaanpassung auch
bei der Zulassung von Vorhaben im unbeplanten Innenbereich ermöglichen.

 Durch die Änderung in § 34 Absatz 3a BauGB (vgl. auch § 31 Absatz 3 BauGB [s.o.
Nummer 26] sowie in § 7 Absatz 1 BauNVO [s.u. Artikel 2 Nummer 9 Buchstabe a])
soll dem Regelungsauftrag aus dem Bund-Länder-Pakt für Planungs-, Genehmi-
gungs- und Umsetzungsbeschleunigung (Z. 450 ff.) Rechnung getragen werden,
zusätzliche Baurechte im Siedlungsbereich zu ermöglichen, um schnell neuen
Wohnraum zu schaffen.

Zu Buchstabe a

In den Expertengesprächen zur Vorbereitung der vorliegenden Novellierung des BauGB
(vgl. Endbericht S. 45 ff.) wurde deutlich, dass der Handlungsbedarf in Bezug auf die An-
passung an die Auswirkungen des Klimawandels im Innenbereich besonders hoch ist. Der
regelmäßig hohe Versiegelungsgrad verstärkt die Hitzebelastung und führt dazu, dass bei
Starkregenereignissen oft nicht genügend versickerungsfähige Fläche vorhanden ist. Im
Koalitionsvertrag ist vereinbart worden, die Kommunen bei der Prävention und Bewältigung
von Starkregenereignissen und der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen (Z.
3095 f.).

Daher wird vorgeschlagen, dem § 34 Absatz 1 BauGB einen neuen Satz 3 anzufügen, wel-
cher die Möglichkeit eröffnet, ergänzende, der Klimaanpassung dienende Anforderungen
an ein Vorhaben nach Satz 1 zu stellen. Dies lässt bestehende Baurechte sowie den gel-
tenden Zulässigkeitsmaßstab unberührt, ermöglicht aber gleichzeitig die Berücksichtigung
der Erfordernisse der Klimaanpassung im unbeplanten Innenbereich, ohne dass es hierzu
der Aufstellung eines Bebauungsplans bedarf. Die Möglichkeit, ergänzende Anforderungen
zu stellen, ist erforderlich, um die Vorhaben im Geltungsbereich des § 34 BauGB zukunfts-
fest zu machen. Als zusätzliche Anforderungen kommen beispielsweise die Schaffung von
Versickerungsanlagen, Dachbegrünung, Baumpflanzungen oder die Verwendung hoch-
wasserresistenter Baustoffe in Betracht.

Die ergänzenden Anforderungen stehen neben dem Erfordernis des Einfügens in die nä-
here Umgebung, sodass beispielsweise eine zur Klimaanpassung erforderliche Dachbe-
grünung unabhängig davon verlangt werden kann, ob sie sich in die Eigenart der näheren
Umgebung einfügt.

Für die an ein Vorhaben gestellten ergänzenden Anforderungen gilt der Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz. In welchen Gebieten nach § 34 BauGB ein entsprechender Anpassungs-
bedarf besteht, kann insbesondere durch Klimarisikoanalysen, Klimaanpassungskonzepte,
Starkregenkarten oder Hitzebelastungskarten indiziert werden.

Die Gemeinden werden im Wege des Einvernehmenserfordernisses gemäß § 36 Absatz 1
BauGB in das bauaufsichtliche Verfahren einbezogen. Das gemeindliche Einvernehmen
erstreckt sich ebenfalls auf die ergänzenden Anforderungen nach § 34 Absatz 1 Satz 3
BauGB.

Nach dem neuen § 34 Absatz 1 Satz 4 BauGB kann die Gemeinden den Inhalt der ergän-
zenden Anforderungen in einer Satzung allgemein regeln. Satz 5 und 6 enthalten Regelun-
gen zur Bekanntmachung der Satzung und ihrer Veröffentlichung im Internet.
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Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Einführung eines
neuen § 9a BauGB (dazu s.o. Nummer 12). Zudem soll ein Verweis auf § 31 Absatz 3
BauGB ergänzt werden. Da sich § 34 Absatz 2 BauGB auf die Zulässigkeit eines Vorha-
bens nach seiner Art bezieht, kommt ein Verzicht auf das Einzelfallerfordernis gemäß § 31
Absatz 3 Satz 2 BauGB nicht in Betracht, da der Verzicht nur bei Befreiungen von Vorgaben
zum Maß der baulichen Nutzung möglich ist (dazu s.o. Nummer 26 Buchstabe a) Im An-
wendungsbereich des § 34 BauGB ist diesbezüglich § 34 Absatz 3a BauGB anzuwenden
(dazu s.u. Buchstabe c).

Zu Buchstabe c

Für die im Zusammenhang bebauten Ortsteile gestattet § 34 Absatz 3a BauGB Abweichun-
gen vom Erfordernis des Einfügens für Vorhaben im Bestand. Mit der vorgeschlagenen
Änderung des § 34 Absatz 3a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b soll die bisherige Beschrän-
kung dieser Fallgruppe auf Bestandsgebäude, die Wohnzwecken dienen, entfallen. Statt-
dessen soll vorgesehen werden, dass die jeweilige Maßnahme – d. h. die Erweiterung,
Änderung oder Erneuerung – Wohnzwecken dient. Damit soll eine Regelungslücke bei Er-
weiterungen geschlossen werden, denn auch durch die Erweiterung eines Nicht-Wohnge-
bäudes, beispielsweise durch entsprechende Aufstockung von Supermärktem, kann Wohn-
raum entstehen. Für die ebenfalls von Buchstabe b erfassten Änderungen und Erneuerun-
gen führt die vorgeschlagene Änderung im Ergebnis zu keinen inhaltlichen Änderungen.
Mit dem vorgeschlagenen neuen § 34a Absatz 3a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d BauGB
soll die Möglichkeit, zusätzliche Wohnungen im unbeplanten Innenbereich ohne Aufstellung
eines Bebauungsplans zuzulassen, erweitert werden. Diese Erweiterung ist – anders als §
31 Absatz 3 BauGB – nicht an das Vorliegen eines angespannten Wohnungsmarktes im
Sinne des § 201a BauGB geknüpft, sondern bundesweit anwendbar.

Konkret sollt die Ergänzung des § 34 Absatz 3a BauGB ermöglichen, dass nunmehr auch
bei Errichtung einer baulichen Anlage zu Wohnzwecken vom Erfordernis des Einfügens
abgesehen werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass sich das Vorhaben nach seiner Art
nach in die nähere Umgebung einfügt. Da sich somit das Maß der baulichen Nutzung nicht
mehr einfügen muss, wird u.a. die Möglichkeit erweitert, hinterliegende Grundstücke oder
Grundstücksteile „in zweiter Reihe“ oder Freiflächen („Höfe“) innerhalb von Wohnblöcken
zu bebauen. Die Erweiterung eines zulässigerweise errichteten, Wohnzwecken dienenden
Gebäudes, also insbesondere seine Aufstockung, ist bereits nach geltendem Recht von
§ 34 Absatz 3a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b BauGB erfasst.

Die bauaufsichtliche Zulassung hat – wie auch sonst bei Zulassungsverfahren nach § 34 –
im Einvernehmen mit der Gemeinde zu ergehen (§ 36). Eine Zustimmung der Gemeinde
ist mangels Eingriffs in gemeindliche Planungen anders als bei Anwendung des § 31 Ab-
satz 3 BauGB nicht erforderlich.

Zu Doppelbuchstabe aa

Zu Dreifachbuchstabe ccc

Zu Buchstabe d

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).
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Zu Buchstabe e

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Umstellung der Be-
kanntmachung der Bauleitpläne auf eine digitale Bekanntmachung im Internet (s.o.
Nummern 10 und 15).

Zu Nummer 28 (§ 35)

Zu Buchstabe a

In Umsetzung der entsprechenden Prüfaufträge aus dem Bund-Länder-Pakt für Planungs-
, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung (Z. 485 ff.) wird vorgeschlagen, den Pri-
vilegierungstatbestand des § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB, in dem bislang Vorhaben zur
Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie verortet sind, um
die Vorhaben zur Erforschung, Entwicklung oder Nutzung geothermische Energie zu er-
gänzen. Geothermie-Vorhaben können im Außenbereich auch bislang bereits nach Ab-
satz 1 Nummer 3 als ortsgebundene Betriebe, die der öffentlichen Versorgung mit Wärme
dienen, verwirklicht werden. Die Aufnahme in die Nummer 5 soll klarstellen, dass diese
Anlagen nach § 35 Absatz 1 BauGB zugelassen werden können. Insoweit soll eine Paral-
lelität insbesondere zu den Energieträgern Wasser, Wind und Biomasse hergestellt werden.
Die Sonderregelungen für Windenergievorhaben in §§ 249, 245e BauGB sollen dagegen
auf Geothermie-Vorhaben nicht anzuwenden sein.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1
bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2) sowie aufgrund der Umstellung der Bekanntmachung der
Bauleitpläne auf eine digitale Bekanntmachung im Internet (s.o. Nummern 10 und 15).

Zu Nummer 29 (§ 44)

Zu Buchstabe a

Es wird vorgeschlagen, durch die redaktionelle Ersetzung des Begriffs „vom Hundert“ durch
den Begriff „Prozent, das BauGB auch sprachlich zu aktualisieren und durch bessere Ver-
ständlichkeit die Anwendung zu erleichtern.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Umstellung der Be-
kanntmachung der Bauleitpläne auf eine digitale Bekanntmachung im Internet (s.o.
Nummern 10 und 15).

Zu Nummer 30 (§ 55)

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1
bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).

Zu Nummer 31 (§ 58)

Es wird vorgeschlagen, durch die redaktionelle Ersetzung des Begriffs „vom Hundert“ durch
den Begriff „Prozent, das BauGB auch sprachlich zu aktualisieren und durch bessere Ver-
ständlichkeit die Anwendung zu erleichtern.
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Zu Nummer 32 (§ 58a)

Die Frage der Baulandmobilisierung ist auch und insbesondere für die Stärkung des sozia-
len Wohnungsbaus virulent. Bevölkerungsanstieg, der Zuzug aus dem ländlichen Raum,
die Zuwanderung aus dem Ausland sowie der anhaltende Trend zu kleineren Haushalten
auf mehr Wohnfläche hat dazu geführt, dass die Wohnungsmärkte gerade in den Ballungs-
räumen eng geworden sind und stetig angespannter werden. Die absehbar verstärkt ein-
tretende Entlassung von bisher sozial gefördertem Wohnraum aus der Sozialbindung und
unzureichende Neubauzahlen verschärfen die Wohnungsmarktsituation für Menschen mit
unteren Einkommen. Hier Abhilfe zu schaffen, gelingt auf Grundstücken im Eigentum der
öffentlichen Hand besonders effektiv, denn dort sind die Gestaltungsspielräume der Ent-
wicklungsträger am größten und die Grundstücke können dauerhaft mit sozialem Wohn-
raum belegt werden.

Bei dem aktuellen Instrument der Umlegung nach den §§ 45 ff. BauGB ist es kaum möglich,
der Gemeinde Flächen zuzuteilen, die diese für den sozialen Wohnungsbau oder für andere
Nutzungen zum Wohl der Allgemeinheit verwenden könnte, es sei denn sie bringt eigene
Flächen in die Umlegungsmasse ein. Die Wertumlegung nach § 57 BauGB sieht nach bis-
heriger Rechtslage gar keinen Flächenbeitrag zugunsten der Gemeinde, sondern nur einen
Wertausgleich vor. Soweit die Flächenumlegung gemäß § 58 BauGB zugunsten der Ge-
meinde einen Flächenbeitrag von maximal 30 Prozent der durch den jeweiligen Eigentümer
eingebrachten Fläche vorsieht, wird die daraus resultierende Fläche mittlerweile überwie-
gend durch die für die Erschließung des Baulands erforderlichen örtlichen Verkehrsflächen
inklusive Ausgleichsflächen für den Naturschutz aufgezehrt, denn die Anforderungen an die
örtliche Erschließung und die öffentlichen Flächen sind gestiegen, was sich auch in einem
gesetzlich vorgesehenen erhöhten Flächenanspruch für diese Nutzungen niederschlägt
(z.B. durch das Erfordernis von Ausgleichsflächen nach § 1b Absatz 3 BauGB (bisher: § 1a
Absatz 3 BauGB). Folglich zeitigt die Umlegung nach den §§ 45 ff. BauGB in vielen Fällen
nicht mehr die Folge, dass auch die das Verfahren betreibende Gemeinde einen Flächen-
gewinn verzeichnen kann. Soweit sich die Gemeinden in der Vergangenheit damit beholfen
haben, über erweiterte Umlegungsmodelle auf der Grundlage von § 56 Absatz 2 BauGB,
einen zusätzlichen entgeltlichen Flächenbeitrag für den geförderten Wohnungsbau vorzu-
sehen (z.B. das Stuttgarter oder das Offenburger Modell der erweiterten Baulandumle-
gung), sind diese von der Zustimmung aller betroffenen Eigentümer abhängig, so dass Ein-
zelne dringend benötigte Baulandentwicklung verhindern können.

Um vor diesem Hintergrund die Baulandmobilisierung zugunsten der öffentlichen Hand zu
stärken, wird – in Umsetzung des Prüfauftrages 3.20 aus dem Bündnis bezahlbarer Wohn-
raum und den diesbezüglich klaren Empfehlungen aus den Expertengesprächen folgend –
das Instrument der Baulandumlegung nach §§ 45ff. BauGB durch die Einführung eines so-
zialen Flächenbeitrags in § 58a BauGB so modifiziert, dass die Gemeinden im Rahmen der
Baulandumlegung Flächen zweckgebunden für den sozialen Wohnungsbau erhalten kön-
nen. Im Endbericht der Expertengespräche heißt es dazu auf Seite 15:

„Die der Bodenordnung dienende Umlegung ist nach breit vertretener Auffassung ein in der
Praxis bewährtes Instrument. Es wurde Bedarf an der Erweiterung der im Rahmen des
Instrumentes bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten gesehen, um das Instrument besser
für die soziale Wohnraumversorgung nutzbar machen zu können. Bei Beachtung der grund-
legenden Prinzipien der Privatnützigkeit und der dinglichen Surrogation (Zuteilung eines
mindestens wertgleichen Grundstücks) wurde vorgeschlagen, die Regelung zum Wertaus-
gleich in Geld bei Mehrwertzuteilungen weiterzuentwickeln und der Gemeinde die Möglich-
keit einzuräumen, anstelle des Wertausgleichs in Geld einen Ausgleich in Flächen zweck-
gebunden für den öffentlich geförderten Wohnungsbau zu verlangen.“

Dabei greift die Neuregelung nur in Gemeinden, für die im Rahmen einer Rechtsverordnung
oder Satzung nach § 201a BauGB ein angespannter Wohnungsmarkt festgestellt worden
ist. Die damit bestehende Störung von Wohnungsangebot und -nachfrage, die sich auf die
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Sozialbindung des Eigentums auswirkt, rechtfertigt es, den Gemeinden hier einen weiteren
Handlungsspielraum einzuräumen, so lange dieser Zustand anhält und die entsprechende
Rechtsgrundlage in Kraft ist. Maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen des angespannten
Wohnungsmarkts ist die Beschlussfassung des Einleitungsbeschlusses nach § 47 BauGB,
denn im Einleitungsbeschluss werden die wesentlichen Parameter für die Umlegung fixiert,
so dass tatsächliche Änderung im weiteren Verlauf des Verfahrens keine Berücksichtigung
mehr finden. Dies soll auch für die Feststellung des angespannten Wohnungsmarktes gel-
ten. Entsprechend bestimmt Satz 3 zugunsten kontinuierlicher Verfahren, dass eine nach-
trägliche Entspannung des Wohnungsmarktes keine Auswirkungen auf das Umlegungsver-
fahren mit sozialem Flächenbeitrag hat (so auch die bestehende Regelung in § 176 Ab-
satz 1 Satz 2 BauGB).

Nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift, Flächen für den sozialen Wohnungsbau verfüg-
bar zu machen, werden der Gemeinde Flächen nach § 58a BauGB nur zweckgebunden
zugeteilt. Damit die akute Wohnungsnot in der Gemeinde auch tatsächlich gelindert wird,
ist Voraussetzung zudem, dass die Gemeinde willens und in der Lage sein muss, den so-
zialen Wohnungsbau auf eben dieser Fläche binnen angemessener Frist zu realisieren.
Anders als bei der Ausübung von Vorkaufsrechten, die aufgrund des Anknüpfens an einen
Vorkaufsfall hinsichtlich des Zeitpunkts und des Grundstücks für die Gemeinde nicht kalku-
lierbar sind, kann im Fall einer planmäßigen Umlegung von den Gemeinden verlangt wer-
den, dass sie die Möglichkeit des sozialen Flächenbeitrags nur bei realistischer Verwirkli-
chungsprognose in Anspruch nehmen. Konkrete Planungen von Gebäuden sind hingegen
nicht erforderlich. Die Formulierung „innerhalb angemessener Frist“ ist dabei als Relations-
begriff zu verstehen (vgl. etwa VGH Mannheim Entscheidung vom 6.7.2021 – Az: 3 S
2103/19). Die Länge der Frist hängt unter anderem von der Komplexität des Vorhabens ab.
Entsprechend der örtlichen Verwaltungspraxis zur Errichtung und Bewirtschaftung von so-
zialem Wohnungsbau, hat die Gemeinde auch die Möglichkeit, dessen Realisierung Dritten
zu überlassen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Verwirklichung des sozialen Woh-
nungsbaus entsprechend des Umlegungsplans (z.B. in einem Kauf- oder Erbbaurechtsver-
trag) weiterhin sichergestellt ist. Alternativ hat die Gemeinde alternativ nach § 9 Absatz 1
Nummer 7b BauGB-E nunmehr auch die Möglichkeit, in dem Bebauungsplan die Nutzung
von Wohngebäuden nach den Vorgaben der Wohnungsbauförderung verbindlich festzuset-
zen. In der Umlegung kann die Umsetzung des sozialen Wohnungsbaus gegebenenfalls
mittels eines Baugebots nach § 59 Absatz 7 BauGB gesichert werden.

Die Dauer der Zweckbindung ist gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt. Aus den beiden
Komponenten des § 58a BauGB, Verwendung der Fläche für die Errichtung sozialen Woh-
nungsbaus zur Entspannung eines nach § 201a BauGB festgestellten angespannten Woh-
nungsmarkts, ergibt sich jedoch, dass eine Zweckbindung mindestens für die Dauer der im
Zeitpunkt der Umlegung geltenden Förderbedingungen der sozialen Wohnraumförderung,
insbesondere der Miet- und Belegungsbindung, und ggf. darüber gelten muss, solange die
Satzung oder Rechtsverordnung nach § 201a BauGB für das betroffene Gebiet in Kraft ist.
Die Sicherstellung der zweckgebundenen Nutzung kann im Verwaltungsvollzug auf ver-
schiedenen Wegen erfolgen, etwa durch den Umlegungsbeschluss, grundbuchrechtliche
Sicherung, Verpflichtungen in Kauf- oder Erbbauverträgen. Die Auswahl der geeigneten
Sicherungsmittels ist in jedem Einzelfall nach den örtlichen Erfordernissen und der kommu-
nalen Verwaltungspraxis im pflichtgemäßen Ermessen zu treffen.

Durch das Anknüpfen an den Anspruch auf Wertausgleich, der in diesem Fall nicht in Geld,
sondern (ggf. teilweise) in Fläche zu begleichen ist, ist der wesentliche Grundsatz der Um-
legung, dass den Eigentümern aus der Umlegung selbst weder ein Vorteil noch ein Nachteil
erwachsen soll, ebenso gewahrt wie der Grundsatz der mindestens wertgleichen Zuteilung
in Land, denn die Eigentümer erhalten auch in diesem Fall ein Grundstück zugeteilt, das
mindestens dem Wert ihres eingebrachten Grundstücks entspricht. Der soziale Flächenbei-
trag ist damit ein entgeltlicher Flächenzuwachs für die Gemeinde, der auch zur Folge hat,
dass der Wertausgleich in Geld der Gemeinde (teilweise) nicht mehr für die Deckung der
Kosten des Umlegungsverfahrens zur Verfügung steht. Kommt die Verteilung zu dem
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Ergebnis, dass die Gemeinde keinen Anspruch auf Wertausgleich hat, kommt die Inan-
spruchnahme eines sozialen Flächenbeitrags nicht in Frage, unabhängig davon, ob der
Wohnungsmarkt in der jeweiligen Gemeinde angespannt ist oder nicht. Insofern ist der so-
ziale Flächenbeitrag ein nachrangiges zusätzliches und optionales Element der Umlegung.
Außerdem bleibt die Umlegung privatnützig, denn auch der soziale Flächenbeitrag ändert
nichts daran, dass den Eigentümern Flächen zugeteilt werden, die aufgrund ihres neuen
Zuschnitts besser nutzbar sind. Satz 2 trägt dem Solidaritätsprinzip Rechnung. Die Zutei-
lung des sozialen Flächenbeitrags an die Gemeinde wird sich zwangsläufig auf die Lage
der den Eigentümern zuzuteilenden Flächen auswirken. Die Zuteilung bewegt sich dennoch
weiterhin innerhalb der Vorgaben von § 59 Absatz 1 BauGB, die Grundstücke nach Mög-
lichkeit in gleichwertiger Lage zuzuteilen.

Zum Zeitpunkt, wann die Gemeinde ihr Verlangen nach § 58a BauGB äußern muss, trifft
§ 58a BauGB keine Regelung. Aufgrund der direkten Auswirkungen des sozialen Flächen-
beitrags auf die Zuteilungs- und Ausgleichsansprüche der übrigen Beteiligten ist es schon
nach allgemeinem Verwaltungsverfahrensrecht erforderlich, die Eigentümer rechtzeitig
über dessen Anwendung im konkreten Verfahren zu informieren, so dass eine gesonderte
Regelung im BauGB nicht erforderlich ist. Ein faires Verfahren dürfte es gebieten, dass das
Verlangen der Gemeinde nach § 58a BauGB spätestens im Zeitpunkt der Anhörung nach
§ 47 BauGB vorliegt, damit die Eigentümer dessen Auswirkungen in ihrer Einlassung be-
rücksichtigen können. Die Entscheidung, welche Fläche über den sozialen Flächenbeitrag
der Gemeinde zugeteilt wird, wird im Zuge der Zuteilung nach § 59 BauGB im Umlegungs-
plan getroffen.

Zu Nummer 33 (§ 59)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu der Änderung der Bezeichnung
des § 178.

Zu Buchstabe b

Aus redaktionellen Gründen wird in der Aufzählung § 176a entfernt, da es sich dabei nicht
um eine anzuordnende Maßnahme handelt.

Zu Nummer 34 (§§ 64 und 99)

Es wird vorgeschlagen, durch die redaktionelle Ersetzung des Begriffs „vom Hundert“ durch
den Begriff „Prozent“ das BauGB auch sprachlich zu aktualisieren und durch bessere Ver-
ständlichkeit die Anwendung zu erleichtern.

Zu Nummer 35 (§ 125)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).

Zu Nummer 36 (§§ 129, 133 und 135)

Es wird vorgeschlagen, durch die redaktionelle Ersetzung des Begriffs „vom Hundert“ durch
den Begriff „Prozent“ das BauGB auch sprachlich zu aktualisieren und durch bessere Ver-
ständlichkeit die Anwendung zu erleichtern.
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Zu Nummer 37 (§ 135a)

Zu Buchstabe a

In Absatz 1 Satz 1 wird zunächst eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neu-
ordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2) umgesetzt.

Die Anfügung des Satzes 2 soll der Gemeinde die Überprüfung der zeitnahen Umsetzung
von Ausgleichsmaßnahmen gemäß ihren planerischen Vorgaben auf den Vorhabengrund-
stücken erleichtern. Ausgleichsmaßnahmen auf sonstigen Grundstücken (z. B. auf Grund-
stücken, die allein der Kompensation dienen) sind hiervon nicht betroffen. In diesen Fällen
greift § 135a Absatz 2 BauGB. Die Aufnahme einer Anzeigepflicht soll den Verwaltungsauf-
wand der Gemeinde minimieren und erscheint dem Vorhabenträger als Nachweis der Um-
setzung seiner gesetzlich bestehenden Verpflichtung aus § 135a Absatz 1 BauGB zumut-
bar. Bereits heute fordern Kommunen zur Überprüfung der Einhaltung einer Festsetzung
(z. B. Herstellung einer Versickerungsanlage) entsprechende Erklärungen an. Ergänzend
wird auf die Begründung zu § 178 BauGB (s.u. Nummer 48) verwiesen.

Zu Buchstabe b

Die Aufnahme der Pflegemaßnahmen in die gegenüber der Gemeinde zu leistende Kos-
tenerstattung innerhalb der ersten fünf Jahre nach Herstellung dient der Klarstellung. Pfle-
gemaßnahmen zum Ausgleich auf gemeindeeigenen Flächen können den Kommunen
längstens für fünf Jahre ersetzt werden (siehe Mustersatzung der Kommunalen Spitzenver-
bände). Eine Ausnahme besteht in Sonderfällen, in denen es einer dauerhaften oder län-
gerfristigen Pflege der Maßnahme durch die Kommune bedarf. In diesen Fällen sollen zwi-
schen Kommune und Vorhabenträger entsprechende abweichende vertragliche Regelun-
gen getroffen werden.

Zu Nummer 38 (§ 136)

Gerade im Siedlungsbestand bestehen große Herausforderungen hinsichtlich der Auswir-
kungen des Klimawandels. In den Expertengesprächen wurde deshalb angeregt, die Re-
gelungen des Sanierungsrecht im Hinblick auf die Klimaanpassung zu schärfen (vgl. End-
bericht S. 41). Die vorgeschlagenen Änderungen dienen zudem der Umsetzung des Koali-
tionsvertrags (Z. 3095 f.)

Zu Buchstabe a

Neu als Nummer 3 eingeführt werden soll der städtebauliche Missstand eines Gebietes mit
erheblichem Anpassungsbedarf an die Auswirkungen des Klimawandels. Hierdurch soll ins-
besondere die Möglichkeit eröffnet werden, den räumlichen Umfang des Sanierungsgebie-
tes mit Blick auf die Bewältigung der Auswirkungen des Klimawandels festzulegen, ohne
an die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder der
Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden oder arbeitenden Menschen gebunden zu sein.
Der bestehende Anpassungsbedarf muss erheblich sein, da ein geringfügiger Anpassungs-
bedarf keine Sanierungsmaßnahmen rechtfertigen kann. Zur Ermittlung, ob ein erheblicher
Anpassungsbedarf besteht, können insbesondere Klimaanpassungskonzepte, Klimarisiko-
karten, Klimaanalysekarten, Starkregenkarten und Hitzebelastungskarten herangezogen
werden.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

In Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe c soll die Ausstattung mit Flächen und Begrünung und
Anlagen der wassersensiblen Stadtentwicklung aufgenommen werden. Auch durch einen
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Mangel an versickerungsfähigen Flächen, Verdunstungsmöglichkeiten oder einen zu hohen
Oberflächenabfluss kann die Funktionsfähigkeit eines Gebietes erheblich beeinträchtigt
sein. Anlagen der wassersensiblen Stadtentwicklung können beispielsweise Anlagen zur
dezentralen Versickerung sein.

Zu Doppelbuchstabe bb

Zu Buchstabe c

Durch die Ergänzung des Absatzes 4 Nummer 1 um den Begriff der „Freiraumstruktur“ wird
die Bedeutung der Freiraumstruktur für die städtischen und ländlichen Gebiete, insbeson-
dere deren Lebensqualität, hervorgehoben.

Zu Nummer 39 (§ 143)

§ 143 Absatz 1 BauGB soll im Wege einer Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen
Umstellung der Bekanntmachung der Bauleitpläne auf eine digitale Bekanntmachung im
Internet (s.o. Nummern 10 und 15) neu gefasst werden.

Zu Nummer 40 (§ 147)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).

Zu Nummer 41 (§ 148)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).

Zu Nummer 42 (§ 154)

Es wird vorgeschlagen, durch die redaktionelle Ersetzung des Begriffs „vom Hundert“ durch
den Begriff „Prozent, das BauGB auch sprachlich zu aktualisieren und durch bessere Ver-
ständlichkeit die Anwendung zu erleichtern.

Zu Nummer 43 (§ 162)

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Umstellung der Be-
kanntmachung der Bauleitpläne auf eine digitale Bekanntmachung im Internet (s.o.
Nummern 10 und 15).

Zu Nummer 44 (§ 164b)

In § 164b Absatz 2 soll durch einen Zusatz verdeutlicht werden, dass bei Einsatz von Städ-
tebaufördermitteln jeweils auch der Anpassungsbedarf an die Auswirkungen des Klimawan-
dels zu berücksichtigen ist. Dies entspricht der zwischen Bund und Ländern getroffenen
Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2023/2024 vom 21.03.2012 / 04.07.2023
(siehe Artikel 3 Absatz 2 der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2023/ 2024).

Zu Nummer 45 (§ 165)

Zu Buchstabe a

In § 165 Absatz 3 Nummer 2 soll durch die Ergänzung hervorgehoben werden, dass die
Durchführung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme insbesondere auch dann zum
Wohl der Allgemeinheit erforderlich sein kann, wenn eine Anpassung an die Auswirkungen
des Klimawandels erfolgen soll.
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Zu Buchstabe b

§ 165 Absatz 8 BauGB soll im Wege einer Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen
Umstellung der Bekanntmachung der Bauleitpläne auf eine digitale Bekanntmachung im
Internet (s.o. Nummern 10 und 15) neu gefasst werden.

Zu Nummer 46 (§ 175)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Änderung in § 178
BauGB.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Aus redaktionellen Gründen wird in der Aufzählung § 176a BauGB entfernt, da es sich da-
bei nicht um eine anzuordnende Maßnahme handelt, und das Modernisierungs- und In-
standsetzungsgebot des § 177 BauGB ergänzt.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen.

Zu Buchstabe c

Aus redaktionellen Gründen wird in der Aufzählung § 176a BauGB entfernt, da es sich da-
bei nicht um eine anzuordnende Maßnahme handelt, und das Modernisierungs- und In-
standsetzungsgebot des § 177 BauGB ergänzt.

Zu Nummer 47 (§ 176)

Unter anderem in Umsetzung des Prüfauftrags aus Maßnahme 3.28 des Bündnisses be-
zahlbarer Wohnraum werden Änderungen der Regelungen zum Baugebot vorgeschlagen.

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Änderung erfolgt aus rechtsförmlichen Gründen (Rn. 376 des Handbuchs der Rechts-
förmlichkeit). Eine Änderung des Regelungsinhaltes ist nicht beabsichtigt.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung infolge der Änderung des § 201a BauGB.

Zu Buchstabe b

Die Sätze 2 und 3 werden gestrichen:

Die bisher in Absatz 3 Satz 2 enthaltene Regelung wird ohne inhaltliche Änderung aus sys-
tematischen Überlegungen in Absatz 4 Satz 1 verschoben und redaktionell angepasst.
Dadurch werden in der Person des Eigentümers liegende, subjektive Gründe in Absatz 4
zusammengefasst, währenddessen Absatz 3 weiterhin die objektive wirtschaftliche Unzu-
mutbarkeit regelt.
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Absatz 3 Satz 3 zur Evaluierung entfällt. Die Evaluierung zur sog. „Familienschutzklausel“
des bisherigen Absatzes 3 Satz 2 wurde durchgeführt und hat ergeben, dass es zwar keine
abgeschlossenen Anwendungsfälle bis zum Erlass eines Baugebots gibt. In einigen Fällen
wurde aber trotzdem die Familienschutzklausel geltend gemacht. Die Überlegungen für die
Einführung dieser Regelung im Baulandmobilisierungsgesetz 2021 bestehen daher weiter
fort, so dass die Möglichkeit der Anwendung in § 176 Absatz 4 Satz 1 BauGB-E im Rahmen
der Regelungen zur subjektiven Unzumutbarkeit erhalten bleiben soll und die Befristung
der Anwendung bis zum 23. Juni 2026 entfällt. Damit wird eine Vorgabe des Koalitionsver-
trags umgesetzt (siehe Zeile 2971 ff.):

„Wir werden die entsprechenden Regelungen im Baulandmobilisierungsgesetz entfristen
(…).“

Zu Buchstabe c

Die im bisherigen in Absatz 3 Satz 2 enthaltene sogenannte „Familienschutzklausel“ betrifft
die subjektive Unzumutbarkeit des Eigentümers und wird daher als neuer Satz 1 in Absatz 4
übernommen und entfristet (siehe Begründung zu § 176 Absatz 3 BauGB).

Zu Buchstabe d

Im neuen Absatz 10 wird für die Gemeinde die Möglichkeit geschaffen, in einem Gebiet mit
angespanntem Wohnungsmarkt mehrere Verfahren zusammenzufassen. Dadurch soll es
insbesondere erleichtert werden, dem Einwand des einzelnen Eigentümers entgegenzutre-
ten, er werde willkürlich in Anspruch genommen. Zugleich bleibt die Möglichkeit bestehen,
dass im Einzelfall im weiteren Verlauf zu Tage tretende Hinderungsgründe (z. B. wirtschaft-
licher Art) dazu führen, dass die Anordnung eines Baugebots unterbleibt. Durch die Be-
schränkung auf Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt wird zugleich sichergestellt,
dass nur Baugebote zur konkreten Festsetzung von Wohnbebauung gemäß § 176 Absatz
1 Nummer 3 BauGB einbezogen werden.

Die Regelung ist Ergebnis der im Koalitionsvertrag vereinbarten Prüfung zur Einführung
einer Innenentwicklungsmaßnahme (S. 93) und dient der Umsetzung der Bündnismaß-
nahme 3.20.

Zu Nummer 48 (§ 178)

Das Pflanzgebot wurde erstmals 1976 mit dem Baugebot in § 39b Absatz 8 des Bundes-
baugesetzes aufgenommen und später im BauGB 1987 in § 178 eigenständig geregelt. Seit
seiner Einführung 1976 blieb es in seinem Wortlaut weitgehend unverändert. Lediglich die
Fristsetzung wurde zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt.

In seiner bisherigen Formulierung stellt dieses Gebot eine planakzessorische Maßnahme
dar, deren Anwendung weitgehend im Ermessen der Gemeinde liegt, um die in einem Be-
bauungsplan nach § 9 Absatz 1 Nummer 25 BauGB getroffenen Festsetzungen zum An-
pflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen durchzusetzen. Festset-
zungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 25 BauGB können einerseits der Verwirklichung städ-
tebaulicher Zielsetzungen dienen und darüber hinaus als Ausgleichsmaßnahme zur Kom-
pensation der durch einen Bebauungsplan ausgelösten Eingriffe festgesetzt werden
(EZBK/Söfker, 149. EL Februar 2023, BauGB § 9 Rn. 217a). Ist letzteres gegeben, fließen
die festgesetzten vorzunehmenden Gehölzanpflanzungen in die Kompensationsberech-
nung des Bebauungsplans ein und sind abwägungsrelevant. Liegt dabei eine Verletzung
von Vorschriften im Sinne des § 214 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 3 BauGB vor, kann dies eine für
die Rechtswirksamkeit der Satzung beachtliche Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften zur Folge haben. Weiter ist zu beachten, dass im Falle einer Bepflanzungsfestset-
zung auf privaten Grundstücken im Plangebiet als Teil des zu erbringenden Ausgleichs die
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Pflicht zur Durchführung und dauerhaften Erhaltung dem Vorhabenträger bzw. Grundstück-
seigentümer obliegt, wenn die Gemeinde dies nicht anderweitig regelt (§ 135a BauGB).

Bei Einführung des Pflanzgebots in das BBauG 1976 als Ermessensentscheidung der Ge-
meinde enthielt das Planungsrecht noch keine Regelungen zur Ausgleichsverpflichtung im
Rahmen der Bauleitplanung. Wurde ein Pflanzgebot auf dieser früheren Rechtsgrundlage
erlassen, so diente es allein der Durchsetzung der festgesetzten gärtnerischen Gestaltung
der Baugebiete im Rahmen der städtebaulichen Ordnung. Durch die Einführung des § 1a
und des § 9 Absatz 1a BauGB im Bau- und Raumordnungsgesetz 1998 (rechtlicher Vor-
läufer war eine Regelung in § 8a BNatSchG 1993) wurde der mögliche materielle Festset-
zungsinhalt des § 9 Absatz 1 Nummer 25 BauGB um das Instrument als Bestandteil des zu
erbringenden Ausgleichs erweitert. Die Übernahme der planerischen Eingriffsregelung in
das allgemeine Städtebaurecht erfolgte, um diese dem Abwägungsgebot in der Bauleitpla-
nung zu unterstellen und so die Bedeutung des Ausgleichs für den Eingriff in Natur und
Landschaft hervorzuheben (siehe EZBK/Wagner, 149. EL Februar 2023, BauGB § 1a Rn.
92-101).

Das Pflanzgebot des § 178 BauGB von einer Ermessensentscheidung in eine Sollvorschrift
zu überführen und um ein Maßnahmengebot zu erweitern folgt damit einerseits dem mit
Einführung der Eingriffsregelung möglichen veränderten materiellen Rechtsgehalt von An-
pflanzungsfestsetzungen als Teil der Ausgleichsmaßnahme und andererseits der Regelung
des § 135a Absatz 1 BauGB, wonach festgesetzte Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne
des § 1b Absatz 3 BauGB-E (bisher in § 1a Absatz 3 BauGB) vom Vorhabenträger durch-
zuführen sind. Diese Maßnahmen sind dabei grundsätzlich in zeitlichem Zusammenhang
mit dem Eingriff vorzunehmen (EZBK/Wagner, 149. EL Februar 2023, BauGB § 1a Rn. 125,
126). Zudem werden nunmehr auch Ausgleichsmaßnahmen, die in Verbindung mit § 9 Ab-
satz 1 Nummer 20 BauGB getroffen werden, vom Gebot erfasst. Der neu eingeführte Satz 3
bietet die rechtliche Grundlage der Anordnung eines Pflanz- und Maßnahmengebots zur
Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen, wenn diese vom Vorhabenträger nicht gemäß
§ 135a Absatz 1 BauGB hergestellt wurden. Dies kann durch die Gemeinde bei fehlender
Anzeige der Durchführung durch den Vorhabenträger unmittelbar festgestellt werden und
minimiert somit deren Verwaltungsaufwand (vergl. neue Regelung des § 135a Absatz 1
Satz 2 BauGB).

Flächen, Maßnahmen und Bepflanzungen benötigen nach ihrer Herstellung bzw. Umset-
zung eine gewisse Zeit bis zur Entfaltung ihrer Wirksamkeit, so dass hier eine zeitnahe
Umsetzung im Zusammenhang mit den erfolgten baulichen Eingriffen in Boden, Natur und
Landschaft erforderlich bzw. geboten ist. Das Pflanz- und Maßnahmengebot wird somit zu
einem wirksamen Mittel zur Durchsetzung der in kommunaler Planungshoheit festgesetzten
Ziele und der naturschutzrechtlichen Vorgaben. Die Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans
mit seinen städtebaulichen Zielsetzungen und Kompensationsverpflichtungen sowie das
Ergebnis der planerischen Abwägung können so gewährleistet werden.

Die Umwandlung und Erweiterung des Pflanzgebots in eine Soll-Vorschrift und die inhaltli-
che Erweiterung auf Maßnahmen inkl. der Ausgleichsmaßnahmen bietet damit eine einfa-
che und wirkungsvolle Handlungsweise einerseits zur Umsetzung der bauleitplanerischen
Festsetzungen der Kommune und andererseits zur Unterstützung einer klimaneutralen
Stadtentwicklung im Sinne der Neuen Leipzig-Charta sowie der Zielsetzungen des Koaliti-
onsvertrags zu Bauen und Wohnen und zum Klimaschutz. Im zweiten Expertengespräch
am 20.03.2023 zur BauGB-Novelle wurde gleichfalls die Änderung in eine Soll-Vorschrift
angeregt, um dem Pflanzgebot ein stärkeres Gewicht zukommen zu lassen, siehe Endbe-
richt S. 45:

„Besondere Erwähnung in einem Diskussionsbeitrag fand das Pflanzgebot nach 178
BauGB. Es wurde angeregt, die derzeit als „Kann“-Vorschrift ausgestaltete Regelung im
Sinne einer „Soll“-Vorschrift weiterzuentwickeln. Damit würde dem Pflanzgebot ein stärke-
res Gewicht zukommen.“
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Zu Nummer 49 (§§ 182, 186)

In den Aufzählungen wird jeweils § 176a BauGB aus redaktionellen Gründen entfernt, da
es sich dabei nicht um eine anzuordnende Maßnahme handelt.

Zu Nummer 50 (Zehnter Teil, § 191a)

Durch die deklaratorische Aufzählung von Instrumenten des Städtebaurechts, mittels derer
die Gemeinden den Klimaschutz und die Klimaanpassung in ihrem Gemeindegebiet ver-
bessern können, sollen die Gemeinden darin unterstützt und bestärkt werden, diese Instru-
mente auch zu ergreifen, wenn sie für ihr Gemeindegebiet entsprechende Handlungsbe-
darfe festgestellt haben. Die Aufzählung ist nicht abschließend und schließt insbesondere
nicht aus, dass auch andere Maßnahmen des Städtebaurechts für die in Gemeinden er-
kannten Handlungsbedarfe zweckdienlich sein können.

Zu Nummer 51 (§ 200a)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).

Zu Nummer 52 (§ 201a)

§ 201a BauGB wird entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag entfristet (Z. 2971
ff.). Die Forderung aus dem Bündnis bezahlbarer Wohnraum umsetzend, die Instrumente
des Baulandmobilisierungsgesetzes gleichzeitig auf mögliche Optimierungen hin zu über-
prüfen, erhält er zudem eine neue Struktur. Die Ermächtigung der Landesregierungen wird
aufrechterhalten. Sie entspricht der übrigen Systematik des Baugesetzbuchs (mit Aus-
nahme von § 172 Absatz 1 Satz 1 BauGB). Das soll zu einem einheitlichen Maßstab bei
der Beurteilung führen, ob ein angespannter Wohnungsmarkt vorliegt.

Zu Buchstabe a

Die bisherigen Sätze 1 bis 4 formen den neuen Absatz 1.

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Rechtsverordnungen sollen wie in § 172 Absatz 1 Satz 4 BauGB jeweils eine Geltungs-
dauer von fünf Jahren haben. So ist gewährleistet, dass in regelmäßigen Abständen eine
Prüfung stattfindet, ob noch ein angespannter Wohnungsmarkt vorliegt. Gleiches gilt für die
kommunale Satzung.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es werden weitere Paragraphen aufgenommen, die sich mit diesem Gesetz neu auf den
angespannten Wohnungsmarkt nach § 201a BauGB beziehen.

Zu Buchstabe b

Mit der Neuregelung in § 201a Absatz 2 BauGB wird die Normgebung im Zusammenhang
mit dem angespannten Wohnungsmarkt flexibilisiert, ohne den Ländern die Entscheidungs-
hoheit zu nehmen, welche Stelle in ihrem Bundesland das Bestehen angespannter Woh-
nungsmärkte vornimmt.

Um zu gewährleisten, dass Rechtsverordnungen erlassen werden, wo Kommunen als
sachnahe Verwaltungen einen Bedarf anmelden, können Kommunen nach bisheriger
Rechtslage eine Normerlassklage als allgemeine Leistungsklage anstrengen, wenn Gründe
des öffentlichen Wohls (hier: Wohnraumversorgung) eine Rechtsverordnung erfordern
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(VGH Mannheim, Urteil vom 26. 10. 1999 – 1 S 1652/98 m. w. N.). Die materielle An-
spruchsgrundlage ist aus Artikel 28 des Grundgesetzes herzuleiten. Eine materielle An-
spruchsgrundlage für Bürger ist hingegen nicht einfachgesetzlich begründet. Um Rechts-
streitigkeiten zwischen Landesregierungen und Kommunen vorzubeugen, sieht der bishe-
rige § 201a Satz 8 BauGB eine Beteiligung der Gemeinden und kommunalen Spitzenver-
bände vor, die beibehalten wird. Darüber hinaus ermächtigt der neue Absatz 2 nunmehr die
Landesregierungen alternativ die Verantwortung den Gemeinden zu übertragen, wenn sie
selbst inhaltlich keine Entscheidung treffen kann oder will. Die Gemeinde kann dann bei
Vorliegen der Voraussetzungen durch kommunale Satzung eine inhalts- und wirkungsglei-
che Bestimmung eines Gebiets mit angespanntem Wohnungsmarkt vornehmen, die – ent-
sprechend der Verordnungsermächtigung der Länder aus Absatz 1 Satz 1 – ebenfalls eine
Geltungsdauer von maximal 5 Jahren hat.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine Anpassung infolge der Neustrukturierung von § 201a BauGB sowie
eine Folgeänderung zu Buchstabe b.

Zu Nummer 53 (§ 214)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Anpassung in § 3
Absatz 2 BauGB (s.o. Nummer 3 Buchstabe b).

Zu Doppelbuchstabe cc

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2) sowie der Aufhebung von § 5 Absatz 5 und § 9 Ab-
satz 8 BauGB (s.o. Nummer 8 Buchstabe b und Nummer 11 Buchstabe c).

Zu Doppelbuchstabe dd

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Umstellung der Be-
kanntmachung der Bauleitpläne auf eine digitale Bekanntmachung im Internet (s.o.
Nummern 10 und 15).

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Umstellung der Be-
kanntmachung des Flächennutzungsplans auf eine digitale Bekanntmachung im Internet
(s.o. Nummern 9 und 10).

Zu Nummer 54 (§ 217)

Die bisherige Rechtslage sieht vor, dass Rechtsstreitigkeiten in Zusammenhang mit Vor-
kaufsrechten in der Regel vor den Verwaltungsgerichten geführt wird, es sei denn ein Vor-
kaufsrecht wird nach § 28 Absatz 3 BauGB preislimitiert, d.h. beschränkt auf den Verkehrs-
wert, ausgeübt oder die Gemeinde hat nach § 28 Absatz 4 oder 6 BauGB den dem Käufer
oder einem Dritten zu zahlenden Betrag nach den Vorschriften über die Entschädigung
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gemäß §§ 93 bis 103 BauGB zu bestimmen. Während in letzteren Fällen des § 28 Absatz 4
und 6 BauGB die in § 217 Absatz 1 Satz 1 BauGB getroffene Zuweisung des Rechtswegs
an die Baulandkammern der Landgerichte sachdienlich ist, führt sich im Fall der preislimi-
tierten Ausübung des Vorkaufsrechts zum Verkehrswert zu einer unnatürlichen Rechtsweg-
spaltung.

Da in den Fällen des § 28 Absatz 3 BauGB die Höhe des Verkehrswerts, sofern sie über-
haupt streitig ist, auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren sachverständig festgestellt
werden kann, die Rechtmäßigkeit der Vorkaufsrechtsausübung hingegen inzident von der
sachferneren ordentlichen Gerichtsbarkeit geprüft werden muss, wird diese Rechtsweg-
spaltung, die in der Praxis zu Komplikationen führt, einer einhelligen Empfehlung aus den
Expertengesprächen folgend aufgegeben. Damit wird eine Empfehlung aus den Experten-
gesprächen aufgegriffen, in deren Endbericht es dazu auf Seite 63 heißt:

„Unwidersprochen blieb der Vorschlag, die Vorkaufsrechte durchgängig in die Zuständigkeit
der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu geben. Die Fälle der Preislimitierung würden aktuell noch
vor den Landgerichten entschieden. Die unterschiedliche Gerichtsbarkeit mache hier kei-
nen Sinn.“

Zu Nummer 55 (§ 236)

Aufgrund des Zeitablaufs haben die Sätze 1 und 2 des § 236 BauGB keine Relevanz mehr.
Sie werden zum Zweck der Rechtsbereinigung gestrichen.

Zu Nummer 56 (§ 237)

Es handelt sich um eine Überleitungsvorschrift nach Streichung der Länderöffnungsklausel
in § 250 Absatz 1 Satz 6 BauGB. Dabei wird klargestellt, dass die Verordnungen, die seit
Einführung von § 250 BauGB von den Ländern erlassen worden sind und den Anwendungs-
bereich auf Gebäude bestimmter Größe auf Grundlage von § 250 Absatz 1 Satz 6 BauGB
abweichend der Regel von § 250 Absatz 1 Satz 2 BauGB festgelegt haben (z.B. in Bayern),
trotz der Streichung der Länderöffnungsklausel in § 250 Absatz 1 Satz 6 BauGB bis zu dem
Datum des in der jeweiligen Verordnung festgeschriebenen Außerkrafttretens weiter fort-
gelten.

Zu Nummer 57 (§ 244)

Die Überleitungsvorschrift für des Europarechtsanpassungsgesetz Bau in § 244 Absatz 5
BauGB ist durch Zeitablauf obsolet geworden und soll daher aufgehoben werden.

Zu Nummer 58 (§245d)

Durch die Vorschrift soll – für das BauGB – der Vorgabe des Bund-Länder-Paktes für Pla-
nungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung (Z. 629 ff.) Rechnung getragen
werden, wonach der Ausbau von Telekommunikationsnetzen durch die Erleichterung von
Entscheidungen zugunsten eines beschleunigten Netzausbaus vor allem im Mobilfunk ver-
bessert werden soll.

Durch das Baulandmobilisierungsgesetz wurde § 14 Absatz 1a BauNVO neu eingeführt.
Die Vorschrift regelt, dass Nebenanlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Telekommu-
nikationsdienstleistungen dienen, in den Baugebieten nach den §§ 2 bis 11 BauNVO allge-
mein zulässig sind. Die Zulässigkeit kann im Bebauungsplan gemäß § 14 Absatz 1a zweiter
Halbsatz, Absatz 1 Satz 4 BauNVO eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.

§ 245d Absatz 2 BauGB sieht als Überleitungsvorschrift vor, dass § 14 Absatz 1a BauNVO
im Anwendungsbereich des § 34 Absatz 2 nicht anzuwenden ist. Um Hürden für den im
öffentlichen Interesse liegenden Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur abzubauen,
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soll diese Überleitungsvorschrift abgeschafft werden. Damit wären Nebenanlagen nach
§ 14 Absatz 1a BauNVO unmittelbar auch im Anwendungsbereich des § 34 Absatz 2
BauGB allgemein zulässig. Sollte ein städtebauliches Bedürfnis für den Ausschluss oder
die Einschränkung der Zulässigkeit bestehen, kann die Gemeinde hierzu einen Bebauungs-
plan aufstellen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 13 BauGB kann hierfür das ver-
einfachte Verfahren genutzt werden.

Weitergehend wird vorgeschlagen, in einem neuen § 245d Absatz 2 BauGB die Geltung
des § 14 Absatz 1a BauGB auch für Bebauungspläne anwendbar zu erklären, die auf
Grundlage der Baunutzungsverordnung in einer vor dem 23. Juni 2021 geltenden Fassung
in Kraft getreten sind. Diese gesetzlich angeordnete Rückwirkung greift in abgeschlossene
kommunale Planungen ein und stellt daher einen Eingriff in die verfassungsrechtlich ge-
schützte kommunale Selbstverwaltung dar (Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes).

Der Eingriff ist jedoch gerechtfertigt. Der Ausbau der Telekommunikationsnetze liegt im öf-
fentlichen Interesse. Der Bund hat gemäß Artikel 87f Absatz 1 GG sogar eine verfassungs-
rechtliche Gewährleistungspflicht für den Bereich der Telekommunikation. Zur Schonung
des Außenbereichs sind die dafür notwendigen Anlagen vorzugsweise im Innenbereich un-
terzubringen, soweit diese nicht gerade dazu dienen, eine Mobilfunkabdeckung des Außen-
bereichs abzudecken. Die von § 14 Absatz 1a BauNVO erfassten Nebenanlagen sind ver-
hältnismäßig klein und fallen daher optisch und städtebaulich kaum ins Gewicht. Im Einzel-
fall können notwendige Korrekturen über das Gebot der Rücksichtnahme begründet wer-
den. Die Anforderungen an den Gesundheitsschutz infolge der Strahlenbelastung werden
nicht im Städtebaurecht geregelt, sondern sind Gegenstand fachgesetzlicher Vorschriften.

Zu Nummer 59 (§ 246)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Umstellung der Be-
kanntmachung der Bauleitpläne auf eine digitale Bekanntmachung im Internet (s.o.
Nummern 10 und 15).

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung des § 9
Absatz 2d BauGB (s.o. Nummer 11 Buchstabe c).

Zu Buchstabe c

Als Folgeänderung zu der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2 und 3 der Baunutzungs-
verordnung wird die Vorschrift, die auf diese Paragraphen Bezug nimmt, neu gefasst. Ihr
Regelungsgehalt bleibt unverändert.

Zu Nummer 60 (§ 246a)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Umstellung der Be-
kanntmachung des Flächennutzungsplans auf eine digitale Bekanntmachung im Internet
(s.o. Nummern 9 und 10).

Zu Nummer 61 (§ 246c)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).
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Zu Nummer 62

Die Änderung dient der Beseitigung eines redaktionellen Versehens.

Zu Nummer 63 (§ 247a)

Nach dem vorgeschlagenen Absatz 1 soll bei Außenbereichsvorhaben, die der Versorgung
mit öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten dienen, fingiert werden, dass das
Erfordernis einer gesicherten ausreichenden Erschließung (§ 35 Absatz 1 BauGB) gegeben
ist. In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (grundlegend: BVerwG, Urteil
vom 30.08.1985 – 4 C 48/81) ist bereits anerkannt, dass sich die Anforderungen an die
„Sicherung der Erschließung“ in Art und Umfang nach dem konkreten Vorhaben richten.
Anlagen der Telekommunikation müssen naturgemäß nicht ständig, sondern nur gelegent-
lich, etwa zu Wartungszwecken oder zur Störungsbeseitigung, aufgesucht werden. Da für
diese Fälle, die Erreichbarkeit der jeweiligen Anlage gewährleistet ist, besteht kein Anlass,
die ausreichende Erschließung zu verneinen. Bei Telekommunikationslinien ist die Erreich-
barkeit gesichert. Denn für den Fall, dass das Vorhabengrundstück nicht unmittelbar an das
öffentliche Straßennetz angebunden ist, sondern nur durch Überfahren eines anderen
Grundstücks im Sinne des § 134 Absatz 1 TKG zu erreichen ist, sieht § 134 Absatz 2 TKG
für den Eigentümer des anderen Grundstücks eine entsprechende Duldungspflicht vor. Die
Duldungspflicht besteht zwar nur im Rahmen des Notwendigen. Gleichwohl wirkt sie unmit-
telbar kraft Gesetzes und stellt damit sicher – anders als bei schuldrechtlichen Vereinba-
rungen -, dass für das Vorhaben die Erschließung gesichert ist. Mit der vorgeschlagenen
Fiktion soll diesem Umstand Rechnung getragen und zugleich verhindert werden, dass dar-
über hinaus – wie in der bisherigen Praxis bisweilen üblich - eine grundbuchrechtliche Si-
cherung eines Wegerechts gefordert wird.

Nach dem vorgeschlagenen Absatz 2 soll in Verfahren zur Genehmigung von Vorhaben,
die der Versorgung mit öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten dienen, das
Einvernehmen abweichend von § 36 Absatz 2 Satz 2 bereits nach Ablauf eines Monats
fingiert werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Gemeinde mindestens zwei Monate vor
der Antragstellung nach § 7a der Sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu dem Vorhaben gehört worden ist. Denn in diesem
Fall, besteht kein Bedürfnis für eine Zustimmungsfrist von 2 Monaten im Rahmen des § 36
Absatz 2 BauGB. Indem verlangt wird, dass die Gemeinde zwei Monate vor Antragsstellung
beteiligt worden ist, wird gewährleistet, dass der Meinungsbildungsprozess innerhalb der
Gemeinde in zeitlicher Hinsicht ausreichend ist. Die Änderung dient der Genehmigungsbe-
schleunigung.

Zu Nummer 64 (§ 250)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung der neuen Gliederung des § 201a
BauGB in Absätze.

Zu Buchstabe b

Die Regelung zum Umwandlungsschutz nach § 250 BauGB wird um zwei Jahre verlängert.
Die Landesverordnungen nach § 250 Absatz 1 BauGB müssen nach dem neuen Satz 3
nunmehr spätestens zum 31. Dezember 2027 außer Kraft treten.

Zu Buchstabe c

Zur Vereinfachung der Anwendung von § 250 BauGB wird Satz 6 gestrichen.
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Zu Nummer 65 (Anlage 1)

Es wird vorgeschlagen, die Anlage 1 neu zu systematisieren. Der Vorschlag basiert auf
Vorschlägen aus den Expertengesprächen zu einer praxisgerechteren Fassung der Anlage
1 BauGB. Auf Seite 91 f. des Endberichts wird dazu u.a. ausgeführt:

„Der Inhalt eines Umweltberichts und damit auch der Gegenstand der Umweltprüfung wer-
den durch die Anlage 1 zum BauGB bestimmt. Die dort gelisteten Anforderungen erfüllen
sowohl die Anforderungen der Richtlinie über die strategische Umweltprüfung (SUP-Richt-
linie 2001/42/EG) als auch diejenigen der Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung
bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (UVP-Richtlinie 2011/92/EU).47 […]

Dieses Regelungskonzept der Anlage 1 stand im Zentrum der Diskussion des Fachge-
sprächs. In mehreren Redebeiträgen wurde darauf hingewiesen, dass angesichts des um-
fassenden Katalogs der Anlage 1 in der Praxis immer wieder Unsicherheiten bestünden,
welche Informationen im konkreten Fall im Rahmen der Umweltprüfung zu ermitteln seien.
Zwar seien bei den meisten Bebauungsplänen ausschließlich die von der SUP-Richtlinie
geforderten Inhalte erforderlich. Gleichwohl führten die Unsicherheiten dazu, dass vor-
sichtshalber auch auf die projektbezogenen Angaben nach Nr. 2 lit. b) der Anlage eigegan-
gen werde, obwohl diese vielfach nicht sinnvoll zu beantworten seien. […]

Zudem wurde auf die generelle Vorgabe aus § 2 Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach be-
ziehe sich die Umweltprüfung auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allge-
mein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans
angemessener Weise verlangt werden könne. Durch den Begriff der Angemessenheit könn-
ten die Kommunen sich schon lege lata darauf beschränken, in der Umweltprüfung nur das
abzuprüfen, was für das Bebauungsplanverfahren konkret erforderlich und an Umweltaus-
wirkungen bereits ersichtlich sei. Aus dem Gesetzeswortlaut ergebe sich nicht, dass zu
jedem Bestandteil der Anlage 1 ein Gutachten geschrieben werden müsse.

In mehreren Diskussionsbeiträgen wurde geschildert, dass in der kommunalen Praxis
gleichwohl große Unsicherheit bestehe, ob wesentliche Informationen bei einem Umwelt-
bericht fehlten. Man sei hier meist auf den Rat der Gutachter*innen angewiesen. Um recht-
liche Risiken zu vermeiden, würden im Zweifel mehr Untersuchungen in Auftrag gegeben
und Informationen zusammengetragen. Umweltberichte seien daher häufig deutlich um-
fangreicher, als dies rechtlich erforderlich und von der Sachlage geboten wäre. Zudem ma-
che man in Bebauungsplanverfahren häufig doppelte Arbeit, weil im städtebaulichen Teil
die umweltbezogenen Festsetzungen beschrieben würden, die dann im Umweltbericht er-
neut auftauchten.“

Um das Verhältnis des § 2 Absatz 2 BauGB (ehemals Absatz 4) zur Anlage 1 neu auszu-
gestalten, wurden die bisherigen Sätze 3 und 5 in die Anlage 1 verlagert (s. hierzu Begrün-
dung zu § 2, o. Nummer 2). Sie bilden nunmehr die Nummer 1 der Anlage 1 (Grundsätze
für die Erstellung des Umweltberichts).

Nummer 2 entspricht im Wesentlichen der bisherigen Anlage 1. Jedoch wurden die bisher
unter Nummer 2 Buchstabe b verorteten Bestandteile ausgegliedert und in eine neue Num-
mer 3 verschoben. Hintergrund ist, dass diese Bestandteile nicht der Anlage 1 der Richtlinie
2001/42/EG (SUP-Richtlinie) entstammen, die für Pläne und Programme die Bestandteile
der Umweltprüfung auflistet. Vielmehr sind die Kriterien dem Anhang 4 der Richtlinie
2011/92/EU (UVP-Richtlinie) für den UVP-Bericht entnommen.

Zwar setzt das Regelverfahren des BauGB sowohl die Vorgaben der SUP- als auch die
Vorgaben der UVP-Richtlinie um. Jedoch genügt nach den Vorgaben des Unionsrechts
selbst in den Fällen, in denen der Plan einen Rahmen für ein UVP-pflichtiges Vorhaben
setzt, für den Plan die Durchführung einer strategischen Umweltprüfung, solange im nach-
gelagerten Zulassungsverfahren die Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird.
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Jedoch kann es zumindest in Fällen, in denen bei Planaufstellung schon ersichtlich ist, wel-
cher Art das durch den Plan zuzulassende Vorhaben sein wird, zweckmäßig sein, die Prü-
fung der entsprechenden vorhabenbezogenen Umweltbelange schon auf Planebene durch-
zuführen. Dies hat bei der späteren Umweltverträglichkeitsprüfung eine Abschichtungswir-
kung: diese Prüfung kann sich auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkun-
gen sowie auf erforderliche Aktualisierungen und Vertiefungen beschränken (§ 15 Absatz 4
UVPG).

Zwingend erforderlich ist die Integration der Umweltverträglichkeitsprüfung hingegen nur
dann, wenn ein Bebauungsplan nach den Vorgaben des Fachrechts eine Planfeststellung
ersetzen soll (sog. planfeststellungsersetzender Bebauungsplan) oder wenn in anderen
Fällen infolge der Aufstellung eines Bebauungsplans auf ein nachfolgendes Zulassungs-
verfahren für ein UVP-pflichtiges Vorhaben – in Betracht kommt etwa eine Anliegerstraße
im Sinne von Nummer 10 Buchstabe e des Anhangs II der UVP-Richtlinie – verzichtet wird.
In diesen Fällen ist das Planverfahren zugleich das Zulassungsverfahren und dann ist zwin-
gend erforderlich, auch die UVP im Rahmen der Planung durchzuführen.

Da es aber nicht für alle Planverfahren erforderlich oder zweckmäßig ist, die Umweltver-
träglichkeitsprüfung bereits im Rahmen der Planung durchzuführen und die in die Num-
mer 3 verschobenen Kriterien in diesen Fällen oftmals gar nicht sinnvoll geprüft werden
können, soll durch die Verlagerung in die Nummer 3 signalisiert werden, dass sie dann auch
nicht Bestandteil des Umweltberichts werden müssen. Dies kann nach bisheriger Rechts-
lage auch der allgemeinen Bestimmung in § 2 Absatz 4 Satz 3 und 5 BauGB entnommen
werden. In der Praxis hat die Ausgestaltung der Anlage 1 aber nach dem Ergebnis der
Expertengespräche oftmals dazu geführt, dass die Punkte im Zweifel überobligatorisch ge-
prüft wurden. Dies soll durch die Änderungen vermieden werden.

Zu Artikel 2 (Änderung der Baunutzungsverordnung)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Es handelt sich um eine Anpassung der Inhaltsübersicht aufgrund der vorgeschlagenen
Aufhebung der §§ 2 und 3 (s.u. Nummer 3) sowie der vorgeschlagenen Einführung der
§§ 19a, 20a und 25h BauNVO (s.u. Nummern 20, 22 und 23).

Zu Nummer 2 (§ 1)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2
und 3 BauNVO (s.u. Nummer 3).

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2
und 3 BauNVO (s.u. Nummer 3).

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2
und 3 BauNVO (s.u. Nummer 3).

Zu Buchstabe d

Es wird vorgeschlagen, bei Festsetzungen nach § 1 Absatz 7 BauNVO wie auch bei Fest-
setzungen nach § 1 Absatz 9 (s.u. Buchstabe e) sowie § 7 Absatz 4 und § 12 Absatz 4 und
5 BauNVO (s.u. Nummer 9 Buchstabe d und Nummer 13 Buchstabe c) auf das Erfordernis
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der besonderen städtebaulichen Gründe zu verzichten. Dieses Erfordernis besagt nach der
Rechtsprechung des BVerwG, dass gerade für die Gliederung von Nutzungsarten nach
Geschossen, Ebenen oder sonstigen Teilen baulicher Anlagen städtebauliche Gründe vor-
liegen müssen. Die städtebaulichen Gründe müssen also spezifisch den besonderen Inhalt
dieser Festsetzungen rechtfertigen. Ein besonderes Gewicht der Gründe ist dagegen nicht
erforderlich. Da es sich somit im Ergebnis um die allgemeinen Anforderungen an die städ-
tebauliche Rechtfertigung handelt, kann der Begriff der „besonderen städtebaulichen
Gründe“ missverständlich sein, sodass er gestrichen werden kann.

Der Verweis auf § 9 Absatz 3 BauGB geht ohnehin bereits seit dem 1. Januar 1998 fehl, da
das Erfordernis der besonderen städtebaulichen Gründe seinerzeit aus diesem Absatz ge-
strichen worden war.

Zu Buchstabe e

Aus den in Buchstabe d genannte Gründen soll auch in Absatz 9 auf das Erfordernis der
besonderen städtebauliche Gründe verzichtet werden.

Zu Buchstabe f

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2
und 3 BauNVO (s.u. Nummer 3).

Zu Nummer 3 (§§ 2, 3 BauNVO)

Die bislang in der Baunutzungsverordnung enthaltenen Baugebietstypen der Kleinsied-
lungsgebiete (§ 2) und der reinen Wohngebiete (§ 3) werden den Anforderungen an eine
zeitgemäße Stadtentwicklungspolitik nicht mehr gerecht. So betont insbesondere die am
30. November 2020 verabschiedete Neue Leipzig-Charta, die hiermit an das Leitbild der
nutzungsgemischten, kompakten Stadt ihrer Vorgängerin, der Leipzig-Charta von 2007, an-
knüpft, die Bedeutung einer nachhaltigen Flächen- und Bodenpolitik. Hierzu gehören ins-
besondere kompakte Siedlungsstrukturen sowie gemischte Nutzungen in den Quartieren.
Zum Erreichen dieser Leitvorstellungen können die Baugebietstypen nach den §§ 2 und 3
BauNVO keinen Beitrag leisten.

Vor diesem Hintergrund wird die Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO vorgeschlagen, wie
sie beispielsweise bereits im Stuttgarter Konsens zur Reform des Städtebaurechts (Stand:
4 Februar 2020; abrufbar unter: https://www.stadtbaukunst.de/wp-content/uplo-
ads/2020/03/200204_Stuttgarter-Konsens.pdf [letzter Zugriff: 20. Oktober 2022]) mit Ver-
weis auf die Leipzig-Charta (2007) gefordert wurde. Die Streichung der Kleinsiedlungsge-
biete passt die Baunutzungsverordnung dabei letztlich lediglich an die heutigen Lebensver-
hältnisse an. Ein Bedürfnis für die Festsetzung dieses Baugebiets ist nicht mehr erkennbar;
sie kommt soweit ersichtlich in der Praxis auch nicht mehr vor. Eine Festsetzung von reinen
Wohngebieten mag in der Planungspraxis zwar in beschränktem Umfang noch stattfinden;
davon unberührt bleibt jedoch, dass sie mit aktuellen stadtentwicklungspolitischen Zielset-
zungen nicht mehr vereinbar ist.

Die Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO hat zur Folge, dass diese Gebiete in neuen Plänen
nicht mehr ausgewiesen werden können, sie hat keine Auswirkungen auf bestehende Pla-
nungen oder in Aufstellung befindliche Pläne, zu denen die Öffentlichkeitsbeteiligung zum
Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingeleitet war (§ 25h BauNVO). Mit der Aufhebung
des § 3 BauNVO geht einher, dass sich bei Anwendung des § 34 Absatz 2 BauGB die Zu-
lässigkeit von Vorhaben in den bisherigen faktischen reinen Wohngebieten künftig nach
den Vorgaben für allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) richten wird.
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Zu Nummer 4

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung des § 3
BauNVO. Dieser enthielt in Absatz 4 eine Klarstellung, die auch für die Auslegung der §§ 4
bis 7 BauNVO galt. Der Absatz soll daher in § 4 BauNVO integriert werden.

Zu Nummer 5 (§ 4a)

Zu Buchstabe a

Mit der vorgeschlagenen Änderung der §§ 4a, 5, 6, 6a, 7 und 8 BauNVO (= besondere
Wohngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete, urbane Gebiete und Gewerbegebiete) soll ein
neuer Nutzungsbegriff „Musikclubs“ in die BauNVO eingeführt werden.

Mit dem Vorschlag soll folgender Auftrag des Koalitionsvertrags umgesetzt werden:

„Wir erkennen für Clubs und Livemusikspielstätten ihren kulturellen Bezug an. Für
beides werden wir die Baunutzungsverordnung und TA Lärm anpassen.“ (Z. 3088 f.)

Soweit dieser Regelungsauftrag in der Baunutzungsverordnung umzusetzen ist, wird er
breit und fraktionsübergreifend von Abgeordneten unterstützt, die sich im Parlamentari-
schen Forum Clubkultur zusammengeschlossen haben.

Mit der vorgeschlagenen Änderung soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass
Musikclubs ein wichtiges Element des kulturellen Lebens sein können und daher einen kul-
turellen Bezug aufweisen. Sie können erhebliche Anziehungskraft für ein größeres, ggf.
internationales Publikum und jüngere Arbeitskräfte entfalten. Zugleich sind sie als Auftritts-
und Vermarktungsplattform ein wichtiger Baustein in der Wertschöpfungskette der Musik-
wirtschaft. Darüber hinaus können sie in Verbindung mit anderen Nutzungen wie Restau-
rants, Bars oder Gaststätten sowie Theatern, Kinos oder Varietés – mit individuellen, an-
spruchsvollen Programmen – das kulturelle Angebot im Quartier und der Gesamtstadt be-
reichern und als Frequenzbringer zusätzliche Kaufkraft in das Quartier ziehen. Damit wird
die Attraktivität des Quartiers insgesamt gesteigert und es werden wirtschaftliche Vorteile
auch für weitere Branchen wie das Reise- und Hotelgewerbe sowie den Einzelhandel ge-
neriert (so die Hinweise der Fachkommission Städtebau zur bauplanungsrechtlichen Beur-
teilung von Musikclubs, beschlossen von der Fachkommission Städtebau der Bauminister-
konferenz am 23. März 2022, Einleitung).

Diese positiven städtebaulichen Wirkungen von Musikclubs erfordern es, diese von Ver-
gnügungsstätten wie beispielsweise Spielhallen, Wettbüros, Striptease-Lokale und Sex-Ki-
nos auch normativ klarer zu unterscheiden. Hierdurch soll es den Gemeinden im Rahmen
der Bauleitplanung erleichtert werden, etwa im Wege der Feinsteuerung die o.g. positiven
städtebaulichen Aspekte von Musikclubs gezielter zu würdigen. Auch den Bauaufsichtsbe-
hörden soll es bei ihren Genehmigungsentscheidungen erleichtert werden, Musikclubs in
den genannten Gebieten zuzulassen.

Unter den Oberbegriff „Musikclubs" fallen unter anderem Clubs und Live-Musikspielstätten.
Ähnliche und damit städtebaulich vergleichbar zu beurteilende Nutzungsarten wie Disko-
theken können je nach den Umständen des Einzelfalls ebenfalls einbezogen werden. Auf
den Zusatz der „Live-Musikspielstätten“ wurde im Regelungstext verzichtet, da es jedenfalls
für den Regelungsgegenstand der Baunutzungsverordnung für die städtebauliche Beurtei-
lung der Anlage ohne Belang ist, ob Musik „live“ gespielt oder vorab gemischt wurde (vgl.
Thesenpapier v. Dr. Jürgen Stock, Endbericht Expertengespräche S. 186). Speziell im Falle
elektronischer Musik können die Grenzen fließend sein und schwierige, für die Bauauf-
sichtsbehörden letztlich nicht handhabbare Abgrenzungsfragen aufwerfen. Die unter den
neuen Nutzungsbegriff der Musikclubs fallenden Anlagen sollen fortan nicht mehr unter den
Sammelbegriff der Vergnügungsstätten fallen.
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Im Rahmen der Expertengespräche zur Vorbereitung der vorliegenden Novellierung wurde
der Vorschlag, Clubs als Anlagen für kulturelle Zwecke zuzurechnen, diskutiert, aber letzt-
lich aus fachlicher Sicht nicht empfohlen. Unter diesen Begriff fallen nach der Rechtspre-
chung im Bereich Bildung und Wissenschaft etwa Schulen, Berufsschulen, Fachhochschu-
len und Universitäten, Volkshochschulen, Vortragsräume, Akademien, Forschungseinrich-
tungen, Bibliotheken und ähnliche Einrichtungen. Im Bereich Kunst und Kultur werden etwa
Theater- und Opernhäuser, Konzerthallen und ähnliche Räumlichkeiten für künstlerische
Darbietungen, Museen, Archive, Rundfunkhäuser, Film- und Fernsehstudios sowie Aufnah-
mestudios für Sprach- oder Musikdarbietungen, Kleinkunstbühnen, politische Kabaretts,
Ballett usw. erfasst. Auch Anlagen zur gemeinschaftlichen Pflege einer Weltanschauung
können hierunter gefasst werden (s. zu dem Vorstehenden Stock, in: König/Roeser/Stock,
5. Aufl. 2022, BauNVO § 4 Rn. 49). Im Vergleich zu Musikclubs ist bei diesen Anlagen
insbesondere von kürzeren Betriebszeiten und damit anderen städtebaulichen Auswirkun-
gen auszugehen; in der Regel endet der Betrieb spätestens gegen 22 oder 23 Uhr.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts wird der Nutzungsbegriff
der Anlagen für kulturelle Zwecke (wie auch unter die Begriffe der Anlagen für kirchliche,
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) in zweifacher Hinsicht begrenzt. Zum einen
fallen nur Gemeinbedarfsanlagen darunter. Gemeint sind Einrichtungen der Infrastruktur,
die der Gesetzgeber dem Oberbegriff der „Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit
Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs“ zugeordnet hat und
die der Allgemeinheit dienen, also einem nicht fest bestimmten, wechselnden Teil der Be-
völkerung zugänglich ist. Zum anderen wirkt das Erfordernis der Gebietsverträglichkeit be-
grenzend, da Anlagen, die unter den Nutzungsbegriff fallen, in sämtlichen Gebieten, in de-
nen diese Nutzungen von der BauNVO zugelassen werden, grundsätzlich mit dem Zweck
des Gebiets vereinbar sein müssen (ständige Rechtsprechung, vgl. BVerwG NVwZ 2012,
825 Rn. 10). Diese städtebaulichen Anforderungen an Infrastruktureinrichtungen lassen
sich Musikclubs nicht zuordnen, wie im Endbericht der Expertengespräche (S. 82 f.) aus-
geführt wird:

„Anschließend diskutierten die Teilnehmenden die Zulassungsmöglichkeit von Musikclubs
als Anlagen für kulturelle Zwecke im Sinne der BauNVO. Zunächst wurde festgehalten,
dass nach dem derzeitigen Verständnis und auch anhand der Definition aus der Branche
Clubs als Vergnügungsstätten zu charakterisieren seien. Dies liege insbesondere an den
erheblichen Lärmbelästigungen, die von den Orten durch die Musikveranstaltungen selbst,
aber auch durch den anfallenden Publikumsverkehr ausgingen. Nach Einschätzung des
Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags könnten Spielstätten für Musikkonzerte ohne
nächtliche Öffnungszeiten aber bereits derzeit unter die Nutzungsart der Anlagen für kultu-
relle Zwecke fallen.

Insgesamt zeigten sich die Teilnehmenden gegenüber dem Vorschlag, Clubs unter Anlagen
für kulturelle Zwecke zu fassen, überwiegend skeptisch. Man dürfe den städtebaulichen
Begriff der kulturellen Nutzung nicht mit einem allgemeinen Verständnis von Kultur vermi-
schen. Der städtebauliche Kulturbegriff verfolge andere Zwecke. In der BauNVO gehe es
vor allem um die Vereinbarkeit von verschiedenen Nutzungen in einem Gebiet und die Lö-
sung von Nutzungskonflikten. Man könne keine soziale Akzeptanz von Musikclubs über das
Baurecht schaffen. Die Würdigung solcher Einrichtungen als wichtiger Beitrag für das ge-
sellschaftliche Zusammenleben müsse an einer anderen Stelle erfolgen. Was nach dem
rein städtebaulichen Erscheinungsbild derzeit wegen der damit verbundenen Lärmstörun-
gen als Vergnügungsstätte eingestuft werde, könne man nicht einfach als Anlage zu kultu-
rellen Zwecken umetikettieren. Die Frage, ob die aktuelle Typisierung als Vergnügungs-
stätte noch zeitgemäß sei, sei zwar berechtigt. Angesichts der sehr unterschiedlichen Aus-
formungen, brauche man aber unterschiedliche Typisierungen und Differenzierungen auch
für Clubs und Livemusik-Spielstätten, um Nutzungskonflikte zu vermeiden.

Die kulturellen Zwecke seien in der BauNVO darüber hinaus sehr allgemein gefasst. Je
allgemeiner eine Nutzungsart gefasst werde, desto eher komme es auf deren spezifische
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Gebietsverträglichkeit an. Dieses von der Rechtsprechung entwickelte Kriterium komme bei
allgemein gefassten Nutzungsarten als Korrektiv zur Anwendung. Sofern die Gebietsver-
träglichkeit nicht gegeben sei, führe das zu einer Unzulässigkeit der Nutzung. D.h. auch
wenn man die Clubs als Anlagen für kulturelle Zwecke einordne, wäre die Nutzung aufgrund
der fehlenden Gebietsverträglichkeit häufig unzulässig.

In mehreren Diskussionsbeiträgen wurde der Vorschlag unterstützt, für Clubs und Livemu-
sik-Spielstätten einen gesonderten Nutzungsbegriff in die BauNVO aufzunehmen und die-
sen den jeweiligen Gebietstypen zuzuordnen, in welchen man die neue Nutzungsart für
verträglich halte. Über die allgemeine und ausnahmsweise Zulässigkeit sei dann eine sinn-
volle Steuerung im Rahmen der Bauleitplanung möglich. Dies habe den Vorteil, dass der
Verordnungsgeber den Zulässigkeitsrahmen für diese Nutzungsart nach seinen Vorstellun-
gen und im Hinblick auf die konkrete Gebietsverträglichkeit gestalten könne. Ob Clubs und
Livemusik-Spielstätten dann in den übrigen Baugebietstypen, in denen sie nicht bereits all-
gemein oder ausnahmsweise zulässig seien, als sonstige Gewerbebetriebe gelten würden,
bedürfe einer Klärung.

Alternativ wurde vorgeschlagen, Clubs und Livemusik-Spielstätten nach dem Vorbild des
§ 13a BauNVO als Gewerbebetriebe zu deklarieren. Für die konkrete Zulässigkeit der Nut-
zungen unter Berücksichtigung der vielseitigen Betriebskonzepte könne man dann anhand
der Unterscheidung von nicht störenden bzw. störenden Gewerbebetrieben steuern. Wel-
che Clubs und Livemusik-Spielstätten als Gewerbebetrieb in welches Gebiet passten, sei
dann eben eine Frage des Vollzugs im Einzelfall. Das hätte auch den Vorteil, dass man
keine neue Nutzungsart für Clubs und Livemusik-Spielstätten erfinden müsse.

Dagegen wurde hervorgebracht, dass es sinnvoller sei, eine insgesamt abgeschlossene
Regelung (ähnlich der Vergnügungsstätten) für Clubs und Livemusik-Spielstätten zu finden.
Dann herrsche Klarheit, in welchen Gebieten diese Nutzungen zulässig seien.“

Entsprechend diesem Diskussionsverlauf und unter Berücksichtigung der eingangs vorge-
stellten Erwägungen wird vorgeschlagen, den neuen Nutzungsbegriff der „Musikclubs“ in
die BauNVO einzuführen. Diese sollen künftig in Mischgebieten, urbanen Gebieten und
Kerngebieten allgemein und in besonderen Wohngebieten (§ 4a Absatz 3 Nummer 2
BauNVO), Dorfgebieten (§ 5 Absatz 3 Nummer 1 BauNVO) und Gewerbegebieten (§ 8 Ab-
satz 3 Nummer 3 BauNVO) ausnahmsweise zulässig sein. Die Zulässigkeit bzw. aus-
nahmsweise Zulässigkeit unterscheidet – anders als diejenige für Vergnügungsstätten –
nicht nach kerngebietstypischen und nicht kerngebietstypischen Anlagen. In urbanen Ge-
bieten soll die Zulässigkeit im Vergleich zu Vergnügungsstätten durch die Aufnahme der
Musikclubs in den Absatz 2 nochmals zusätzlich gesteigert werden. In Gewerbegebieten
sollen dem primären Gebietscharakter entsprechend vor allem Nutzungen angesiedelt wer-
den, die in gemischten Quartieren nicht verträglich sind. Da dies bei Clubs entsprechend
der vorgeschlagenen Zulässigkeit gerade in den gemischten Quartieren nicht der Fall ist,
soll eine Ansiedlung in Gewerbegebieten nur ausnahmsweise zulässig sein. In allgemeinen
und dörflichen Wohngebieten sowie in Industriegebieten sollen Musikclubs wegen der er-
höhten Schutzbedürftigkeit dieser Gebiete nicht zulässig sein.

Die aus § 15 Absatz 1 BauNVO folgenden Anforderungen des Rücksichtnahmegebotes
bleiben unberührt, wonach Anlagen im Einzelfall unzulässig sein können, wenn von ihnen
Belästigungen oder Störungen ausgehen können, die nach der Eigenart des Baugebiets im
Baugebiet selbst oder in dessen Umgebung unzumutbar sind. Hierdurch kann auch auf der
Ebene der Vorhabenzulassung eine Feinsteuerung erfolgen, wobei die Besonderheiten des
jeweiligen Gebietes, die Größe, Ausstattung und Ausgestaltung des Musikclubs sowie das
jeweilige Nutzungskonzept berücksichtigt werden können. Dies ist aufgrund der relativen
Offenheit des Nutzungsbegriffs der Musikclubs erforderlich.

Die Einführung eines neuen Nutzungsbegriffs für Musikclubs wirkt sich mittelbar auf Fest-
setzungen nach § 9a Absatz 2 Nummer 2 BauGB aus. Obwohl gleichzeitig mit der
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Änderung der Baunutzungsverordnung auch das Baugesetzbuch geändert werden soll,
wird mit Bedacht davon abgesehen, Musikclubs ergänzend in § 9a Absatz 2 Nummer 2
BauGB aufzunehmen. Denn mit Festsetzungen nach dieser Vorschrift sollen Musikclubs
zukünftig nicht mehr gesteuert werden können. Nur die Ansiedlung der übrigen Vergnü-
gungsstätten, zu denen Musikclubs künftig nicht mehr gehören, werden von § 9a Absatz 2
Nummer 2 BauGB erfasst. In Aufstellung befindliche Pläne können nach Maßgabe des
§ 233 Absatz 1 BauGB nach bisher geltender Rechtslage zu Ende geführt werden; beste-
hende Pläne behalten aufgrund der in Artikel 28 Absatz 2 GG verfassungsrechtlich ge-
schützten kommunalen Planungshoheit weiterhin auch in Bezug auf Musikclubs ihre Gül-
tigkeit.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Einfügung von Mu-
sikclubs als neue Nummer 2 (s.o. Buchstabe a).

Zu Nummer 6 (§ 5)

In § 5 Absatz 3 BauNVO sollen ergänzend Musikclubs aufgenommen werden. Es wird auf
die Begründung des § 4a Absatz 3 Nummer 2 BauNVO (o. Nummer 5 Buchstabe a) ver-
wiesen.

Zu Nummer 7 (§ 6)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

In Mischgebieten sollen Musikclubs allgemein zulässig sein. Es wird auf die Begründung
des § 4a Absatz 3 Nummer 2 BauNVO (s.o. Nummer 5 Buchstabe a) verwiesen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Einfügung einer
neuen Nummer 4 (s.o. Doppelbuchstabe aa).

Zu Doppelbuchstabe cc

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Änderung des § 4a
BauNVO (s.o. Nummer 5).

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Änderung des Absat-
zes 2 (Buchstabe a) bzw. der vorgeschlagenen Änderung des § 4a BauNVO (s.o.
Nummer 5).

Zu Nummer 8 (§ 6a)

Zu Buchstabe a

Obwohl in urbanen Gebieten zu einem erheblichen Anteil auch gewohnt werden darf, sollen
Musikclubs aufgrund der mit dem Gebiet beabsichtigten Nutzungsmischung hier allgemein
zulässig sein. Es wird ergänzend auf die Begründung des § 4a Absatz 3 Nummer 2
BauNVO (s.o. Nummer 5 Buchstabe a) verwiesen.
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Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Änderung in Buch-
stabe a.

Zu Nummer 9 (§ 7)

Zu Buchstabe a

Durch die Änderung in § 7 Absatz 1 BauNVO (vgl. auch § 31 Absatz 3 BauGB [s.o.
Nummer 26] sowie in § 34 Absatz 3a BauGB [s.u. Nummer 27 Buchstabe c]) soll dem Re-
gelungsauftrag aus dem Bund-Länder-Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umset-
zungsbeschleunigung (Z. 450 ff.) Rechnung getragen werden, zügige Nutzungsänderun-
gen im Bestand und zusätzliche Baurechte im Siedlungsbereich zu ermöglichen, um schnell
neuen Wohnraum zu schaffen.

Die Zweckbestimmung des Kerngebiets soll um einen Satz 2 ergänzt werden, wonach nach
Maßgabe des Bebauungsplans Kerngebiete auch dem Wohnen dienen können. Schon
nach geltender Rechtslage ermöglicht § 7 Absatz 2 Nummer 7, Absatz 4 BauNVO, in be-
stimmten Teilen des Kerngebiets Wohnnutzungen vorzusehen. Diese Möglichkeit soll den
Gemeinden nun im Interesse einer stärkeren Nutzungsmischung entlang der Leitvorstellun-
gen der Neuen Leipzig-Charta erleichtert werden. Denn bislang waren Festsetzungen zur
Ermöglichung von Wohnen im Kerngebiet nur unter der Einschränkung möglich, dass die
allgemeine Zweckbestimmung des Gebiets, wie sie in Absatz 1 niedergelegt ist, gewahrt
bleibt. Nach der vorgeschlagenen Änderung wäre diese Einschränkung aufgehoben. Es
wird in die Hände der Gemeinden gelegt, für den konkreten Fall zu beurteilen, zu welchem
Grade Wohnnutzungen mit den übrigen im Kerngebiet zulässigen Nutzungen städtebaulich
vertretbar sein können. Durch die Änderung sollen insbesondere auch Umnutzungen auf-
gegebener Büro- oder Gewerbeflächen im Kerngebiet zugunsten von Wohnnutzung er-
leichtert werden.

Zu Buchstabe b

In Kerngebieten sollen Musikclubs allgemein zulässig sein, dazu soll in § 7 Absatz 2
BauNVO eine neue Nummer 3 eingefügt werden. Es wird auf die Begründung des § 4a
Absatz 3 Nummer 2 BauNVO (s.o. Nummer 5 Buchstabe a) verwiesen.

Zu Doppelbuchstabe aa

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der Änderung des Absatzes 2 (s.o. Buch-
stabe b).

Zu Buchstabe d

Im Einklang mit den vorgeschlagenen Änderungen des § 1 Absatz 7 und 9 BauNVO (s.o.
Nummer 2 Buchstabe d und e) soll auch in § 7 Absatz 4 BauNVO auf das Erfordernis der
„besonderen städtebaulichen Gründe“ verzichtet werden. Festsetzungen des Bebauungs-
plans sind städtebaulich zu rechtfertigen. Die Anforderungen an die Rechtfertigungen erge-
ben sich spiegelbildlich aus der jeweiligen Festsetzung. Das Erfordernis besonderer
Gründe bedarf es über diese allgemeinen Anforderungen hinaus nicht. Die Streichung soll
den Gemeinden die Anwendung der Baunutzungsverordnung zur Erreichung der jeweiligen
städtebaulichen Ziele erleichtern.
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Zu Nummer 10 (§ 8)

Zu Buchstabe a

Bei der in den §§ 8 Absatz 2 Nummer 1 und 9 Absatz 2 Nummer 1 BauNVO vorgesehenen
Erweiterungen auf Anlagen zur Herstellung und Speicherung von Wasserstoff handelt es
sich um Klarstellungen. Es soll verdeutlicht werden, dass diese Anlagen in Gewerbegebie-
ten allgemein zulässig sind. Damit soll der Praxis die Zulassung von Elektrolyseuren oder
Anlagen zur Speicherung von Wasserstoff in Gewerbe- und Industriegebieten erleichtert
werden.

Die allgemeinen Anforderungen an die Gebietsverträglichkeit und aus § 15 BauNVO sollen
durch diese Klarstellung nicht verändert werden.

Zu Buchstabe b

Musikclubs sollen in Gewerbegebieten ausnahmsweise zulässig sein. Es wird auf die Be-
gründung des § 4a Absatz 3 Nummer 2 BauNVO (s.o. Nummer 5 Buchstabe a) verwiesen.

Zu Doppelbuchstabe aa

Zu Nummer 11 (§ 9)

Es wird auf die Begründung der Änderung des § 8 Absatz 2 BauNVO verwiesen (s.o.
Nummer 10 Buchstabe a)

Zu Nummer 12 (§ 11)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2
und 3 BauNVO (s.o. Nummer 3).

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

In die beispielhafte Aufzählung des § 11 Absatz 2 Satz 2 BauNVO sollen Gebiete für Mu-
sikclubs aufgenommen werden. Wenn die Gemeinde Kenntnis über einen bestehenden
Musikclub in einem Gebiet hat, Entwicklungsabsichten des Musikclubs kennt, die eine neue
planungsrechtliche Beurteilung erforderlich machen, oder einen neuen Standort für einen
Musikclub sucht, kann die Sicherung des bestehenden Standortes oder die Entwicklung
eines neuen Standortes über einen klassischen „Angebotsbebauungsplan“ in Betracht
kommen. Insbesondere wenn sich die planungsrechtliche Steuerung im Wesentlichen auf
den Musikclub beschränkt, kann die Gemeinde prüfen, ob als Gebietskategorie auch ein
Sondergebiet festgesetzt werden kann (Hinweise der Fachkommission Städtebau zur bau-
planungsrechtlichen Beurteilung von Musikclubs, beschlossen von der Fachkommission
Städtebau am 23. März 2022, S. 11 f.). Der Sondergebietstyp wurde zur Verdeutlichung
dieser Möglichkeiten ausdrücklich in die Aufzählung des § 11 Absatz 2 Satz 2 BauNVO auf-
genommen.

Die Gemeinde muss dann bei der Planaufstellung einen Zulässigkeitskatalog für das Gebiet
erstellen, in dem sie nähere Bestimmungen für die in dem Gebiet zulässigen Musikclubs
oder weiteren ergänzenden Nutzungen festsetzen können. Die Verträglichkeit der Nutzun-
gen ist nach den Wertungen der BauNVO darzulegen. In der Abwägung sind insbesondere
die verschiedenen Belange der in dem Gebiet zulässigen sowie der benachbarten Nutzun-
gen zu berücksichtigen und zu einem sachgerechten Ausgleich zu bringen (Hinweise der
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Fachkommission Städtebau zur bauplanungsrechtlichen Beurteilung von Musikclubs, be-
schlossen von der Fachkommission Städtebau am 23. März 2022, S. 12).

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Ergänzung des Sondergebiets für Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nut-
zung erneuerbarer Energien, wie Wind- und solare Strahlungsenergie, dienen, um die un-
mittelbare Nutzung dieser Energien durch Anlagen zur Herstellung und Speicherung von
Wasserstoff soll den Gemeinden verdeutlichen, dass bei der Ausweisung entsprechender
Sondergebiete stets auch die Zulässigkeit dieser Anlagen mit bedacht werden soll. Elektro-
lyseure und Anlagen zur Speicherung von Wasserstoff können die jeweiligen Stromerzeu-
gungsanlagen sinnvoll ergänzen und sicherstellen, dass die Energieerzeugungskapazitä-
ten umfänglich ausgenutzt werden können, zum Beispiel wenn aufgrund von Netzengpäs-
sen eine Einspeisung des Stroms in das Netz nicht möglich ist. Elektrolyseure und Spei-
cheranlagen für Wasserstoff können auf diese Weise als Energiespeichermedium dienen
und zur dezentralen Energieversorgung einen erheblichen Beitrag leisten. Den Gemeinden
steht es frei, Art und/oder Maß dieser Anlagen im Plan näher zu bestimmen, ihre Zulässig-
keit auszuschließen oder eigene Sondergebiete für die Erzeugung oder Speicherung von
Wasserstoff auszuweisen.

Zu Buchstabe c

Die Vermutungsregel des § 11 Absatz 3 Satz 3 BauNVO, wonach bei großflächigen Einzel-
handelsbetrieben mit mehr als 1 200 Quadratmetern Geschossfläche vermutet wird, dass
sie sich auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf
die städtebauliche Entwicklung nicht nur unwesentlich auswirken können (§ 11 Absatz 3
Satz 1 Nummer 2 BauNVO), so dass sie nur in Kern- oder Sondergebieten zulässig sind,
hat sich grundsätzlich bewährt, um zentrale Versorgungsbereiche zu schützen.

In den letzten Jahren hat sich gleichwohl gezeigt, dass die Vermutungsregel die im Bereich
des Lebensmitteleinzelhandels bestehenden Besonderheiten unberücksichtigt lässt. Zu
diesen Besonderheiten gehört, dass Lebensmitteleinzelhandelsbetriebe auch bei einer Ge-
schossfläche von bis zu 1 500 Quadratmetern in erster Linie nur ein nahversorgungsrele-
vantes Sortiment anbieten und somit – anders als andere großflächige Einzelhandelsbe-
triebe – in der Regel keine negativen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ha-
ben können. Zu beachten ist auch, dass mittlerweile bei Neuansiedlungen von Lebensmit-
telmärkten, die der Nahversorgung dienen, üblicherweise von vornherein eine Geschoss-
fläche oberhalb der Regelvermutungsschwelle vorgesehen ist, wobei dies nicht nur für Su-
permärkte (Vollsortimenter), sondern – trotz ihres grundsätzlich geringeren Flächenbedarfs
– auch für Lebensmitteldiscounter gilt. Für Betriebe dieser Größe wird daher regelmäßig
eine städtebauliche Atypik im Sinne des § 11 Absatz 3 Satz 4 BauNVO angenommen, so
dass die Vermutungsregel des § 11 Absatz 3 Satz 3 BauNVO keine Anwendung findet, wie
sich insbesondere auch aus dem von der Fachkommission Städtebau am 28. September
2017 beschlossenen „Leitfaden zum Umgang mit § 11 Absatz 3 BauNVO in Bezug auf Be-
triebe des Lebensmitteleinzelhandels“, abrufbar unter: https://bauministerkonferenz.de/Do-
kumente/42320580.pdf; zuletzt aufgerufen am 20. Oktober 2023) ergibt.

Trotz des Vorliegens des genannten Handlungsleitfadens bedarf die Abweichung von der
Vermutungsregel im Einzelfall der Prüfung und Begründung. Zur Erleichterung der Geneh-
migungspraxis sollen daher die im Lebensmitteleinzelhandel geltenden Besonderheiten
durch die vorgeschlagene Ergänzung des § 11 Absatz 3 BauNVO um einen neuen Satz 5
im Verordnungstext allgemeinverbindlich fixiert werden. Danach soll bei Einzelhandelsbe-
trieben, deren Warenangebot vornehmlich Lebensmittel sind, ein wesentlicher Anhalts-
punkt dafür, dass Auswirkungen im Sinne des Satzes 2 nicht gegeben sind, dann ange-
nommen werden, wenn die Geschossfläche von 1 200 Quadratmeter um nicht mehr als 300
Quadratmeter überschritten wird (d. h. bei einer Gesamtgeschossfläche von bis zu 1 500
Quadratmeter) und wenn diese Überschreitung allein der Ausweitung des üblicherweise
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lediglich für die Nahversorgung relevanten Lebensmittelsortiments und/oder der Vergröße-
rung der Gänge und des Kassenbereichs (etwas aus Gründen der Barrierefreiheit) dient.
Wenn dagegen die zusätzliche Geschossfläche überwiegend zum Angebot üblicherweise
zentrenrelevanter sog. „non-food-Artikel“ dient, soll die Neuregelung keine Anwendung fin-
den. Bei Zugrundelegung des vom Bundesverwaltungsgericht im Jahr 2005 als zutreffend
angesehenen Verhältnisses von 3 : 4 (vgl. BVerwG Urt. v. 24.11.2005 – 4 C 10/04, Rn. 23)
für den Anteil der Verkaufsfläche an der Geschossfläche entspricht eine Geschossfläche
von 1 500 m² einer Verkaufsfläche von 1 125 m². Dies hat auch Auswirkungen auf das
Merkmal der Großflächigkeit. Isolierte Bedeutung hat dieses Merkmal insbeondere bei ent-
sprechenden Festlegungen in der Regional- und Landesplanung. Da die Großflächigkeit
aufgrund der Normstruktur des § 11 Absatz 3 BauNVO nicht erst bei Erreichen des Schwel-
lenwerts, sondern deutlich darunter anzunehmen ist (vgl. BVerwG a. a. O.) dürfte davon
auszugehen sein, dass Großflächigkeit bei Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels künf-
tig ab einer Verkaufsfläche von 1 000 m² besteht.

Zu Nummer 13 (§ 12)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2
und 3 BauNVO (s.o. Nummer 3).

Zu Buchstabe b

§ 12 Absatz 3 BauNVO soll aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2 und 3
BauNVO (s.o. Nummer 3) neu gefasst werden, da die Regelungen für reine Wohngebiete
und Kleinsiedlungsgebiete obsolet werden.

Zu Buchstabe c

Wie in § 1 Absatz 7 und 9 sowie in § 7 Absatz 4 BauNVO (s.o.
Nummer 2 Buchstabe d und e, Nummer 9 Buchstabe d) soll auch in § 12 Absatz 4 Satz 1
und Absatz 5 Satz 1 BauNVO auf das Erfordernis der besonderen städtebaulichen Gründe
verzichtet werden.

Zu Nummer 14 (§§ 13, 13a)

Die vorgeschlagene Neufassung der §§ 13 und 13a BauNVO ist infolge der Aufhebung der
§§ 2 und 3 BauNVO (s.o. Nummer 3) sowie der Ergänzung des neuen Nutzungsbegriffs
der Musikclubs (s. hierzu die Begründung zur Änderung des § 4a Absatz 3 Nummer 2
BauNVO in Nummer 5 Buchstabe a) erforderlich.

Zu Nummer 15 (§ 14)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2
und 3 BauNVO (s.o. Nummer 3).

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2
und 3 BauNVO (s.o. Nummer 3).
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Zu Buchstabe c

Der Begriff für fernmeldetechnische Nebenanlagen ist in dem Begriff der „Nebenanlagen,
die der öffentlichen Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen dienen“ in Ab-
satz 1a aufgegangen. Mit der vorgeschlagenen Neufassung des § 245d Absatz 2 BauGB
(Artikel 1 Nummer 58) ist die Vorschrift auch für Gebiete nach § 34 Absatz 2 BauGB nicht
mehr erforderlich. Daher soll der Begriff aus dem Absatz 2 gestrichen werden.

Zu Buchstabe d

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2
und 3 BauNVO (s.o. Nummer 3).

Zu Buchstabe e

In § 14 Absatz 4 BauNVO soll klargestellt werden, dass dort § 249a Absatz 4 des Bauge-
setzbuchs in Bezug genommen wird.

Zu Nummer 16 (§ 15)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2
und 3 BauNVO (s.o. Nummer 3).

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Artikel 1 Nummer 2).

Zu Nummer 17 (§ 16)

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Einführung der §§ 19a
und 20a BauNVO (s.u. Nummern 20 und 22).

Zu Buchstabe a

Nach der Bodenschutzklausel des § 1a Absatz 2 Satz 1 BauGB (künftig: § 1b Absatz 2
Satz 1 BauGB-E; siehe oben Artikel 1 Nummer 2) soll mit Grund und Boden sparsam und
schonend umgegangen werden. Dazu gehört insbesondere, dass Bodenversiegelungen
auf das notwendige Maß zu beschränken sind. Dieser Planungsgrundsatz zielt sowohl auf
die Flächennutzungsplanung im gesamten Gemeindegebiet als auch auf die städtebauliche
Konzeption für ein Bebauungsplangebiet als auch auf die planerischen Festsetzungen für
einzelne Baugrundstücke. Wesentliches Instrument zur Beschränkung der Bodenversiege-
lung auf dem Baugrundstück ist die Festsetzung der Grundflächenzahl bzw. der Grundflä-
che. Durch Festsetzungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 14 und Nummer 20 BauGB lassen
sich auch Versickerungsflächen auf einem Baugrundstück festsetzen.

Bislang fehlt jedoch eine Möglichkeit, verbindliche Vorgaben für die Versickerungsfähigkeit
des Bodens bzw. Höchstmaße für die Wasserundurchlässigkeit des Bodens festzusetzen.
Daher soll der abschließende Katalog von Festsetzungsmöglichkeiten zum Maß der bauli-
chen Nutzung in § 16 Absatz 2 BauNVO ergänzt werden durch eine Festsetzungsmöglich-
keit zum Versiegelungsfaktor (zum Begriff siehe § 19a Absatz 1 BauNVO).

Hiermit wird folgende Anregung aus den Expertengesprächen zur Vorbereitung der Novel-
lierung des BauGB aufgegriffen (Endbericht S. 54):
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„[Es] wurde der Vorschlag über einen Versiegelungsfaktor ins Spiel gebracht. Ein solcher
könne § 19 Abs. 4 BauNVO überflüssig machen. Denn dieser bringe in der Praxis häufig
Probleme, wenn es um die Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ) geht. Mit einem
einheitlichen Versiegelungsfaktor, der die maximale Grundstücksversiegelung festlege,
könne ein großer Beitrag bei der Frage nach ausreichenden Grünflächen und Verwaltungs-
erleichterungen geleistet werden.“

Versiegelungsfaktoren werden in den Ländern teilweise bereits als Bemessungsgrundlage
für die Niederschlagswassergebühr herangezogen (vgl. § 4 der Gebührenordnung zum
Entwässerungsortsgesetz der Stadt Bremerhaven vom 7. November 2013 - Brem.GBl.
S. 672). Über die Festsetzung eines Versiegelungsfaktors im Bebauungsplan entscheiden
die Gemeinden im Rahmen ihrer planerischen Abwägung. Es handelt sich um keine obli-
gatorische Festsetzung zum Maß der baulichen Nutzung; § 16 Absatz 3 BauNVO bleibt
unverändert. Der Versiegelungsfaktor als Festsetzungsmöglichkeit bietet den Gemeinden
eine neue Gestaltungsmöglichkeit, um mehr versickerungsfähige Fläche auf den Grundstü-
cken zu schaffen und damit vor dem Hintergrund des Klimawandels und dem Ziel einer
wassersensiblen Stadtentwicklung den Oberflächenabfluss zu verringern und Nieder-
schlagswasser zu einem hohen Anteil auf den Grundstücken zu speichern bzw. zu versi-
ckern. Mit welchen baulichen oder technischen Maßnahmen der Vorhabenträger die Vor-
gaben des Versiegelungsfaktors einhält, bleibt ihm überlassen.

Der Versiegelungsfaktor als Festsetzungsmöglichkeit bietet den Gemeinden eine neue Ge-
staltungsmöglichkeit, um mehr versickerungsfähige Fläche auf den Grundstücken zu schaf-
fen und damit vor dem Hintergrund des Klimawandels und dem Ziel einer wassersensiblen
Stadtentwicklung den Oberflächenabfluss zu verringern und Niederschlagswasser zu ei-
nem hohen Anteil auf den Grundstücken zu versickern. Mit welchen baulichen oder techni-
schen Maßnahmen der Vorhabenträger die Vorgaben des Versiegelungsfaktors einhält,
bleibt ihm überlassen.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung einer neuen
Nummer 2 und der Anfügung einer neuen Nummer 6.

Zu Buchstabe c

In einer neuen Nummer 6 soll zudem die Festsetzung der zulässigen Verkaufsfläche im
vorgeschlagenen § 20a BauNVO ergänzt werden. Für Einzelheiten hierzu wird auf die dies-
bezügliche Begründung verwiesen (s.u. Nummer 22).

Zu Nummer 18 (§ 17)

Die Neufassung der Tabelle des § 17 BauNVO ist erforderlich aufgrund der vorgeschlage-
nen Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO (s.o. Nummer 3).

Zu Nummer 19 (§ 19)

Mit der Regelung soll ein Gleichlauf von Anlagen zur Herstellung und Speicherung von
Wasserstoff zu Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme aus solarer Strahlungsener-
gie und Windenergie hergestellt werden. Damit soll auch ein Anreiz für die Errichtung und
den Betrieb von Elektrolyseuren auf Betriebsgeländen geschaffen werden, um zu einer de-
zentralen Energieversorgung und der Entlastung des Stromnetzes beizutragen.
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Zu Nummer 20 (§ 19a)

§ 19a konkretisiert die in Nummer 15 Buchstabe b (§ 16 Absatz 2 Nummer 2 BauNVO-E)
vorgeschlagene neue Festsetzungsmöglichkeit zum Versiegelungsfaktor, (s.o.
Nummer 17 Buchstabe a).

Absatz 1 definiert den Versiegelungsfaktor als Angabe zur maximal zulässigen durch-
schnittlichen Wasserundurchlässigkeit je Quadratmeter der Bezugsfläche. Die Bezugsflä-
che entspricht im Regelfall der Fläche des Baugrundstücks im Sinne des § 19 Absatz 3
BauNVO. Im Bebauungsplan können davon abweichend aber auch Teile der Fläche des
Baugrundstücks als Bezugsfläche bestimmt werden; in diesem Fall ist die Regelung gegen-
über den Festsetzungen für „einzelne […] Grundstücksteile“ nach § 16 Absatz 5 BauNVO
die speziellere Regelung. Als Beispiel für die Festsetzung einer abweichenden Bezugsflä-
che kommen die von den vorgesehenen baulichen Anlagen einschließlich der Anlagen und
Einrichtungen nach § 19 Absatz 4 Satz 1 BauNVO überdeckten und unterbauten Flächen
in Betracht.

Der vorgeschlagene Absatz 2 regelt die Ermittlung des Versiegelungsfaktors. Innerhalb der
Bezugsfläche werden die Grundflächen verschiedener Versiegelungsarten mit folgenden
Faktoren berücksichtigt:

1. unversiegelte Flächen wie Rasenflächen mit dem Faktor 0,0 (Absatz 2 Nummer 1);

2. schwachversiegelte Fläche mit dem Faktor 0,3; dazu gehören befestigte Flächen mit
Rasengittersteinen und Öko-Pflaster sowie die Flächen baulicher Anlagen mit Retentions-
dächern (Absatz 2 Nummer 2);

3. teilversiegelte Flächen mit dem Faktor 0,6; dazu gehören z. B. befestigte Flächen mit
Pflaster und Platten ohne Fugenverguss sowie Rasenfugenpflaster und die Flächen bauli-
cher Anlagen mit Gründächern (Absatz 2 Nummer 3);

4. vollversiegelte Flächen mit dem Faktor 1,0; dazu gehören z. B. befestigte Flächen mit
Beton, Asphalt und Pflaster mit Fugenverguss, die Flächen baulicher Anlagen mit sonstigen
Dächern sowie die Flächen baulicher Anlagen im Sinne des § 19 Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 3, also baulicher Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrund-
stück lediglich unterbaut wird (Absatz 2 Nummer 4).

Für andere Versiegelungsarten gilt derjenige der vorgenannten Faktoren, der dem Was-
serundurchlässigkeitsgrad am nächsten kommt.

In Absatz 3 werden die Begriffe des Gründachs sowie des Retentionsdachs definiert. Dä-
cher gelten nur dann als Grün- oder Retentionsdächer nach dieser Vorschrift, wenn sie
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt worden sind.

Zu Nummer 21 (§ 20)

Es wird vorgeschlagen, den Vollgeschossbegriff bundesrechtlich zu definieren und damit
bundesweit zu vereinheitlichen.

Seit der ersten Baunutzungsverordnung von 1962 (damals § 18) ist in der Baunutzungsver-
ordnung folgendes geregelt:

„Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollge-
schosse sind oder auf ihre Zahl angerechnet werden.“

Für eine Definition des Vollgeschossbegriffs wird demnach auf Landesrecht verwiesen.
Grund war, dass der Vollgeschossbegriff auch tatbestandlicher Anknüpfungspunkt im
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Bauordnungsrecht war und in jedem Bundesland ein jeweils einheitlicher bauplanungs-
rechtlicher und bauordnungsrechtlicher Begriff gelten sollte. Jedoch hat der Vollgeschoss-
begriff inzwischen jegliche Funktion im Bauordnungsrecht verloren und wird in den Landes-
bauordnungen nur noch deshalb definiert, weil in § 20 Absatz 1 BauNVO auf diese verwie-
sen wird.

Die Definitionen in den Bauordnungen der Länder ähneln sich, unterscheiden sich aber im
Detail mitunter deutlich voneinander. Exemplarisch wird im Folgenden § 2 Absatz 4 der
Musterbauordnung (alte Fassung) wiedergegeben, der gemäß § 87 Absatz 2 Satz 1 der
aktuellen Musterbauordnung (MBO) weiter Anwendung findet:

„Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,4 m über die
festgelegte Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grund-
fläche eine lichte Höhe von mindestens 2,3 m haben.“

§ 87 Absatz 2 Satz 2 der (nicht verbindlichen) Musterbauordnung in der Fassung vom No-
vember 2002, geändert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom 22./23. September
2022 (MBO) ergänzt dies wie folgt:

„In Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 gelten Geschosse, die über mindestens
2/3 ihrer Grundfläche eine für Aufenthaltsräume in solchen Gebäuden erforderliche lichte
Höhe haben, als Vollgeschosse.“

Zahlreiche Länder haben ergänzende Regelungen für sogenannte Staffelgeschosse getrof-
fen. Danach gelten gegenüber einer Außenwand zurückgesetzte, oberste Geschosse nur
dann als Vollgeschosse, wenn sie über einen bestimmten Anteil des darunterliegenden Ge-
schosses eine festgelegte Mindesthöhe aufweisen. Diese Sonderregelung hat zur Folge,
dass die erlaubte Bebaubarkeit bei gleicher Vollgeschosszahl erhöht wird. Teilweise wer-
den in den Landesbauordnungen auch sogenannte Installationsgeschosse, die nur der Un-
terbringung technischer Einrichtungen dienen, vom Vollgeschossbegriff ausdrücklich aus-
genommen.

Gerade für bundesweit tätige Architekten und Bauherrn sind die unterschiedlichen landes-
rechtlichen Anforderungen an Vollgeschosse schwer zu überblicken. Dies kann das Bauen
verkomplizieren, insbesondere serielle und modulare Bauweisen hemmen, weil für jedes
Land das zulässige Maß der baulichen Nutzung nach unterschiedlichen Vorgaben berech-
net und bestimmt werden muss. Um eine Vereinheitlichung der planungsrechtlichen Vorga-
ben in kommunalen Bauleitplänen zu erreichen, wird vorgeschlagen, in der Baunutzungs-
verordnung einen einheitlichen Vollgeschossbegriff einzuführen.

Die vorgeschlagene Regelung des Vollgeschossbegriffs orientiert sich an folgender Fas-
sung, die der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Baulandmobilisierungsgesetz vorge-
schlagen hatte (BT-Drs. 19/26023, S. 8), der aber seinerzeit im weiteren Verfahren nicht
aufgegriffen wurde:

„Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,4 Meter über
die Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche
eine lichte Höhe von mindestens 2,3 Metern haben. Geschosse, die ausschließlich der Un-
terbringung von Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung dienen, sind keine Vollge-
schosse. Die Gemeinde kann im Bebauungsplan festsetzen, dass ein gegenüber mindes-
tens einer Außenwand zurückgesetztes oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) und Ge-
schosse im Dachraum nur dann Vollgeschosse sind, wenn sie eine lichte Höhe von min-
destens 2,3 Metern über mindestens drei Viertel der Grundfläche des darunterliegenden
Geschosses haben.“

Die Begründung dieses Vorschlags lautete wie folgt:
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„Von Verbänden der am Bau Beteiligten wird seit Jahren eine Vereinheitlichung des Voll-
geschossbegriffs gefordert, um eine länderübergreifende Tätigkeit zu erleichtern und damit
auch einen Beitrag zur Baukostensenkung zu leisten. Die Bauministerkonferenz hat auf
ihrer Sitzung am 25./26. Oktober 2018 diese Forderung aufgegriffen und die Bundesregie-
rung gebeten, eine entsprechende Änderung der Baunutzungsverordnung vorzubereiten.

Der vorgeschlagene § 20 Absatz 1 Satz 1 BauNVO entspricht der Sache nach der Über-
gangsregelung in § 87 Absatz 2 der Musterbauordnung (MBO). Die Maße von 1,4 Metern
über Geländeoberfläche und 2,3 Metern lichter Höhe haben fast alle Länder übernommen.

Da die Festsetzung der Zahl von Vollgeschossen (§ 16 Absatz 2 Nummer 3 BauNVO) we-
niger der Steuerung der Höhenentwicklung dient (die Höhe von Vollgeschossen ist nach
oben nicht begrenzt), sondern vielmehr der Steuerung der Nutzungsintensität, sollen nach
§ 20 Absatz 1 Satz 2 BauNVO reine Installationsgeschosse nicht als Vollgeschosse ange-
rechnet werden. Eine ungewollte Höhenentwicklung kann dadurch nicht eintreten, da übli-
cherweise die zulässige Gesamtgebäudehöhe festgesetzt wird.

§ 20 Absatz 1 Satz 3 BauNVO soll es den Gemeinden ermöglichen, Festsetzungen zu tref-
fen, dass Staffelgeschosse (nur) unter bestimmten Voraussetzungen als Vollgeschoss an-
gerechnet werden. Ohne eine entsprechende Regelung wären zurückgesetzte Geschosse
mit senkrechten Wänden immer Vollgeschosse, wenn sie für sich genommen eine lichte
Höhe von mindestens 2,3 Metern aufweisen, auch wenn ihre Fläche zum Beispiel nur ein
Zehntel der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses hat. Damit wäre eine erhebli-
che Schlechterstellung gegenüber Gebäuden mit geneigten Dachflächen verbunden, bei
denen durch geschickte Planung die Unterschreitung des 2/3-Anteils und damit eine Nicht-
anrechnung auf die Zahl der Vollgeschosse erreicht werden kann.

Das Maß von mindestens drei Viertel der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses
wird gewählt, da bei Geschossen mit geneigten Dächern nicht nur zwei Drittel der Grund-
fläche nutzbar ist, sondern auch Flächen unter der Dachschräge teilweise noch eine zum
aufrechten Stehen ausreichende Höhe aufweisen und darüber hinaus für sonstige Zwecke
nutzbar sind. Bei Staffelgeschossen beschränkt sich dagegen die nutzbare Fläche typi-
scherweise auf die Fläche, die eine Höhe von mindestens 2,3 Metern hat und damit für die
Einordnung als Vollgeschoss maßgeblich ist.

Die Staffelgeschossregelung soll nur für oberste Geschosse und Geschosse im Dachraum
gelten, um zu vermeiden, dass pyramidenartige Baukörper entstehen, bei denen nur das
Erdgeschoss als Vollgeschoss anzurechnen ist. Ergebnis der Regelung ist, dass es bei
neuen Bebauungsplänen nur noch zwei Vollgeschossvarianten gibt und insbesondere die
unterschiedlichen Regelungen der Länder zu Staffelgeschossen auf eine Variante reduziert
werden.“

Die Sätze 1 und 2 entsprechen dem Vorschlag des Bundesrates. Zwischenzeitliche Über-
legungen, den Satz 1 um einen Halbsatz zu ergänzen, wonach stets eine Höhenbezug
festgesetzt werden muss, wurden infolge des Planspiels aufegegeben. Bereits aus dem
generell zu beachtenden Grundsatz, dass jede Festsetzung vollziehbar sein muss, folgt,
dass bei abschüssigen Grundstücken ein Höhenbezug festzusetzen ist – und zwar ohne
dass dies eindeutig angeordnet werden müsste. Für andere Fälle bedarf es dagegen einer
solchen Festsetzung von vornherein nicht, so dass eine Regelung zur Höhenfestsetzung
generell verzichtbar ist.

Der Vorschlag des Bundesrates sah vor, dass reine Technikgeschosse auch dann nicht zu
den Vollgeschossen zu zählen, wenn sie eine lichte Höhe von mehr als 2,3 Metern haben.
Aus städtebaulicher Sicht erscheint diese Ausnahme vom Vollgeschossbegriff fragwürdig.
Für das Erscheinungsbild und die Höhensteuerung eines Gebäudes ist es unerheblich,
wozu ein Geschoss dient. Eine Ausnahme für Technikgeschosse erscheint daher aus pla-
nungsrechtlicher Sicht verzichtbar. Um den Wunsch der Länder nach einer entsprechenden
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Ausnahme nachzukommen, wird vorgeschlagen, in Satz 3 die Ausnahme als Option für die
Gemeinden auszugestalten.

Weiterhin sollten die Gemeinden nach dem Vorschlag des Bundesrates im Bebauungsplan
bestimmte Sonderregelungen zu Staffelgeschossen und Geschossen im Dachraum treffen
können. Hier wird eine Klarstellung vorgeschlagen, dass die Sonderregelung für Geschosse
im Dachraum ebenfalls nur für das jeweils oberste Geschoss gelten sollen.

Schließlich soll auf die vom Bundesrat seinerzeit vorgeschlagene Übergangsregelung ver-
zichtet werden, wonach der neue Vollgeschossbegriff in einem Bundesland erst dann gelten
sollte, wenn der jeweilige landesgesetzliche Vollgeschossbegriff durch das jeweilige Bun-
desland aufgehoben wurde, da dies aber den Regelungszweck der Vereinheitlichung letzt-
lich vereiteln würde. Die Änderung wirkt jedoch nicht auf Bebauungspläne zurück, die auf
Grundlage einer früheren Fassung der Baunutzungsverordnung, auch unter Berücksichti-
gung des vorgeschlagenen § 25h BauNVO, aufgestellt worden sind. Denn die Gemeinde
musste in ihrer Abwägungsentscheidung von der zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechts-
lage ausgehen, § 214 Absatz 3 Satz 1 BauGB. Würde eine nachträgliche Änderung des
Vollgeschossbegriffs auch für Bestandspläne gelten, könnten im Plangebiet im Ergebnis
anders dimensionierte bauliche Anlagen zulässig werden. Die Abwägungsentscheidung
würde im Nachhinein durch eine Änderung des Vollgeschossbegriffs einen grundlegend
anderen Inhalt bekommen. Dies wäre mit der kommunalen Planungshoheit nicht vereinbar.

Die Gemeinde kann Altpläne aber auch die jeweils geltende Baunutzungsverordnung um-
stellen. Dafür steht grundsätzlich das vereinfachte Verfahren (§ 13 BauGB) zur Verfügung
(vgl. Artikel 1 Nummer 18 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Dreifachbuchstabe aaa sowie
die zugehörige Begründung).

Zu Nummer 22 (§ 20a)

Es wird vorgeschlagen, in § 20a BauNVO eine das Maß der baulichen Nutzung konkreti-
sierende Festsetzungsmöglichkeit der Verkaufsfläche für Einkaufszentren und großflächige
Handelsbetriebe einzuführen. Die Festsetzungsmöglichkeit ergänzt insbesondere im Falle
der Ausweisung von Sondergebieten nach § 11 Absatz 1 und 2 BauNVO für Einkaufszen-
tren und großflächige Einzelhandelsbetriebe die bisherigen, die Art der baulichen Nutzung
konkretisierenden Festsetzungsmöglichkeiten zur Verkaufsfläche.

Die Baunutzungsverordnung ordnet Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe als
eigene Art der baulichen Nutzung ein, für die die Sonderregelungen nach § 11 Absatz 3
BauNVO Anwendung finden. Vor diesem Hintergrund kann bei der Festsetzung eines Son-
dergebietes die Art der baulichen Nutzung näher eingegrenzt und in diesem Zuge auch –
die Art der baulichen Nutzung betreffende und damit vorhabenbezogene – Verkaufsflächen-
festsetzungen getroffen werden. Dagegen existiert für baugebietsbezogene Festsetzungen
zur maximal zulässigen Verkaufsfläche aller in dem Gebiet vorhandenen Betriebe, für die
etwa zum Schutz zentraler Versorgungsbereiche ein städtebauliches Bedürfnis bestehen
kann, bislang keine Rechtsgrundlage.

Die Problematik wurde auch im Rahmen der Expertengespräche zur Vorbereitung der
BauGB-Novelle erörtert. Im Endbericht findet sich auf Seite 76 folgende Zusammenfassung
der Diskussion:

„Weiteres Thema waren die praktischen Konsequenzen aus einem Urteil des BVerwG zur
Festsetzung von Verkaufsflächen in einem Sondergebiet. Aus der Unwirksamkeit der Be-
schränkung der Vorhabenzahl bei einem Sondergebiet Einkaufszentrum folgerte das Ge-
richt die Unwirksamkeit der Bestimmungen zur Mindest- und Höchstverkaufsfläche. Für die
Kommunen sei die Beschränkung der Verkaufsfläche allerdings besonders wichtig, um
zentrale Versorgungsbereiche oder Einzelhandelsbereiche gegenüber übermäßigen Kauf-
kraftverlagerung zu schützen. Dies habe sich in der Praxis mittlerweile durchgesetzt, es
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fehle allerdings nun an einer entsprechenden Rechtsgrundlage. Von der kommunalen Pra-
xis wurde daher einhellig an den Gesetzgeber appelliert, hier eine Rechtsgrundlage zu
schaffen. Eine Möglichkeit, dies umzusetzen, sei, die Festsetzung von Verkaufsflächen als
zusätzlichen quantitativen Parameter wie GFZ, GRZ und BMZ für das Maß der baulichen
Nutzung zu betrachten. Die Verkaufsfläche als Kennzeichen für die Art der baulichen Nut-
zung zu nehmen, gelinge nicht durchgehend.“

Um diesem Wunsch aus der Praxis nachzukommen, soll mit der vorgeschlagenen Rege-
lung des § 20a BauNVO die fehlende Rechtsgrundlage für die Festsetzung der Verkaufs-
fläche als Maß der baulichen Nutzung geschaffen werden. Die vorgeschlagene Definition
der Verkaufsfläche in Absatz 2 orientiert sich an der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts (BVerwG, Urteil vom 27. April 1990 – 4 C 36/87 –, Rn. 28). In Absatz 3 soll
vorsorglich klargestellt werden, dass die Festsetzung ausschließlich aus städtebaulichen
Gründen getroffen werden darf.

Zu Nummer 23 (§ 25h)

Nummer 20 enthält eine Überleitungsvorschrift, wonach begonnene Planverfahren nach
der bisher geltenden Fassung der Baunutzungsverordnung zu Ende geführt werden kön-
nen, wenn zu dem Plan bereits die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Absatz 2
BauGB bzw. nach § 3 Absatz 1 PlanSiG eingeleitet wurde. Hierdurch sollen Verzögerungen
weit fortgeschrittener Planungen vermieden werden.

Zu Artikel 3 (Änderung der Planzeichenverordnung)

Zu Nummer 1 (Nummern 1.1.1 und 1.1.2.)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2
und 3 BauNVO (s.o. Artikel 2 Nummer 3).

Zu Nummer 2 (Nummern 1.1.3. und 1.1.4)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2
und 3 BauNVO (s.o. Artikel 2 Nummer 3).

Zu Nummer 3 (Nummer 1.5.)

Aufgrund der vorgeschlagenen Neufassung des § 9 Absatz 1 Nummer 6 BauGB (s.o.
Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa) soll das zugehörige Planzeichen
in Nummer 1.5 Anlage PlanZV neu gefasst werden (Folgeänderung).

Zu Nummer 4 (Nummern 2.9 und 2.10)

Aufgrund der Neueinführung der Festsetzungsmöglichkeit eines Versiegelungsfaktors in
§ 19a BauNVO (s.o. Artikel 2 Nummer 20) und der zulässigen Verkaufsfläche in § 20a
BauNVO (s.o. Artikel 2 Nummer 22) als Bestimmungen zum Maß der baulichen Nutzung
sollen in den Nummer 2.9. und 2.10. Anlage PlanZV die entsprechenden Planzeichen er-
gänzt werden.

Zu Nummer 5 (Nummer 7)

Nummer 7 soll an die Neufassung der Festsetzungsmöglichkeit in § 9 Absatz 1 Nummer 14
BauGB angepasst werden. Die dort eingeführte Differenzierung zwischen Schmutzwasser-
beseitigung und Bewirtschaftung des Niederschlagswassers soll durch die Beschränkung
des bisherigen Planzeichens für Abwasser auf Schmutzwasser und der Einführung eines
neuen Planzeichens für Niederschlagswasser auf Ebene der Planzeichen umgesetzt wer-
den.
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Zu Nummer 6 (Nummer 15.11.)

Aufgrund der Neueinführung der Festsetzungsmöglichkeit von baulichen oder technischen
Maßnahmen zur Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Besonnung in § 9 Ab-
satz 1 Nummer 27 BauGB soll eine neue Nummer 15.12. in die Anlage PlanZV eingefügt
werden. Das vorgeschlagene neue Planzeichen unterscheidet sich von demjenigen in Num-
mer 13.2.1. durch den engeren Abstand der Kreise zueinander.

Zu Nummer 7 (Nummern 15.13. bis 15.15.)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Einführung eines neuen Planzeichens
in Nummer 15.12 (Nummer 6).

Zu Artikel 4 (Änderung des Raumordnungsgesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 2 Absatz 2)

Zu Buchstabe a (Nummer 2 Satz 6 und 7)

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur. Im Zuge der Novellierung des Raumord-
nungsgesetzes, BGBl. 2023 I Nr. 88 vom 28.3.2023, in Kraft getreten am 28.9.2023, wurde
ein neuer Satz 6 eingefügt, und der vormalige Satz 6 wurde daraufhin der jetzige Satz 7.
Letztgenannter Satz enthält mit dem Wort „dabei“ einen Bezug auf den vorausgehenden
Satz, also nunmehr auf den im Zuge der letzten Novelle eingefügten Satz 6, und nicht mehr
auf den unverändert gebliebenen Satz 5. Diese Änderung des Bezugs geschah versehent-
lich; der inhaltliche Bezug zu Satz 5 sollte unverändert bleiben: Beim Freiraumschutz und
bei der Schaffung eines Freiraumverbundsystems soll die weitere Zerschneidung der freien
Landschaft so weit wie möglich vermieden werden. Um diesen versehentlich fehlerhaften
Bezug zu korrigieren bzw. dem inhaltlichen Bezug zu entsprechen, sollen nun die Sätze 6
und 7 getauscht werden bzw. der derzeitige Satz 7 (wieder) hinter Satz 5 eingefügt werden.
Der jetzige Satz 6 wird damit Satz 7 neu.

Zu Buchstabe b

Standortgebundene Rohstoffe sind mineralische Rohstoffe wie Sande, Quarzsande, Kiese
und Naturstein. Bei der planerischen Steuerung von Rohstoffen, die keiner Fachplanung
wie der des Bundesberggesetzes unterfallen – in der Regel Sande und Kiese –, kommt der
Raumordnung zentrale Bedeutung zu. Mit der Ergänzung in Satz 4 soll verdeutlicht werden,
dass für heimische Rohstoffe vorrangig dort Flächen notwendig sind, wo sich der Rohstoff
befindet und verbraucht wird. Die Versorgung mit Rohstoffen soll also regional und damit
insbesondere verbrauchsnah sichergestellt werden. Damit können zukünftig Transport-
wege so kurz wie möglich gehalten und ein engmaschiges Rohstoffgewinnungsnetz auf-
rechterhalten werden; dies dient insbesondere dem Klima- und Umweltschutz.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur. Satz 4 entfällt, da er eine versehentliche
Wiederholung des vorhergehenden Satzes ohne eigenen Regelungsinhalt darstellt.

Zu Nummer 2 (§ 7 Absatz 1 Satz 2)

Die klarstellende Ergänzung von § 7 Absatz 1 Satz 2 soll vor dem Hintergrund zunehmen-
der Nutzungskonkurrenzen den Anstoß dafür geben, dass eine multifunktionale Nutzung
des Raums stärker in den Blick genommen wird, als dies bislang in den Raumordnungsplä-
nen der Fall ist. Multifunktionale Freiraumstrukturen sind im Hinblick auf viele Nutzungen
und Funktionen des Raums denkbar. Dies betrifft z. B. Bereiche der erneuerbaren Energien
mit der Landwirtschaft oder Bereiche der Rohstoffgewinnung mit Hochwasserschutz oder
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erneuerbaren Energien. Zugleich werden die für die vorgenannten Bereiche vorgesehenen
Flächen häufig auch für bestimmte Funktionen des Natur- und Umweltschutzes verfügbar
sein.

Sofern die entsprechenden Nutzungen und Funktionen nicht uneingeschränkt miteinander
vereinbar sind, soll bei der Festlegung von Mehrfachnutzungen ein besonderes Augenmerk
auf die schon bislang in Satz 1 geregelten Möglichkeiten der zeitlichen Dimension, z. B. der
Zwischen- und Folgenutzungen, gelegt werden. Auch können Regelungen zu einer Priori-
sierung zwischen den Nutzungen und Funktionen, für die eine Fläche im Raumordnungs-
plan gemeinsam vorgesehen wird, erfolgen.

Die Mehrfachnutzung dient nicht nur der weitestmöglichen Realisierung der einzelnen Nut-
zungen und Funktionen, sondern insbesondere dem Umweltschutz: Sie führt zu einer Ver-
ringerung der Flächeninanspruchnahme und der Beeinträchtigung von Schutzgütern insge-
samt. Und bei einer umweltverträglich abgestimmten Mehrfachnutzung wird es trotz der
eventuell verstärkten Auswirkungen aufgrund der Mehrfachnutzung insgesamt weniger ne-
gative Umweltauswirkungen im gesamten Planungsraum geben, als dies der Fall wäre,
wenn jede Nutzung auf einer eigenen Fläche, also auf insgesamt deutlich größerem Raum
stattfände.

Zu Nummer 3 (§ 13)

Die Änderung korrespondiert mit der Änderung von § 2 Absatz 2 Nummer 4 Satz 4 ROG.
Auf die dortige Begründung wird verwiesen.

Zu Artikel 5 (Änderung des Bundes-Klimaanpassungsgesetzes)

Die vorgeschlagene Änderung des Bundes-Klimaanpassungsgesetzes soll klarstellen,
dass die Berücksichtigung der Belange und des Ziels der Klimaanpassung sich im Anwen-
dungsbereich des Raumordnungsgesetzes und des Baugesetzbuchs nach deren Vorschrif-
ten richtet. Die Bündelung sämtlicher Vorgaben in den planungsrechtlichen Regelwerken
soll die Rechtslage für die Rechtsanwender übersichtlich und praxisgerecht halten und da-
mit der Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung dienen.

Zu Artikel 6 (Änderung der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung)

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2
und 3 BauNVO (s.o. Artikel 2 Nummer 3).

Zu Artikel 7 (Änderung der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)

Zu Nummer 1

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2
und 3 BauNVO (s.o. Artikel 2 Nummer 3).

Zu Nummer 2

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Änderungen des § 3 Absatz 2 BauGB
durch das Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und zur Ände-
rung weiterer Vorschriften vom 3. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 176, 214).

Zu Nummer 3

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Änderungen des § 3 Absatz 2 BauGB
durch das Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und zur Ände-
rung weiterer Vorschriften vom 3. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 176, 214).
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Zu Artikel 8 (Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Artikel 1 Nummer 2).

Zu Artikel 9 (Änderung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Artikel 1 Nummer 2).

Zu Artikel 10 (Änderung des Grundstücksverkehrsgesetzes)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Artikel 1 Nummer 2).

Zu Artikel 11 (Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der
§§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Artikel 1 Nummer 2).

Zu Artikel 12 (Inkrafttreten)

Artikel 12 Satz 1 regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Änderungsgesetzes am Tag
nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt. Abweichend davon tritt die Änderung des
Raumordnungsgesetzes in Artikel 4 gemäß Artikel 72 Absatz 3 Nummer 4 GG sechs Mo-
nate nach der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft.


	Referentenentwurf
	des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
	Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der integrierten Stadtentwicklung
	A. Problem und Ziel

	Das Bauplanungsrecht ist derzeit einem hohen Reformdruck ausgesetzt, der sich aus unterschiedlichen Entwicklungen speist. Der Wohnungsmarkt ist vor allem in vielen urbanen Räumen nach wie vor angespannt. Generell ist die Neubautätigkeit infolge der wirtschaftlichen Entwicklungen im Immobilienbereich und auf den Finanzmärkten gedämpft. Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) hat hierzu zu Beginn des Jahres 2022 das „Bündnis für bezahlbaren Wohnraum“ mit allen relevanten Akteuren ins Leben gerufen. Aus dem Bündnisprozess ist ein umfangreiches Maßnahmenpaket hervorgegangen, das am 12. Oktober 2022 vorgestellt wurde. Zur Stabilisierung der aktuellen konjunkturellen Lage in der Bau- und Immobilienwirtschaft hat die Bundesregierung die Beschlüsse des Bündnisses auf dem Bündnis-Tag am 25. September 2023 durch ein 14-Punkte-Maßnahmenpaket zur Förderung von Investitionen in den Wohnungsbau ergänzt. Zudem haben Bund und Länder am 6. November 2023 einen Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung geschlossen, in dem ebenfalls Maßnahmen zur Umsetzung im Baugesetzbuch (BauGB) enthalten sind. Des Weiteren enthält auch die am 17. Juli 2024 von der Bundesregierung beschlossene „Wachstumsinitiative – neue wirtschaftliche Dynamik für Deutschland“ Maßnahmen zur Senkung der Baukosten und zur Stärkung des Wohnungsneubaus. Für das Baugesetzbuch sollen die Prüf- und Regelungsaufträge – soweit nicht schon Teil der bereits in Kraft getretenen, vorgezogenen Novellierungen des BauGB – mit dem vorliegenden Gesetz umgesetzt werden.
	Ein weiterer Anlass für die Überarbeitung des Bauplanungsrechts sind die klimatischen Veränderungen. Die Folgen des Klimawandels machen sich immer stärker bemerkbar. Lange Hitzeperioden führen vielerorts zu gesundheitlichen und ökologischen Belastungen, zudem nimmt Trockenheit in vielen Regionen zu. Gleichzeitig erhöht der Klimawandel Starkregen- und Hochwassergefahren. Die Auswirkungen des Klimawandels müssen daher in der Stadt- und Siedlungsentwicklung berücksichtigt werden, um diese zukunftsfest zu gestalten. Damit das Bauplanungsrecht für die Kommunen übersichtlich und handhabbar bleibt, soll die Berücksichtigung der Erfordernisse der Klimaanpassung eigenständig und abschließend im BauGB geregelt werden.
	Um die Transformation der Energieversorgung im Bundesgebiet weiter voranzubringen und die Ausbauziele für Erneuerbare Energien in der gebotenen Geschwindigkeit zu erreichen, werden mit diesem Gesetz auch weitere Änderungen des Planungsrechts vorgeschlagen. Unter anderem soll eine ausdrückliche Privilegierung von Geothermie-Vorhaben eingeführt werden.
	Die unterschiedlichen Herausforderungen sollen mit der vorliegenden Novelle unter Rückbindung an die Neue Leipzig-Charta mit ihren drei Dimensionen der „gerechten, der grünen und der produktiven Stadt“ adressiert und zu einem stimmigen Gesamtkonzept zusammengeführt werden.
	B. Lösung

	In diesem Gesetzentwurf werden unterschiedliche Rechtsänderungen vorgeschlagen, um die vorgenannten Regelungsziele umzusetzen. So sollen die mit dem Baulandmobilisierungsgesetz im Jahr 2021 eingeführten Instrumente weiterentwickelt und entfristet bzw. verlängert werden. Es sollen weitere Flexibilisierungen für den Wohnungsbau eingeführt werden, und zwar sowohl im Geltungsbereich von Bebauungsplänen als auch im unbeplanten Innenbereich. Außerdem soll das Instrument des Vorhaben- und Erschließungsplans praxisgerechter ausgestaltet werden.
	Zudem sollen die Regelungen für die Aufstellung von Bauleitplänen modernisiert und gestrafft werden. Die Neusystematisierung der bisherigen §§ 1 bis 2a des BauGB und insbesondere die Bündelung der zu berücksichtigenden Belange anhand der von der Neuen Leipzig-Charta geprägten drei Dimensionen einer nachhaltigen Stadtentwicklung soll den Gemeinden Struktur und Orientierung vorgeben.
	Die Regelungen zu Umweltprüfung und Umweltbericht in § 2 und der Anlage 1 BauGB werden überarbeitet, um einen überobligatorischen Aufwand in Zukunft möglichst zu vermeiden. Schließlich soll der Aspekt Klimaanpassung zum Schutz vor Hitzebelastung und Starkregen sowie die Verankerung der „dreifachen Innenentwicklung“ sowohl in der Bauleitplanung als auch im Rahmen der Vorschriften über die Zulässigkeit von Vorhaben gestärkt werden.
	Erleichterungen zugunsten einer stärkeren Nutzungsmischung sollen durch die Möglichkeit der Öffnung der Kerngebiete für das Wohnen eingeführt werden. Die Verfahrensdigitalisierung soll durch die Verwendung des Datenstandards XPlanung im Rahmen der Planung und durch eine digitalisierte Planbekanntmachung gestärkt werden.
	Im Bereich der Bodenordnung und im besonderen Städtebaurecht sollen die vorhandenen Instrumente einerseits zum effektiveren Einsatz für die Schaffung von Wohnraum erweitert und verbessert werden. Dies umfasst etwa die Einbeziehung einer bestimmten Konstellation des sogenannten „Share Deals“ in die Vorkaufsrechtsausübung. Zudem wird den Gemeinden mit angespannten Wohnungsmärkten die Möglichkeit gegeben, durch einen sozialen Flächenbeitrag im Rahmen der Umlegung bessere Voraussetzungen für die Errichtung bezahlbaren Wohnraums zu schaffen. Das Baugebot wird in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten durch die Einführung einer Satzungsermächtigung für die verfahrensmäßige Zusammenfassung mehrerer Baugebote vereinfacht. Die Regelung zum Umwandlungsschutz in § 250 BauGB wird um zwei Jahre verlängert und im Anwendungsbereich modifiziert.
	Im Bereich des besonderen Städtebaurechts liegt ein weiterer Schwerpunkt in Unterstützung der Gemeinden bei der Klimaanpassung. Das Pflanzgebot des § 178 BauGB wird geändert und um ein Maßnahmengebot erweitert, um Umsetzungsdefiziten von im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zum Ausgleich sowie zu Bepflanzungen und sonstigen Maßnahmen begegnen zu können.
	Für weitere Einzelheiten sowie für die Erläuterungen zu weiteren vorgeschlagenen Änderungen wird auf die Darstellungen im besonderen Teil verwiesen.
	C. Alternativen

	Alternativen hinsichtlich der grundsätzlichen Zielsetzung dieses Gesetzes und seiner Regelungsschwerpunkte sind nicht ersichtlich. Abweichungen bei der konkreten Ausgestaltung der Änderungen sind – wie stets – grundsätzlich denkbar. Die hier gefundenen Vorschläge sind Ergebnis der Auswertung der Expertengesprächsreihe, laufender Fachbeiträge und der vielen Stellungnahmen und Diskussionen anlässlich der vorgezogenen Novellen und stellen sich aus fachlicher Sicht als ausgewogen und zielführend dar.
	D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

	Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand sind für Bund, Länder und Kommunen nicht zu erwarten.
	E. Erfüllungsaufwand

	Artikel 1 des Gesetzentwurfs verursacht einen Erfüllungsaufwand in Form einer Belastung durch
	 die das kommunale Vorkaufsrecht betreffenden Änderungen (§§ 24 Absätze 2 und 2a, 28 Absatz 1 BauGB),
	 die ergänzenden Anforderungen für die Klimaanpassung, die an Vorhaben im unbeplanten Innenbereich gestellt werden können (§ 34 Absatz 1 BauGB),
	 die Anzeigepflicht nach der Durchführung angeordneter Ausgleichsmaßnahmen (§ 135a BauGB),
	 die Einführung einer Satzungsermächtigung für die verfahrensmäßige Zusammenfassung mehrerer Baugebote für Gemeinden mit einem angespannten Wohnungsmarkt gemäß § 201a BauGB (§ 176 Absatz 10 BauGB) sowie
	 den Erlass eines Pflanz- und Maßnahmengebots im Falle der Nichtbeachtung der Festsetzungen des Bebauungsplans durch den Grundstückseigentümer (§ 178 BauGB).
	Zugleich führt Artikel 1 des Gesetzentwurfs zu Kosteneinsparungen. So führen die genannten Änderungen beim Vorkaufsrecht insgesamt zu einer Entlastung, weil Vorkaufsrechte dem Wohl der Allgemeinheit dienen und insbesondere dann ausgeübt werden können, wenn sie einer Enteignung in gleicher Konstellation vorbeugen. Eine Enteignung verursacht im Durchschnitt mehr Aufwand als die Ausübung eines Vorkaufsrechts.
	Darüber hinaus resultieren weitere Kosteneinsparungen für die Verwaltung und die Wirtschaft aufgrund des Artikels 1 des Gesetzentwurfs, insbesondere aus einer Verringerung des zeitlichen Aufwands in der Bauleitplanung. Die Zeitersparnis ergibt sich aus
	 einer Begrenzung des Umfangs des Umweltberichts (§ 2 Absatz 1 und Anlage 1 BauGB),
	 der neuen Möglichkeit zu besonderen Festsetzungen für im Zusammenhang bebaute Ortsteile nach § 34 BauGB (§ 9a BauGB),
	 den Änderungen hinsichtlich des Vorhaben- und Erschließungsplans (§ 12 Absatz 3 BauGB),
	 der Flexibilisierung des Einzelfallerfordernisses bei Befreiungen (§ 31 Absatz 3 BauGB),
	 der Erweiterung des Absehens vom Einfügungsgebot (§ 34 Absatz 3a BauGB),
	 der Einführung eines neuen Privilegierungstatbestands für Geothermie (§ 35 Absatz 1 Nr. 5 BauGB) sowie
	 der Folgewirkung nach Einführung eines Satzungsrechts für Gebiete mit einem angespannten Wohnungsmarkt gemäß § 201a BauGB (§ 176 Absatz 10 BauGB).
	Weitere Kostenentlastungen folgen aus der bundesweiten Vereinheitlichung des Vollgeschossbegriffs (§ 20 Absatz 1 BauNVO) durch Artikel 2 des Gesetzentwurfs. Diese lassen sich jedoch nicht belastbar schätzen.
	E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

	Durch das Gesetz entsteht für Bürgerinnen und Bürger insgesamt eine jährliche Kosteneinsparung (Entlastung) von rund 3,4 Mio. Euro im Hinblick auf Wohneigentum in Gebieten nach § 34 BauGB. Ein einmaliger Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger wird durch die Anzeigepflicht gegenüber der Gemeinde (§ 135a BauGB) begründet und auf etwa 175 000 Euro geschätzt. Die der Schätzung zugrunde gelegten Annahmen sind dem Begründungsteil zu entnehmen.
	E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

	Die für die Wirtschaft entstehenden Kostenwirkungen belaufen sich in Summe geschätzt auf rund 4,5 Mio. Euro Mehrkosten jährlich. Hinzu kommen rund 260 000 Euro einmaliger Erfüllungsaufwand für den Umstellungsaufwand. Im Einzelnen sind die der Schätzung zugrunde gelegten Annahmen dem Begründungsteil zu entnehmen.
	Durch das Gesetz entstehen der Wirtschaft einerseits Mehrkosten, die sich geschätzt auf etwa 16 Mio. Euro pro Jahr und weiteren 260 000 Euro einmalige Umstellungskosten belaufen. Diese sind u. a. auf zusätzliche Anforderungen der Klimaanpassung (§ 34 Absatz 1 BauGB) zurückzuführen. Andererseits trägt diese Neuregelung mittelbar zur Verringerung bzw. Vermeidung von Schäden an Gebäuden und damit einhergehenden Versicherungsleistungen bei, was eine Kostensenkung bedeutet (s. u. „weitere Kosten“) – einerseits für die betroffenen Gebäudeeigentümer (Bürgerinnen und Bürger sowie Wirtschaft) und andererseits für die Versicherungsunternehmen (Wirtschaft). Zudem werden in Artikel 2 durch die bundesweite Vereinheitlichung des Vollgeschossbegriffs (§ 20 Absatz 1 BauNVO) Kosten infolge der Berücksichtigung unterschiedlicher landesrechtlicher Regelungen vermieden, die jedoch in ihrer Höhe nicht bezifferbar sind.
	Soweit sich die Entlastungen beziffern lassen, werden sie auf rund 11,5 Miro. Euro geschätzt, darunter 11,3 Mio. Euro für die Erleichterung für die Neuerrichtung von Wohngebäuden im Innenbereich (§ 34 Absatz 3a BauGB).
	Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten
	Durch das Gesetz werden mit Einführung einer Anzeigepflicht des Vorhabenträgers gegenüber der Gemeinde (§ 135a BauGB) einmalige Bürokratiekosten in Höhe von rund 260 000 Euro begründet. Einzelheiten zur Ermittlung dieser Bürokratiekosten (einmaliger Erfüllungsaufwand) können dem Begründungsteil entnommen werden.
	E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

	Insgesamt werden für die mit dem Gesetzentwurf einhergehenden Beschleunigungen im Bauplanungsrecht sowie weiteren Änderungen im allgemeinen und besonderen Städtebaurecht Entlastungen für die Verwaltung in Höhe von 52,9 Mio. Euro geschätzt, die sich aus der Differenz der Mehraufwände von rund 7,7 Mio. Euro und den Kosteneinsparungen von rund 60,6 Mio. Euro ergeben. Die Einzelheiten hierfür sind dem Begründungsteil zu entnehmen.
	Dem Bund entstehen keine Kosten, da mit dem Vollzug des Gesetzes die Länder und Kommunen betraut sind. Durch das Gesetzesvorhaben sollen die Handlungsmöglichkeiten sowohl der Bauaufsichtsbehörden in den Ländern als auch der Gemeinden im Bereich des Bauplanungsrechts gestärkt werden. Den Ländern und Kommunen entstehen durch das Bundesgesetz keine unmittelbaren Kosten; Kosten können erst durch die Anwendung der geplanten Regelungen bei der in diesem Zusammenhang notwendigen Durchführung von Bauleitplan- oder Baugenehmigungsverfahren entstehen. Die Durchführung von Bauleitplanverfahren entspricht der gemeindlichen Praxis.
	Infolge der vorgesehenen Gesetzesänderungen kommt es bei den zuständigen Stellen in kommunalen Verwaltungen zu Kosteneinsparungen, u. a. aufgrund der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren infolge verkürzter Bearbeitungszeiten bei einzelnen Prozessschritten, die erzielt werden. Diese sind in der Höhe schwer bezifferbar, da die Frage, ob und welche Bauleitpläne aufgestellt werden, im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie je nach den lokalen Rahmenbedingungen von der Gemeinde entschieden wird, weshalb sich die ermittelten Beträge für die Entlastungen auf Schätzungen und diesen zugrunde liegenden Annahmen stützen.
	F. Weitere Kosten

	Mittelbare Kosteneinsparungen (Entlastungen) sind insbesondere durch eine mit dem Gesetz zu erwirkende klimaangepasste Bauweise (§ 34 Absatz 1 BauGB) zu erwarten, mit der (Versicherungs-) Schäden durch infolge des Klimawandels vermehrt zu erwartende Naturgefahren, wie Starkregen oder Hochwasser, vermieden oder zumindest verringert werden.
	Für Bürgerinnen und Bürger werden sich diese Einsparungen in verringerten Leistungspflichten, etwa in sinkenden, jedenfalls in der Vermeidung von steigenden Versicherungsprämien, niederschlagen. Dieser Effekt lässt sich nicht beziffern, es wird aber davon ausgegangen, dass er mindestens in der Höhe des oben geschätzten Erfüllungsaufwands eintritt.
	Darüber hinaus verursacht das Gesetz weder weitere Kosten (Belastungen) für die Wirtschaft noch Kosten für die sozialen Sicherungssysteme. Kostenüberwälzungen, die zu einer Erhöhung von Einzelpreisen führen und Auswirkungen auf das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherniveau haben, sind nicht zu erwarten.
	Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
	Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der integrierten Stadtentwicklung
	Vom ...
	Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:
	Änderung des Baugesetzbuchs
	Das B
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:



	a) Die Angaben zu den §§ 1 bis 2a werden durch die folgenden Angaben zu den §§ 1 bis 2 ersetzt:
	„§ 1 Aufgabe der Bauleitplanung
	§ 1a Instrumente der städtebaulichen Planung
	§ 1b Grundsätze der Abwägung
	§ 1c Abwägungsmaterial
	§ 2 Begründung und Umweltbericht; Umweltprüfung“.
	b) Die Angabe zu § 4b wird wie folgt gefasst:
	„§ 4b Beschleunigung des Bauleitplanverfahrens“.
	c) Die Angabe zu § 6a wird wie folgt gefasst:
	„§ 6a Wirksamwerden des Flächennutzungsplans; zusammenfassende Erklärung“.
	d) Die Angaben zu den §§ 9a bis 10a werden durch die folgenden Angaben zu den §§ 9a bis 10a ersetzt:
	„§ 9a Besondere Festsetzungen für im Zusammenhang bebaute Ortsteile nach § 34
	§ 9b Verordnungsermächtigungen
	§ 10 Beschluss und Genehmigung des Bebauungsplans
	§ 10a Inkrafttreten des Bebauungsplans; zusammenfassende Erklärung“.
	e) Die Angabe zum Zweiten Teil des Ersten Kapitels wird wie folgt gefasst:
	„Zweiter Teil
	Sicherung der Bauleitplanung und der geordneten städtebaulichen Entwicklung“.
	f) Nach der Angabe zu § 58 wird folgende Angabe zu § 58a eingefügt:
	„§ 58a Sozialer Flächenbeitrag in Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt“.
	g) Die Angabe zu § 178 wird wie folgt gefasst:
	„§ 178 Pflanz- und Maßnahmengebot“.
	h) Nach der Angabe zu § 191 werden folgende Angaben zum Zehnten Teil des Zweiten Kapitels sowie zu § 191a eingefügt:
	„Zehnter Teil
	Städtebauliche Instrumente zur Klimaanpassung
	§ 191a Instrumente zur Klimaanpassung“.
	i) Nach der Angabe zu § 247 wird folgende Angabe zu §247a eingefügt:
	„§ 247a Sonderregelungen für Vorhaben zur Versorgung mit Telekommunikationsdiensten“.
	j) Die Angabe zu der Anlage 1 wird wie folgt gefasst:
	„Anlage 1 (zu § 2 Absatz 2 und § 4c)“.
	§ 1 „
	Aufgabe der Bauleitplanung
	(1) Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuchs vorzubereiten und zu leiten.
	(2) Die Gemeinden haben die Bauleitpläne in eigener Verantwortung aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist; die Aufstellung kann insbesondere bei der Ausweisung von Flächen für den Wohnungsbau in Betracht kommen. Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch; ein Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begründet werden. Der Beschluss, einen Bauleitplan aufzustellen, ist ortsüblich bekannt zu machen.
	(6) Die Vorschriften dieses Gesetzbuchs über die Aufstellung von Bauleitplänen gelten auch für ihre Änderung, Ergänzung und Aufhebung.
	§ 1a
	Instrumente der städtebaulichen Planung
	(1) Bauleitpläne sind








	1. der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan, §§ 5 bis 7) und
	2. der Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan, §§ 8 bis 10a).
	Bauleitpläne können bei Vorliegen der Voraussetzungen im vereinfachten Verfahren (§ 13) und Bebauungspläne können als Bebauungspläne der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren (§ 13a) aufgestellt werden.
	(2) Die Gemeinden können daneben unter den dort geregelten Voraussetzungen sonstige städtebauliche Satzungen nach § 34 Absatz 4 bis 6 (Innenbereichssatzung) und § 35 Absatz 6 (Außenbereichssatzung) aufstellen. Die Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion nach § 22 kann in einem Bebauungsplan oder durch sonstige Satzung (Fremdenverkehrssatzung) erfolgen. Bei der Aufstellung sonstiger Satzungen sind die für Bauleitpläne geltenden Vorschriften dieses Gesetzes nicht anzuwenden, es sei denn, dies ist ausdrücklich angeordnet.
	(3) Bei der Erstellung von Planunterlagen für Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen verwenden die Gemeinden den Standard XPlanung gemäß dem Beschluss 2017/37 des IT-Planungsrats vom 5. Oktober 2017 (BAnz AT 08.02.2018 B5).
	§ 1b
	Grundsätze der Abwägung
	§ 1c
	(1) Für die Abwägung des Bauleitplans können insbesondere die in den A






	1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung,
	2. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere auch von Familien mit mehreren Kindern, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung sowie die Bevölkerungsentwicklung,
	3. die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der jungen und alten Menschen und der Menschen mit Behinderung, unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer sowie die Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung,
	4. die Belange der Mobilität der Bevölkerung einschließlich des nicht motorisierten Verkehrs,
	5. die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen,
	6. die ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen.
	12. die Belange einer auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung.
	1. die Belange der klein- und mittelständischen Struktur,
	2. die Belange der Land- und Forstwirtschaft,
	3. die Belange der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen,
	4. die Belange des Post- und Telekommunikationswesens, insbesondere des Mobilfunkausbaus,
	5. die Belange der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser, einschließlich der Versorgungssicherheit,
	6. die Belange der Sicherung von Rohstoffvorkommen,
	7. die Belange des Personen- und Güterverkehrs, einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs.
	1. die Anforderungen des kostensparenden, insbesondere des seriellen und modularen Bauens,
	2. die multifunktionale Nutzung von Flächen,
	3. die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Ortsteile sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche,
	4. die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes,
	5. die Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes sowie der zivilen Anschlussnutzung von Militärliegenschaften,
	6. die Belange des Küsten- oder Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge, insbesondere die Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden,
	7. die von den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts festgestellten Erfordernisse für Gottesdienst und Seelsorge,
	8. die Belange von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und ihrer Unterbringung,
	9. die Belange der Elektromobilität, insbesondere des Ausbaus der Ladeinfrastruktur.
	(6) Ebenso sind die Ergebnisse einer von der Gemeinde beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planung, insbesondere eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes, eines integrierten Freiraumentwicklungskonzeptes oder eines nachhaltigen Mobilitätskonzeptes in der Abwägung zu berücksichtigen. Sie können auch Teil der Begründung des Bauleitplans nach §
	(1) Die Gemeinde hat im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplans eine Begründung beizufügen. I


	2. in dem Umweltbericht die auf Grund der Umweltprüfung nach Absatz 2 ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes
	darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung; sein Umfang soll ein Drittel der Begründung des Bauleitplans nicht überschreiten.
	(3) Soweit ein Gebiet im Sinne des §

	a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
	(1) „Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig in geeigneter Weise zu beteiligen und hierzu über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, über sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung zu informieren; dabei ist ihr Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung dieser Informationen zu geben (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung). Auch Kinder und Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit im Sinne des Satzes 1. Von der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung kann abgesehen werden, wenn

	1. ein Bebauungsplan aufgestellt oder aufgehoben wird und sich dies auf das Plangebiet und die Nachbargebiete nicht oder nur unwesentlich auswirkt oder
	2. die Beteiligung bereits zuvor auf anderer Grundlage erfolgt ist.
	An die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung schließt sich das Verfahren nach Absatz 2 auch an, wenn sie zu einer Änderung der Planung führt.“
	4. In § 4 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

	„Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, sind möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 2 aufzufordern.“
	5. In § 4a Absatz 2 werden die Wörter „
	6. § 4b wird wie folgt geändert:


	a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
	„§ 4b
	Beschleunigung des Bauleitplanverfahrens“.


	b) Der Wortlaut wird Absatz 1 und die Angabe
	c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:
	(2) „Zwischen dem endgültigen Abschluss der Verfahren nach § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 2, auch in Verbindung mit § 4a Absatz 3, und der Veröffentlichung des Bauleitplans nach § 6a Absatz 1 Satz 1 oder §10a Absatz 1 Satz 1 sollen nicht mehr als zwölf Monate liegen.“
	7. § 4c wird wie folgt geändert:


	a) In Satz 1 zweiter Halbsatz werden die Wörter
	b) In Satz 2 werden die Wörter
	8. § 5 wird wie folgt geändert:

	a) In Absatz 2a wird die Angabe
	„§ 6a
	Wirksamwerden des Flächennutzungsplans; zusammenfassende Erklärung
	(2) Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nach A
	(3) Dem wirksamen Flächennutzungsplan ist eine zusammenfassende Erklärung beizufügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden, und über die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.“
	11. § 9 wird wie folgt geändert:





	a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	6. „die Mindestzahl und die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden;“.
	7. „die Flächen, auf denen nur Gebäude errichtet, geändert oder in ihrer Nutzung geändert werden dürfen,
	a) bei denen einzelne oder alle Wohnungen die baulichen Voraussetzungen für eine Förderung mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung erfüllen, oder
	b) bei denen sich ein Vorhabenträger hinsichtlich einzelner oder aller Wohnungen dazu verpflichtet, die zum Zeitpunkt der Verpflichtung geltenden Förderbedingungen der sozialen Wohnraumförderung, insbesondere die Miet- und Belegungsbindung, einzuhalten und die Einhaltung dieser Verpflichtung in geeigneter Wiese sichergestellt wird;“.
	cc) In Nummer 8 werden nach den Wörtern
	dd) Nummer 14 wird wie folgt gefasst:
	14. „die Flächen
	a) für die Abfallbeseitigung sowie für Ablagerungen,
	b) für die Schmutzwasserbeseitigung,
	c) zur Bewirtschaftung von Niederschlagswasser sowie die baulichen Maßnahmen zu diesem Zweck, insbesondere Anlagen für die dezentrale Versickerung, Zisternen und Retentionsdächer;“.
	ee) Nummer 16 wird wie folgt geändert:
	aaa) Buchstabe b wird wie folgt gefasst:
	b) „die Flächen für Hochwasserschutzanlagen, für die Regelung des Wasserabflusses, einschließlich des Niederschlagswassers aus Starkregenereignissen sowie dessen Zwischenspeicherung durch multifunktionale Auffangflächen,“.
	bbb) In Buchstabe c werden nach dem Wort
	gg) Nummer 23 wird wie folgt geändert:
	aaa) Buchstabe a wird wie folgt gefasst:
	a) „zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
	aa) bestimmte Immissionswerte oder Emissionsmengen nicht überschritten werden dürfen oder
	bb) bestimmte Luft verunreinigende Stoffe nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen,“.
	bbb) In Buchstabe b werden nach dem Wort
	hh) Nummer 25 wird wie folgt gefasst:
	25. „für einzelne Flächen oder für ein Bebauungsplangebiet oder Teile davon sowie für Teile baulicher Anlagen, insbesondere Dächer und Fassaden, mit Ausnahme der für landwirtschaftliche Nutzungen oder Wald festgesetzten Flächen
	a) das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen,
	b) Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern,
	wobei im Bebauungsplan auf die Möglichkeit der Anordnung eines Pflanz- und Maßnahmengebots nach § 178 hingewiesen werden soll;“.
	ii) In Nummer 26 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt.
	jj) Folgende Nummer wird angefügt:
	27. „Gebiete, in denen bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen bestimmte bauliche oder technische Maßnahmen zur Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Besonnung getroffen werden müssen sowie die Art dieser Maßnahmen.“
	b) Absatz 1a wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz 1 wird die Angabe
	bb) Folgender Satz wird angefügt:
	„Im Bebauungsplan soll die Gemeinde ergänzend auf die Pflichten des Vorhabenträgers nach § 135a Absatz 1 und die Möglichkeit der Anordnung eines Pflanz- und Maßnahmengebots nach § 178 Satz 3 hinweisen.“
	„§ 9a
	Besondere Festsetzungen für im Zusammenhang bebaute Ortsteile nach § 34


	1. nur bestimmte Arten der nach § 34 Absatz 1 und 2 zulässigen baulichen Nutzungen zulässig oder nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können, um zentrale Versorgungsbereiche zu erhalten oder zu entwickeln, auch im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und der Innenentwicklung der Gemeinden;
	2. Vergnügungsstätten oder bestimmte Arten von Vergnügungsstätten zulässig oder nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können, um
	a) eine Beeinträchtigung von Wohnnutzung, anderen schutzwürdigen Anlagen wie Kirchen, Schulen und Kindertagesstätten oder
	b) eine Beeinträchtigung der sich aus der vorhandenen Nutzung ergebenden städtebaulichen Funktion des Gebiets, insbesondere durch eine städtebaulich nachteilige Häufung von Vergnügungsstätten, zu verhindern; oder
	3. bestimmte Nutzungen, Arten von Nutzungen oder nach Art, Maß oder Nutzungsintensität zu bestimmende Gebäude oder sonstige bauliche Anlagen zulässig oder nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können, um die Folgen von Störfällen in der Nachbarschaft von Betriebsbereichen nach § 3 Absatz 5a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu vermeiden oder zu verringern.
	Festsetzungen nach Satz 1 Nummer 3 können ebenso für Gebiete nach § 30 getroffen werden.
	(3) Die Festsetzungen nach den A
	13. Der bisherige § 9a wird § 9b und die Überschrift wird wie folgt gefasst:
	„§ 9b
	Verordnungsermächtigungen“.
	14. § 10 wird wie folgt geändert:





	a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
	§ 10 „
	Beschluss und Genehmigung des Bebauungsplans“.


	b) Absatz 3 wird aufgehoben.
	„§ 10a
	Inkrafttreten des Bebauungsplans; zusammenfassende Erklärung
	(3) Dem in Kraft getretenen Bebauungsplan ist eine zusammenfassende Erklärung beizufügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und über die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.“
	16. § 11 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:




	a) In Nummer 2 wird die Angabe
	b) Nach der Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt:
	4. „entsprechend den mit den städtebaulichen Planungen und Maßnahmen verfolgten Zielen und Zwecken in Bezug auf die Klimaanpassung
	a) die Anforderungen an das Vorhaben,
	b) die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch den Vertragspartner auf eigene Kosten,
	c) die Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen der Klimaanpassung entstehen oder entstanden sind und die Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind; dazu gehört auch die Bereitstellung von Grundstücken;“.
	c) Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden die Nummern 5 und 6.
	17. § 12 wird wie folgt geändert:

	a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz 2 wird die Angabe
	bb) Satz 4 wird aufgehoben.
	b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe
	c) In Absatz 3 Satz 1 erster Halbsatz wird die Angabe
	d) Absatz 3a wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz 1 werden die Wörter
	bb) Folgende Sätze werden angefügt:
	„Sofern der Vorhaben- und Erschließungsplan infolge der Änderung des Durchführungsvertrags unrichtig wird, ist dieser um einen Vermerk, in dem die Änderungen dargestellt werden, zu ergänzen. Der Vermerk ist ergänzend zum Bebauungsplan entsprechend
	e) In Absatz 4 wird das Wort
	18. § 13 wird wie folgt geändert:

	a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	aa) Der Satzteil vor Nummer 1 wird wie folgt geändert:
	bbb) Die Wörter
	bb) In Nummer 2 werden die Wörter
	b) Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
	1. „von der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Absatz 1 und von der Unterrichtung nach § 4 Absatz 1 abgesehen werden,“.
	c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
	„Im vereinfachten Verfahren wird von dem Umweltbericht und der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 1 und 2, von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 4, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Absatz 3 und § 10a Absatz 3 abgesehen; § 4c ist nicht anzuwenden.“
	19. § 13a wird wie folgt geändert:

	a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter
	bb) In Satz 5 werden die Wörter
	b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer 4 werden die Wörter
	bb) Folgende Nummer 5 wird angefügt:
	5. „In der Begründung des Bebauungsplans ist darzulegen, welchen Auswirkungen des Klimawandels die nach den getroffenen Festsetzungen zulässigen Nutzungen voraussichtlich ausgesetzt sein werden.“
	c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
	aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:
	aaa) In Nummer 1 wird die Angabe
	bbb) In Nummer 2 werden die Wörter
	bb) In Satz 2 werden die Wörter
	20. Vor § 14 wird die Überschrift des Zweiten Teils des Ersten Kapitels wie folgt gefasst:
	„Zweiter Teil
	Sicherung der Bauleitplanung und der geordneten städtebaulichen Entwicklung“.
	21. § 16 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:




	„Sie kann die Veränderungssperre auch im Internet veröffentlichen und über ein zentrales Internetportal zugänglich machen; § 10a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.“
	22. § 22 wird wie folgt geändert:

	a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
	„Sie kann die Satzung auch im Internet veröffentlichen und über ein zentrales Internetportal zugänglich machen; § 10a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.“
	bb) In Satz 3 werden nach dem Wort
	b) In Absatz 10 wird die Angabe
	23. § 24 wird wie folgt geändert:

	a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe
	b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
	(2) „Das Vorkaufsrecht steht der Gemeinde nicht zu beim Kauf von Erbbaurechten und von Rechten nach dem Wohnungseigentumsgesetz, es sei denn, durch den Kauf werden sämtliche auf einem Grundstück liegende Wohnungseigentumsrechte in einer Person vereinigt.“

	c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
	„(2a)Dem Kauf von Grundstücken steht die Verpflichtung gleich, ein Grundstück in eine Gesellschaft einzubringen.“
	24. § 25 wird wie folgt geändert:


	a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz 3 wird die Angabe
	bb) In Satz 4 werden nach dem Wort
	b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach der Angabe
	25. § 28 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

	a) In Satz 1 werden nach den Wörtern
	b) In Satz 2 werden nach den Wörtern
	„Von dem Einzelfallerfordernis nach Satz 1 kann abgesehen werden, wenn die Befreiung

	1. der Erweiterung, Änderung oder Erneuerung eines zulässigerweise errichteten Gebäudes, insbesondere seiner Aufstockung, dient oder
	2. der Errichtung eines Gebäudes dient, das nach seiner Art nach dem Bebauungsplan zulässig wäre,
	und entsprechende Befreiungen voraussichtlich auch in vergleichbaren Fällen erteilt werden sollen; die Gemeinde hat den Inhalt der jeweils ersten nach diesem Satz erteilten Befreiung ergänzend zum Bebauungsplan entsprechend
	b) Der neue Satz 3 wird wie folgt geändert:
	aa) Die Angabe
	bb) Die Angabe
	c) Im neuen Satz 4 wird die Angabe
	27. § 34 wird wie folgt geändert:

	a) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:
	„An Vorhaben nach Satz 1 können ergänzende Anforderungen gestellt werden, die der Klimaanpassung, insbesondere der Vermeidung und Verringerung von erhöhter Hitzebelastung und Schäden aus Starkregenereignissen, dienen. Die Gemeinde kann durch Satzung die ergänzenden Anforderungen nach Satz 3 für das Gemeindegebiet oder Teile davon näher bestimmen. Die Gemeinde hat die Satzung nach Satz 3 ortsüblich bekannt zu machen. Sie kann die Satzung auch im Internet veröffentlichen und über ein zentrales Internetportal zugänglich machen; § 10a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.“
	b) In Absatz 2 wird die Angabe
	aa) Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt geändert:
	aaa) In Buchstabe b werden die Wörter
	bbb) Dem Buchstaben c wird das Wort
	ccc) Nach Buchstabe c wird folgender Buchstabe d eingefügt:
	d) „der Errichtung einer baulichen Anlage zu Wohnzwecken, wenn sich das Vorhaben nach seiner Art gemäß Absatz 1 oder 2 einfügt,“.
	bb) In Satz 3 werden die Wörter
	d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz 1 Nummer 3 werden die Wörter
	bb) Satz 4 wird wie folgt geändert:
	aaa) Im ersten Halbsatz werden die Wörter
	bbb) Im zweiten Halbsatz werden die Wörter
	e) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern
	bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern
	28. § 35 wird wie folgt geändert:

	a) In Absatz 1 Nummer 5 werden vor den Wörtern
	b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz 4 Nummer 3 werden die Wörter
	bb) In Satz 6 wird die Angabe
	29. § 44 wird wie folgt geändert:

	a) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter
	b) Absatz 5 werden die Wörter
	30. In § 55 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3, Absatz 5 Satz 1, § 57 Satz 2, § 59 Absatz 1 und § 61 Absatz 1 Satz 2 wird jeweils die Angabe „
	31. In § 58 Absatz 1 Satz 2 und 3 werden jeweils die Wörter „
	32. Nach § 58 wird folgender § 58a eingefügt:
	„§ 58a
	Sozialer Flächenbeitrag in Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt
	In einem Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt, das im Zeitpunkt der Beschlussfassung gemäß § 47 nach § 201a bestimmt ist, kann die Gemeinde verlangen, dass der Vorteilsausgleich nach § 57 Satz 5 oder § 58 Absatz 1 Satz 4 statt in Geld ganz oder teilweise in Form einer der Gemeinde ausschließlich für den sozialen Wohnungsbau zweckgebunden zuzuteilenden Fläche ausgeglichen wird (sozialer Flächenbeitrag), wenn die Errichtung des sozialen Wohnungsbaus durch die Gemeinde innerhalb angemessener Frist sichergestellt ist. Stehen der Gemeinde in einem Umlegungsverfahren gegenüber mehreren Beteiligten Ansprüche nach § 57 Satz 5 oder § 58 Absatz 1 Satz 4 zu, ist der soziale Flächenbeitrag anteilig nach dem Verhältnis der eingebrachten Grundstücke von diesen aufzubringen. Die Wirksamkeit des Verlangens wird durch das Ende der Geltungsdauer der Rechtsverordnung oder Satzung nach § 201a nicht berührt.“

	33. § 59 wird wie folgt geändert:





	a) In Absatz 7 wird das Wort
	b) In Absatz 9 wird die Angabe
	34. In § 64 Absatz 2 Satz 3 und in § 99 Absatz 3 Satz 1 werden jeweils die Wörter „
	35. In § 125 Absatz 2 werden die Wörter „


	a) In Absatz 1 wird die Angabe
	„Die erfolgte Durchführung ist der Gemeinde anzuzeigen.“
	b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
	„Die Gemeinde erhebt einen Kostenerstattungsbetrag zur Deckung ihres Aufwands für Maßnahmen zum Ausgleich einschließlich der Bereitstellung hierfür erforderlicher Flächen und einschließlich von Pflegemaßnahmen, die über einen Zeitraum von längstens fünf Jahren durchgeführt werden; eine Kostenerstattung für Pflegemaßnahmen über einen längeren Zeitraum als fünf Jahre kann vertraglich vereinbart werden.“
	38. § 136 wird wie folgt geändert:

	a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer 1 wird das Wort
	bb) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt und das Wort
	cc) Folgende Nummer 3 wird angefügt:
	3. „das Gebiet einen erheblichen Anpassungsbedarf an die Auswirkungen des Klimawandels aufweist“.
	b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer 2 Buchstabe c werden nach dem Wort
	bb) Folgende Nummer 3 wird angefügt:
	3. „die Auswirkungen des Klimawandels auf
	a) die Hitzebelastung,
	b) Überflutungen oder Überschwemmungen bei Starkregen, Sturzfluten oder Hochwasser.“
	c) In Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 werden nach den Wörtern
	39. § 143 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
	(1) „Die Gemeinde hat die Sanierungssatzung ortsüblich bekannt zu machen. Sie kann die Satzung auch im Internet veröffentlichen und über ein zentrales Internetportal zugänglich machen; § 10a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. In der Bekanntmachung oder Veröffentlichung nach den Sätzen 1 und 2 ist – außer im vereinfachten Sanierungsverfahren – auf die Vorschriften des Dritten Abschnitts hinzuweisen. Mit der Bekanntmachung nach Satz 1 oder entsprechend § 10a Absatz 1 Satz 2 wird die Sanierungssatzung rechtsverbindlich.“
	40. In § 147 Satz 2 wird die Angabe „
	41. In § 148 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „
	42. In § 154 Absatz 2a Satz 2 und Absatz 5 Satz 2 und 3 werden jeweils die Wörter „
	43. § 162 Absatz 2 wird wie folgt geändert:





	a) Satz 3 wird wie folgt gefasst:
	„Die Gemeinde kann die Satzung auch im Internet veröffentlichen und über ein zentrales Internetportal zugänglich machen; § 10a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.“
	b) In Satz 4 werden nach dem Wort
	44. In § 164b Absatz 2 werden dem Satzteil vor der Nummer 1 ein Komma und die Wörter „
	45. § 165 wird wie folgt geändert:


	a) In Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 wird das Wort
	b) Absatz 8 wird wie folgt gefasst:
	(8) „Die Entwicklungssatzung ist ortsüblich bekannt zu machen. Die Gemeinde kann die Satzung auch im Internet veröffentlichen und über ein zentrales Internetportal zugänglich machen; § 10a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. In der Bekanntmachung oder Veröffentlichung nach den Sätzen 1 und 2 ist auf die Genehmigungspflicht nach den §§ 144, 145 und 153 Absatz 2 hinzuweisen. Mit der Bekanntmachung nach Satz 1 oder entsprechend § 10a Absatz 1 Satz 2 wird die Satzung rechtsverbindlich.“
	46. § 175 wird wie folgt geändert:


	a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort
	b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:
	aaa) Im ersten Halbsatz wird die Angabe
	bbb) Im zweiten Halbsatz werden nach der Angabe
	bb) In Satz 2 werden die Wörter
	c) In den Absätzen 3 und 4 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe
	47. § 176 wird wie folgt geändert:

	a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz 1 Nummer 3 wird der Punkt nach dem Wort
	bb) In Satz 2 wird die Angabe
	b) In Absatz 3 werden die Sätze 2 und 3 aufgehoben.
	c) Dem Wortlaut des Absatzes 4 wird folgender Satz vorangestellt:
	„Die Gemeinde hat von dem Baugebot abzusehen, wenn der Eigentümer im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 glaubhaft macht, dass ihm die Durchführung des Vorhabens aus Gründen des Erhalts der Entscheidungsbefugnis über die Nutzung des Grundstücks für seinen Ehegatten oder eine in gerader Linie verwandte Person nicht zuzumuten ist.“
	d) Folgender Absatz 10 wird angefügt:
	(10) „Die Gemeinde kann innerhalb eines nach § 201a bestimmten Gebiets mit angespanntem Wohnungsmarkt durch Satzung Grundstücke bestimmen, für die Verfahren nach den Absätzen 1 bis 9 gemeinsam durchgeführt werden können. Auf die Satzung ist § 16 Absatz 2 entsprechend anzuwenden.“
	§ 178 „
	Pflanz- und Maßnahmengebot
	Die Gemeinde soll den Eigentümer durch Bescheid verpflichten, auf seinem Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist die nach § 9 Absatz 1 Nummer 20 oder 25 getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplans umzusetzen; § 175 Absatz 2 bleibt unberührt. Dies gilt insbesondere, wenn die Festsetzungen nicht innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplans umgesetzt wurden. Satz 1 gilt entsprechend für festgesetzte Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich nach § 1b Absatz 3, wenn der Vorhabenträger seinen Verpflichtungen nach § 135a Absatz 1 nicht spätestens zum Beginn der Baumaßnahme nachgekommen ist.“
	49. In § 182 Absatz 1 und in § 186 wird jeweils die Angabe „
	50. Nach § 191 wird folgender Zehnter Teil des Zweiten Kapitels eingefügt:
	„Zehnter Teil
	Städtebauliche Instrumente zur Klimaanpassung
	§ 191a
	Instrumente zur Klimaanpassung
	Über die Berücksichtigung von Belangen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung in der Bauleitplanung und bei der Vorhabenzulassung hinaus stehen den Gemeinden nach diesem Gesetzbuch zur Verbesserung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung auf ihrem Gemeindegebiet insbesondere Vorkaufsrechte im Sinne des § 24 Absatz 1 Nummer 1, Nummer 3, Nummer 7 und des § 25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen im Sinne der §§ 136 bis 151, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Sinne der §§ 165 bis 171, Stadtumbaumaßnahmen im Sinne der §§ 171a bis 171d, städtebauliche Gebote im Sinne der §§ 177 bis 179 sowie bei entsprechender Umsetzung durch die Länder private Initiativen des § 171f zu Verfügung.“



	51. In § 200a wird die Angabe „





	a) Die bisherigen Sätze 1 bis 4 werden Absatz 1 und der neue Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern
	bb) In Satz 2 werden die Wörter
	b) Der bisherige Satz 5 wird durch folgenden Absatz 2 ersetzt:
	(2) „D

	c) Die bisherigen Sätze 6 bis 8 werden Absatz 3 und im neuen Satz 1 werden die Wörter
	53. § 214 wird wie folgt geändert:

	a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer 1 wird die Angabe
	bb) In Nummer 2 Buchstabe e werden die Wörter
	cc) In Nummer 3 werden die Wörter
	dd) In Nummer 4 werden die Wörter
	b) In Absatz 2 Nummer 3 wird die Angabe
	54. § 217 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

	a) In Satz 1 werden die Wörter
	b) In Satz 2 wird nach den Wörtern
	55. In § 236 Absatz 2 werden die Sätze 1 und 2 aufgehoben.
	56. § 237 wird wie folgt gefasst:
	§ 237 „
	Überleitungsvorschriften für die Bildung von Wohnungseigentum
	Verordnungen, die unter Anwendung von § 250 Absatz 1 Satz 6 in der bis zum … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach A
	57. 244 Absatz 5 wird aufgehoben.
	(2) „Die Regelungen zur Zulässigkeit von Nebenanlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen in § 14 Absatz 1a der Baunutzungsverordnung dienen, gelten vorbehaltlich des Satzes 2 auch für Bebauungspläne, die auf Grundlage der Baunutzungsverordnung in einer Fassung vor dem 23. Juni 2021 in Kraft getreten sind. Satz 1 gilt nicht, wenn vor dem 23. Juni 2021 die Zulässigkeit fernmeldetechnischer Nebenanlagen nach § 14 Absatz 2 Satz 2 der Baunutzungsverordnung ausgeschlossen worden ist. Die Zulässigkeit nach § 14 Absatz 1a der Baunutzungsverordnung in Verbindung mit Satz 1 kann durch Änderung der Bebauungspläne nach Maßgabe der Vorschriften der Baunutzungsverordnung eingeschränkt oder ausgeschlossen werden; hierauf sind die Vorschriften dieses Gesetzbuchs über die Aufstellung der Bauleitpläne, einschließlich der §§ 14 bis 18, anzuwenden.“

	59. § 246 wird wie folgt geändert:





	a) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe
	b) Absatz 6 wird aufgehoben.
	c) § 246 Absatz 11 wird wie folgt gefasst:
	(11) „Soweit in einem festgesetzten Baugebiet im Sinne der Baunutzungsverordnung oder in einem Gebiet nach § 34 Absatz 2 Anlagen für soziale Zwecke als Ausnahme zugelassen werden können, gilt § 31 Absatz 1 mit der Maßgabe, dass Anlagen für soziale Zwecke, die der Unterbringung und weiteren Versorgung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden dienen, dort bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027 in der Regel zugelassen werden sollen; dies gilt nur, soweit es sich nicht um ein Industriegebiet nach § 9 der Baunutzungsverordnung handelt. Satz 1 gilt entsprechend für in übergeleiteten Plänen festgesetzte Baugebiete, die den von Satz 1 erfassten Baugebieten vergleichbar sind.“
	60. § 246a wird wie folgt gefasst:
	„Anlässlich einer Änderung oder Ergänzung des Flächennutzungsplans sollen die in § 5 Absatz 4a bezeichneten Gebiete nach Maßgabe dieser Bestimmung nachrichtlich übernommen und vermerkt werden.“
	61. In § 246c Absatz 2 Nummer 3 und Nummer 5 wird jeweils die Angabe „
	62. In § 246d Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „
	63. Nach § 247 wird folgender § 247a eingefügt:
	„§ 247a1
	Sonderregelungen für Vorhaben zur Versorgung mit Telekommunikationsdiensten
	(1) Für Vorhaben im Außenbereich, die der Versorgung mit öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten dienen, gilt § 35 Absatz 1 Nummer 3 mit der Maßgabe, dass die ausreichende Erschließung als gesichert gilt.
	(2) In Verfahren zur Genehmigung von Vorhaben, die der Versorgung mit öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten dienen, gilt das Einvernehmen abweichend von § 36 Absatz 2 Satz 2 als erteilt, wenn es nicht innerhalb eines Monats verweigert wird und die Gemeinde mindestens zwei Monate vor der Antragstellung nach § 7a der Sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu dem Vorhaben gehört worden ist.“



	64. § 250 Absatz 1 wird wie folgt geändert:





	a) In Satz 1 wird die Angabe
	b) In Satz 3 wird die Angabe
	c) Satz 6 wird aufgehoben.
	„Anlage 1

	(zu § 2 Absatz 2 und § 4c)
	1. Grundsätze für die Erstellung des Umweltberichts
	Bei der Erstellung des Umweltberichts nach § 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und Absatz 3 sind die folgenden Grundsätze anzuwenden:
	a) Der Umweltbericht bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessenerweise verlangt werden kann. Sein Umfang soll ein Drittel der Begründung des Bauleitplans nicht überschreiten (§ 2 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz).
	b) Wird eine Umweltprüfung für das Plangebiet oder für Teile davon in einem Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder Bebauungsplanverfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung in einem zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden.
	2. Bestandteile des Umweltberichts
	Der Umweltbericht hat vorbehaltlich der Nummer 1 Buchstabe b folgende Bestandteile:
	a) Eine Einleitung mit folgenden Angaben:
	aa) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, einschließlich einer Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben;
	bb) Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans berücksichtigt wurden;
	b) eine Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 2 Satz 1 ermittelt wurden; hierzu gehören folgende Angaben:
	aa) eine Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden, und eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung, soweit diese Entwicklung gegenüber dem Basisszenario mit zumutbarem Aufwand auf der Grundlage der verfügbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkenntnisse abgeschätzt werden kann;
	bb) eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung; hierzu sind, soweit möglich, insbesondere die möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben auf die Belange nach
	cc) eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit möglich ausgeglichen werden sollen, sowie gegebenenfalls geplante Überwachungsmaßnahmen. In dieser Beschreibung ist zu erläutern, inwieweit erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden, verhindert, verringert oder ausgeglichen werden, wobei sowohl die Bauphase als auch die Betriebsphase abzudecken ist;
	dd) in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind, und die Angabe der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl;
	ee) eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach
	c) zusätzliche Angaben:
	aa) eine Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse,
	bb) eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt,
	cc) eine allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben nach dieser Anlage,
	dd) eine Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und Bewertungen herangezogen wurden.
	3. Einzelfallbezogene Bestandteile
	Soweit der Plan zugleich ein Vorhaben zulässt oder dafür einen Rahmen setzt, das einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegt, sind, soweit möglich, im Rahmen der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung nach Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb unter anderem die möglichen erheblichen Auswirkungen zu beschreiben infolge
	a) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten,
	b) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei, soweit möglich, die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist,
	c) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen,
	d) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung,
	e) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen),
	f) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen,
	g) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels,
	h) der eingesetzten Techniken und Stoffe.“
	Änderung der Baunutzungsverordnung
	Die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:



	a) Die Angaben zu den §§ 2 und 3 werden wie folgt gefasst:
	„§ 2 (weggefallen)
	§ 3 (weggefallen)“.
	b) Nach der Angabe zu § 19 wird folgende Angabe eingefügt:
	„§ 19a Versiegelungsfaktor“.
	c) Nach der Angabe zu § 20 wird folgende Angabe eingefügt:
	„§ 20a Zulässige Verkaufsfläche für Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe“.
	d) Nach der Angabe zu § 25g wird folgende Angabe eingefügt:
	„§ 25h Überleitungsvorschrift aus Anlass des Gesetzes zur Stärkung der integrierten Stadtentwicklung“.
	2. § 1 wird wie folgt geändert:

	a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	aa) Die Nummern 1 und 2 werden aufgehoben.
	bb) Die bisherigen Nummern 3 bis 12 werden die Nummern 1 bis 10.
	b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe
	c) In Absatz 5 und in Absatz 6 in dem Satzteil vor Nummer 1 wird jeweils die Angabe
	f) In Absatz 10 wird die Angabe
	4. Dem § 4 wird folgender Absatz 4 angefügt:
	(4) „Zu den nach Absatz 2 sowie den §§ 4a bis 7 zulässigen Wohngebäuden gehören auch solche, die ganz oder teilweise der Betreuung und Pflege ihrer Bewohner dienen.“


	2. „Musikclubs,“.
	b) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden die Nummern 3 und 4.
	6. § 5 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
	(3) „Ausnahmsweise können zugelassen werden


	1. Musikclubs,
	2. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 3.“
	7. § 6 wird wie folgt geändert:

	a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	aa) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt:
	4. „Musikclubs,“.
	bb) Die bisherigen Nummern 4 bis 8 werden die Nummern 5 bis 9.
	cc) In der neuen Nummer 9 werden die Wörter
	b) In Absatz 3 werden die Wörter
	8. § 6a Absatz 2 wird wie folgt geändert:

	a) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt:
	4. „Musikclubs,“.
	b) Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden die Nummern 5 und 6.
	9. § 7 wird wie folgt geändert:

	„Sie dienen auch dem Wohnen, soweit der Bebauungsplan dies festsetzt.“
	b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	aa) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt:
	3. „Musikclubs,“.
	bb) Die bisherigen Nummern 3 bis 7 werden die Nummern 4 bis 8.
	c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer 1 werden die Wörter
	bb) In Nummer 2 werden die Wörter
	10. § 8 wird wie folgt geändert:

	b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
	aa) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt:
	3. „Musikclubs,“.
	bb) Die bisherige Nummer 3 wird die Nummer 4.
	11. In § 9 Absatz 2 Nummer 1 werden nach den Wörtern „
	12. § 11 wird wie folgt geändert:


	a) In Absatz 1 wird die Angabe
	b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:
	aa) Vor dem Wort
	bb) Der Punkt am Ende wird durch ein Komma ersetzt und die Wörter
	c) Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:
	„Bei Einzelhandelsbetrieben, deren Warenangebot vornehmlich Lebensmittel sind, besteht bei einer Überschreitung der Geschossfläche nach Satz 3 ein wesentlicher Anhaltspunkt für das Nichtvorliegen von Auswirkungen im Sinne des Satzes 2, wenn die Überschreitung nicht mehr als 300 Quadratmeter beträgt und allein der Erweiterung des Lebensmittelsortiments sowie der Vergrößerung der Gänge und des Kassenbereichs in den Verkaufsräumen dient.“
	13. § 12 wird wie folgt geändert:

	a) In Absatz 2 werden die Wörter
	b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
	(3) „Unzulässig sind Stellplätze und Garagen für Kraftfahrzeuge mit einem Eigengewicht über 3,5 Tonnen sowie für Anhänger dieser Kraftfahrzeuge in allgemeinen Wohngebieten.“
	14. Die §§ 13 und 13a werden wie folgt gefasst:
	§ 13 „
	Gebäude und Räume für freie Berufe
	Für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, sind im allgemeinen Wohngebiet nach § 4 Räume, in den Baugebieten nach den §§ 4a bis 9 auch Gebäude zulässig.
	§ 13a
	Ferienwohnungen
	Räume oder Gebäude, die einem ständig wechselnden Kreis von Gästen gegen Entgelt vorübergehend zur Unterkunft zur Verfügung gestellt werden und die zur Begründung einer eigenen Häuslichkeit geeignet und bestimmt sind (Ferienwohnungen), gehören unbeschadet des § 10 in der Regel zu den nicht störenden Gewerbebetrieben nach § 4 Absatz 3 Nummer 2 oder zu den Gewerbebetrieben nach § 4a Absatz 2 Nummer 3, § 5 Absatz 2 Nummer 6, § 5a Absatz 2 Nummer 7, § 6 Absatz 2 Nummer 5, § 6a Absatz 2 Nummer 4 und § 7 Absatz 2 Nummer 4. Abweichend von Satz 1 können Räume nach Satz 1 in den übrigen Fällen insbesondere bei einer baulich untergeordneten Bedeutung gegenüber der in dem Gebäude vorherrschenden Hauptnutzung zu den Betrieben des Beherbergungsgewerbes nach § 4 Absatz 3 Nummer 1, § 4a Absatz 2 Nummer 2, § 5 Absatz 2 Nummer 5, § 5a Absatz 2 Nummer 6, § 6 Absatz 2 Nummer 3, § 6a Absatz 2 Nummer 3 und § 7 Absatz 2 Nummer 2 gehören.“



	15. § 14 wird wie folgt geändert:





	a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe
	c) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
	„Dies gilt auch für Anlagen für erneuerbare Energien, soweit nicht Absatz 1 Satz 1 Anwendung findet.“
	d) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe
	e) In Absatz 4 Satz 1 werden nach der Angabe
	16. In § 15 wird wie folgt geändert:

	a) In Absatz 1 wird die Angabe
	b) In Absatz 2 werden die Wörter
	17. § 16 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

	2. „des Versiegelungsfaktors,“.
	b) Die bisherigen Nummern 2 bis 4 werden die Nummern 3 bis 5 und in der neuen Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.
	c) Folgende Nummer 6 wird angefügt:
	6. „der zulässigen Verkaufsfläche für Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe.“
	18. § 17 wird wie folgt gefasst:
	§ 17 „
	Orientierungswerte für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung
	Bei der Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung nach § 16 bestehen, auch wenn eine Geschossflächenzahl oder eine Baumassenzahl nicht dargestellt oder festgesetzt wird, folgende Orientierungswerte für Obergrenzen:




	In Wochenendhausgebieten und Ferienhausgebieten dürfen die Orientierungswerte für Obergrenzen nach Satz 1 nicht überschritten werden.“
	19. In § 19 Absatz 5 werden nach dem Wort „
	„§ 19a
	Versiegelungsfaktor
	(1) Der Versiegelungsfaktor gibt die maximal zulässige durchschnittliche Wasserundurchlässigkeit je Quadratmeter an bezogen auf die Fläche des Baugrundstücks im Sinne des § 19 Absatz 3 oder eines im Bebauungsplan zu bestimmenden Teils dieser Fläche (Bezugsfläche).
	(2) Für die Ermittlung des Versiegelungsfaktors wird die Wasserundurchlässigkeit innerhalb der Bezugsfläche anteilig wie folgt berücksichtigt:





	1. unversiegelte Flächen, beispielsweise Rasenflächen, mit dem Faktor 0,0;
	2. schwachversiegelte Flächen, beispielsweise mit Rasengittersteinen oder mit Öko-Pflaster befestigte Flächen und die Grundflächen baulicher Anlagen mit Retentionsgründächern mit dem Faktor 0,3;
	3. teilversiegelte Flächen, beispielsweise mit Pflaster und Platten ohne Fugenverguss sowie mit Rasenfugenpflaster befestigte Flächen und die Grundflächen baulicher Anlagen mit Gründächern mit dem Faktor 0,6;
	4. vollversiegelte Flächen, beispielsweise mit Beton, Asphalt oder Pflaster mit Fugenverguss befestigte Flächen und die Grundflächen baulicher Anlagen mit sonstigen Dächern sowie Flächen nach § 19 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3, mit dem Faktor 1,0.
	Für andere Versiegelungsarten gilt derjenige der vorgenannten Faktoren, der dem Wasserundurchlässigkeitsgrad am nächsten kommt.
	(3) Als Gründächer gelten Intensiv- oder Extensivbegrünungen ab einer Substratschicht mit 5 Zentimeter Stärke. Als Retentionsgründächer gelten Gründächer nach Satz 1 mit einem Retentionsraum unterhalb dem Gründachaufbau, in dem sich mindestens 0,1 Kubikmeter Niederschlagswasser je Quadratmeter Grundfläche anstauen und gedrosselt wieder ableiten lässt. Gründächer und Retentionsdächer müssen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt worden sein.“
	21. § 20 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
	(1) „Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,4 Meter über die Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,3 Metern haben. Die Gemeinde kann im Bebauungsplan festsetzen, dass ein gegenüber mindestens einer Außenwand zurückgesetztes oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) oder das oberste Geschosse im Dachraum nur dann Vollgeschosse sind, wenn sie eine lichte Höhe von mindestens 2,3 Metern über mindestens drei Viertel der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses haben. Die Gemeinde kann im Bebauungsplan festsetzen, dass Geschosse, die ausschließlich der Unterbringung von Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung dienen, keine Vollgeschosse sind.“
	„§ 20a
	Zulässige Verkaufsfläche für Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe
	(1) Die zulässige Verkaufsfläche ist die Verkaufsfläche, die von den in einem Gebiet vorhandenen oder zulässigen Einkaufszentren oder großflächigen Handelsbetrieben insgesamt höchstens genutzt werden darf.
	(2) Die Verkaufsfläche ist die Fläche, auf der üblicherweise die Verkäufe abgewickelt werden, einschließlich Kassenzone, Gänge, Schaufenster und Stellflächen für Einrichtungsgegenstände sowie innerhalb der Verkaufsräume befindliche und diese miteinander verbindende Treppen und Aufzüge; die Verkehrsflächen außerhalb des absperrbaren Bereichs sind nicht anzurechnen.
	(3) Festsetzungen zur Verkaufsfläche dürfen nur aus städtebaulichen Gründen getroffen werden.“

	„§ 25h
	Überleitungsvorschrift aus Anlass des Gesetzes zur Stärkung der integrierten Stadtentwicklung
	Ist der Entwurf eines Bauleitplans vor dem … [einfügen: Datum des Inkrafttretens nach A







	Änderung der Planzeichenverordnung
	Die Anlage zur Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Die Nummern 1.1.1. und 1.1.2. werden aufgehoben.
	2. Die bisherigen Nummern 1.1.3. und 1.1.4. werden die Nummern 1.1.1. und 1.1.2.
	3. Die Nummer 1.5. wird wie folgt gefasst:
	4. Nach Nummer 2.8. werden folgende Nummern eingefügt:
	5. Die Nummer 7 wird wie folgt gefasst:
	7. Die bisherigen Nummern 15.12. bis 15.14. werden die Nummern 15.13. bis 15.15.

	Das Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Raumordnungsgesetzes und anderer Vorschriften vom 22. März 2023 (BGBl. I Nr. 88) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 2 Absatz 2 wird wie folgt geändert:





	a) Nummer 2 wird wie folgt geändert:
	aa) Nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt:
	„Die weitere Zerschneidung der freien Landschaft sowie von Wald- und Moorflächen ist dabei so weit wie möglich zu vermeiden.“
	bb) Satz 7 wird aufgehoben.
	b) In Nummer 4 Satz 4 wird nach dem Wort
	c) Nummer 6 Satz 4 wird aufgehoben.
	2. In § 7 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „
	3. In § 13 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b wird nach dem Wort „

	Änderung des Bundes-Klimaanpassungsgesetzes
	Dem § 8 des B
	(6) „Bei Planungen und Entscheidungen nach dem Raumordnungsgesetz oder dem Baugesetzbuch sowie bei Entscheidungen über die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben im Sinne des § 29 Absatz 1 des Baugesetzbuchs richtet sich die Berücksichtigung des Ziels der Klimaanpassung allein nach den jeweiligen Vorschriften des Raumordnungsgesetzes oder des Baugesetzbuchs.“


	Änderung der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung
	§ 7 Absatz 1 Satz 1 der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung vom 29. August 2002 (BGBl. I S. 3478), die zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Die Wörter „
	2. Die Wörter „



	Änderung der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
	Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure vom 10. Juli 2013 (BGBl. I S. 2276), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In § 17 Absatz 1 werden die Wörter „
	2. In § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden die Wörter „
	3. In Nummer 2 der Anlage 2 und in Nummer 2 der Anlage 3 werden jeweils die Wörter „




	Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes
	In § 78 Absatz 3 Satz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1, in § 78b Absatz 1 Nummer 1 und in § 78d Absatz 6 in dem Satzteil vor Nummer 1 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist, werden jeweils die Wörter „

	Änderung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes
	In § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist, werden die Wörter „

	Änderung des Grundstücksverkehrsgesetzes
	In § 8 Nummer 1 des Grundstückverkehrsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7810-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 108 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586) geändert worden ist, werden die Wörter „

	Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes
	In § 11 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist, werden die Wörter „


	Begründung
	A. Allgemeiner Teil
	I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen


	Das Bauplanungsrecht ist derzeit einem hohen Reformdruck ausgesetzt, der sich aus unterschiedlichen Entwicklungen speist. Der Wohnungsmarkt ist vor allem in vielen urbanen Räumen nach wie vor angespannt. Generell ist die Neubautätigkeit infolge der wirtschaftlichen Entwicklungen im Immobilienbereich und auf den Finanzmärkten gedämpft. Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) hat hierzu zu Beginn des Jahres 2022 das „Bündnis für bezahlbaren Wohnraum“ mit allen relevanten Akteuren ins Leben gerufen. Aus dem Bündnisprozess ist ein umfangreiches Maßnahmenpaket hervorgegangen, das am 12. Oktober 2022 vorgestellt wurde. Zur Stabilisierung der aktuellen konjunkturellen Lage in der Bau- und Immobilienwirtschaft hat die Bundesregierung die Beschlüsse des Bündnisses auf dem Bündnis-Tag am 25. September 2023 durch ein 14-Punkte-Maßnahmenpaket zur Förderung von Investitionen in den Wohnungsbau ergänzt. Zudem haben Bund und Länder am 6. November 2023 einen Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung geschlossen, in dem ebenfalls Maßnahmen zur Umsetzung im Baugesetzbuch (BauGB) enthalten sind. Des Weiteren enthält auch die am 17. Juli 2024 von der Bundesregierung beschlossene „Wachstumsinitiative – neue wirtschaftliche Dynamik für Deutschland“ Maßnahmen zur Senkung der Baukosten und zur Stärkung des Wohnungsneubaus. Für das Baugesetzbuch sollen die Prüf- und Regelungsaufträge – soweit nicht schon Teil der bereits in Kraft getretenen, vorgezogenen Novellierungen des BauGB – mit dem vorliegenden Gesetz umgesetzt werden.
	Ein weiterer Anlass für die Überarbeitung des Bauplanungsrechts sind die klimatischen Veränderungen. Die Folgen des Klimawandels machen sich immer stärker bemerkbar. Lange Hitzeperioden führen vielerorts zu gesundheitlichen und ökologischen Belastungen, zudem nimmt Trockenheit in vielen Regionen zu. Durch verdichtete Bebauung können diese Effekte verstärkt werden. Linderung können Maßnahmen zur Klimaanpassung bieten, neben städtebaulichen Optimierungen etwa der Gebäudeanordnung sind hier insbesondere auch eine Stärkung von Grün- und Wasserflächen sowohl beim Neubau als auch im Bestand von Bedeutung, beispielsweise auch in Form von Fassaden- und Dachbegrünungen sowie gezielten Bepflanzungen. Darüber hinaus erhöht der Klimawandel Starkregen- und Hochwassergefahren. Zur Vorbeugung können hier Konzepte der wassersensiblen Stadtentwicklung dienen, wonach die Versickerung, der Rückhalt und die Verdunstung von Wasser in urbanen Räumen stärker ermöglicht werden soll. Diese Ansätze zur Stärkung der Resilienz müssen bei der Planung von neuen Quartieren stärker als bislang mitgedacht werden. Auch im Bestand müssen Verbesserungen erreicht werden.
	Die Innenstädte erfahren eine Transformation. Waren hier bislang Einzelhandel- und Büroflächen vorherrschend, führt die Verlagerung zum Online-Handel und ins Home-Office nun zu Leerständen und einem Funktionsverlust. Städte und Gemeinden entwickeln aktuell alternative Nutzungskonzepte. Das Planungsrecht sollte diese Transformation unterstützen und fördern. Hierbei werden die Anregungen aus dem beim BMWSB angesiedelten „Beirat Innenstadt“ berücksichtigt.
	Trotz dieser berechtigten Interessen und Anforderungen soll das Bauplanungsrecht nicht überfrachtet werden, sondern für die Kommunen handhabbar bleiben. Dies kann nur gelingen, wenn sich fachrechtliche Anforderungen, Ergebnisse aus Fachplanungen und die letztlich alles integrierende Bauleitplanung in ihren Aufgabenstellungen und Wirkungen einerseits klar voneinander unterscheiden und andererseits sinnvoll ergänzen.
	All diese unterschiedlichen Herausforderungen sollen mit der vorliegenden Novelle unter Rückbindung an die Neue Leipzig-Charta mit ihren drei Dimensionen der „gerechten, der grünen und der produktiven Stadt“ adressiert und zu einem stimmigen Gesamtkonzept zusammengeführt werden.
	Die "Neue Leipzig-Charta: Die transformative Kraft der Städte für das Gemeinwohl“ von 2020 ist das zeitgemäße europäische strategische Grundsatz- und Rahmendokument für eine nachhaltige, integrierte Stadtentwicklungspolitik. Mit dem integrierten, partizipativen, gemeinwohlorientierten, ebenenübergreifenden und ortsbezogenen Ansatz benennt die Neue Leipzig-Charta Prinzipien, die Städten helfen, resilient und anpassungsfähig zu werden.
	Die Neue Leipzig-Charta fordert die Stärkung der kommunalen Handlungsfähigkeit, um lokale Lösungen für globale Herausforderungen finden zu können. Dafür ist die Unterstützung durch die europäische, nationale und regionale Ebene notwendig. Bereits heute gehen viele Kommunen beispielgebend voran und setzen eine gemeinwohlorientierte, transformative Stadtentwicklungspolitik zu Gunsten von gerechten, produktiven und grünen Städten im Sinne der Neuen Leipzig-Charta um. Mit der Neuen Leipzig-Charta werden die Städte darin gestärkt und unterstützt, innovative Lösungen zu entwickeln, um die Lebensqualität vor Ort langfristig und nachhaltig zu erhalten und zu verbessern.
	Daneben soll dieses Gesetz die zahlreichen, aufgrund von drängenden Einzelanliegen erforderlichen und in dieser Legislaturperiode zeitlich vorgezogenen Änderungen des BauGB systematisch abrunden. Hierbei werden die Ergebnisse der durch das BMWSB beauftragten Expertengespräche zur BauGB-Novelle aus dem ersten Halbjahr 2023 berücksichtigt (Bunzel/Krusenotto, Fachexperten-Gespräche 2023 zur Modernisierung des Städtebaurechts im Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung,
	II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

	In diesem Gesetzentwurf werden unterschiedliche Rechtsänderungen vorgeschlagen, um die vorgenannten Regelungsziele umzusetzen. So sollen die mit dem Baulandmobilisierungsgesetz im Jahr 2021 eingeführten Instrumente weiterentwickelt und entfristet bzw. verlängert werden. Es sollen weitere Flexibilisierungen für den Wohnungsbau eingeführt werden, und zwar sowohl im Geltungsbereich von Bebauungsplänen als auch im unbeplanten Innenbereich. Außerdem soll das Instrument des Vorhaben- und Erschließungsplans praxisgerechter ausgestaltet werden.
	Zudem sollen die Regelungen für die Aufstellung von Bauleitplänen modernisiert und gestrafft werden. Die Neusystematisierung der bisherigen §§ 1 bis 2a des BauGB und insbesondere die Bündelung der zu berücksichtigenden Belange anhand der von der Neuen Leipzig-Charta geprägten drei Dimensionen einer nachhaltigen Stadtentwicklung soll den Gemeinden Struktur und Orientierung vorgeben.
	Die Regelungen zu Umweltprüfung und Umweltbericht in § 2 und der Anlage 1 BauGB werden überarbeitet, um einen überobligatorischen Aufwand in Zukunft möglichst zu vermeiden. Schließlich soll der Aspekt Klimaanpassung zum Schutz vor Hitzebelastung und Starkregen sowie die Verankerung der „dreifachen Innenentwicklung“ sowohl in der Bauleitplanung als auch im Rahmen der Vorschriften über die Zulässigkeit von Vorhaben gestärkt werden.
	Erleichterungen zugunsten einer stärkeren Nutzungsmischung werden durch die Möglichkeit der Öffnung der Kerngebiete für das Wohnen eingeführt. Die Verfahrensdigitalisierung soll durch die Verwendung des Datenstandards XPlanung im Rahmen der Planung und durch eine digitalisierte Planbekanntmachung gestärkt werden.
	Im Bereich der Bodenordnung und im besonderen Städtebaurecht sollen die vorhandenen Instrumente einerseits zum effektiveren Einsatz für die Schaffung von Wohnraum erweitert und verbessert werden. Dies umfasst etwa die Einbeziehung einer bestimmten Konstellation des sogenannten „Share Deals“ in die Vorkaufsrechtsausübung. Zudem wird den Gemeinden mit angespannten Wohnungsmärkten die Möglichkeit gegeben, durch einen sozialen Flächenbeitrag im Rahmen der Umlegung bessere Voraussetzungen für die Errichtung bezahlbaren Wohnraums zu schaffen. Das Baugebot wird in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten durch die Einführung einer Satzungsermächtigung für die verfahrensmäßige Zusammenfassung mehrerer Baugebote vereinfacht. Die Regelung zum Umwandlungsschutz in § 250 BauGB wird um zwei Jahre verlängert und im Anwendungsbereich modifiziert.
	Im Bereich des besonderen Städtebaurechts liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Unterstützung der Gemeinden bei der Klimaanpassung. Das Pflanzgebot des § 178 BauGB wird geändert und um ein Maßnahmengebot erweitert, um Umsetzungsdefiziten von im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zum Ausgleich sowie zu Bepflanzungen und sonstigen Maßnahmen begegnen zu können.
	Für weitere Einzelheiten sowie für die Erläuterungen zu weiteren vorgeschlagenen Änderungen wird auf die Darstellungen im besonderen Teil verwiesen.
	III. Alternativen

	Keine.
	IV. Gesetzgebungskompetenz

	Für die Novellierung des Baugesetzbuchs in Artikel 1 ist der Bund im Rahmen seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz für den städtebaulichen Grundstücksverkehr und das Bodenrecht (Artikel 74 Absatz 1 Nummer 18 des Grundgesetzes (GG)) zuständig. Von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz hat der Bund mit dem Baugesetzbuch abschließend Gebrauch gemacht (Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 15. Aufl. 2022, Einleitung Rn. 10a).
	Unter den städtebaulichen Grundstücksverkehr fallen die Veräußerung, der Erwerb, die Belastung und Verpachtung von Grundstücken im Hinblick auf öffentlich-rechtliche Bedingungen, die neben die privatrechtlichen Regelungen fallen (Broemel, in: von Münch/Kunig, grundgesetz-Kommentar, 7. Aufl. 2021, GG Artikel 74 Rn. 66). Unter Bodenrecht sind die öffentlich-rechtlichen „Vorschriften, die den Grund und Boden unmittelbar zum Gegenstand rechtlicher Ordnung haben, also die rechtlichen Beziehungen des Menschen zum Grund und Boden regeln“ (BVerfGE 3, 407 (424)), zu fassen. Die städtebauliche Planung ist umfasst, weil sie „die rechtliche Qualität des Bodens“ bestimmt; „[d]as Recht, das diese Planung vorsieht und ordnet, gehört darum zum Boden i. S. des Artikels 74 Nummer 18 GG (BVerfGE a. a. O.). Es soll die menschliche Nutzung des Bodens so ordnen, dass Bodennutzungskonflikte vermieden werden (Wittreck, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3. Aufl. 2015, GG Art. 74 Rn. 81).
	Der Genehmigungsvorbehalt des § 250 BauGB unterfällt Artikel 72, Artikel 74 Nummer 18 GG. Zum einen geht es, anders als im zivilrechtlichen Mieterschutz, nicht um den Schutz des individuellen Mieters, sondern die Regelung ist auf ein Gebiet bezogen, in dem die Bewohnerstruktur erhalten bleiben soll. Das ist die städtebauliche Dimension, die ebenso in § 1 Absatz 6 Nummer 2 als „Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen“ Abwägungsgrund der Bauleitplanung und somit des Städtebaus und Bodenrechts ist (Stock, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Baugesetzbuch, 148. EL 2022, § 172 Rn. 45). Vergleichbar hat das Bundesverfassungsgericht zur Vorgängervorschrift des § 172 entschieden, dass der Denkmalschutz als städtebaulicher Denkmalschutz ebenso Bundeskompetenz begründet (BVerfG NVwZ 1987, 879; vgl. Stock, a. a. O., Rn. 204 f.). Zum anderen handelt es sich um städtebaulichen Grundstücksverkehr, weil es einer Genehmigung bedarf, bevor sich die privatrechtliche Beziehung der Beteiligten ändert. Anders als §§ 577, 577a BGB, die eine gesetzliche Rechtsfolge (Vorkaufsrecht und Kündigungssperrfrist) begründen, tritt bei § 250 BauGB die zuständige Genehmigungsbehörde dazwischen. Es entscheidet folglich eine Stelle des öffentlichen Rechts, ob öffentlich-rechtliche Bedingungen (zugunsten der sozial stabilen Bewohnerstruktur als städtebauliches Interesse) erfüllt sind, bevor dann privatrechtliche Regelungen zu wirken beginnen.
	Artikel 74 Absatz 1 Nummer 18 GG ist auch der Kompetenztitel für die in Artikel 2 vorgesehenen Änderungen der Baunutzungsverordnung. Die insoweit vorgesehenen Änderungen von Verordnungsrecht erweisen sich als Anpassungen im Rahmen einer Änderung eines Sachbereichs durch den Gesetzgeber. Die wesentlichen inhaltlichen Zielsetzungen des Gesetzesentwurfs erfordern aufgrund Sachzusammenhangs Regelungen sowohl im Baugesetzbuch als auch in der Baunutzungsverordnung. Um eine widerspruchsfreie Rechtsetzung sicherzustellen, ist ein einheitliches Rechtsetzungsverfahren erforderlich. Ein Regelungszusammenhang besteht insbesondere zwischen den Änderungen zugunsten der Belange der Klimaanpassung im BauGB und der Einführung eines Versiegelungsfaktors in § 19a der Baunutzungsverordnung (BauNVO), zwischen der Aufnahme der dreifachen Innenentwicklung und der stärkeren Abbildung des Zieles der Nutzungsmischung durch Streichung der §§ 2, 3 BauNVO, der Aufnahme der Nutzungsart „Musikclubs“ in die §§ 4a, 5, 6, 6a, 7, 8 BauNVO sowie die für die Gemeinden optionale Erweiterung der Zweckbestimmung von Kerngebieten auf das Wohnen (§ 7 Absatz 1 BauNVO).
	V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen

	Die vorgeschlagenen Regelungen stehen im Einklang mit dem Recht der Europäischen Union und mit völkerrechtlichen Verträgen.
	VI. Gesetzesfolgen

	Es wird auf die Ausführungen zur Zielsetzung (A. I.) und auf den wesentlichen Inhalt des Entwurfs (A. II.) verwiesen.
	1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

	Das Bauleitplanverfahren und die Anwendung der bauplanungsrechtlichen Vorschriften über die Zulässigkeit von Vorhaben sollen vereinfacht werden. Unter anderem sollen die Möglichkeiten der Abweichung vom Einfügungsgebot nach § 34 Absatz 3a BauGB sowie der Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplans zugunsten des Wohnungsbaus in § 31 Absatz 3 BauGB erweitert werden.
	2. Nachhaltigkeitsaspekte

	Der Entwurf steht im Einklang mit der von der Bundesregierung beschlossenen Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie in der 2021 aktualisierten Fassung, die der Umsetzung der VN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dient.
	Bezugspunkt für die Prüfung sind die Prinzipien, Indikatoren und Ziele der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die sich in ihrer Systematik an den Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen orientieren.
	Der Regelungsentwurf unterstützt insbesondere die Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele (SDG) 9 („Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen“), 11 („Nachhaltige Städte und Gemeinden“) sowie 13 („Maßnahmen zum Klimaschutz“).
	Zielvorgabe des SDG 9 („Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen“) ist unter anderem im Bereich Breitbandausbau ein flächendeckender Aufbau von Gigabitnetzen bis 2025 (Indikator 9.1.b). Hierzu trägt das Regelvorhaben bei, indem es Hürden für den im öffentlichen Interesse liegenden Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur abbaut (§ 245d Absatz 2 BauGB).
	Zielvorgabe des SDG 11 („Nachhaltige Städte und Gemeinden“) ist unter anderem, bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum für alle sicherzustellen. Das Regelungsvorhaben unterstützt die Ziele des SDG 11 („Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten“), denn es verfolgt vorrangig den Zweck, die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum zu erleichtern (insb. §§ 9 Absatz 1 Nummer 7, 31 Absatz 3, 34 Absatz 3a). Die Gemeinden sollen hierfür weitere Steuerungsmöglichkeiten erhalten, insbesondere um Bauland zu mobilisieren und Festsetzungen für den sozialen Wohnungsbau einfacher treffen zu können.
	Mit ergänzenden Regelungen, die betonen, dass Schaffung, Erhalt und Ausbau von Grün- und Wasserflächen und Freiräumen als Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung wesentliche Belange einer nachhaltigen Stadtentwicklung sind, wird das Ziel einer widerstandsfähigen Stadt unterstützt. Auch im Rahmen der Innenentwicklung sollen diesbezügliche Anforderungen stärker Berücksichtigung finden (§§ 13 Absatz 4, 34 Absatz 1 Satz 3 BauGB). Dies dient zugleich der Zielvorgabe des SDG 13, das Maßnahmen zum Klimaschutz vorsieht (s. nachfolgend). Das Regelungsvorhaben unterstützt ebenfalls das Ziel einer inklusiven Stadt, indem es zu einem größeren Angebot bezahlbarer Wohnungen und damit zu einer besseren sozialen Ausgewogenheit in der Wohnbevölkerung beiträgt.
	Insbesondere die Prinzipien 1 und 5, d.h. nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip anzuwenden und den sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft zu wahren und zu verbessern, wurden hier beachtet.
	Vom Regelungsvorhaben betroffen sind insbesondere die Indikatoren 11.1.a (Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche), 11.1.b (Freiraumverlust), 11.1.c (Siedlungsdichte), 11.2.b (Endenergieverbrauch im Personenverkehr), 11.3.a (Überlastung durch Wohnkosten) und 15.1.a (Artenvielfalt und Landschaftsqualität).
	Die Schaffung von Erleichterungen für die Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau hat naturgemäß Auswirkungen auf die Inanspruchnahme von Flächen und damit den Indikator 11.1.a. Das Regelungsvorhaben betrifft aber überwiegend innerörtliche Bereiche, in denen es darum geht, Baulücken zu schließen und ungenutzte oder brach gefallene Grundstücke für den Wohnungsbau zu mobilisieren. Damit wird dem Vorrang der Innenentwicklung gemäß § 1b Absatz 1 Satz 3 BauGB-E als Leitbild einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung Rechnung getragen.
	Betroffen können auch die Bereiche Freiraumverlust (Indikator 11.1.b) und Artenvielfalt und Landschaftsqualität (Indikator 15.1.a) sein, da mit der Inanspruchnahme von Flächen für eine Bebauung Freiräume oder Lebensräume für Arten reduziert werden. Hier gilt es, im Rahmen der kommunalen Planungshoheit – auch im Rahmen von Bebauungsplänen zur Innenentwicklung – bei der planerischen Abwägung zwischen den Zielen Wohnungsbau und Freiraumerhalt und -schaffung lokal angepasste Lösungen zu finden, die dem Leitbild der räumlichen Entwicklung der grün-blauen Infrastruktur Rechnung tragen. Dies gilt auch für eventuell erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Im Bereich der Vorhabenzulassung soll in diesem Sinne der kommunale Spielraum erhöht werden, dem Vorhabenträger auch im unbeplanten Innenbereich ergänzende Anforderungen zu stellen, die der Klimaanpassung dienen.
	Durch die Stärkung der Innenentwicklung, durch Erhöhung der Baudichte und besserer Ausnutzung schon vorhandener Siedlungsflächen wirkt das Regelungsvorhaben überwiegend einer Verringerung der Siedlungsdichte, gemeint ist die Siedlungs- und Verkehrsfläche je Quadratkilometer (Indikator 11.1.c), entgegen. Dadurch trägt es auch zur Erreichung der Ziele im Bereich Endenergieverbrauch im Personenverkehr (Indikator 11.2.b) bei, indem die Verdichtung des Baubestands in der Innenentwicklung Fahrwege vermeidet oder reduziert. Das Regelungsvorhaben trägt zur Erreichung der Ziele im Bereich „Überlastung durch Wohnkosten“ (Indikator 11.3.a) bei, indem es planungsrechtliche Erleichterungen für den Wohnungsbau vorsieht und einen Beitrag zur Stärkung des sozialen Wohnungsbaus leistet.
	Das Regelungsvorhaben leistet einen Beitrag zur Verwirklichung des Nachhaltigkeitsziels SDG 13 („Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen“). Denn dieses Nachhaltigkeitsziel verlangt mit seiner Zielvorgabe unter anderem eine Minderung der Treibhausgasemissionen (Indikator 13.1.a) um mindestens 55 Prozent bis 2030 gegenüber 1990 und eine Erreichung von Treibhausgasneutralität bis 2050. Das Regelungsvorhaben nimmt hierauf Bezug, indem es die Bauleitplanung auffordert, die zur Erfüllung der Klimaschutzziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes notwendigen Maßnahmen umzusetzen und dabei die Wärme- und Energieversorgung von Gebäuden treibhausgasneutral zu gestalten. Das Regelungsvorhaben ergänzt die bestehenden Erfordernisse der Klimaanpassung, die bereits nach geltendem Recht grundsätzlich bei der Bauleitplanung zu berücksichtigen sind; beispielsweise wird im Rahmen der planerischen Abwägung auf die Relevanz vorhandener Klimaanpassungskonzepte, Starkregenkarten sowie Hitzebelastungskarten hingewiesen.
	Hierbei wurden insbesondere die Prinzipien 1 bis 3 beachtet (Eine nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen anwenden; Global Verantwortung wahrnehmen und natürliche Lebensgrundlagen erhalten).
	3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

	Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand sind für Bund, Länder und Kommunen nicht zu erwarten.
	4. Erfüllungsaufwand

	Nachfolgend wird der Erfüllungsaufwand differenziert nach den Normadressaten (Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung) und den betroffenen Regelungen dargestellt.
	Für die einzelnen Regelungen wird jeweils die Fallzahl sowie die Ermittlung des Aufwandes und das Ergebnis dargestellt. Für die anzusetzenden Lohnkosten werden – sofern passend – die Werte des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwandes in Regelungsvorhaben der Bundesregierung herangezogen (nachfolgend: Leitfaden).
	i) Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

	Für Bürgerinnen und Bürger können Mehraufwände in Bezug auf die Änderung des § 34 Absatz 1 BauGB und des § 135a BauGB entstehen, wonach nun auch planungsrechtlich bei Genehmigung von Bauvorhaben behördliche Anforderungen an die Klimaanpassung gestellt werden können bzw. eine Anzeigepflicht für zu erbringende Ausgleichsmaßnahmen eingeführt wird. Betroffen sind Bürgerinnen und Bürger, die ein Bauvorhaben (Errichtung/Änderung) in Bezug auf selbstgenutztes Wohneigentum in Gebieten nach § 34 BauGB verwirklichen wollen oder Vorhabenträger, die Ausgleichsmaßnahmen aufgrund von Bauleitplänen durchzuführen haben. Weitere Mehraufwände können entstehen aus den Änderungen in §§ 24 Absatz 2 und Absatz 2a in Verbindung mit § 28 Absatz 1 BauGB durch die Anwendung der Vorkaufsrechte auch auf Fälle, in denen in Wohnungseigentum geteilte Gebäude als Ganzes verkauft oder ein Grundstück in eine Gesellschaft eingebracht wird.
	Insgesamt werden für Bürgerinnen und Bürger geschätzt etwa 3,4 Mio. Euro Kosteneinsparungen sowie ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 175 000 Euro durch das Gesetz begründet.
	§ 24 BauGB:
	Soweit die Informationspflichten der Kaufparteien an die Gemeinde durch die Änderung von § 24 Absatz 2 BauGB und die Einführung von § 24 Absatz 2a BauGB in Verbindung mit den Änderungen in § 28 Absatz 1 BauGB auf solche Fallkonstellationen ausgeweitet werden, in denen ein in Wohnungseigentum geteiltes Gebäude als Ganzes verkauft wird oder ein Grundstück in eine Gesellschaft eingebracht wird, entsteht den Kaufparteien ein geringer zusätzlicher Aufwand, der in der allgemeinen Abwicklung des jeweiligen Geschäfts aufgehen dürfte. Zusätzliche Kosten entstehen den Kaufparteien aus folgenden Gründen nicht:
	Die Information an die Gemeinde nach § 28 Absatz 1 BauGB übernimmt in der Regel das eingeschaltete Notariat. Dessen Vergütung nach Gerichts- und Notarkostengesetz des Bundes (GNotKG) wird unabhängig vom Aufwand nach dem Geschäftswert berechnet. Folglich führen die zusätzlichen Informationspflichten nicht zu Mehrkosten der Kaufparteien. Die Entscheidung über die Ausübung des Vorkaufsrechts muss die Gemeinde innerhalb von drei Monaten treffen. Da die Abwicklung solcher Verträge auch mit anderen Schritten einhergeht, die parallel erfolgen können, muss sich das zusätzliche Meldungserfordernis nicht zwingend zeitlich auswirken.
	§ 34 Absatz 1 BauGB
	Nach dieser Neuregelung können bei einer Genehmigung von Bauvorhaben nun auch planungsrechtlich behördliche Anforderungen an die Klimaanpassung gestellt werden. Betroffen sind Bürgerinnen und Bürger, die ein Bauvorhaben in Gebieten nach § 34 BauGB verwirklichen wollen.
	In Deutschland werden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes jährlich rund 150 000 neue Gebäude genehmigt, die sich im Mittel aus dem Betrachtungszeitraum der letzten zehn Jahre (2013 bis 2022) ergeben. Hiervon entfällt der Großteil von 120 000 Baugenehmigungen (80 Prozent) auf Vorhaben für den Wohnungsbau (andere, insbesondere gewerbliche Bauvorhaben werden der Wirtschaft zugerechnet). Zu welchem Anteil es sich hierbei um Vorhaben in Gebieten nach § 34 BauGB handelt, lässt sich mangels entsprechender Daten nicht feststellen. Zur Ermittlung des Erfüllungsaufwandes wird daher die Annahme getroffen, dass die Hälfte der Bauvorhaben in Gebieten nach § 34 BauGB liegen, also jährlich 60 000 Baugenehmigungen.
	Nach der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten letzten Gebäude- und Wohnungszählung in 2011 (Stand 09.02.2024) sind 58,5 Prozent der Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland in Privateigentum. Werden diese auf die jährlichen Baugenehmigungen übertragen und wird angenommen, dass die Gemeinden ergänzende Anforderungen an die Klimaanpassung geschätzt in 15 Prozent der Fälle stellen, ergibt sich eine Fallzahl von rund  5 310 Baugenehmigungen. Es wird angenommen, dass die zusätzlichen Mehrkosten für die Vorhabenträger je Baugenehmigung durchschnittlich etwa 3 000 Euro betragen. Daraus ergibt sich für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger ein Erfüllungsaufwand von rund 15,9 Mio. Euro pro Jahr.
	Zu berücksichtigen ist jedoch, dass durch klimaangepasste Bauweisen die Schäden an Gebäuden verringert werden und damit auch Versicherungsleistungen entfallen (s.o., „weitere Kosten“), die mittelbar eine Kostensenkung (Entlastung) für die Bürgerinnen und Bürger bedeuten dürften.
	§ 34 Absatz 3a BauGB
	Die Regelung des § 34 Absatz 3a Satz 1 Buchstabe d BauGB erleichtert die Neuerrichtung von Wohngebäuden im Innenbereich. Sie führt zu einer Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft, da zur Erzielung des Ergebnisses ansonsten die Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans erforderlich wäre, dessen Kosten in der Regel der Investor übernimmt, zu dessen Gunsten der Plan aufgestellt wird. Nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes werden in Deutschland jährlich circa 10 200 Bebauungspläne im Regelverfahren neu aufgestellt, ergänzt oder geändert, wovon circa 67 Prozent, also etwa 6 800, im bisherigen Innenbereich aufgestellt werden. Die Kosten eines Bebauungsplanverfahrens für die Gemeinde variieren stark, sie hängen von der Größe und der Komplexität des zu beplanenden Gebietes ab. Als Anhaltspunkt kann § 21 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) herangezogen werden, der Honorare für Grundleistungen bei Bebauungsplänen ausweist. Die HOAI differenziert dabei zum einen nach der Größe des zu beplanenden Gebietes (in ha) und andererseits nach den Anforderungen der Planung (gering, durchschnittlich, hoch). Um näherungsweise den durchschnittlichen Aufwand eines Bebauungsplanverfahrens zu bestimmen, wird von einem in der Mitte der Honorartafel liegenden Fall ausgegangen (Mittelwert der Honorarspanne eines 10 ha großen, durchschnittlichen Anforderungen entsprechenden Bebauungsplans), so dass von einem Kostenaufwand von rund 56 600 Euro für einen standardmäßigen Bebauungsplan ausgegangen wird.
	§ 34 Absatz 3a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d BauGB soll im gesamten Bundesgebiet angewandt werden können. Nach obenstehenden Ausführungen werden jährlich 60 000 Baugenehmigungen für Wohnbauvorhaben in § 34er-Gebieten erteilt. Es wird angenommen, dass insbesondere in den ersten Jahren nach Einführung der neuen Vorschrift weitere Nachverdichtungspotenziale im Innenbereich (z.B. Hinterlandbebauung) aktiviert werden, dass sich also die absolute Zahl der Baugenehmigungen um jährlich etwa 5 Prozent (entspricht 3 000 Baugenehmigungen) erhöht. Weiterhin wird angenommen, dass § 34 Absatz 3a BauGB zusätzlich in weiteren 5 Prozent der Fälle zur Anwendung kommt, um ein Wohnbauvorhaben in einem größeren, sich bisher nicht einfügenden Maß zuzulassen. Insgesamt ergibt sich also eine Fallzahl von 6 000 Baugenehmigungen jährlich in den ersten [10-15] Jahren.
	Ferner wird angenommen, dass 50 Prozent dieser 6 000 Baugenehmigungen in einem engen räumlichen Zusammenhang zu einem anderen nach § 34 Absatz 3a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d BauGB genehmigten Vorhaben stehen und damit die für dieses Vorhaben durchgeführte Prüfung auch für sie wirkt. Bei den übrigen 3 000 Bauvorhaben wird angenommen, dass die Notwendigkeit entfällt, einen Bebauungsplan aufzustellen oder zu ändern.
	Die Planänderungen, die durch einen Anwendungsfall des § 34 Absatz 3a BauGB eingespart werden, beziehen sich notwendigerweise auf einen spezifischen Bebauungszusammenhang. Ferner kann infolge der Anwendung des § 34 Absatz 3a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d BauGB nur auf kleinere Planungen betreffend das Maß der baulichen Nutzung verzichtet werden. Der eingesparte Aufwand je Anwendungsfall bezieht sich damit auf einen Bebauungsplan mit vergleichsweise kleinem Geltungsbereich (Annahme: 1 ha) mit durchschnittlichen Anforderungen. Angelehnt an § 21 HOAI wird von einem Aufwand von etwa 10 863 Euro je eingespartem Planverfahren ausgegangen. Multipliziert mit der Fallzahl 3 000 ergibt sich eine jährliche Einsparung von insgesamt circa 33 Mio. Euro, das sind insgesamt gut 8,5 Prozent der anfallenden Planungskosten, die insgesamt jährlich für Überplanungen des Innenbereichs anfallen. Gemessen an der Eigentumsquote entfallen etwa 58,5 Prozent dieser Einsparungen auf die Bürgerinnen und Bürger, das sind circa 19,3 Mio. Euro jährlich.
	Es wird angenommen, dass gerade in den ersten [10-15] Jahren nach der Einführung die neue Möglichkeit für eine weitergehende Nachverdichtung verstärkt genutzt wird. Nach diesem Zeitraum dürften die Nachentwicklungspotenziale geringer werden und es ist von einer graduellen Verringerung der Fallzahl auszugehen.
	§ 135a BauGB:
	Enthält ein Bebauungsplan Festsetzungen zu Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des § 1a Absatz 3 BauGB, so sind diese Maßnahmen nach bestehendem Recht vom Vorhabenträger durchzuführen. Neu eingeführt wird die Anzeigepflicht des Vorhabenträgers gegenüber der Gemeinde über die erfolgte Durchführung der Maßnahme. Dies soll der Gemeinde die Überprüfung der zeitnahen Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen gemäß ihrer planerischen Festsetzungen auf den Vorhabengrundstücken erleichtern und den Verwaltungsaufwand der Gemeinde minimieren. Der dadurch entstehende Aufwand für Bürgerinnen und Bürger besteht lediglich in der Abgabe einer entsprechenden Erklärung gegenüber der Gemeinde.
	Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes werden in Deutschland jährlich circa 12 000 Bebauungspläne neu aufgestellt, ergänzt oder geändert, davon 85 Prozent (= 10 200) im Regelverfahren, in welchem ein Umweltbericht zu erstellen ist. Wie hoch in der Folge die Zahl der aufgrund eines Bebauungsplans entstehenden ausgleichpflichtigen Bauvorhaben ist, wird statistisch nicht erfasst. Ausgehend von 150 000 genehmigten bzw. von der Genehmigung freigestellten baulicher Anlagen im Jahr, wovon geschätzt circa 37 500 im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB und 30 000 im bereits beplanten oder nicht (mehr) ausgleichpflichtigen Bereich nach § 30 BauGB liegen, wird von 82 500 ausgleichpflichtigen Vorhaben im Jahr ausgegangen. Hiervon entfallen geschätzt circa 40 Prozent auf privates Eigentum und 60 Prozent auf die Wirtschaft. Dies ergibt für Bürgerinnen und Bürger einen jährlichen einmaligen Erfüllungsaufwand von 33 000 Schreiben. Für die Erstellung des Schreibens wird ein Zeitaufwand von 15 Minuten angenommen, was einen Gesamtzeitaufwand von 8 250 Stunden ergibt. Für den Erfüllungsaufwand wird der Lohnsatz pro Stunde in Höhe von 21,10 Euro angesetzt (vgl. Leitfaden, S. 66, Wirtschaftsabschnitt Grundstücks- und Wohnungswesen, Schwierigkeitsgrad: niedrig). Daraus ergibt sich als einmaliger Erfüllungsaufwand eine Gesamtsumme von rund 175 000 Euro pro Jahr (8 250 Stunden x 21,10 Euro).
	ii) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

	Für die Wirtschaft sind in Bezug auf Kostenwirkungen sowohl jährliche Belastungen (Mehrkosten) als auch jährliche Entlastungen (Kosteneinsparungen) zu erwarten, zu denen im Folgenden je Regelung ausgeführt wird. Insgesamt fäll für die Wirtschaft ein geschätzter Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro pro Jahr an.
	Ein Umstellungsaufwand (einmaliger Erfüllungsaufwand) für die Wirtschaft wird durch die Anzeigepflicht gegenüber den Gemeinden (§ 135a BauGB) und beläuft sich auf rund 260 000 Euro.
	§§ 24 Absätze 2 und 2a, 28 Absatz 1 BauGB
	Soweit Immobilienwirtschaftsunternehmen ein in Wohnungseigentum geteiltes Gebäude als Ganzes verkaufen oder kaufen oder ein Grundstück in eine grundstückhaltende Gesellschaft einbringen, gelten für den aus den Änderungen in § 24 Absätze 2 und 2a BauGB in Verbindung mit § 28 Absatz 1 BauGB resultierenden Erfüllungsaufwand, der sich aus der Erstreckung von Informationspflichten auf solche Fallkonstellationen ergibt, die unter Ziffer i) ausgeführten Erwägungen entsprechend.
	Soweit die Notariate in weiteren Fallkonstellationen Meldungen an die Gemeinden richten müssen, wird erwartet, dass der daraus entstehende Mehraufwand nicht messbar ist (sog. „Sowieso-Kosten“). Im Rahmen der Abwicklung notarieller Kaufverträge ist die Meldung nach § 28 BauGB nur eine von verschiedenen üblichen Informationspflichten, die die Notariate standardmäßig übernehmen. Die Einholung von derartigen Bescheinigungen gehört bei den Notariaten zum täglichen Geschäft. Insofern kann diese weitere Meldung ohne nennenswerten zusätzlichen Aufwand in bestehende Abläufe integriert werden. Damit bewegt sich der zu erwartende Erfüllungsaufwand im Bereich der nicht messbaren Aufwandsänderung und ist im Rahmen der Folgekostenabschätzung unbeachtlich.
	§ 34 Absatz 1 BauGB:
	Für die Wirtschaft können bei der Verwirklichung von Vorhaben in Gebieten nach § 34 BauGB Mehrkosten infolge zusätzlicher Anforderungen, die der Klimaanpassung dienen, entstehen. Dies betrifft insbesondere die Vermeidung und Verringerung von Hitzebelastung und von Schäden aus Starkregenereignissen. Die Höhe dieser Kosten sind schwer bezifferbar, da die Art der zusätzlichen Maßnahmen von den Erfordernissen des Einzelfalls abhängt. Sie werden im Mittel auf 3 000 Euro je Baugenehmigung geschätzt, analog den Kostenschätzungen für die Bürgerinnen und Bürger. Im Bereich der Wohnbauvorhaben werden von den vorgenannten 60 000 Baugenehmigungen jährlich, die Schätzungen zufolge den Gebieten nach § 34 BauGB zuordenbar sind, anteilig gemäß der letzten Gebäude- und Wohnungszählung in [2011] 34,3 Prozent (20 580 Baugenehmigungen) der Wirtschaft zugerechnet. Die sonstigen 30 000 Baugenehmigungen für Nichtwohngebäude werden pauschal der Wirtschaft zugerechnet. Auch hier wird vereinfachend angenommen, dass etwa die Hälfte dieser Vorhaben, also 15 000, in Gebieten nach § 34 BauGB liegen. Daraus ergibt sich eine Gesamtzahl von – 35 580 Baugenehmigungen. Unter derselben Annahme wie bei der Kostenermittlung für die Bürgerinnen und Bürger, dass die Gemeinden im Durchschnitt in etwa 15 Prozent der Fälle von der Neuregelung nach § 34 BauGB Gebrauch machen, errechnet sich die Fallzahl von 5 337 Baugenehmigungen. Multipliziert mit 3 000 Euro ergibt sich für die Wirtschaft ein jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 16 Mio. Euro.
	Diese o. g. zu erwartenden Mehrkosten dürften zum Teil dadurch aufgewogen werden, dass die getroffenen Maßnahmen – beispielsweise die Anforderung einer Begrünung – zum einen der Verbesserung der Wohnqualität dienen und sich damit letztlich auch wertsteigernd auswirken können.
	Insbesondere aber steht ihnen eine Ersparnis gegenüber, die dadurch eintritt, dass durch klimaangepasste Bauweisen (Versicherungs-)Schäden durch infolge des Klimawandels vermehrt eintretende Naturgefahren, wie Starkregen oder Hochwasser, vermieden oder zumindest verringert werden (s.o. „weitere Kosten“).
	§ 34 Absatz 3a BauGB
	Die Regelung des § 34 Absatz 3a Satz 1 Buchstabe d BauGB führt zu einer Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft, da zur Erzielung des Ergebnisses ansonsten die Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans erforderlich wäre, dessen Kosten in der Regel der Investor übernimmt, zu dessen Gunsten der Plan aufgestellt wird. Von den oben ermittelten 33 Mio. Euro Gesamteinsparungen (zum Rechenweg vgl. die Ausführungen zum Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger) entfallen etwa 34,3 Prozent auf die Wirtschaft, das sind insgesamt etwa 11,3 Mio. Euro Kosteneinsparung jährlich.
	§ 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB
	Mit § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB wird eine Privilegierung der Geothermie im planungsrechtlichen Außenbereich eingeführt. Künftig können Anlagen für die Nutzung der Geothermie errichtet werden, ohne dass es dafür der Aufstellung eines Bebauungsplans bedürfte.
	Nach Angaben des Bundesverbandes Geothermie sind im Jahr 2023 zwölf Anlagen zur Tiefen Geothermie in Bau. Mangels anderer Anhaltspunkte wird dies für die Schätzung des Erfüllungsaufwands als jährliche Fallzahl angenommen. Für den ansonsten erforderlichen Bebauungsplan wird die Annahme getroffen, dass sein räumlicher Geltungsbereich 2 ha umfasst. Ein Plangebiet von 10 ha wie bei dem zu § 34 Absatz 3a gebildeten Standardfall dürfte für Geothermieanlagen überdimensioniert sein. Ein Plangebiet von weniger als 2 ha wäre dagegen zu klein bemessen, da eine Geothermieanlage neben dem eigentlichen Bohrplatz weiterer Gebäude wie einer Heizzentrale bedarf. Die Kosten eines Bebauungsplanverfahrens für die Gemeinde variieren stark, sie hängen von der Größe und der Komplexität des zu beplanenden Gebietes ab. Auch hier kann § 21 HOAI (vgl. dazu oben 4.i bei § 34 Absatz 3a BauGB) herangezogen werden. Bei Zugrundelegung eines durchschnittlichen Aufwands für einen Bebauungsplan von 2 ha würden demnach im Mittel Kosten von rund 17 900 Euro entstehen, die durch die Neuregelung erspart werden. In der Summe ergibt sich damit eine jährliche Entlastung von knapp 215 000 Euro (12 x 17 900 Euro).
	Es wird davon ausgegangen, dass die Kosten des Bebauungsplanverfahrens für die Errichtung einer Geothermieanlage mittels vertraglicher Vereinbarung mit der Gemeinde vom Vorhabenträger übernommen worden wäre. Daher ist die Entlastung der Wirtschaft zugeordnet.
	§ 135a BauGB:
	Die oben unter 4.i) erläuterte neu eingeführte Anzeigepflicht des Vorhabenträgers gegenüber der Gemeinde über die erfolgte Durchführung der Maßnahme betrifft auch die Wirtschaft. Der dadurch entstehende Aufwand für die Wirtschaft besteht auch hier in der Abgabe einer entsprechenden Erklärung gegenüber der Gemeinde.
	Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes werden in Deutschland jährlich circa 12 000 Bebauungspläne neu aufgestellt, ergänzt oder geändert, davon 85 Prozent (= 10 200) im Regelverfahren, in welchem ein Umweltbericht zu erstellen ist. Wie hoch in der Folge die Zahl der aufgrund eines Bebauungsplans entstehenden ausgleichpflichtigen Bauvorhaben ist, wird statistisch nicht erfasst. Ausgehend von 150 000 genehmigten bzw. von der Genehmigung freigestellten baulichen Anlagen im Jahr, wovon geschätzt circa 37 500 im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB und 30 000 im bereits beplanten oder nicht (mehr) ausgleichpflichtigen Bereich nach § 30 BauGB liegen, wird von 82 500 ausgleichpflichtigen Vorhaben im Jahr ausgegangen. Hiervor entfallen geschätzt circa 40 Prozent auf private Eigentümer und 60 Prozent auf die Wirtschaft. Dies ergibt für die Wirtschaft einen jährlichen Erfüllungsaufwand von 49 500 Schreiben. Für die Erstellung des Schreibens wird ein Zeitaufwand von 15 Minuten angenommen, was einen Gesamtzeitaufwand von 12 375 Stunden ergibt. Für den Erfüllungsaufwand wird der Lohnkostensatz pro Stunde in Höhe von 21,10 Euro angesetzt (vgl. Leitfaden, S. 66, Wirtschaftsabschnitt Grundstücks- und Wohnungswesen, Schwierigkeitsgrad: niedrig). Daraus ergibt sich ein einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 260 000 Euro pro Jahr (12 375 Stunden x 21,10 Euro).
	§ 20 Absatz 1 BauNVO:
	Die Vereinheitlichung des Vollgeschossbegriffs in § 20 Absatz 1 BauNVO führt voraussichtlich zu einer Entlastung, da z. B. im seriellen und modularen Bauen Pläne von Land zu Land übertragen werden können und Neu- oder Umplanungen vermieden werden. Der ersparte Aufwand lässt sich jedoch nicht beziffern, zumal manche Anbieter womöglich erst nach einer Vereinheitlichung des Vollgeschossbegriffs ihre seriellen und modularen Bauweisen länderübergreifend am Markt anbieten werden.
	iii) Erfüllungsaufwand der Verwaltung

	Das Baugesetzbuch wird im Wesentlichen von den Gemeinden und den Bauaufsichtsbehörden vollzogen. Ihnen entstehen durch die vorgesehenen Neuregelungen jährlich sowohl Belastungen (Mehrkosten), die insgesamt auf rund 7,7 Mio. Euro geschätzt werden, als auch Entlastungen (Kosteneinsparungen), die insgesamt auf rund 60,6 Mio. Euro geschätzt werden; zu denen wird im Folgenden je Regelung ausgeführt.
	Insgesamt beläuft sich die abgeschätzte Kostenentlastung auf jährlich rund 52,9 Mio. Euro für die Verwaltung.
	§ 2 Absätze 1 und 2 und Anlage 1 BauGB:
	Die Erstellung von bei der Bauleitplanung im Regelverfahren obligatorischen Umweltberichten soll durch die Neufassung des § 2 sowie der Anlage 1 gestrafft werden. Zum einen soll der Umfang des Umweltberichts auf ein Drittel der Begründung des Bauleitplans beschränkt werden (Soll-Vorschrift, § 2 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz, Anlage 1 Nummer 1 Buchstabe a). Damit ist er auch abhängig von der Komplexität des Bauleitplans und der Größe seines Geltungsbereichs.
	Zudem soll durch die Neugestaltung des Verhältnisses zwischen § 2 und der Anlage 1 eine überobligatorische Umweltprüfung vermieden werden, indem geregelt wird, dass die Prüfpunkte in Nummer 2 der Anlage 1 nur insoweit Bestandteil des Umweltberichts werden müssen, wie dies nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans erforderlich ist. Weiter wird klargestellt, dass die Prüfpunkte in Nummer 3 der Anlage 1 nur in bestimmten Fällen zu prüfen sind, nämlich wenn der Bauleitplan zugleich ein Vorhaben zulässt oder dafür einen Rahmen setzt, das einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegt. Auch dies gilt mit der Einschränkung, dass eine Prüfung im Rahmen der Planaufstellung nur erfolgen kann, soweit dies möglich ist, also insbesondere, wenn das auf der Grundlage des Plans zu verwirklichende Vorhaben bereits bei Planaufstellung bekannt ist.
	Auf Basis der vom Statistischen Bundesamt ermittelten Zahlen wird davon ausgegangen, dass sich die Kosten für die Erstellung eines durchschnittlichen Umweltberichts im Mittel auf etwa 7 500 Euro netto belaufen; damit werden für die Erstellung durchschnittlich 95 Stunden zu einem Stundensatz 80 Euro benötigt. Die Einsparungen durch die oben beschriebenen gesetzlichen Umstellungen sind einzelfallabhängig und lassen sich nicht genau quantifizieren. Für Bauleitpläne mit Umweltprüfung wird pauschal eine Entlastung um etwa 20 Prozent angenommen, also um 19 Stunden oder – gerundet – um circa 1 500 Euro.
	Das Statistische Bundesamt schätzt, dass in Deutschland jährlich 12 000 Bauleitpläne aufgestellt werden. Weiter wird geschätzt, dass rund 1 800 (15 Prozent) Bauleitpläne im beschleunigten Verfahren erfolgen, in dem kein Umweltbericht zu erstellen ist. Für die verbliebenen 10 200 Bauleitplanverfahren ist insgesamt von einer Entlastung des Verwaltungsaufwands um jährlich 15,3 Mio. Euro auszugehen (10 200 x 1 500 Euro).
	§ 9a Absatz 1 BauGB
	§ 9a Absatz 1 BauGB ermöglicht die Aufstellung eines Feinsteuerungs-Bebauungsplans für sog. Gemengelagen, die sich baurechtlich keinem Baugebiet nach der Baunutzungsverordnung zuordnen lassen. Der Bebauungsplan beschränkt sich auf Festsetzungen zu einzelnen Arten der bisher zulässigen baulichen Nutzungen. Eine Steuerung der Art der baulichen Nutzung in Gemengelagen ist nach bisherigem Recht äußerst schwierig, da die Gemeinde an die Gebietskategorien nach den §§ 2 ff. BauNVO gebunden war. Die Neuregelung hebt die Bindung an die BauNVO insoweit auf und verringert damit den Planungsaufwand für die Gemeinde deutlich.
	Ausgehend von einem Kostenaufwand für ein Bebauungsplanverfahren mit erhöhten Anforderungen für eine Fläche von 5 ha von circa 40 000 Euro (§ 21 Absatz 1 HOAI) nach bisherigem Recht, ist bei Bebauungsplänen nach § 9a BauGB von einem geringen Aufwand auszugehen, was bei einer Fläche von 5 ha etwa einer Halbierung der anfallenden Kosten auf 20 000 EUR entspricht. In wie vielen Fällen die Gemeinden pro Jahr von der neuen Möglichkeit Gebrauch machen, lässt sich nicht sicher vorhersagen. Da es um einen eingeschränkten Anwendungsbereich geht, wird konservativ von 5 Prozent der jährlichen Bebauungspläne von 6 800 ausgegangen, die für den Innenbereich aufgestellt werden, also 340. Daraus reduziert sich der jährliche Erfüllungsaufwand um - gerundet - 7 Mio. Euro (340 x 20 000 Euro).
	§ 12 Absatz 3a BauGB
	Die Änderung des Absatz 3a sieht vor, dass nicht nur die Art, sondern auch das Maß der baulichen Nutzung für das geplante Vorhaben durch Änderung des Durchführungsvertrags im Nachgang geändert werden können, ohne dass eine Änderung des Bebauungsplans erforderlich ist. Bislang war bei Änderungen des Maßes der baulichen Nutzung zusätzlich die Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans erforderlich.
	Nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes ist von jährlich rund 2 400 vorhabenbezogenen Bebauungsplänen auszugehen. In wie vielen Fällen eine Änderung nach den oben beschriebenen Voraussetzungen erforderlich gewesen wäre, lässt sich nur schätzen. Es wird von einem Drittel ausgegangen, also von etwa 800 Fällen pro Jahr. Die entsprechende Änderung des Bebauungsplans würde voraussichtlich einen geringen Aufwand im Sinne von § 21 HOAI verursachen. Es wird angenommen, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan in der Regel eine deutlich kleinere Fläche umfasst als der Angebotsbebauungsplan. Es wird von einer durchschnittlichen Größe von etwa 1 ha ausgegangen. Das ergibt im Mittel einen ersparten Aufwand (Entlastung) für die Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans von rund 7 000 Euro. Multipliziert mit der angenommenen Fallzahl von 800 ergibt dies eine geschätzte Entlastung von rund 5,6 Mio. Euro pro Jahr.
	Hiervon ist der Aufwand für die Erstellung des Vermerks und dessen Veröffentlichung abzuziehen, der jedoch aufgrund der geringeren Komplexität nicht mehr als 1,5 Stunden betragen dürfte. Bei einem angenommen Lohnkostenstundensatz von 40,20 Euro (vgl. Leitfaden, S. 69, durchschnittlichen Lohnkosten für Kommunen) ergibt sich hierfür ein Erfüllungsaufwand von jährlich rund 48 000 Euro (800 x 1,5 Stunden x 40,20 Euro).
	Insgesamt führt die Neuregelung in § 12 Absatz 3a BauGB zu einer Entlastung von geschätzt jährlich rund 5,6 Mio. Euro.
	§§ 24 Absatz 2 und Absatz 2a und 28 Absatz 1
	Durch die Einbeziehung des Verkaufs von in Wohnungseigentum geteilten Gebäuden als Ganzes oder die Einbringung von Grundstücken in eine Gesellschaft in den Anwendungsbereich der gemeindlichen Vorkaufsrechte nach BauGB wird Anzahl der Prüffälle und ggf. auch der Ausübungsfälle erhöht.
	Es wird davon ausgegangen, dass sich die Zahlen der Veräußerung eines in Wohnungseigentum geteilten Gebäudes als Ganzes auf einem Niveau bewegen werden, das für eine Gesetzesfolgekostenabschätzung nicht erheblich ist, denn mit der Teilung in Wohnungseigentum wird in der Regel bezweckt, die Wohnungen einzeln zu verkaufen. Die Neuregelung in § 24 Absatz 2 BauGB soll hingegen die Teilung und Veräußerung zum Zweck der Umgehung der Ausübung von kommunalen Vorkaufsrechten unterbinden und wird insofern insbesondere auch zu Präventionszwecken eingeführt. Ein Zuwachs an Prüffällen ist allerdings in Bezug auf die Einbeziehung der Einbringung eines Grundstücks in eine Gesellschaft (§ 24 Absatz 2a BauGB) zu erwarten. Die Einbringung von Grundstücken in Gesellschaften werden nicht systematisch dokumentiert. Ungeachtet der daraus resultierenden großen Unsicherheit wird zur Abschätzung der Gesetzesfolgen geschätzt, dass in Zusammenhang mit Transaktionen in Deutschland 200 zusätzliche Prüffälle pro Jahr anfallen werden.
	In allen diesen Fällen muss eine Erstprüfung erfolgen, ob einer der gesetzlichen Tatbestände des § 24 Absatz 1 oder § 25 Absatz 1 BauGB einschlägig ist. Die Erstprüfung erfolgt anhand der Lage des Grundstücks, wie in den bisherigen Vorkaufsfällen auch.
	Es wird weiter davon ausgegangen, dass von 200 zusätzlichen Prüffällen in 5 Prozent der Fälle das Vorkaufsrecht ausgeübt wird. Gerundet führt damit die Erstprüfung in zusätzlichen 190 Fällen pro Jahr zu einer Beendigung des Verwaltungsverfahrens durch Ausstellen eines Negativzeugnisses. Bei einem angenommenen Aufwand von 1,5 Stunden und einem Lohnkostensatz von 40,20 Euro (vgl. Leitfaden, S. 69, durchschnittliche Lohnkosten für Kommunen) wird der zusätzliche Erfüllungsaufwand auf rund 11 000 Euro pro Jahr geschätzt (190 x 1,5 Stunden x 40,20 Euro).
	In den verbleibenden 10 Ausübungsfällen wird der Verwaltungsaufwand überrschlägig mit durchschnittlich 80 Stunden pro Ausübungsfall angesetzt. Bei Zugrundelegung von Lohnkosten in Höhe von 40,20 Euro pro Stunde (vgl. Leitfaden, S. 69, durchschnittliche Lohnkosten für Kommunen) führt dies zu einem Erfüllungsaufwand von rund 32 000 Euro im ersten Jahr (10 x 80 Stunden x 40,20 Euro).
	Insgesamt führt die Neuregelung bei der Verwaltung somit zu einem jährlichen Erfüllungsaufwand von 43 000 Euro (11 000 Euro + 32 000 Euro).
	§ 31 Absatz 3 BauGB
	Im Hinblick auf die in den § 31 Absatz 3 und § 34 Absatz 1 und Absatz 3a BauGB vorgesehenen Flexibilisierungen bei der Vorhabenzulässigkeit entfällt in den hiervon abgedeckten Fällen das Erfordernis der Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans. Hierdurch können bei den Gemeinden in erheblichem Umfang Personalressourcen und Kosten für Planungsbüros und ggf. anwaltlicher Unterstützung eingespart werden. Die Kosteneinsparung ist ebenfalls schwer bezifferbar, da die Frage, ob und welche Bauleitpläne aufgestellt werden, im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie je nach den lokalen Rahmenbedingungen von der Gemeinde entschieden wird. Da konkrete Zahlen hierfür nicht vorliegen, werden die Aufwandsersparnisse wie folgt geschätzt:
	Hinsichtlich der Änderungen des § 31 Absatz 3 BauGB werden die nach geltendem Recht bestehenden Befreiungsmöglichkeiten zugunsten des Wohnungsbaus dahingehend erweitert, dass von dem Einzelfallerfordernis in den 1 061 Kommunen (Stand 31.12.2023) in Deutschland, die nach § 201a BauGB als Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt bestimmt sind, abgewichen werden kann. Hierdurch wird für Fälle, bei denen bspw. die Aufstockung oder eine Hinterlandbebauung für die Wohnraumschaffung angezeigt ist, eine ansonsten erforderliche Änderung des Bebauungsplans hinfällig. Um die dadurch entstehende Entlastung bei den Gemeinden annäherungsweise zu ermitteln, wurde eine Hochrechnung auf Grundlage der folgenden Einzelfallbetrachtung vorgenommen:
	Für die Erteilung der Befreiungen wird für die erstmalige Erteilung von einem Zeitaufwand von 12,5 Stunden ausgegangen, da hier die Voraussetzungen für die Erteilung von Befreiungen für alle vergleichbaren Fälle zu prüfen ist. Nicht eingerechnet in diese Zeitspanne ist der Zeitaufwand, der für eine Baugenehmigung stets erforderlich ist. Der Zeitaufwand für die folgenden Befreiungen wird aufgrund des durch die erstmalige Befreiung festgelegten Maßstabs deutlich geringer ausfallen und auf 1,5 Stunden geschätzt. Weil § 31 Absatz 3 BauGB anders als § 34 Absatz 3a BauGB ausschließlich in angespannten Wohnungsmärkten Anwendung findet, in denen der Druck auf den Wohnungsmarkt hoch ist, wird davon ausgegangen, dass im Durchschnitt in jeder Kommune mit angespanntem Wohnungsmarkt pro Jahr zwei erstmalige und jeweils 15 Folgebefreiungen erteilt werden. Bei der Ermittlung der vorgenannten durchschnittlichen Fallzahlen, die zur weiteren Berechnung dienen, wurde berücksichtigt, dass das Gebrauchmachen von der Befreiungsmöglichkeit abhängig von der Gemeindegröße sehr unterschiedlich ausfallen kann, so werden bspw. größere Kommunen (kleine und große Großstädte mit mindestens 100 000 bzw. 500 000 Einwohnern) in aller Regel die Befreiungsmöglichkeit vermutlich weit häufiger als zweimal jährlich anwenden und als Kommunen mit einer kleineren Fläche, weniger Einwohnern und damit weniger potenziellen Anwendungsfällen.
	Aus den ermittelten Fallzahlen ergibt sich je betroffener Kommune ein Gesamtaufwand von 70 Stunden (2 x 12,5 + 15 x 2 x 1,5). Bei Zugrundelegung des Lohnkostenansatzes von 40,20 Euro (vgl. Leitfaden, S. 69, durchschnittliche Lohnkosten für Kommunen) ergibt sich damit ein Kostenaufwand von rund 3,0 Mio. Euro jährlich. (1 061 x 70 Stunden x 40,20 Euro)
	Dem stehen die eingesparten Kosten für die andernfalls erforderliche Aufstellung eines Bebauungsplans gegenüber, wobei davon ausgegangen wird, dass für jede erstmalige Befreiung mitsamt den Folgebefreiungen ein Bebauungsplanverfahren entbehrlich wird. Daraus errechnet sich eine Fallzahl von 2 122 Bebauungsplänen (2 x 1 061). Ähnlich der Situation bei § 34 Absatz 3a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d BauGB können auch bei § 31 Absatz 3 Satz 2 BauGB nur kleinräumige Plankorrekturen betreffend das Maß der baulichen Nutzung durch die Befreiung ersetzt werden. Der eingesparte Aufwand je Anwendungsfall bezieht sich damit nicht auf einen durchschnittlich großen Bebauungsplan, sondern auf einen vergleichsweise kleinräumigen Bebauungsplan über eine Fläche von circa 1 ha mit einer durchschnittlichen Komplexität. Wie bei § 34 BauGB wird gemäß § 21 HOAI auch hier von einem eingesparten Aufwand von etwa 10 863 Euro je eingespartem Planverfahren ausgegangen. Insgesamt ergibt sich für die Verwaltung eine Ersparnis von jährlich 23 Mio. EUR (2 122 x 10 863 Euro).
	Im Ergebnis ergibt dies eine Kostenersparnis von rund 20 Mio. Euro (23 Mio. Euro – 3,0 Mio. Euro).
	§ 34 Absatz 1 BauGB
	Durch die Möglichkeit, Anforderungen an die Klimaanpassung zu stellen, ergeben sich für die Verwaltung in zweifacher Hinsicht Mehraufwendungen. Zum einen bei der Verwaltungstätigkeit im Rahmen der Genehmigung von Baumaßnahmen und ggf. der Aufstellung von Satzungen, zum anderen als Eigentümer von Gebäuden und Adressat solcher Anforderungen.
	a. Verwaltungstätigkeit
	Der Mehraufwand für die optionale Möglichkeit, nach § 34 Absatz 1 BauGB ergänzende Anforderungen zu Klimaanpassung zu treffen, dürfte sich auf die Prüfung beschränken, ob und welche Art von ergänzenden Anforderungen im konkreten Fall verhältnismäßig sind. Hierzu wird analog den Ausführungen zu den Normadressaten Bürgerinnen und Bürger und Wirtschaft angenommen, dass 50 Prozent der jährlichen Genehmigungsverfahren, die den Wohnungsbau betreffen, den Gebieten nach § 34 BauGB zuordenbar sind (60 000 Fälle) und dass die Gemeinden im Mittel in 15 Prozent der Fälle (9 000) ergänzende Anforderungen prüft. Hinzu kommen die sonstigen Baugenehmigungen für Nichtwohngebäude (30 000), bei denen entsprechend der Wirtschaft ebenfalls davon ausgegangen wird, dass die Hälfte den Gebieten nach § 34 BauGB zuordenbar ist und gleichermaßen die Prüfung in 15 Prozent der Fälle (2 250) anfällt. Folglich wird davon ausgegangen, dass eine Prüfung geschätzt in rund 11 000 Fällen stattfindet. Es wird die Annahme getroffen, dass die Hälfte der Fälle in Gemeinden mit über 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt, in denen wegen der Vielzahl der Fälle eine Satzung aufgestellt wird, statt den Einzelfall zu betrachten. Es wird angenommen, dass jede Satzung im Durchschnitt 50 Fälle erfasst und somit insgesamt rund 110 Satzungen aufgestellt werden. Für die Aufstellung einer Satzung werden geschätzt im Mittel 30 Stunden benötigt. Bei einem Lohnkostensatz in Höhe von 40,20 Euro (vgl. Leitfaden, S. 69, durchschnittliche Lohnkosten für Kommunen) ergibt sich hierfür ein jährlicher Erfüllungsaufwand von 133 000 Euro (110 x 30 Stunden x 40,20 Euro).
	Bei den verbleibenden 5 500 Fällen wird der Stundenaufwand je Prüfung mit durchschnittlich 1,5 Stunden angesetzt. Bei einem Lohnkostensatz in Höhe von 40,20 Euro (vgl. Leitfaden, S. 69, durchschnittliche Lohnkosten für Kommunen) ergibt sich hieraus ein Erfüllungsaufwand von rund 332 000 Euro (5 500 x 1,5 Stunden x 40,20 Euro).
	Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass ohne diese Regelung die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich wäre, um der Klimaanpassung dienende Anforderungen zu stellen. In dieser Hinsicht führt die Regelung zu einer Entlastung der Gemeinden. Bei den Kosten für einen standardmäßigen Bebauungsplan wird, wie oben unter 4.i) bei § 34 Absatz 3a BauGB hergeleitet, von rund 56 600 Euro ausgegangen. Unter der Annahme, dass die Neuregelung in § 34 Absatz 1 BauGB zu einer Verringerung der jährlichen Neuaufstellungen von Bebauungsplänen von schätzungsweise etwa 35 Bebauungspläne (ein Drittel der Fälle, in denen eine Satzung aufgestellt wird) führt, ergibt sich dadurch eine Kosteneinsparung für die Verwaltung in Höhe von rund 2,0 Mio. Euro (35 x 56 600 Euro).
	Die Neuregelung in § 34 Absatz 1 BauGB führt hinsichtlich der Verwaltungstätigkeit zu einer Entlastung von geschätzt 1,5 Mio. Euro für die Verwaltung (2,0 Mio. Euro – 133 000 Euro – 332 000 Euro).
	b. Eigentümer von Gebäuden
	Nach der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten letzten Gebäude- und Wohnungszählung in 2011 (Stand 09.02.2024) sind 7,2 Prozent der Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland in Verwaltungseigentum. Werden diese analog zu den Ausführungen für Bürgerinnen und Bürger auf die jährlichen 60 000 Baugenehmigungen übertragen, die dem Wohnungsbau in 34-er-Gebieten zugeordnet werden und wird weiterhin angenommen, dass auch hier die ergänzenden Anforderungen an die Klimaanpassung geschätzt in 15 Prozent der Fälle gestellt werden, ergibt sich eine Fallzahl von 648 Baugenehmigungen. Es wird analog zu den Annahmen für Bürgerinnen und Bürger von zusätzlichen Mehrkosten für die Vorhabenträger der Verwaltung von durchschnittlich 3 000 Euro je Baugenehmigung ausgegangen. Daraus ergibt sich für die Verwaltung ein Erfüllungsaufwand von rund 1,9 Mio. Euro.
	Zu berücksichtigen ist jedoch, dass durch klimaangepasste Bauweisen, die Schäden an Gebäuden verringert werden, und damit auch Versicherungsleistungen entfallen (s. o., „weitere Kosten“), die mittelbar auch eine Kostensenkung (Entlastung) für die Verwaltung bedeuten dürften.
	Die Neuregelung in § 34 Absatz 1 BauGB führt bei der Verwaltung insgesamt zu einem Mehraufwand von rund 0,4 Mio. Euro (1,9 Mio. Euro – 1,5 Mio. Euro).
	§ 34 Absatz 3a BauGB
	Nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes werden in Deutschland jährlich circa 10 200 Bebauungspläne im Regelverfahren neu aufgestellt, ergänzt oder geändert, davon circa 6 800 für den sogenannten planungsrechtlichen Innenbereich. Mit der Neuregelung sollen zugunsten des Wohnungsbaus die Möglichkeiten vom Einfügungsgebots abzuweichen, erweitert werden. Dies führt zu einer Entlastung der Verwaltung, da ansonsten die Aufstellung von Bebauungsplänen erforderlich wäre. Da jedenfalls im Zusammenhang mit § 34 Absatz 3a BauGB davon ausgegangen wird, dass die Kosten für die ansonsten erforderlichen Planungen in der Regel von denjenigen übernommen werden, deren Vorhaben infolge der Planungen zulässig werden, werden die entstehenden Entlastungen jeweils anteilig Bürgerinnen und Bürgern bzw. der Wirtschaft zugeordnet. Diese Annahme zugrunde gelegt, sind die gesetzlichen Änderungen für die Verwaltung im Ergebnis kostenneutral.
	Von der Gesamtersparnis von 33 Mio. Euro (s. Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger) entfallen circa 7,2 Prozent auf die Verwaltung als Trägerin von Wohnungsbauvorhaben, also rund 2,4 Mio. Euro Kosteneinsparung jährlich.
	§ 135a BauGB
	Die für den Vorhabenträger neu eingeführte Anzeigepflicht gegenüber der Gemeinde führt nicht zu einer Mehrbelastung der Verwaltung, sondern zu einer Minimierung des Verwaltungsaufwands. Die Überprüfung der Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans zu Ausgleichsmaßnahmen kann so erleichtert werden. Die Überprüfung kann regelmäßig nur durch eine örtliche Kontrolle erfolgen. Ausgehend von 82 500 ausgleichpflichtigen Vorhaben im Jahr (s.o.) wird der hierfür notwendige Zeitaufwand wie folgt berechnet:
	Formelle Prüfung, Daten sichten: 25 Min. (einfach bis mittel – Feststellung umzusetzender Ausgleich je Bauvorhaben)
	Örtliche Kontrolle:75 Min. (mittel – Prüfung vor Ort, ob Festsetzung umgesetzt)
	Ergebnis dokumentieren:15 Min. (einfach)
	Zeitaufwand pro Fall115 Minuten
	Gesamtzeitaufwand (82 500 Fälle x 115 Minuten) / 60 Minuten= 158 125 Stunden
	Angenommen werden kommunale Lohnkosten für den mittleren Dienst in Höhe von 33,40 Euro (vgl. Leitfaden, S. 69). Dies ergibt geschätzt einen eingesparten Erfüllungsaufwand von rund 5,3 Mio. Euro pro Jahr (158 125 Stunden x 33,40 Euro).
	§ 178 BauGB
	Bislang lag die Anordnung eines Pflanzgebots im Ermessen der Gemeinde. Durch die Änderung in eine Soll-Vorschrift entsteht hier ein neuer Erfüllungsaufwand, sofern die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zu Anpflanzungen und Maßnahmen nicht durch den Grundstückseigentümer umgesetzt worden sind. Die nur in diesem Fall erforderlich werdende Anordnung eines Pflanz- und Maßnahmengebots gewährleistet die Umsetzung der Ziele des Bebauungsplans inkl. dessen Ausgleichs mit positiven Auswirkungen auf Begrünung, Boden, Wasserhaushalt und Klima; langfristig dient dies der Vermeidung möglicher Kosten z. B. für eine erforderliche Erweiterung der Kanalisation oder Klimaanpassungsmaßnahmen.
	Ausgehend von 82 500 ausgleichpflichtigen Vorhaben im Jahr (s. o.) wird geschätzt, dass in circa 10 Prozent der Fälle die Anordnung eines Pflanzgebots erforderlich wird. Der hierfür notwendige Zeitaufwand wird wie folgt angenommen (vgl. Leitfaden, S. 67):
	Formelle Prüfung, Daten sichten: 5 Min. (einfach – Prüfung, ob Erklärung eingegangen)
	Inhaltliche Prüfung, Daten erfassen:60 Min. (mittel – Prüfung des zu erbringenden Ausgleichs)
	Bescheid erstellen:60 Min. (mittel – Erlass des Pflanzgebots)
	Ergebnisse überprüfen:60 Min. (mittel)
	Zeitaufwand pro Fall185 Minuten
	Gesamtzeitaufwand (16 500 Fälle x 185 Minuten) / 60 Minuten = 50 875 Stunden
	Angenommen werden kommunale Lohnkosten für gehobenen Dienst in Höhe von 44,60 Euro (vgl. Leitfaden, S. 69). Dies ergibt geschätzt einen Erfüllungsaufwand von rund 2,3 Mio. Euro pro Jahr (50 875 Stunden x 44,60 Euro).
	§ 245d Absatz 2 BauGB
	Die Änderung bewirkt, dass Nebenanlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen dienen, rückwirkend auch in Baugebieten allgemein zulässig sind, die vor der Einführung des § 14 Absatz 1a BauNVO (23.06.2021) ausgewiesen worden sind. Die Vorschrift hat Relevanz vor allem für Kleinsiedlungsgebiete sowie für reine und allgemeine Wohngebiete. In diesen „alten“ Baugebieten war die Aufstellung neuer Nebenanlagen vor der Einführung des § 14 Absatz 1a BauGB nur als Ausnahme zulässig. Infolge der Rückwirkung wird der Aufwand für die Erteilung einer Ausnahme erspart. In sehr alten Bebauungsplänen, denen die Baunutzungsverordnung in einer vor dem 27. Januar 1990 geltenden Fassung zugrunde liegt, müsste für die Zulassung eine Befreiung nach § 31 Absatz 2 BauGB erteilt werden.
	Laut Bundesnetzagentur gab es Ende 2022 in Deutschland 88 820 Antennenstandorte. Ende 2021 waren es 85 861 Standorte. Von einer gleichbleibenden linearen Steigerung von rund 3,5 Prozent ausgehend werden für Ende 2023 91 928 Antennenstandorte angenommen. Diese Zahl der Standorte ermöglicht eine zufriedenstellende Mobilfunkversorgung in Deutschland für rund 81,5 Prozent der Gesamtfläche.
	Davon ausgehend bedürfte es insgesamt 112 795 Antennenstandorte, also noch weiterer 20 867, für eine flächendeckende zufriedenstellende Versorgung. In der Annahme, dass jedes Jahr rund 3000 Mobilfunkstandorte hinzutreten, sind die fehlenden Masten in etwa sieben Jahren aufgestellt.
	Die benötigten Standorte werden sich vielfach im Außenbereich befinden und damit außerhalb des von der Gesetzesänderung betroffenen Siedlungsbereichs. Es wird angenommen, dass auf letztere nur ein Drittel der benötigten Standorte (also 6 955) entfällt. Innerhalb des Siedlungsbereichs findet § 245d BauGB nur in durch Bebauungsplan festgesetzten Baugebieten Anwendung, nicht aber in Gebieten, die nach § 34 BauGB zu beurteilen sind. Insoweit wird davon ausgegangen, dass die Hälfte (siehe oben, Nummer 4.i) der Standorte, also rund 3 500 in festgesetzten Baugebieten liegen. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass es sich nur bei 20 Prozent dieser Baugebiete um Kleinsiedlungsgebiete, reine oder allgemeine Wohngebiete handelt. Dadurch reduziert sich die Fallzahl auf 700. Hiervon wiederum sind Standorte in solchen Baugebieten abzuziehen, die nach dem Inkrafttreten des § 14 Absatz 1a BauNVO am 23.06.2021 festgesetzt worden sind; angesichts der kurzen Zeit nach Inkrafttreten dürfte dies abgeschätzt bei nicht mehr als 5 Prozent der Standorte der Fall sein. Von den verbleibenden 665 Standorten dürfte davon auszugehen sein, dass 10 Prozent (also 67) in Gebieten liegen, für die eine vor 1990 geltende Fassung der BauNVO maßgeblich ist. Da die Aufstellung der fehlenden Masten sich über einen Zeitraum von sieben Jahren erstrecken wird, beträgt die jährliche Fallzahl 10 im Falle von Befreiungen bzw. 85 im Falle von Ausnahmen.
	Für die Erteilung einer Ausnahme werden 2 Stunden angesetzt, für die Erteilung einer Befreiung 4 Stunden. Bei einem Stundensatz von 43,80 Euro (vgl. Leitfaden, S. 69, durchschnittliche Lohnkosten für Länder) ergibt sich eine Ersparnis von 87,60 EUR bei Ausnahmen bzw. 175,20 EUR bei Befreiungen. Insgesamt ergibt sich eine Kostenersparnis von jährlich etwa 9 000 EUR (85 x 87,60 Euro + 10 x 175,20 Euro).
	5. Weitere Kosten

	Mittelbare Kosteneinsparungen (Entlastungen) sind insbesondere durch die mit dem Gesetz erwirkte klimaangepasste Bauweise (§ 34 Absatz 1 BauGB) zu erwarten, mit der (Versicherungs-) Schäden durch infolge des Klimawandels vermehrt zu erwartende Naturgefahren, wie Starkregen oder Hochwasser, vermieden oder zumindest verringert werden.
	Nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft sind in den Jahren 2018 bis 2022 im Bereich Wohngebäudeversicherung im Durchschnitt Schäden durch Elementargefahren von 1,03 Mrd. Euro eingetreten, die von der Wirtschaft (Versicherungsunternehmen) getragen werden. In Deutschland sind nur rund die Hälfte der Wohngebäude gegen Elementarschäden versichert. Es wird davon ausgegangen, dass Schäden an unversicherten Gebäude mit der gleichen Häufigkeit eintreten wie an versicherten Gebäuden, sodass hier für Bürgerinnen und Bürger im Durchschnitt jährliche Schäden in Höhe von 1,03 Mrd. Euro anzunehmen sind.
	Da neben den Schäden an Wohngebäuden auch Schäden an Industrie- und Gewerbeobjekten entstehen, deren Betroffenheit hier auf denselben Umfang geschätzt wird, sodass insgesamt also von 2,06 Mrd. Euro Kostenaufwand für die Wirtschaft, verursacht durch Elementarschäden, ausgegangen wird.
	Für Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger gemeinsam ist daher ein jährlicher Kostenaufwand infolge von Elementarschäden in Höhe von 3,09 Mrd. Euro anzunehmen. Es wird die Annahme getroffen, dass durch klimaangepasste Bauweisen ein Teil dieser Schäden künftig verringert werden. Zu welchem Ausmaß, lässt sich nicht konkret bestimmen. Würden durch klimaangepasste Bauweisen künftig auch nur 5 Prozent dieser Schäden verhindert, ergäbe sich daraus bereits eine jährliche Entlastung der Bürgerinnen und Bürger von rund 50 Mio. Euro sowie eine Entlastung der Versicherungswirtschaft von Leistungspflichten in Höhe von rund 10 Mio. Euro jährlich (5 Prozent von 2,06 Mrd. Euro).
	Für Bürgerinnen und Bürger werden sich diese Einsparungen in verringerten Leistungspflichten, etwa in sinkenden, jedenfalls in der Vermeidung von steigenden Versicherungsprämien niederschlagen. Dieser Effekt lässt sich nicht beziffern, es wird aber davon ausgegangen, dass er mindestens in der Höhe des oben geschätzten Erfüllungsaufwands eintritt.
	Soweit für die Ausstellung von Negativzeugnissen, dass ein gemeindliches Vorkaufsrecht bei Verkauf von in Wohnungseigentum geteilten Gebäuden als Ganzes nicht ausgeübt wird, eine Verwaltungsgebühr zu zahlen ist, sind die aus den Änderungen in § 24 Absatz 2 und Absatz 2a in Verbindung mit § 28 Absatz 1 BauGB resultierenden Kosten bei geschätzten Gebührensätzen von durchschnittlich 65 Euro und einer angenommenen Fallzahl von 190 im Jahr als geringfügig zu vernachlässigen.
	Darüber hinaus verursacht das Gesetz weder weitere Kosten (Belastungen) für die Wirtschaft noch Kosten für die sozialen Sicherungssysteme. Kostenüberwälzungen, die zu einer Erhöhung von Einzelpreisen führen und Auswirkungen auf das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherniveau haben, sind nicht zu erwarten.
	6. Weitere Gesetzesfolgen

	Von dem Vorhaben soll die Bevölkerung insgesamt profitieren. Viele Vorschläge dienen der Sicherung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Diese dürften sich insoweit insbesondere zugunsten älterer Menschen bzw. Familien auswirken. Die Vorschläge für Gesetzesänderungen im Außenbereich könnten im gewissen Umfang positive Auswirkungen auf strukturschwache Regionen nach sich ziehen.
	Die vorgesehenen Änderungen haben keine gleichstellungspolitischen Auswirkungen.
	Das Baugesetzbuch und die Baunutzungsverordnung sollen infolge der umfangreichen Änderungen seit der letzten Neubekanntmachung im Jahr 2017 nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahren neu bekanntgemacht werden.
	VII. Befristung; Evaluierung

	Das Gesetz betont und stärkt die Grundsätze der Innenentwicklung, von Klimaschutz- und Klimaanpassung insbesondere in Bezug auf die Ressource Wasser und die urbane Resilienz als Grundsätze und Belange in der Bauleitplanung. Eine Befristung des Gesetzes würde seinem Anliegen grundsätzlich nicht gerecht, da die Maßnahmen nur über einen längeren Zeitraum zu verwirklichen sind.
	Eine zeitlich festgelegte Überprüfung der mit dem Gesetz beabsichtigten Wirkungen ist nicht vorgesehen, da das Gesetz keine neuen verpflichtenden Aufgaben regelt und die in dem Gesetz getroffenen Regelungen kostenneutral sind.
	B. Besonderer Teil
	Zu A
	Zu N


	Es handelt sich um Anpassungen der Inhaltsübersicht infolge der Neuordnung der bisherigen §§ 1 bis 2a BauGB (nunmehr §§ 1 bis 2 BauGB-E), der Änderung der §§ 4b, 6a, 10, 10a, 178 und der Anlage 1 BauGB, der Neufassung der Überschrift des Zweiten Teils des Ersten Kapitels, der Neueinführung der §§ 9a, 58a, des Zehnten Teils des Zweiten Kapitels (§ 191a) und des § 247a des BauGB sowie der Verschiebung des bisherigen § 9a BauGB (nunmehr § 9b BauGB-E).
	Zu N

	Der Koalitionsvertrag sieht in den Zeile 2968 ff. für die Novellierung des Baugesetzbuchs unter anderem Folgendes vor:
	„Wir werden das Baugesetzbuch (BauGB) mit dem Ziel novellieren, seine Instrumente noch effektiver und unkomplizierter anwenden zu können, Klimaschutz und -anpassung, Gemeinwohlorientierung und die Innenentwicklung zu stärken sowie zusätzliche Bauflächen zu mobilisieren und weitere Beschleunigungen der Planungs- und Genehmigungsverfahren vorzunehmen.“
	Das Bündnis bezahlbarer Wohnraum hat überdies als Maßnahme 3.23 beschlossen, die doppelte Innenentwicklung zu stärken.
	Die Vorschriften insbesondere des ersten Teils des Baugesetzbuchs sind seit den 1990er-Jahren in verschiedenen Novellen um zahlreiche einzelne Aspekte ergänzt worden. Beispielsweise haben die Umweltbelange in der heutigen Fassung des Gesetzes eine deutlich herausgehobenere Bedeutung. Der im Jahr 1998 in Kraft getretene § 1a BauGB ist seit seiner Einführung deutlich gewachsen. Gleiches gilt beispielsweise für den Belangekatalog im bisherigen § 1 Absatz 6 BauGB. Vor diesem Hintergrund ist in Vorbereitung der vorliegenden Novellierung des Baugesetzbuchs geprüft worden, inwieweit eine neue Systematisierung der gewachsenen Struktur der Verständlichkeit des BauGB und einer geordneten Regelungsstruktur zuträglich sein könnte. Im Ergebnis wird eine Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB vorgeschlagen.
	Im Rahmen der Neuordnung sollen die Regelungsinhalte einander nach ihrem Regelungsgehalt zugeordnet werden. Vorschriften, die einander inhaltlich ergänzen oder aufeinander Bezug nehmen, sollen im selben Paragraphen zusammengefasst werden (etwa § 2 Absatz 3 und § 1 Absatz 7 BauGB; § 2 Absatz 4, § 2a und § 1a Absatz 4 BauGB). Allgemeines, etwa die Ziele oder Grundsätze der Bauleitplanung, soll Konkreterem, etwa einzelnen Abwägungsbelangen oder Verfahrensregelungen, vorangestellt werden. Ziel ist es, Lesern die Orientierung im Gesetz zu erleichtern.
	Zudem wird vorgeschlagen, im Rahmen der Neuordnung Ergänzungen vorzunehmen. Zum einen soll die Neue Leipzig-Charta (s. hierzu bereits oben Allgemeiner Teil I.) verstärkt Eingang in den Wortlaut des BauGB finden. Angesichts der immer stärker zutage tretenden Auswirkungen des Klimawandels liegt in Umsetzung des Koalitionsvertrags ein weiterer Schwerpunkt dieser Novelle darin, die Widerstandsfähigkeit der Städte gegen Extremwetterereignisse und Umweltveränderungen aufgrund des Klimawandels, wie beispielsweise Starkregen, Hitzebelastung und Dürre, zu erhöhen. Ein Baustein hierfür ist eine stärkere Auseinandersetzung der städtebaulichen Planung mit der Grün- und Freiflächenentwicklung sowie den Anforderungen einer wassersensiblen Stadtentwicklung. Diesbezügliche Änderungen sollen insbesondere im neuen § 1a Absatz 1 und 6 sowie in § 1c Absatz 3 BauGB umgesetzt werden.
	Zudem soll die Regelung der bei der Planung zu berücksichtigenden Belange im bisherigen § 1 Absatz 6 BauGB in einen eigenen Paragraphen, den § 1c BauGB, überführt und neu systematisiert werden.
	Für Einzelheiten zur neuen Systematik wird auf die nachfolgenden Erläuterungen der einzelnen Vorschriften verwiesen.
	Zu §

	§ 1 BauGB trägt – wie bisher – die Überschrift „Aufgabe der Bauleitplanung“. In der Vorschrift werden die Aufgaben der Bauleitplanung und ihre Einordnung in das System der gesamträumlichen Planung im Überblick dargestellt.
	Einzelne Bestandteile sollen aus dem bisherigen § 1 BauGB ausgegliedert und in eigene Paragraphen verschoben werden. Dies gilt beispielsweise für den bisherigen § 1 Absatz 2 BauGB, der die Instrumente der Bauleitplanung benennt. Die Vorschrift ist nunmehr in erweiterter Form in einem neuen § 1a BauGB aufgegangen. Aufgrund dieser Verlagerung des bisherigen Absatzes 2 werden die bisherigen Absätze 3 und 4 zu den Absätzen 2 und 3 neu.
	In dem neuen Absatz 2 soll ergänzt werden, dass die Gemeinden die Bauleitpläne in eigener Verantwortung aufzustellen haben und dass der Beschluss, einen Bauleitplan aufzustellen, ortsüblich bekannt zu machen ist. Damit soll der bisherige § 2 Absatz 1 BauGB in diesen Absatz integriert werden.
	Zudem soll der bisherige § 1 Absatz 5 BauGB als Absatz 1 in den neuen § 1b BauGB verschoben und der Belangekatalog im bisherigen § 1 Absatz 6 BauGB in einen neuen § 1c BauGB überführt und neu strukturiert werden.
	Der bisherige § 2 Absatz 3 sowie der § 1 Absatz 7 BauGB bilden die neuen Absätze 4 und 5 des § 1. Der Kern der Bauleitplanung, die Vorschriften über die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials sowie über die anschließende Abwägung dieser Belange, werden damit an zentraler Stelle im Absatz 1 zusammengefasst. Die Vorschrift wurde im Vergleich zur bisherigen Fassung redaktionell angepasst. So ist nunmehr in Absatz 4 von den „öffentlichen und privaten“ Belangen die Rede, und die Vorschrift nimmt Bezug auf den zukünftig in § 1c BauGB verorteten, als Abwägungsmaterial überschriebenen Belangekatalog. In Absatz 5 wird auf die in Absatz 4 genannten Belange Bezug genommen. Ferner wird bereits darauf hingewiesen, dass in der Abwägung die Grundsätze der Bauleitplanung nach § 1b BauGB zu berücksichtigen sind. Diese redaktionellen Ergänzungen stellen Bezüge zu den weiteren im Rahmen der Abwägung relevanten Vorschriften her und erleichtern insoweit die Orientierung im BauGB. Rechtliche Änderungen sind mit ihnen indes nicht verbunden.
	Zu §

	Es wird vorgeschlagen, mit § 1a BauGB eine neue Vorschrift in das BauGB zu integrieren, die einen Überblick über das planerische Instrumentarium des Gesetzbuchs geben soll. Ferner soll in Absatz 3 geregelt werden, dass die Gemeinden Pläne in einem standardisierten Datenformat erstellen.
	Zu A

	Absatz 1 Satz 1 entspricht dem bisherigen § 1 Absatz 2 BauGB und verweist für den Flächennutzungsplan auf die ergänzende Geltung der §§ 5 bis 7, für den Bebauungsplan auf die §§ 8 bis 10a. In Satz 2 wird schließlich darauf hingewiesen, dass Bauleitpläne bei Vorliegen der dort genannten Voraussetzungen auch im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB sowie Bebauungspläne im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt werden können.
	Zu A

	In Absatz 2 der Vorschrift soll zudem auf die sonstigen planerischen Satzungsinstrumente des Ersten Kapitels des BauGB hingewiesen werden, die das Instrumentarium der Gemeinden insoweit komplettieren. Im Einzelnen handelt es sich um die Innenbereichssatzung nach § 34 Absatz 4 bis 6 BauGB, die Außenbereichssatzung nach § 35 Absatz 6 BauGB (Satz 1) sowie um die Fremdenverkehrssatzung nach § 22 BauGB (Satz 2), die wahlweise auch als Bebauungsplan aufgestellt werden kann. Diese Instrumente sind innerhalb der Systematik des Baugesetzbuchs bislang nur schwer auffindbar und sollen durch § 1a Absatz 2 BauGB nun besser zur Geltung kommen. In Satz 3 soll klargestellt werden, dass die allgemeinen Regeln in den §§ 1 ff. grundsätzlich nur für Bauleitpläne gelten. Für die sonstigen Satzungen regeln die entsprechenden Vorschriften im Einzelnen, welche Regelungen bei der Aufstellung anzuwenden sind.
	Zu A

	Um die Digitalisierung von Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen und ihre Interoperabilität weiter zu stärken, sollen die Gemeinden nach dem vorgeschlagenen Absatz 3 bei der Erstellung von Planunterlagen für Bauleitpläne den gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 2 des IT-Staatsvertrages beschlossenen fachunabhängigen und fachübergreifenden IT-Interoperabilitätsstandard XPlanung nutzen. Mit dem Beschluss 2017/37 vom 5. Oktober 2017 hat der IT-Planungsrat die verbindliche Anwendung des Standards XPlanung beschlossen (BAnz AT 08.02.2018 B5).
	Hierdurch sowie durch die vorgeschlagenen Änderungen in den §§ 6a und 10a BauGB (s.u.
	„In Ergänzung der Regelungen der ersten Digitalisierungsnovelle regeln Bund und Länder nicht nur, dass die förmlichen Beteiligungsverfahren als Regelverfahren digital durchgeführt werden, sondern sorgen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich dafür, dass das gesamte Aufstellungsverfahren bis zur Planerstellung und Festsetzung digitalisiert wird.“
	Zu §

	In § 1b BauGB sind nach seiner Überschrift die Grundsätze der Abwägung geregelt. In Absatz 1 ist der bisherige § 1 Absatz 5 BauGB verortet, in den Absätzen 2 bis 5 sollen die bisher in § 1a Absatz 2, 3 und 5 BauGB geregelten Grundsätze eingegliedert werden, wobei der Grundsatz zu Klimaschutz und Klimaanpassung im bisherigen § 1 Absatz 5 BauGB in zwei Absätze unterteilt werden soll (§ 1b Absatz 4 und 5 BauGB). Der bisherige § 1a Absatz 4 BauGB soll in § 2 Absatz 3 BauGB verschoben werden.
	In Absatz 1 (bisher: § 1 Absatz 5 BauGB) soll zum einen die Formulierung an die Neue Leipzig-Charta angelehnt werden. Hierzu sollen in Satz 1 die in der Neuen Leipzig-Charta entwickelten drei Dimensionen der nachhaltigen Stadtentwicklung – die gerechte, grüne und produktive Stadt – ausdrücklich aufgenommen werden (vgl. Neue Leipzig-Charta, S. 4 ff.).
	Zum anderen soll in Umsetzung von Maßnahme 3.23 des Bündnisses bezahlbarer Wohnraum der Grundsatz der dreifachen Innenentwicklung ausdrücklich im letzten Satz des Absatzes verankert werden. Die vorgeschlagene Ergänzung soll klarstellen, dass die Innenentwicklung neben der baulichen Entwicklung auch die Entwicklung der Grün- und Freiflächen sowie die nachhaltige Mobilität umfasst. Deren Interessen und Flächenbedarfe müssen für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung von Anfang an zusammengedacht und gemeinsam geplant werden. Die Aufnahme der Grün- und Freiflächen und der nachhaltigen Mobilität spiegelt deren Bedeutung für die Stadtentwicklung wider. So tragen wohnortnahe, für alle Bevölkerungsgruppen gut erreichbare Grünflächen zur Lebensqualität in den Städten bei und bieten Raum für Freizeit, Erholung und Begegnung. Zudem wächst die Bedeutung der grün-blauen Infrastruktur für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Gleichfalls eine wichtige Rolle spielen die Mobilitätsbedarfe der Bevölkerung. Der Begriff der nachhaltigen Mobilität bezieht sich dabei auf die umweltverträgliche Gestaltung der gesellschaftlich notwendigen Mobilität und ist bereits in § 2 Absatz 2 Nummer 3 Satz 4 des Raumordnungsgesetzes verankert. Die nachhaltige Mobilität bezieht sich auf alle Mobilitätsformen und umfasst beispielsweise Ladestationen für Elektroautos, schließt aber auch die Verkürzung von Wegen im Sinne einer „Stadt der kurzen Wege“ mit ein.
	In § 1b Absatz 2 bis 5 BauGB (bisher § 1a Absatz 2, 3 und 5 BauGB) soll auf den ausdrücklichen Hinweis, dass die jeweiligen Grundsätze in der Abwägung zu berücksichtigen sind, verzichtet werden, um den Regelungstext zu straffen und die ohnehin langen Absätze zu kürzen. Die Berücksichtigungspflicht der Grundsätze ist bereits in § 1 Absatz 5 BauGB ausdrücklich angeordnet und ergibt sich ebenfalls aus der Überschrift des § 1b BauGB. Absatz 3 Satz 1 soll aufgrund der vorgenommenen Kürzung redaktionell umgestellt, inhaltlich aber nicht verändert werden. Im Übrigen sollen die bisher in § 1a Absatz 2 und 3 BauGB geregelten Grundsätze unverändert in die neue Systematik übernommen werden.
	Die zuvor gemeinsam in § 1a Absatz 5 verankerten Grundsätze, den Erfordernissen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung Rechnung zu tragen, werden einer Empfehlung aus den Expertengesprächen folgend (vgl. Endbericht S. 34) auf zwei Absätze aufgeteilt. Dies hebt den sachlichen Unterschied zwischen den Maßnahmen des Klimaschutzes (Mitigation) und denen der Klimaanpassung (Adaptation) hervor. Absatz 4 enthält den Wortlaut des vormaligen § 1a Absatz 5 BauGB, soweit sich dieser auf den Klimaschutz bezieht.
	In einem eigenen Absatz 5 soll die Klimaanpassung verankert werden. Die Erfordernisse der Klimaanpassung stellen bereits jetzt einen Grundsatz der Bauleitplanung dar. Es wird vorgeschlagen, diesen um die Berücksichtigung von Klimaanpassungskonzepten, Starkregenkarten sowie Hitzebelastungskarten zu ergänzen. Eine Pficht zur Erarbeitung der vorgenannten Instrumente wird hierdurch nicht begründet. Absatz 5 dient der Umsetzung der Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag (Z. 3095 f.), die Kommunen bei der Prävention und Bewältigung von Starkregenereignissen und der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. Welche Auswirkungen des Klimawandels planungsrelevant sind, ist von den lokalen Gegebenheiten abhängig. Klimaanpassungskonzepte können die für das Gemeindegebiet zu erwartenden Auswirkungen und die sich aus diesen ergebenden Erfordernisse der Klimaanpassung näher konkretisieren. Starkregenkarten und Hitzebelastungskarten zeigen die Anpassungserfordernisse im Hinblick auf Starkregenereignisse oder erhöhte Hitzebelastung auf. Hitzebelastungskarten stellen die thermische Belastung eines Gebietes dar. Weiter können auch die Ergebnisse einer Klimarisikoanalyse oder Klimaanalysekarte bestehende Erfordernisse der Klimaanpassung indizieren. Erfordernisse der Klimaanpassung können beispielsweise der Erhalt von Luftaustauschbahnen und Kaltluftentstehungsgebieten sein, die Vermeidung von Versiegelung sowie die Entsiegelung, der Erhaltung und die Schaffung von Grünflächen und Gebäudebegrünung, die Einbeziehung von Wasserkreisläufen in die Stadtgestaltung sowie der technische Hitzeschutz.
	Als neuer Grundsatz der Bauleitplanung soll aufgrund der bestehenden Überschneidungen mit den Erfordernissen der Klimaanpassung in Absatz 5 Satz 2 zudem die wassersensible Stadtentwicklung eingeführt werden. Die Aufnahme geht auf eine Empfehlung aus den Expertengesprächen zurück (vgl. Endbericht, S. 35). Unter wassersensibler Stadtentwicklung ist die Gestaltung oder Umgestaltung bebauter oder geplanter Gebiete zu verstehen, die das funktionale Potenzial von Wasser als Ressource für die Klimaanpassung und die Lebensqualität in den Städten nutzt.
	Zu §

	§ 1c BauGB enthält nunmehr den Katalog der Belange, die für die Abwägung gemäß § 1 Absatz 5 BauGB von Bedeutung sein können. Die Belange sollen in Anlehnung an die Neue Leipzig-Charta (s.o. Allgemeiner Teil der Begründung, S. 50) neu systematisiert werden. Die Neuordnung geht auch auf eine Anregung aus den Expertengesprächen zurück. Im Endbericht auf Seite 35 heißt es hierzu unter anderem:
	„Im ersten Fachgespräch wurde in einigen Diskussionsbeiträgen die Auffassung vertreten, dass die Liste der Belange in §§ 1 und 1a BauGB immer unübersichtlicher werde. Daher bedürfe es einer Umstrukturierung der Normen. Diese sollte in Oberbegriffe und erst in der Folge in Teilaspekte untergliedert werden. Das würde den Vollzug deutlich erleichtern.“
	Entsprechend der drei Dimensionen einer nachhaltigen Stadtentwicklung wird vorgeschlagen, die Belange des bisherigen § 1 Absatz 6 BauGB in vornehmlich soziale, vornehmlich ökologische und vornehmlich wirtschaftliche Belange aufzuteilen. Hinzu treten die sonstigen öffentlichen Belange. Die Belangestruktur wird in Absatz 1 allgemein dargestellt. Für jede Dimension finden sich jeweils in den Absätzen 2 bis 5 eine nicht abschließende Auflistung der hierunter fallenden Belange.
	Diese neue Struktur der Abwägungsbelange und ihre Zuordnung unter eine Dimension soll gedankliche Orientierung bieten. Sie kann etwa dabei helfen, die Ermittlung und Bewertung der Belange und auch den Abwägungsvorgang zu strukturieren. Andererseits soll die Zuordnung es jedoch ausdrücklich nicht ausschließen, dass Belange häufig mehrdimensional wirken und es Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Dimensionen geben kann. So kann die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Ortsteilen gegen die Folgen des Klimawandels einerseits ein Umweltbelang, aber auch ein sozialer Belang für die dortige Wohnbevölkerung sein. Belange der Mobilität der Bevölkerung können Wechselwirkungen zu den umweltbezogenen, aber auch zu den wirtschaftlichen Belangen haben. Die Strukturierung nimmt diese Überlegungen auf, indem sie einerseits die Berücksichtigung von Wechselwirkungen untereinander und zueinander sowie Auswirkungen aufeinander übergreifend in Absatz 1 anordnet. Andererseits ist in den Absätzen 2 bis 5 ausgeführt, dass die gelisteten Belange vornehmlich und damit indikativ, aber nicht ausschließlich oder ausnahmslos, der im einleitenden Satzteil wiedergegebenen Überschrift zugeordnet werden können.
	Die aufgeführten Belange sind weitgehend dem – historisch gewachsenen – Katalog des bisherigen § 1 Absatz 6 BauGB entnommen worden. In Absatz 4 Nummer 1 (ehemals Nummer 8 Buchstabe a) soll der bestehende Belang der mittelständischen um die kleinständische Wirtschaftsstruktur werden, da kleinständische Betriebe einen wesentlichen Anteil der Unternehmen in Städten und Gemeinden ausmachen und für die Strukturerhaltung sowie die wirtschaftliche Belebung wichtig sind. In Absatz 5 Nummer 1 wurden bei den Anforderungen des kostensparenden Bauens (ehemals Teil des Belangs in Nummer 2) insbesondere das serielle und modulare Bauen ergänzt, das ebenfalls das serielle und modulare Sanieren umfasst. Die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung in der ehemaligen Nummer 9 sollen auf mehrere Nummern aufgeteilt und sodann den jeweils zutreffenden Absätze 2 (Nummer 4), 3 (Nummer 12), 4 (Nummer 7) und 5 (Nummer 9) zugeordnet werden. Ähnliches gilt für die in der bisherigen Nummer 8 Buchstabe a geregelten Belange. Sie wurden auf Absatz 2 Nummer 5 und Absatz 4 Nummer 1 aufgeteilt.
	Im Rahmen der Neustrukturierung sollen auch zwei Belange neu eingeführt werden:
	In Absatz 3 Nummer 6 wird neu der Belang der Verbesserung der Widerstandsfähigkeit, also der Resilienz, zu entwickelnder und vorhandener Ortsteile insbesondere gegen die Auswirkungen des Klimawandels aufgeführt. Umfasst ist die Widerstandsfähigkeit gegen Naturkatastrophen unabhängig davon, ob infolge des Klimawandels deren Häufung oder Intensivierung zu erwarten ist. Der Belang greift den Aspekt der Klimaanpassung auf, der bereits in den Grundsätzen des § 1b Absatz 5 BauGB geregelt ist. Ebenfalls bestehen Überschneidungen zu den in Absatz 3 Nummer 3 und 4 (bisher § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe c und d), jedoch stellt der neue Belang die Prüfung von planerischen Mitteln zur Erhöhung der Resilienz stärker in den Vordergrund. Außerdem ist der neu hinzugetretene Belang ausdrücklich auch Gegenstand jeder Umweltprüfung gemäß § 2 Absatz 2 Satz 1 BauGB, der auf § 1c Absatz 3 BauGB verweist. Die ausdrückliche Verankerung im Belangekatalog ist wegen der Umstrukturierung der Anlage 1 erforderlich, weil die bisher in Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe gg geregelten Auswirkungen nur noch einzelfallbezogener Bestandteil der Umweltprüfung sind (s. ergänzend auch die Begründung zu
	In Absatz 5 Nummer 2 wird vor dem Hintergrund zunehmender Flächenkonkurrenzen und der bereits im BauGB verankerten Flächensparsamkeit als Belang vorgeschlagen, dass Flächen, soweit möglich, multifunktional genutzt werden sollen, etwa als mit Solaranlagen überdachte Stellplätze oder öffentliche Plätze, die bei Starkregenereignissen als Retentionsflächen genutzt werden können.
	Der neue Absatz 6 greift die vormals in § 1 Absatz 6 Nummer 11 BauGB genannten, von der Gemeinde beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planungen auf. Diese in der Praxis verbreiteten informellen Konzepte sollen neben den in den Absätzen 3 bis 5 aufgeführten Belangen ebenfalls in der Abwägung zu berücksichtigen sein. Aufgrund ihrer praktischen Bedeutung sollen neben dem städtebaulichen Entwicklungskonzept die integrierten Freiraumentwicklungskonzepte sowie die nachhaltigen Mobilitätskonzepte beispielhaft genannt werden. Integrierte Freiraumentwicklungskonzepte beziehen sich auf die mittel- bis langfristige Planung der räumlichen Entwicklung der grün-blauen Infrastruktur mit dem Ziel der Verteilung und Vernetzung der Grün- und Wasserflächen als multifunktionales und leistungsfähiges Freiraumverbundsystem. Nachhaltige Mobilitätskonzepte beschreiben konkrete Lösungsansätze in Bezug auf die Mobilitätsbedürfnisse der Einwohner und Einwohnerinnen der jeweiligen Gemeinde und umfassen alle Verkehrsträger und Verkehrsmittel.
	Davon zu unterschieden sind bereits nach § 1c Absatz 3 Nummer 9 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigende Pläne, die gerade keine informellen Pläne sind. Klimaanpassungskonzepte werden nach Inkrafttreten des Bundes-Klimaanpassungsgesetzes zukünftig ebenfalls keine informellen Konzepte mehr sein und sollen daher über § 1b Absatz 5 Satz 1 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen sein.
	Nach Satz 2 können die sonstigen städtebaulichen Planungen Teil der Begründung der Bauleitpläne werden.
	Zu §

	In § 2 wurden die Regelungen zu der Begründung der Bauleitpläne sowie zur Umweltprüfung und zum Umweltbericht zusammengefasst.
	Zu A

	Absatz 1 entspricht zunächst weitgehend dem bisherigen § 2a, jedoch wurde in Satz 2 Nummer 2 der Verweis auf die Anlage 1 gestrichen. Auf die Anlage 1 wird nunmehr ausschließlich in Absatz 2 verwiesen. Dies soll Missverständnisse über die Funktion der Anlage 1 vermeiden (vgl. auch die Erläuterungen zu Absatz 2). Die in der Anlage gelisteten Anforderungen sind im Rahmen der Umweltprüfung zu beachten. Die Ergebnisse der Umweltprüfung wiederum sind in dem Umweltbericht darzulegen.
	Weiterhin wurde ein Halbsatz angefügt, wonach der Umfang des Umweltberichts künftig regelmäßig ein Drittel der Begründung des Bauleitplans nicht überschreiten soll. Der Umweltbericht soll es der Gemeinde erleichtern, die Umweltauswirkungen des Plans einzuschätzen und angemessen in der Abwägung zu berücksichtigen. Der ausufernde Umfang der Umweltberichte kann dieser Funktion in der Praxis schaden. Der Umweltbericht wird häufig nicht durch die Gemeinde selbst erstellt, sondern Externe werden damit beauftragt. Werden die Untersuchungsergebnisse zu umfangreich, besteht die Gefahr, dass die Gemeinden die Ergebnisse nur schwer vollumfänglich erfassen und die wesentlichen Ergebnisse schlechter von den unwesentlichen unterscheiden können. Ein insgesamt kürzerer Bericht, der dadurch leichter in Gänze zu erfassen ist, kann letztlich einen größeren Einfluss auf die Planungen haben. Die neu eingeführte Vorschrift soll daher einen Anreiz setzen, die Ergebnisse der Umweltprüfung möglichst stringent zusammenzufassen und praxisnah aufzubereiten, um die Bedeutung der Umweltprüfung für die planerische Abwägung insgesamt zu stärken.
	Die Bestimmung zur Länge des Umweltberichts ändert nichts an den Vorschriften über den Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung und an dem einzuhaltenden Prüfprogramm. Durch die Ausgestaltung als Soll-Vorschrift wird sichergestellt, dass der Umweltbericht auch länger sein kann, sollte dies im Einzelfall erforderlich sein. Er kann indes ggf., etwa bei Überplanung vorbelasteter Flächen, auch kürzer ausfallen. Ein Mindestumfang wird nicht eingeführt.
	Zu A

	Absatz 2 enthält die Vorschrift zur Durchführung der Umweltprüfung, die im bisherigen § 2 Absatz 4 BauGB enthalten war. Die Vorschrift wurde redaktionell umgestellt, da sie nun der Vorschrift zum Umweltbericht in Absatz 1 nachfolgt. Beispielsweise wurde im Rahmen der Verweisung auf § 1b und § 1c klarer unterschieden, dass es sich im ersten Fall um Abwägungsgrundsätze, im zweiten Fall um Abwägungsbelange handelt.
	Zudem soll durch die Neuordnung des Verhältnisses dieses Absatzes zu der Anlage 1 eine über die unionsrechtlichen Vorgaben hinausgehende Durchführung der Umweltprüfung vermieden werden. Dies soll auch dem Auftrag des Bund-Länder-Paktes für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung Rechnung tragen, wonach der formelle und materielle Prüfungsumfang auf das erforderliche Maß reduziert (Z. 51 f.) und insbesondere integrierte Umweltverfahren besser aufeinander abgestimmt werden sollen (Z. 462). Dies setzt zugleich die in der Wachstumsinitiative angekündigte Straffung der Umweltprüfung (I. Ziffer 6 Buchstabe a) um. Hierzu sollen die bisherigen Sätze 3 und 5 in die Anlage 1 verlagert werden. In den Expertengesprächen zur Vorbereitung dieser BauGB-Novelle wurde darauf hingewiesen, dass das Verhältnis des bisherigen § 2 Absatz 4 BauGB zu der Anlage in der Praxis zu Missverständnissen führen würde. So sei in § 2 Absatz 4 Satz 3 BauGB zwar geregelt, dass sich die Umweltprüfung auf das beziehe, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessenerweise verlangt werden könne. Satz 5 regele zudem, dass die Umweltprüfung in einem zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden solle. Hingegen gingen diese Einschränkungen des Umfangs nicht aus der Anlage 1 hervor. Deren Einleitungssatz lese sich so, dass sich die Gemeinde zu jeglichen in der Anlage aufgelisteten Bestandteilen im Umweltbericht zwingend äußern müsse, auch wenn diese für die Abwägung offensichtlich ohne Belang seien. Im Endbericht der Expertengespräche (S. 87 f.) heißt es hierzu im Einzelnen:
	„Zudem wurde auf die generelle Vorgabe aus § 2 Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach beziehe sich die Umweltprüfung auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessener Weise verlangt werden könne. Durch den Begriff der Angemessenheit könnten die Kommunen sich schon lege lata darauf beschränken, in der Umweltprüfung nur das abzuprüfen, was für das Bebauungsplanverfahren konkret erforderlich und an Umweltauswirkungen bereits ersichtlich sei. Aus dem Gesetzeswortlaut [des geltenden § 2 Absatz 4 BauGB (Einschub nicht im Original)] ergebe sich nicht, dass zu jedem Bestandteil der Anlage 1 ein Gutachten geschrieben werden müsse.
	In mehreren Diskussionsbeiträgen wurde geschildert, dass in der kommunalen Praxis gleichwohl große Unsicherheit bestehe, ob wesentliche Informationen bei einem Umweltbericht fehlten. Man sei hier meist auf den Rat der Gutachter*innen angewiesen. Um rechtliche Risiken zu vermeiden, würden im Zweifel mehr Untersuchungen in Auftrag gegeben und Informationen zusammengetragen. Umweltberichte seien daher häufig deutlich umfangreicher, als dies rechtlich erforderlich und von der Sachlage geboten wäre. Zudem mache man in Bebauungsplanverfahren häufig doppelte Arbeit, weil im städtebaulichen Teil die umweltbezogenen Festsetzungen beschrieben würden, die dann im Umweltbericht erneut auftauchten.“
	Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, das Verhältnis zwischen dem neuen § 2 Absatz 2 und der Anlage 1 klarzustellen. Die den Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung betreffenden Sätze 3 und 5 des bisherigen § 2 Absatz 4 BauGB sollen als „Grundsätze für die Erstellung des Umweltberichts“ in Nummer 1 der Anlage 1 verschoben werden.
	Zu A

	Absatz 3 enthält die bisher in § 1a Absatz 4 BauGB geregelte Vorschrift zur Durchführung der FFH-Verträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes. Diese Prüfung wird verfahrenstechnisch im Rahmen der Umweltprüfung nach Absatz 2 durchgeführt. Der Absatz wurde daher demjenigen zur Umweltprüfung zugeordnet. Die Verschiebung ist auch insoweit geboten, als es sich hierbei – anders als die sonstigen im bisherigen § 1a BauGB geregelten Absätze – nicht um einen Grundsatz der Abwägung, sondern um zwingendes Recht handelt.
	Zu N
	Zu B


	Die Änderung setzt den folgenden Regelungsauftrag des Koalitionsvertrags (Z. 311 f.) um:
	„Um Verwaltungsverfahren zu beschleunigen, werden wir eine frühestmögliche und intensive Öffentlichkeitsbeteiligung einführen.“
	Eine gute und qualitätsvolle Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei der Planung insbesondere von Wohnungsbauvorhaben, die der Verdichtung und stärkeren Innenentwicklung dienen, wird als Maßnahme 3.17 auch vom Bündnis bezahlbarer Wohnraum gefordert.
	Zur Umsetzung wird vorgeschlagen, den Wortlaut des § 3 Absatz 1 BauGB neu zu fassen. Der geltende Wortlaut des § 3 Absatz 1 wirkt in Teilen überholt und entspricht nicht mehr dem Verständnis einer zeitgemäßen Öffentlichkeitsbeteiligung auf Augenhöhe. Mit der Neufassung soll zum einem betont werden, dass die Öffentlichkeit in „geeigneter Weise“ und somit idealerweise entsprechend der Bedürfnisse der jeweiligen Planungssituation zu beteiligen ist. So wäre es bei absehbar geringem Interesse an einem Planverfahren unnötig, einen allzu aufwändigen Beteiligungsprozess vorzusehen. Andererseits ist die Gemeinde bei entsprechendem Interesse nach dem Gesetz frei, z. B. mehrere konsekutive Veranstaltungen durchzuführen und die Öffentlichkeit in einzelne Planungsschritte einzubinden. Auch die Nutzung inklusiver und gegebenenfalls auch neuartiger Beteiligungsformate ist möglich. Darüber hinaus soll in der neu gefassten Vorschrft an die Stelle der bisherigen öffentlichen Unterrichtung die Information der Öffentlichkeit treten. Der gesamte Inhalt des Satzes 1 soll schließlich mit dem Begriff „frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung“ legaldefiniert werden. Indem der Begriff der Beteiligung - und nicht mehr der der Unterrichtung (bzw. Information) – zum zentralen Begriff des § 3 Absatz 1 Satz 1 werden soll, wird zugleich klarer betont, dass sich die frühe Einbindung der Öffentlichkeit nicht in einem Informationsaustausch erschöpft, sondern auch zu einer Modifikation der ursprünglichen Ziele und Zwecke der Planung führen kann. Die frühzeitige Beteiligung soll mithin möglichst transparent, inklusiv und ergebnisoffen sein. Durch die Neuformulierung soll auch das Bewusstsein für die integrierende Funktion der Öffentlichkeitsbeteiligung gestärkt werden, damit die Planungsträger Beteiligungsformate wählen, die der jeweiligen Planung angemessen sind und damit die Erkenntnisse der Beteiligung zu einer weiteren Verbesserung des Plans und damit auch zu einer größeren Akzeptanz führen. Dies trägt letztlich zur Verfahrensbeschleunigung bei, da Klageverfahren vermieden werden können.
	Zu B

	Es wird vorgeschlagen zu regeln, dass die zu veröffentlichenden Unterlagen über ein zentrales Internetportal zugänglich zu machen sind. Der Verzicht auf den Zusatz „des Landes“ soll verdeutlichen, dass die Nutzung eines Bundesportals nicht gesetzlich ausgeschlossen werden soll.
	Zu N

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neufassung des § 3 Absatz 1. Aufgrund dieser ist es erforderlich, in § 4 Absatz 1 Satz 1 statt des Verweises auf § 3 Absatz 1 die Gegenstände der Unterrichtung im Einzelnen aufzuzählen.
	Zu N

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neufassung des § 3 Absatz 1. Statt des Begriffs der Unterrichtung soll der in § 3 Absatz 1 legaldefinierte Begriff der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung verwendet werden.
	Zu N
	Zu B


	Die Anpassung der Überschrift ist mit Blick auf die vorgeschlagene Einfügung eines zweiten Absatzes (s. Buchstabe c) zur anzustrebenden Zeitspanne bis zur Beschlussfassung über den Bauleitplan erforderlich. Sowohl die Neuregelung als auch der bisherige § 4b mit seiner Regelung zur Einschaltung eines Dritten dienen der Beschleunigung des Bauleitplanverfahrens.
	Zu B

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o.
	Zu B

	Die Beschleunigung von Planungsverfahren ist ein erklärtes Ziel der Bundesregierung (vgl. Koalitionsvertrag Zeilen 2968 ff.), in ihrer Wachstumsinitiative ist hierzu die Einführung von Fristen für Bebauungsplanverfahren vorgesehen (I. Ziffer 6 Buchstabe a). Aufgrund der Komplexität planerischer Entscheidungen verbietet sich zwar die Vorgabe starrer Fristen für die Gesamtdauer von Planverfahren. Nach Abschluss der Beteiligung nach § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 2 BauGB, für deren Einleitung der Planentwurf und die Begründung – einschließlich des Umweltberichts (soweit nicht die §§ 13 und 13a BauGB Anwendung finden) – ja bereits vorliegen müssen, kann jedoch grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die Prüfung und Umsetzung eines sich aus der Beteiligung ergebenden Anpassungsbedarfs in einem überschaubaren Zeitrahmen erfolgen kann. Vor diesem Hintergrund sieht der vorgeschlagene § 4b Absatz 2 BauGB vor, dass zwischen dem endgültigen Abschluss der Verfahren nach § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 2 BauGB (auch in Verbindung mit einer erneuten Offenlage nach § 4c Absatz 3) und der Veröffentlichung des Bauleitplans nach § 6a Absatz 1 Satz 1 BauGB oder § 10a Absatz 1 Satz 1 BauGB nicht mehr als zwölf Monate liegen sollen. Die Regelung ist als Soll-Vorschrift ausgestaltet; angesichts der Vielgestaltigkeit von Planungsverfahren wären verpflichtende Zeitvorgaben weder sachgerecht noch zielführend. Eine Überschreitung der Frist führt nicht zur Fehlerhaftigkeit des Bauleitplans. Gleichwohl handelt es sich um eine gesetzgeberische Vorgabe, aufgrund derer die Kommunen gehalten sind, ihre Bauleitplanverfahren im Rahmen des Möglichen vor Ablauf von zwölf Monaten abzuschließen. Mit dem Vorschlag soll ebenfalls der Prüfauftrag gemäß der im Bündnis bezahlbarer Wohnraum vereinbarten Maßnahme 4.15 umgesetzt werden.
	Zu N
	Zu B


	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o.
	Zu B

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neufassung der Anlage 1 (s.o.
	Zu N
	Zu B


	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o.
	Zu B

	Absatz 5 soll im Wege der Rechtsbereinigung aufgehoben werden. Die Vorschrift ist redundant. Die Pflicht zur Begründung des Flächennutzungsplans ergibt sich bereits aus dem vorgeschlagenen § 2 Absatz 1 sowie aus dem vorgeschlagenen § 6a Absatz 1 Satz 1 BauGB.
	Zu N

	In § 6 sollen künftig allein die Vorschriften über die Genehmigung des Flächennutzungsplans geregelt werden. Die Bekanntmachung des Plans und die damit einhergehenden Veröffentlichungspflichten sollen abschließend in § 6a geregelt werden. Daher werden die Absätze 5 und 6 aufgehoben, der Regelungsgehalt soll – aufgrund der gleichzeitig beabsichtigten Digitalisierung der Bekanntmachung in geänderter Form – in § 6a verortet werden.
	Zu N

	Durch die Änderung wird folgende Vorgabe des Koalitionsvertrags umgesetzt (Z. 302):
	„Die Digitalisierung von Planungs- und Genehmigungsprozessen werden wir priorisiert umsetzen.“
	Ferner wurde der Bund im Bündnis bezahlbarer Wohnraum in Maßnahme 4.2. zu einer verstärkten Digitalisierung des Bauleitplanverfahrens aufgefordert. Auch dieser Aufforderung trägt die vorgeschlagene Änderung Rechnung.
	Im Bund-Länder-Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung wurden diese Vorgaben dahingehend konkretisiert, dass der gesamte Prozess von Anfang bis Ende über alle Verfahrensschritte digitalisiert werden sollen, wobei andere einfache Zugangs- und Teilhabemöglichkeiten erhalten bleiben sollen (Z. 724 ff., 797 ff.). Ebenso ist die durchgehende Digitalisierung des Bauleitplanverfahrens Teil der Wachstumsiniative der Bundesregierung (I. Ziffer 6 Buchstabe b).
	Nachdem die Digitalisierung der Öffentlichkeitsbeteiligung bereits im Rahmen des Gesetzes zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 3. Juli 2023 (BGBl. I 2023, Nr. 176, 214) umgesetzt wurde, soll sich infolge der vorgeschlagenen Änderungen (vgl. auch die parallelen Änderungen in § 10a für Bebauungspläne) auch die Planbekanntmachung digital vollziehen. Die Vorschrift zur Bekanntmachung und zum Wirksamwerden des genehmigten Flächennutzungsplans sollen in § 6a gebündelt werden.
	Im Einzelnen wird vorgeschlagen, die bisher vorgesehene Ersatzbekanntmachung abzuschaffen, die sich nur auf die Bekanntmachung der Genehmigung des Flächennutzungsplans beschränkt. Darüber hinaus mussten die Pläne auch nach bisherigem Recht ergänzend in das Internet eingestellt werden. Die Ersatzbekanntmachung ist in Zeiten fortschreitender Digitalisierung obsolet geworden. Es stellt keine besondere Schwierigkeit dar, ganze Planwerke digital im Internet zu veröffentlichen. Daher soll die Internetveröffentlichung die bisherige Bekanntgabe ersetzen. Die Veröffentlichung des Plans einschließlich seiner Begründung soll ebenfalls – wie bisher schon für die ergänzende Internetveröffentlichung vorgesehen – über ein zentrales Internetportal zugänglich gemacht werden (Absatz 1 Satz 1). Gleichzeitig soll mittels einer ortsüblichen Bekanntmachung auf die Internetveröffentlichung hingewiesen werden. Die Anforderungen an die Bekanntmachung ergeben sich aus den jeweils einschlägigen kommunalrechtlichen Vorschriften der Länder. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung wird der Flächennutzungsplan wirksam (Absatz 1 Satz 2).
	Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet soll der Flächennutzungsplan und dessen Begründung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten werden oder es sollen andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Diese ergänzenden Regelungen sollen gewährleisten, dass Personen ohne Zugang zum Internet ein Zugang zu den geltenden Plänen offensteht.
	Absatz 3 enthält unverändert den bisherigen § 6a Absatz 1, wonach dem wirksamen Flächennutzungsplan eine zusammenfassende Erklärung beizufügen ist über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden, und über die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.
	Zu N
	Zu B
	Zu D


	Nach dem bisherigen § 9 Absatz 1 Nummer 6 konnte im Bebauungsplan zwar die Höchstzahl von Wohnungen in Wohngebäuden festgesetzt werden, aber nicht ihre Mindestzahl. Gerade im Interesse einer stärkeren Verdichtung und der Reduktion der Flächeninanspruchnahme kann es jedoch auch ein städtebauliches Bedürfnis für die Festsetzung der Mindestzahl von Wohnungen in Wohngebäuden geben. § 9 Absatz 1 Nummer 6 BauGB soll daher entsprechend ergänzt werden.
	Zu D

	Durch die Regelung soll hinsichtlich des mit dem Baulandmobilisierungsgesetz eingeführten § 9 Absatz 2d BauGB (sektoraler Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung) die Vereinbarung des Koalitionsvertrags umgesetzt werden, die Instrumente des Baulandmobilisierungsgesetzes zu entfristen (Z. 2971 ff.). Zudem soll hierdurch folgender Handlungsauftrag aus dem Bund-Länder-Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung (Z. 450 ff.) umgesetzt werden:
	„Angesichts der zunehmenden Verdichtung und Nutzungsdurchmischung in den Innenstädten sollen […] zusätzliche Baurechte im Siedlungsbereich, insbesondere die Festsetzung von gefördertem Wohnraum in Bebauungsplänen, ermöglicht werden, um schnell neuen Wohnraum schaffen zu können.
	Gleichzeitig wird durch den Vorschlag die Forderung aus dem Bündnis bezahlbarer Wohnraum umgesetzt, wonach die Instrumente des Baulandmobilisierungsgesetzes zusätzlich auf mögliche Optimierungen hin überprüft werden sollen. Als Maßnahme 4.13 wurde spezifisch die Ausweitung des Instruments des sektoralen Bebauungsplans nach § 9 Absatz 2d BauGB auf bereits beplante Gebiete angeregt.
	Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, § 9 Absatz 1 Nummer 7 BauGB neu zu fassen und in diese Vorschrift die besonderen Festsetzungsmöglichkeiten des sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraumversorgung zu überführen, die damit Bestandteil des allgemeinen Festsetzungskatalogs werden.
	Die bisher in § 9 Absatz 2d Satz 1 Nummer 2 BauGB und in redaktionell leicht unterschiedlicher Fassung auch bereits im bisherigen § 9 Absatz 1 Nummer 7 BauGB enthaltene Festsetzung von Flächen mit Wohngebäuden, die die baulichen Voraussetzungen für eine Förderung mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung erfüllen, wurde als Buchstabe a übernommen.
	Ergänzend soll die bisher nur im sektoralen Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung vorgesehene Festsetzung, mit der ein Vorhabenträger dazu verpflichtet werden kann, die Förderbedingungen der sozialen Wohnraumförderung, insbesondere die Miet- und Belegungsbindung einzuhalten, als Buchstabe b in den allgemeinen Festsetzungskatalog überführt werden.
	Damit soll die Festsetzung bei einem entsprechenden städtebaulichen Erfordernis in einfachen und qualifizierten Bebauungspläne ermöglicht werden und auch mit allen weiteren im jeweiligen Plangebiet erforderlichen Festsetzungsmöglichkeiten kombiniert werden können. Dies soll dem Bedürfnis der Praxis Rechnung tragen, gerade bei der Planung von zusätzlicher Wohnbebauung auch ergänzende Festsetzungsmöglichkeiten etwa zum Lärmschutz, zur Hitzevorsorge, zur Klimaanpassung oder zur Versorgung der Baugebiete mit ausreichenden Angeboten der Daseinsvorsorge wie Kindergartenplätzen und weiteren sozialen oder infrastrukturellen Einrichtungen zu treffen. Entsprechende Festsetzungsmöglichkeiten standen im sektoralen Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung nur eingeschränkt zur Verfügung.
	Da weitere Besonderheiten oder praktische Erleichterungen für die Planaufstellung mit der Figur des sektoralen Bebauungsplans für Wohnraumversorgung nicht einhergehen (vgl. Endbericht Expertengespräche, S. 63 ff.), wird die Figur des sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraumversorgung durch die vorgeschlagene Überführung der beiden Festsetzungsmöglichkeiten obsolet. Bebauungspläne, die bisher nur als sektorale Bebauungspläne zur Wohnraumversorgung aufgestellt werden konnten, sollen nunmehr als reguläre Bebauungspläne aufgestellt werden können. Dies dient der unkomplizierteren und damit auch schnelleren Schaffung zusätzlichen Baulands für bezahlbaren Wohnraum.
	Die Vorschrift wurde tatbestandlich dahingehend ergänzt, dass über die Errichtung von Wohngebäuden hinaus auch Änderungen und Nutzungsänderungen von Gebäuden erfasst werden, auch soweit diese keine Wohngebäude sind. Wird die Festsetzung nur für einen Teil des Gebäudes getroffen, richtet sich die Zulässigkeit der Nutzung des anderen Teils des Gebäudes nach den sonstigen Festsetzungen des Bebauungsplans oder – im Falle eines einfachen Bebauungsplans – nach den §§ 34 oder 35 BauGB.
	Zu D

	Nach der vorgeschlagenen Änderung zu § 9 Absatz 1 Nummer 8 BauGB sollen neben Flächen für Wohngebäude, die für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf bestimmt sind, auch Flächen für Pflege- und Betreuungseinrichtungen festgesetzt werden können.
	Zu D

	§ 9 Absatz 1 Nummer 14 BauGB soll dahingehend neu gefasst werden, dass nunmehr zwischen Festsetzungen in Bezug auf die Abfallbeseitigung und Ablagerung sowie der Schmutzwasserbeseitigung und der Niederschlagswasserbewirtschaftung unterschieden wird. Hierdurch wird die Versickerung von Niederschlagswasser vor Ort gestärkt und dem neu verankerten Grundsatz der wassersensiblen Stadtentwicklung Rechnung getragen. Hierdurch wird zum einen ein Beitrag zur Vorbeugung von Schäden durch Starkregenereignisse geleistet, zum anderen auch die Grundwasserverfügbarkeit im Hinblick auf zunehmende Dürreperioden gestärkt. Die Notwendigkeit, Niederschlagswasser soweit wie möglich vor Ort zu binden und zu versickern, ist in den Expertengesprächen (vgl. Endbericht, S. 35) deutlich geworden.
	Zur Bewirtschaftung des Niederschlagswassers können insbesondere Anlagen für die dezentrale Versickerung, Zisternen sowie Retentionsdächer festgesetzt werden. Vom Begriff der Anlagen für die dezentrale Versickerung sind unter anderem Rigolen, Versickerungsmulden und Mulden-Rigolen-Systeme umfasst. Hierdurch soll eine in den Expertengesprächen identifizierte Lücke hinsichtlich der Festsetzung von technischen Vorkehrungen zum Regenwassermanagement geschlossen werden (vgl. Endbericht S. 11, 39 und 123 ff.). Gleichzeitig dient der Vorschlag der Umsetzung des Koalitionsvertrags (Z. 3035 f.).
	Zu D
	Zu D


	In § 9 Nummer 16 Buchstabe b soll ergänzend aufgenommen werden, dass zur Regelung des Abflusses von Niederschlagswasser auch dessen Zwischenspeicherung durch multifunktionale Auffangflächen festgesetzt werden kann. Dies können beispielsweise Spielplätze oder Parkplätze sein, die bei Starkregen vorübergehend als Fläche zur Zwischenspeicherung dienen.
	Zu D

	In § 9 Nummer 16 Buchstabe c BauGB wird vorgeschlagen die Festsetzungsmöglichkeit von zu treffenden Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden auf die Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen zu erweitern. Entsprechende Vorkehrungen, wie etwa die Verwendung bestimmter hochwasserresistenter Baustoffe oder eine Aufstelzung kann auch bei Bestandsgebäuden erforderlich sein, um Schäden durch Hochwasser oder Starkregenereignisse zu vorzubeugen. Der Vorschlag geht auf eine Anregung aus den Expertengesprächen zurück (vgl. Endbericht, S. 38 f.) und dient zugleich der Umsetzung der Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag (Z. 3035 f.).
	Die Art der zu treffenden Maßnahmen ist im Bebauungsplan näher zu bestimmen. Eine Differenzierung zwischen Maßnahmen bei Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung ist möglich. Insbesondere die Freihaltung bestimmter Flächen oder eine Aufstelzung von Gebäuden in überflutungsgefährdeten Gebieten dürfte in der Regel bei Errichtung einer baulichen Anlage verhältnismäßig sein, nicht aber im Falle einer Nutzungsänderung.
	Zu D

	Die Anfügung eines Halbsatzes an § 9 Absatz 1 Nummer 20 (und ebenfalls in Nummer 25) erfolgt im Zusammenhang mit der Änderung und Erweiterung des § 178 BauGB zum Pflanz- und Maßnahmengebot sowie der §§ 9 Absatz 1a und 135a BauGB.
	Durch den in den Bebauungsplan aufzunehmenden Hinweis auf die Möglichkeit der Anordnung eines Pflanz- und Maßnahmengebots im Falle der Nichtumsetzung der grünordnerischen Festsetzungen soll der Fokus auf die Pflicht des Grundstückeigentümers zur zeitnahen Realisierung der Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft bzw. der Bepflanzungen gelegt werden. Ergänzend wird auf die Begründung zu § 178 BauGB verwiesen (s.u.
	Zu D

	Im Ergebnis der im Bündnis bezahlbarer Wohnraum als Maßnahme 4.18 erbetener Prüfung rechtlicher Regelung zur rechtssicheren Bewältigung von Lärmkonflikten im Wohnungsbau wird vorgeschlagen, den bisherigen § 9 Absatz 1 Nummer 23 Buchstabe a zu ergänzen. Neben der bisherigen Festsetzungsmöglichkeit, die als Doppelbuchstabe bb erhalten bleibt, soll in Doppelbuchstabe aa die Festsetzung von Immissionswerten oder Emissionsmengen ermöglicht werden. Weitere die Zielrichtung der Maßnahme 4.18 unterstützende Änderungen sollen in der TA Lärm getroffen werden.
	Zu D

	Mit der Neufassung des § 9 Absatz 1 Nummer 23 Buchstabe a BauGB kommt der Gesetzgeber zum einen einem Wunsch der Länder nach, eine neue Rechtsgrundlage für die Emissionskontingentierung zu schaffen. Emissionskontingente können nach bisheriger Rechtslage nur nach Maßgabe des § 1 Absatz 4 BauNVO festgesetzt werden. Diese Vorschrift ermöglicht Festsetzungen, „die das Baugebiet nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften gliedern.“ Als Eigenschaft der Betriebe und Anlagen wird auch deren Emissionsverhalten angesehen. Eine Gliederung ist gemäß § 1 Absatz 4 Satz 2 BauNVO auch gebietsübergreifend möglich.
	Allerdings ist es nach dieser Vorschrift nicht möglich, emissionsbeschränkende Vorschriften für das ganze Gewerbegebiet festzusetzen. Denn der Begriff der Gliederung setzt begrifflich voraus, dass zumindest ein Teil des Gebiets für alle gewerblichen Vorhaben zur Verfügung stehen muss. Daran kann in der Praxis die Ausweisung eines Gewerbegebietes vollständig scheitern, auch wenn ebenfalls ein Bedarf für weniger stark emittierende Gewerbebetriebe gegeben wäre. Dem praktischen Bedürfnis, Emissionskontingente auch jenseits der Gliederung vorzusehen, soll mit der Änderung nachgekommen werden.
	Die Möglichkeit, bestimmte Immissionswerte festzusetzen, soll umgekehrt dazu beitragen, die städtebauliche Feinsteuerung in Bezug auf Anlagen, die schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ausgesetzt sind, zu erleichtern. Hierdurch wird sowohl die Vorgabe des Koalitionsvertrags (Z. 3084 f.) flankiert, das Lärmschutzrecht zu modernisieren und an die geänderten Lebensverhältnisse in den Innenstädten anzupassen. Gleichzeitig werden die bestehenden Möglichkeiten der planerischen Lärmkonfliktbewältigung im Sinne der Vereinbarung des Bund-Länder-Paktes für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung (Z. 507 ff.) bestätigt und ihre Anwendung vereinfacht.
	Ohnehin muss der Bebauungsplan die Immissionsbelastung von auszuweisenden Flächen ermitteln. Es können nur solche Nutzungen festgesetzt werden, die keinen unzumutbaren Immissionen ausgesetzt sind. Mit der Festsetzungsmöglichkeit von Immissionswerten kann die Gemeinde die in diesen Überlegungen festgestellten bzw. nach den städtebaulichen Vorstellungen tolerierbaren Höchstgrenzen für Immissionen an einem Standort rechtlich absichern. Damit wird für diese Standorte das nach der bauleitplanerischen Abwägung ermittelte höchstzulässige Immissionsniveau rechtsverbindlich festgesetzt. Soweit die Gemeinde bei der Bauleitplanung an immissionsschutzrechtliche Vorgaben gebunden ist, bleibt diese Bindung unberührt. Im Falle des Lärmschutzes stellt die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) für die Bauleitplanung eine Orientierungshilfe für eine sachgerechte Konfliktlösung dar. Wenn bspw. im Falle des Hineinplanens in eine Gemengelage nach Nummer 6.7 der TA Lärm eine Zwischenwertbildung erfolgen soll, können die in der Bauleitplanung zugrunde gelegten Zwischenwerte als Lärm-Immissionswerte verbindlich festgesetzt werden. Entsprechendes gilt, wenn aufgrund der planerischen Vorgaben eine Sonderfallprüfung gemäß Nummer 3.2.2 der TA Lärm durchzuführen ist.
	Die Festsetzung von Emissionsmengen oder Immissionswerten ist jeweils zu begründen; dazu gehört auch, die insoweit abwägungserheblichen Umstände und Überlegungen in der Planbegründung aufzuführen. Angesichts des Rechtfertigungsaufwands dürfte von beiden Möglichkeiten nur in spezifischen Fallkonstellationen Gebrauch gemacht werden. Im Übrigen bleibt es weiterhin möglich, die Lösung von Lärmkonflikten zumindest teilweise dem nachgelagerten Zulassungsverfahren zu überlassen. Sowohl bei der Zulassung von emittierenden Betrieben als auch bei der Zulassung von heranrückender Wohnbebauung bleiben grundsätzlich die Vorgaben der TA Lärm maßgeblich, soweit nicht der Bebauungsplan im Einzelfall etwas anderes bestimmt.
	Zu D

	Die bislang nur in Bezug auf die Errichtung einer baulichen Anlage bezogene Festsetzungsmöglichkeit soll auf die Änderung und Nutzungsänderung erweitert werden.
	Zu D

	Die Ergänzung des § 9 Absatz 1 Nummer 25 BauGB im Satzteil vor Buchstabe a um die Wörter „insbesondere Dächer und Fassaden“ soll klarstellen, dass auch Dach- und Fassadenbegrünungen festgesetzt werden können.
	Zur vorgeschlagenen Anfügung eines Halbsatzes wird auf die Erläuterung zu der entsprechenden Anfügung von § 9 Absatz 1 Nummer 20 (s.o.
	Zu D

	Die Partner im Bündnis bezahlbarer Wohnraum haben die Bundesregierung gebeten, zur Verbesserung der Besonnung und Belichtung von Wohngebäuden die Schaffung spezieller Festsetzungsmöglichkeiten zu prüfen (Maßnahme 4.17).
	Als Ergebnis dieser Prüfung wird vorgeschlagen, § 9 Absatz 1 um eine neue diesbezügliche Festsetzungsmöglichkeit zu ergänzen. Festgesetzt werden können bestimmte bauliche oder technische Maßnahmen zur Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Besonnung. Die Art dieser Maßnahmen ist im Bebauungsplan näher zu bestimmen. In Betracht kommt bei Vorliegen eines entsprechenden städtebaulichen Bedürfnisses etwa die Festsetzung der Größe und Anordnung von Fenstern, der Fassadenfarbe oder einer bestimmten Grundrissgestaltung.
	Zu B
	Zu D


	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o.
	Zu D

	Die Anfügung des Satzes 3 erfolgt im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Änderung und Erweiterung des § 178 BauGB zum Pflanz- und Maßnahmengebot und der vorgeschlagenen Änderung des § 135a Absatz 1 BauGB. Die Gemeinde soll im Bebauungsplan auf die Pflichten des Vorhabenträgers nach § 135a Absatz 1 BauGB hinweisen. Für weitere Erläuterungen wird auf die Begründungen zu § 135a und § 178 verwiesen (s.u.
	Zu B

	Um die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit des BauGB zu erhöhen, wurden die bislang in den Absätzen 2a bis 2c vorgesehenen besonderen Festsetzungsmöglichkeiten für im Zusammenhang bebaute Ortsteile (§ 34 BauGB) inhaltlich unverändert in einen neuen § 9a Absatz 2 verschoben (s.u.
	Die in der Praxis bedeutsame zusätzliche Festsetzungsmöglichkeit des mit dem Baulandmobilisierungsgesetz eingeführten sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraumversorgung, die die Verpflichtung zur Einhaltung Förderbedingungen der sozialen Wohnraumförderung betrifft (§ 9 Absatz 2d Satz 1 Nummer 3), soll in den Katalog des § 9 Absatz 1 (s.o.
	Absatz 8 soll im Wege der Rechtsbereinigung aufgehoben werden. Die Vorschrift ist redundant. Die Pflicht zur Begründung des Bebauungsplans ergibt sich bereits aus dem vorgeschlagenen § 2 Absatz 1 sowie aus dem vorgeschlagenen § 10a Absatz 1 Satz 1 BauGB.
	Zu N
	Zu §


	Es wird vorgeschlagen, in § 9a besondere Festsetzungsmöglichkeiten für die Überplanung im Zusammenhang bebauter Ortsteile nach § 34 zu bündeln. Dadurch soll der sehr lange § 9 BauGB textlich entlastet werden. Dies soll der Übersichtlichkeit und besseren Lesbarkeit des BauGB dienen.
	In Absatz 2 finden sich gebündelt die bisher in § 9 Absatz 2a bis 2c BauGB enthaltenen Festsetzungsmöglichkeiten.
	In Absatz 1 werden darüber hinaus erstmals Festsetzungen zur Feinsteuerung ohne besondere Zweckbestimmung für innerhalb von im Zusammenhang bebaute Ortsteile ermöglicht, in denen sich die Zulässigkeit von Vorhaben nach ihrer Art allein nach § 34 Absatz 1, nicht aber nach § 34 Absatz 2 beurteilt.
	Zu A

	Die Forderung nach einem Feinsteuerungs-Bebauungsplan für Gebiete nach § 34 Absatz 1 BauGB entstammt einer Anregung aus den Expertengesprächen. Ausgangspunkt ist der Befund, dass der planerische Zugriff zur Steuerung der Art der baulichen Nutzung insbesondere im Falle gewachsener Gemengelagen mit einer starken Nutzungsmischung schwierig ist, da diese Gebiete keinem Baugebiet der Baunutzungsverordnung entsprechen. Es wurde angeregt, die modifizierenden Festsetzungen zur Feinsteuerung nach § 1 Absatz 4 bis 9 BauGB auch für Gemengelagen vorzusehen, ohne dass ein Baugebiet festgesetzt werden muss.
	Im Einzelnen wird zu Bebauungsplänen, mit denen einzelne Aspekte der Zulässigkeit in ansonsten nach § 34 BauGB zu beurteilenden Gebieten geregelt werden können, im Endbericht der Expertengespräche zur Vorbereitung der vorliegenden Novellierung auf Seite 57 f. wie folgt ausgeführt:
	„Bei diesen Plänen werde auf das Erfordernis der Festsetzung eines Baugebietes nach § 1 Abs. 2 und 3 BauNVO verzichtet. Auf diese Weise könne gezielt im Siedlungsbestand geplant werden, ohne dass gleich die ganze Palette an Fragestellungen aufgeworfen werden müsse, welche mit der Festsetzung eines Baugebietes verbunden sei. Dies sei wichtig, weil diese Gebiete sich im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens nur schwer einem Gebietstyp der BauNVO zuordnen ließen. Um punktuell den Zulassungsrahmen zu erweitern oder einzuengen würde es häufig reichen, solche singulären Festsetzungen zu treffen. Um eine Feinsteuerung nach § 1 Abs. 4-9 BauNVO vornehmen zu können, brauche es de lege lata einer Festsetzung eines Baugebiets. Eine Idee könne sein, in diesen Situationen die Anwendung von § 1 Abs. 4-9 BauNVO auch ohne Festsetzung eines Baugebietes zu ermöglichen. Dies könne als zusätzliche Option eines sektoralen Bebauungsplans oder ein eigener sog. „Feinsteuerungs-Bebauungsplan“ eingeführt werden. […]
	Einschränkend wurde insoweit angemerkt, dass die Kommune nicht lediglich eine Negativplanung vornehmen dürfte, indem sie bestimmte bereits vorhandene Nutzungen ausschließe. Wichtig sei ein positives Planungsziel zu kommunizieren und auch eine entsprechende Begründung vorzulegen, warum man bestimmte Nutzungen künftig in dem Gebiet bevorzuge. Man könne durchaus als Planungsziel definieren, in einem sehr divers genutzten Gebiet künftig vor allem Wohnraum schaffen zu wollen. Daher seien bestimmte störende gewerbliche Nutzungen, dann nicht mehr gewünscht.“
	Die Anregungen aus den Expertengesprächen wurden in dem vorgeschlagenen Absatz 1 umgesetzt. Absatz 1 sieht vor, dass die Gemeinde einzelne Arten der bisher zulässigen baulichen Nutzungen im Bebauungsplan für zulässig oder nicht zulässig oder nur ausnahmsweise zulässig erklären kann. Abgesehen von diesen modifizierenden Festsetzungen einzelner Arten baulicher Nutzung bleibt es beim Zulässigkeitsmaßstab des § 34 Absatz 1 BauGB.
	Durch die modifizierenden Festsetzungen können nur bislang zulässige Nutzungen in die Kategorien „zulässig“, „ausnahmsweise zulässig“ und „nicht zulässig“ eingeteilt werden. Es können jedoch keine Nutzungen, die sich nach § 34 Absatz 1 BauGB nicht einfügen würden, für zulässig erklärt werden, weil dies die vorhandene ungeordnete Nutzungsmischung weiter verschärfen würde. Im Ergebnis können sich so Gemengelagen organisch, aber mit einer planerischen Tendenz weiterentwickeln.
	Zu A

	In Absatz 2 und 3 wurden – inhaltlich unverändert - die bisherigen in § 9 Absatz 2a bis 2c BauGB verorteten Regelungen zusammengefasst. Sie bleiben neben Absatz 1 insbesondere dann weiterhin relevant, wenn mit den Festsetzungen auch im Zusammenhang bebaute Ortsteile im Sinne des § 34 Absatz 2 BauGB überplant werden sollen. Da die Regelungstexte teilweise redundant waren, ist der Regelungstext durch die Zusammenführung in den Absatz 2 insgesamt kürzer geworden. Die ergänzende Unterteilung der Nummer 2 (ehemals Absatz 2b) in die Buchstaben a und b dient zusätzlich der Übersichtlichkeit.
	Auf die Übernahme der bisher in Absatz 2a Satz 2 enthaltenen Regelung, dass ein städtebauliches Entwicklungskonzept mit Aussagen über die zu erhaltenden oder zu entwickelnden zentralen Versorgungebereiche enthält, zu berücksichtigen ist, wurde verzichtet. Dies ergibt sich bereits aus den allgemeinen Vorschriften, insbesondere aus dem vorgeschlagenen § 1c Absatz 6 BauGB. Auf die diesbezüglichen Erläuterungen wird ergänzend verwiesen (s.o. Artikel 1 Nummer 2).
	Ebenfalls wurde die bisher in Absatz 2a Satz 3 enthaltene Klarstellung nicht übernommen, um den Regelungstext zusätzlich zu entlasten. Die dortige Einschränkung konkretisiert letztlich nur die allgemeinen Anforderungen an die städtebauliche Erforderlichkeit und Abwägungsgerechtigkeit der zu treffenden Festsetzungen und ist daher nicht erforderlich (vgl. Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 150. EL Mai 2023, § 9 Rn. 242e).
	Satz 2 ordnet an, dass Festsetzungen nach Nummer 3 ebenso für Gebiete nach § 30 getroffen werden können. Dies entspricht der bisherigen Rechtslage (§ 9 Absatz 2c BauGB).
	Zu A

	Die Regelung in Absatz 3 besagt, dass Festsetzungen nach den Absätzen 1 und 2 für Teile des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans und für Geschosse, Ebenen und sonstige Teile baulicher Anlagen unterschiedlich getroffen werden können. Die Bestimmung war ursprünglich nur in den § 9 Absatz 2a und 2c BauGB enthalten. Sie wurde zur Vereinheitlichung nunmehr auch auf sämtliche Festsetzungsmöglichkeiten in dem vorgeschlagenen § 9a Absatz 1 und 2 BauGB bezogen.
	Zu N

	Aufgrund der vorgeschlagenen Einführung des § 9a BauGB und dessen Regelungszusammenhang zu § 9 BauGB soll der bisherige § 9a BauGB zum neuen § 9b BauGB werden. In der Überschrift soll nun im Plural von Verordnungsermächtigungen die Rede sein, nachdem bereits mit dem Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land in Absatz 2 eine weitere Verordnungsermächtigung ergänzt wurde.
	Zu N

	Die Überschrift des § 10 BauGB wurde neu gefasst. Der Regelungsgehalt des Paragraphen beschränkt sich nunmehr auf den Beschluss und die gegebenenfalls erforderliche Genehmigung des Bebauungsplans. Die Regelung zur Ersatzbekanntmachung und zum Inkrafttreten im bisherigen Absatz 3 wurde gestrichen. Die für das Inkrafttreten des Bebauungsplans maßgeblichen Vorschriften wurden auf eine digitale Bekanntmachung im Internet umgestellt und zu diesem Zweck in § 10a BauGB gebündelt (vgl. zum Flächennutzungsplan o.
	Zu B
	Zu N


	§ 10a BauGB wurde neu gefasst. In ihm finden sich alle Vorschriften zum Inkrafttreten des Bebauungsplans. Statt der Ersatzbekanntmachung des Planbeschlusses und der Bereithaltung des eigentlichen Plans zur Einsicht in den Räumen der Gemeinde soll eine digitale Planbekanntmachung vorgeschrieben werden. Die Regelung ist analog zu § 6a für den Flächennutzungsplan ausgestaltet. Für Einzelheiten wird auf die dortigen Erläuterungen verwiesen (s.o.
	Zu N
	Zu B


	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o.
	Zu B

	Es wird vorgeschlagen, in § 11 Absatz 1 Satz 2 BauGB eine neue Nummer 4 aufzunehmen und den Beispielkatalog der möglichen Gegenstände eines städtebaulichen Vertrags in Bezug auf die Klimaanpassung zu erweitern. Entsprechend der mit den städtebaulichen Planungen und Maßnahmen verfolgten Ziele und Zwecke in Bezug auf die Klimaanpassung können in einem städtebaulichen Vertrag insbesondere Anforderungen an das Vorhaben, die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch den Vertragspartner sowie die Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen der Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen der Klimaanpassung geregelt werden.
	Zu N

	Durch die vorgeschlagenen Änderungen des § 12 BauGB soll die Vereinbarung des Koalitionsvertrags, die Instrumente des Baugesetzbuchs noch effektiver und unkomplizierter anwenden zu können, für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan umgesetzt werden.
	Die weitere Flexibilisierung der rechtlichen Vorgaben für die Erstellung von Vorhaben- und Erschließungsplänen wurde auch als Maßnahme 4.4 von den Partnern im Bündnis bezahlbarer Wohnraum vereinbart und ist auch in der Wachstumsinitiative der Bundesregierung enthalten (I. Ziffer 6 Buchstabe c).
	Auch nach dem Bund-Länder Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung (Z. 465 ff.) soll der vorhabenbezogene Bebauungsplan vereinfacht werden, um Kommunen und Investoren mehr Spielräume für gemeinsame Planungen unter Verzicht auf die inhaltlichen Vorgaben des Festsetzungskatalogs und der Baunutzungsverordnung zu eröffnen.
	Dazu sollen in § 12 Absatz 3a BauGB in der Praxis auftretende Vollzugsfragen zum Verhältnis des Vorhaben- und Erschließungsplans zum Durchführungsvertrag und zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan durch eine eindeutige gesetzliche Entscheidung geklärt werden. Die diesbezüglichen Erkenntnisse aus den Expertengesprächen (vgl. Endbericht S. 94 ff.) wurden berücksichtigt.
	Zu B
	Zu D


	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o.
	Zu D

	Um die Lesbarkeit der Vorschrift zu verbessern wird vorgeschlagen, Absatz 1 Satz 4 ersatzlos zu streichen. Der Satz enthält eine Klarstellung ohne eigene Rechtswirkungen und ist daher nicht zwingend erforderlich.
	Zu B

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o.
	Zu B

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Einführung eines neuen § 9a BauGB (s.o.
	Zu B
	Zu D


	In Absatz 3a ist in der Rechtsprechung und Literatur ungeklärt, ob auch Festsetzungen im Bebauungsplan über das Maß der baulichen Nutzung als rahmensetzende Festsetzungen im Sinne des Satzes 1 fungieren können. Dies soll durch die Ersetzung des Rechtsbegriffs der „festgesetzten Nutzungen“ durch die konkreteren Begriffe „Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung“ gesetzlich klargestellt werden.
	Das Vorhaben, für das mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Planungsrecht geschaffen werden soll, wird demzufolge sowohl nach Art und Maß im Bebauungsplan nicht abschließend vorgegeben, sondern der Bebauungsplan steckt lediglich einen Rahmen ab. Dies ermöglicht eine Flexibilisierung des Instruments des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, da sowohl die Art als auch das Maß der Nutzung durch Änderung des Durchführungsvertrags im Nachgang geändert werden kann, ohne dass eine Änderung des Bebauungsplans erforderlich ist, solange das Vorhaben den durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan definierten Rahmen einhält. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan selbst muss nicht geändert werden.
	Zu D

	Zur Sicherstellung der erforderlichen Publizität, wenn durch eine Änderung des Durchführungsvertrages der Vorhaben- und Entwicklungsplan unrichtig wird, soll ergänzend geregelt werden, dass die Änderung des Durchführungsvertrags in einem Vermerk darzustellen ist, der dem Vorhaben- und Erschließungsplan beizufügen ist und ergänzend zum Bebauungsplan veröffentlicht bzw. zugänglich gemacht werden soll. Ob sich der Vorhaben- und Erschließungsplan ändert, hängt von der jeweils unterschiedlichen Praxis in den Ländern ab. Die Erstellung eines Vermerks ist nur erforderlich, wenn infolge der Änderung des Durchführungsvertrags auch der Vorhaben- und Entwicklungsplan unrichtig würde; dieser ist als Bestandteil des Bebauungsplans der Öffentlichkeit zugänglich. Eine Veröffentlichung des Durchführungsvertrags ist dagegen nicht erforderlich.
	Zu B

	Nach Absatz 4 ist es möglich, einzelne Flächen außerhalb des Bereichs des Vorhaben- und Erschließungsplans in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einzubeziehen. Es wird vorgeschlagen, die Beschränkung auf „einzelne“ Flächen, die in der Praxis aufgrund ihrer Interpretationsoffenheit ohnehin zu Schwierigkeiten geführt hat, zu streichen.
	Die Einschränkung ist sachlich nicht zwingend erforderlich. Es ist geklärt, dass die für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan geltenden Sonderregelungen gemäß § 12 Absatz 3 Satz 2 BauGB nur im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans anzuwenden sind. Dies bedeutet, dass für nach Absatz 4 einbezogene Flächen die allgemeinen Regeln für die Aufstellung von Bebauungsplänen anzuwenden sind. Entsprechend stellt Absatz 6 Satz 2 die Gemeinde bei Aufhebung des Bebauungsplans auch nur von Ansprüchen des Vorhabenträgers frei, nicht von den Ansprüchen sonstiger Planbetroffener.
	Wenn aber für die einbezogenen Flächen die allgemeinen Regeln gelten, besteht kein Grund, die Einbeziehung in ihrem Umfang zu limitieren. Der Gemeinde steht es weiterhin frei, von einer Einbeziehung abzusehen und Planungen für die Umgebung des Bereichs eines Vorhaben- und Erschließungsplan in gesonderten Verfahren zu verfolgen.
	Zu N
	Zu B
	Zu D
	Zu D


	Der Änderungsvorschlag greift eine Anregung aus dem Bündnis bezahlbarer Wohnraum auf (Maßnahme 4.5), die rechtlichen Vorgaben für die Anpassungen von nicht mehr zeitgemäßen Bebauungsplänen fortzuentwickeln. Es wird im Bündnis angemerkt, dass das diesbezüglich bestehende Instrumentarium zwar grundsätzlich ausreiche, aber häufig nicht angewandt werde. Die Bundesregierung hat die vereinfachte Umstellung von bestehenden Bauleitplänen auf die aktuelle Baunutzungsverordnung als Maßnahme in ihre Wachstumsinitiative (I. Ziffer 6 Buchstabe d) aufgenommen.
	Durch die vorgeschlagene Änderung soll Gemeinden verdeutlicht werden, dass die Aktualisierung von Bauleitplänen auf die jeweils neueste Fassung der Baunutzungsverordnung regelmäßig im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB erfolgen kann und nicht mit großem Aufwand verbunden sein muss. Entwickelt der Verordnungsgeber die Vorschriften der Baunutzungsverordnung etwa über Art und Maß der baulichen Nutzung weiter, können Gemeinden diese vom Verordnungsgeber für sachgerecht befundenen Änderungen über ein vereinfachtes Verfahren auf Bestandspläne übertragen. Dies gilt insbesondere, wenn die Gemeinde bestehende Pläne regelmäßig auf Aktualisierungsbedarf prüft, und die Aktualisierung zeitnah vornimmt. Bei wesentlichen Änderungen stellt die Baunutzungsverordnung etwa in den § 1 Absatz 4 bis 9 BauNVO oder gegebenenfalls auch das Überleitungsrecht im Baugesetzbuch der Bauleitplanung häufig ergänzende Steuerungsoptionen zur Verfügung, die im Bedarfsfall auch im vereinfachten Verfahren genutzt werden können.
	Zu D

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Einführung eines neuen § 9a BauGB (s.o.
	Zu D

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o.
	Zu B

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neufassung des § 3 Absatz 1 BauGB (s.o.
	Zu B

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o.
	Zu N
	Zu B


	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o.
	Zu B
	Zu D


	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o.
	Zu D

	Bereits nach derzeitiger Rechtslage muss den Erfordernissen der Klimaanpassung bei der Aufstellung von Bauleitplänen Rechnung getragen werden. Die Berücksichtigung der lokalen Auswirkungen des Klimawandels in der Bauleitplanung wird dabei angesichts der bereits jetzt zunehmend sichtbaren Folgen wie erhöhter Hitzebelastung oder der Zunahme von Starkregenereignissen immer wichtiger. Insbesondere baulichen Anlagen, haben häufig eine lange Lebensdauer und bauliche Entwicklungen sind oftmals unumkehrbar. Die Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels auf die nach dem Bebauungsplan zulässigen Nutzungen ist zentral für eine zukunftssichere Bauleitplanung.
	Daher wird vorgeschlagen, in § 13a Absatz 2 eine neue Nummer 5 anzufügen und die Bedeutung der Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels durch ein auf diese bezogenes ausdrückliches Darlegungserfordernis in der Begründung hervorzuheben. Die Darlegung kann als eigenständiger Abschnitt in der Begründung erfolgen. Im Regelverfahren ist die Prüfung der Auswirkungen des Klimawandels nach § 2 Absatz 2 in Verbindung mit § 1c Absatz 3 Nummer 6 BauGB bereits Teil des Umweltberichts.
	Zu B
	Zu D
	Zu D


	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).
	Zu D

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neufassung des § 3 Absatz 1 BauGB (s.o.
	Zu D

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).
	Zu N

	Die Überschrift des Zweiten Teils des Ersten Kapitels greift zu kurz. Die in den §§ 14 bis 18 BauGB geregelte Veränderungssperre und einige der in den §§ 24 ff. BauGB verankerten Vorkaufsrechte sichern zwar weiterhin die Bauleitplanung. Die Weiterentwicklung des Rechts der Vorkaufsrechte aus den vergangenen Jahren hat jedoch dazu geführt, dass nicht mehr alle Tatbestände der Vorkaufsrechte direkt der Sicherung der Bauleitplanung dienen (so etwa die Vorkaufsrechte aus § 24 Absatz 1 Nummer 7 und Nummer 8 BauGB). Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, wird die Überschrift erweitert.
	Zu N

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Umstellung der Bekanntmachung der Bauleitpläne auf eine digitale Bekanntmachung im Internet (s.o.
	Zu N
	Zu B


	Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Umstellung der Bekanntmachung der Bauleitpläne auf eine digitale Bekanntmachung im Internet (s.o.
	Zu B

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung des § 9 Absatz 8 (s.o.
	Zu N
	Zu B


	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o.
	Zu B

	Mit der Ergänzung in § 24 Absatz 2 BauGB werden – insoweit den Vorschlägen während der Expertengespräche folgend – die kommunalen Vorkaufsrechte gestärkt, indem die Umgehung ihrer Ausübung durch Begründung von Wohnungseigentum sinnvoll und handhabbar eingedämmt wird. Der Endbericht der Expertengespräche verhält sich zu dieser Fragestellung auf Seite 60 wie folgt:
	„Hingewiesen wurde auch auf eine Entscheidung des OVG Hamburg, der zufolge das Vorkaufsrecht bei einem nach WEG aufgeteilten Wohngebäude ausgeschlossen sei, auch wenn das Gebäude insgesamt verkauft werde. Mit Blick auf die Zweckrichtung der Vorkaufsrechte sei dies kontraproduktiv.“
	Der Vorschlag berücksichtigt, dass der Verkauf von allen auf einem Grundstück liegenden Eigentumseinheiten in einer Transaktion an einen Käufer wirtschaftlich dem Verkauf eines Grundstücks entspricht. Dieser Rechtsgedanke findet sich auch in § 9 Absatz 1 Nummer 2 WEG, der für diesen Fall die Schließung der Wohnungsgrundbücher zulässt. Die Gesetzesbegründung bei Einführung des § 24 Absatz 2 BauGB bisherige Fassung aus dem Jahr 1986 gibt keine inhaltlichen Gründe, sondern nur den Verwaltungsaufwand als Grund gegen die Gleichsetzung mit einem Grundstückskauf an (BT-Drs. 10/4630, S. 56). Unverändert bleibt es darüber hinaus dabei, dass der Gemeinde im Übrigen in Bezug auf einzelne Eigentumswohnungen und beim Verkauf von Erbbaurechten kein Vorkaufsrecht zusteht. Der Begriff der Person umfasst natürliche sowie juristische Personen.
	Zu B

	Der Vorschlag greift die langjährige Diskussion über die Umgehung gemeindlicher Vorkaufsrechte durch sog. Share Deals auf. Dieser Aspekt wurde in den Expertengesprächen intensiv diskutiert (vgl. Endbericht ab Seite 56). Die dort vorgetragenen Argumente abwägend wird vorgeschlagen, in einem neuen § 24 Absatz 2a BauGB die Einbringung eines Grundstücks in eine Gesellschaft für die Ausübung von gemeindlichen Vorkaufsrechten dem Kauf von Grundstücken gleich zu stellen.
	In der bisherigen Regelungssystematik finden die §§ 24 ff. BauGB grundsätzlich keine Anwendung auf die Einbringung eines Grundstücks in eine Gesellschaft. Eine Ausnahme stellen eindeutige Umgehungsgeschäfte dar, wobei die vom Bundesgerichtshof aufgestellten Voraussetzungen nur einen engen Anwendungsbereich bieten. Allerdings führt die Einbringung von Grundstücken in Gesellschaften in einer Vielzahl von Fällen zu einer Nichtanwendbarkeit der kommunalen Vorkaufsrechte in Fällen von städtebaulicher Relevanz. Die Neuregelung soll diese Lücke schließen, soweit dies ohne grundlegende Veränderungen des Gesellschaftsrechts möglich ist.
	Der neue § 24 Absatz 2a BauGB stellt die Einbringung von Grundstücken in eine Gesellschaft dem Grundstückserwerb gleich. Durch die Gleichstellung bedarf es für die neuen Übertragungstatbestände, um ein Vorkaufsrecht zu begründen, ebenso eines Grundstücks im Sinne des § 24 Absatz 1 BauGB oder des § 25 BauGB sowie der weiteren Voraussetzungen in § 24 Absatz 3 BauGB und §§ 26, 27 BauGB.
	Zu N

	Mit dieser Folgeänderung zur Einführung des neuen § 24 Absatz 2a BauGB wird die Gleichstellung der Einbringung eines Grundstücks in eine Gesellschaft mit dem Verkauf, die in § 24 Absatz 2a BauGB-E geregelt ist, auch in das Satzungsvorkaufsrecht nach § 25 BauGB einbezogen.
	Zu B
	Zu D


	Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 201a BauGB.
	Zu D

	Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in § 25 Absatz 1 Satz 3. Es wird klargestellt, dass sich Satz 4 auf die Vorkaufsrechtssatzung aus Satz 1 bezieht.
	Zu B

	Mit dieser Folgeänderung zur Einführung des neuen § 24 Absatz 2a BauGB wird die Gleichstellung der Einbringung eines Grundstücks in eine Gesellschaft mit dem Verkauf, die in § 24 Absatz 2a BauGB-E geregelt ist, auch in das Satzungsvorkaufsrecht nach § 25 BauGB einbezogen.
	Zu N

	In § 28 Absatz 1 werden Änderungen vorgenommen, um das Verfahren der Vorkaufsrechtsausübung an die Ausweitung des kommunalen Vorkaufsrechts auf die Konstellation des Einbringens eines Grundstücks in eine Gesellschaft nach § 24 Absatz 2a anzupassen.
	Zu B

	Um das Vorkaufsrecht auszuüben, bedarf es der Mitteilung über die Verpflichtung der Einbringung durch den Verkäufer an die Kommune..
	Zu B

	Die Einbringung eines Grundstücks in eine Gesellschaft setzt als Übereignung im Sinne der §§ 873, 925 BGB eine Eintragung im Grundbuch voraus, sodass das bisherige Verfahren des Vorkaufsrechts in § 28 Absatz 1 Satz 2 BauGB nutzbar ist. Danach müssen die Grundbuchämter für die Eintragung prüfen, ob eine Mitteilung erfolgt ist und ob das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt wurde oder nicht besteht. Die Rechtsfolge einer fehlenden Mitteilung ist dann als Sanktionswirkung wie bisher, dass auch in diesem Fall keine Eintragung und somit kein Eigentumsübergang stattfindet.
	Zu N
	Zu B


	Durch die vorgeschlagene Änderung soll die im Bündnis bezahlbarer Wohnraum vereinbarte Maßnahme 2.14 umgesetzt werden, wonach unter anderem mittels § 31 Absatz 3 Umbauten und Aufstockungen im Bestand befördert werden sollen. Außerdem soll durch die Änderung in § 31 Absatz 3 BauGB (vgl. auch Änderungen in § 34 Absatz 3a BauGB [s.u.
	Die im Koalitionsvertrag (Z. 2971 ff.) vereinbarte Entfristung des § 31 Absatz 3 BauGB ist dagegen nicht in § 31 BauGB selbst umzusetzen. Die Vorschrift ist ihrerseits nicht befristet, Tatbestandsvoraussetzung ist jedoch eine ihrerseits zu befristende Rechtsverordnung nach § 201a BauGB. Die Entfristung ist daher in dieser Vorschrift umzusetzen (s.u.
	Die Befreiungsmöglichkeit nach § 31 Absatz 3 BauGB zugunsten des Wohnungsbaus ist durch das Baulandmobilisierungsgesetz vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) eingeführt worden. Die Vorschrift gestattet – anders als § 31 Absatz 2 BauGB – auch dann eine Befreiung, wenn die Grundzüge der Planung berührt werden; im Gegenzug darf eine Befreiung nach Satz 1 bisher nur in Einzelfällen erteilt werden. Die Befreiung bedarf der Zustimmung der Gemeinden.
	In Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten, die nach § 201a BauGB bestimmt sind, kann es jedoch zur Schaffung neuen Wohnraums angezeigt sein, zum Beispiel in großflächigerem Rahmen den vorhandenen (Wohn-)Gebäudebestand aufzustocken oder eine Hinterlandbebauung zuzulassen. Entsprechende Befreiungen wären nach dem geltenden § 31 Absatz 3 BauGB aufgrund des Einzelfallerfordernisses nicht gestattet. Aus diesem Grund soll mit dem vorgeschlagenen neuen § 31 Absatz 3 Satz 2 BauGB die Möglichkeit geschaffen werden, in bestimmten Fällen vom Einzelfallerfordernis abzuweichen. Ein Absehen vom Einzelfallerfordernis im Sinne des § 31 Absatzes 3 Satz 2 BauGB ist unter der Voraussetzung möglich, dass entsprechende Befreiungen voraussichtlich auch in vergleichbaren Fällen erteilt werden sollen. Über dieses Instrument kann daher die Aufstockung oder die Erweiterung zugunsten von neuen Wohnungen für ganze Straßenzüge zugelassen werden.
	Entsprechend einer Anregung aus den Expertengesprächen (vgl.. Endbericht S. 71) soll die Befreiung über den Einzelfall hinaus in zwei Konstellationen möglich sein, und zwar wenn die Befreiung
	 der Erweiterung, Änderung oder Erneuerung eines zulässigerweise errichteten Gebäudes, insbesondere seiner Aufstockung, dient (§ 31 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 BauGB) oder
	 der Errichtung eines Gebäudes dient, das nach seiner Art nach dem Bebauungsplan zulässig wäre (§ 31 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 BauGB).
	Die Regelung zielt insbesondere auf Abweichungen vom Maß der baulichen Nutzung. Abweichungen von der Art der baulichen Nutzung sollen hingegen wegen des damit verbundenen stärkeren Eingriffs in die planerischen Entscheidungen der Gemeinden nicht erfasst sein. Bei der Errichtung von Gebäuden folgt dies bereits aus dem ausdrücklichen Wortlaut des § 31 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 BauGB; für Maßnahmen an zulässigerweise errichteten Bestandsgebäuden ergibt sich dies daraus, dass § 31 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 BauGB die Nutzungsänderung nicht umfasst. Für Befreiungen von der Art der baulichen Nutzung bleibt es daher bei dem Einzelfallerfordernis nach Satz 1.
	Wird voraussichtlich in mehreren vergleichbaren Fällen von Festsetzungen des Bebauungsplans abgewichen, relativiert dies den Geltungsanspruch dieser Festsetzungen. § 31 Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB sieht daher vor, dass die Gemeinde den Inhalt der jeweils ersten nach dieser Vorschrift erteilten Befreiung ergänzend zum Bebauungsplan entsprechend § 10a Absatz 1 Satz 1 BauGB zu veröffentlichen und entsprechend § 10a Absatz 2 Satz 1 BauGB zur Einsicht bereitzuhalten hat. Die Verpflichtung erstreckt sich nur auf den Inhalt der Befreiung, aber nicht auf die Befreiung selber.
	Zu B

	Es handelt sich um eine Folgeänderung zu dem Buchstaben a sowie zu der Änderung des § 201a BauGB.
	Zu B

	Es handelt sich um eine Folgeänderung zu dem Buchstaben a.
	Zu N

	In § 34 BauGB sollen folgende zwei Änderungen umgesetzt werden:
	 Die Änderung in § 34 Absatz 1 BauGB soll Maßnahmen zur Klimaanpassung auch bei der Zulassung von Vorhaben im unbeplanten Innenbereich ermöglichen.
	 Durch die Änderung in § 34 Absatz 3a BauGB (vgl. auch § 31 Absatz 3 BauGB [s.o.
	Zu B

	In den Expertengesprächen zur Vorbereitung der vorliegenden Novellierung des BauGB (vgl. Endbericht S. 45 ff.) wurde deutlich, dass der Handlungsbedarf in Bezug auf die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels im Innenbereich besonders hoch ist. Der regelmäßig hohe Versiegelungsgrad verstärkt die Hitzebelastung und führt dazu, dass bei Starkregenereignissen oft nicht genügend versickerungsfähige Fläche vorhanden ist. Im Koalitionsvertrag ist vereinbart worden, die Kommunen bei der Prävention und Bewältigung von Starkregenereignissen und der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen (Z. 3095 f.).
	Daher wird vorgeschlagen, dem § 34 Absatz 1 BauGB einen neuen Satz 3 anzufügen, welcher die Möglichkeit eröffnet, ergänzende, der Klimaanpassung dienende Anforderungen an ein Vorhaben nach Satz 1 zu stellen. Dies lässt bestehende Baurechte sowie den geltenden Zulässigkeitsmaßstab unberührt, ermöglicht aber gleichzeitig die Berücksichtigung der Erfordernisse der Klimaanpassung im unbeplanten Innenbereich, ohne dass es hierzu der Aufstellung eines Bebauungsplans bedarf. Die Möglichkeit, ergänzende Anforderungen zu stellen, ist erforderlich, um die Vorhaben im Geltungsbereich des § 34 BauGB zukunftsfest zu machen. Als zusätzliche Anforderungen kommen beispielsweise die Schaffung von Versickerungsanlagen, Dachbegrünung, Baumpflanzungen oder die Verwendung hochwasserresistenter Baustoffe in Betracht.
	Die ergänzenden Anforderungen stehen neben dem Erfordernis des Einfügens in die nähere Umgebung, sodass beispielsweise eine zur Klimaanpassung erforderliche Dachbegrünung unabhängig davon verlangt werden kann, ob sie sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt.
	Für die an ein Vorhaben gestellten ergänzenden Anforderungen gilt der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. In welchen Gebieten nach § 34 BauGB ein entsprechender Anpassungsbedarf besteht, kann insbesondere durch Klimarisikoanalysen, Klimaanpassungskonzepte, Starkregenkarten oder Hitzebelastungskarten indiziert werden.
	Die Gemeinden werden im Wege des Einvernehmenserfordernisses gemäß § 36 Absatz 1 BauGB in das bauaufsichtliche Verfahren einbezogen. Das gemeindliche Einvernehmen erstreckt sich ebenfalls auf die ergänzenden Anforderungen nach § 34 Absatz 1 Satz 3 BauGB.
	Nach dem neuen § 34 Absatz 1 Satz 4 BauGB kann die Gemeinden den Inhalt der ergänzenden Anforderungen in einer Satzung allgemein regeln. Satz 5 und 6 enthalten Regelungen zur Bekanntmachung der Satzung und ihrer Veröffentlichung im Internet.
	Zu B

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Einführung eines neuen § 9a BauGB (dazu s.o.
	Zu B

	Für die im Zusammenhang bebauten Ortsteile gestattet § 34 Absatz 3a BauGB Abweichungen vom Erfordernis des Einfügens für Vorhaben im Bestand. Mit der vorgeschlagenen Änderung des § 34 Absatz 3a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b soll die bisherige Beschränkung dieser Fallgruppe auf Bestandsgebäude, die Wohnzwecken dienen, entfallen. Stattdessen soll vorgesehen werden, dass die jeweilige Maßnahme – d. h. die Erweiterung, Änderung oder Erneuerung – Wohnzwecken dient. Damit soll eine Regelungslücke bei Erweiterungen geschlossen werden, denn auch durch die Erweiterung eines Nicht-Wohngebäudes, beispielsweise durch entsprechende Aufstockung von Supermärktem, kann Wohnraum entstehen. Für die ebenfalls von Buchstabe b erfassten Änderungen und Erneuerungen führt die vorgeschlagene Änderung im Ergebnis zu keinen inhaltlichen Änderungen. Mit dem vorgeschlagenen neuen § 34a Absatz 3a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d BauGB soll die Möglichkeit, zusätzliche Wohnungen im unbeplanten Innenbereich ohne Aufstellung eines Bebauungsplans zuzulassen, erweitert werden. Diese Erweiterung ist – anders als § 31 Absatz 3 BauGB – nicht an das Vorliegen eines angespannten Wohnungsmarktes im Sinne des § 201a BauGB geknüpft, sondern bundesweit anwendbar.
	Konkret sollt die Ergänzung des § 34 Absatz 3a BauGB ermöglichen, dass nunmehr auch bei Errichtung einer baulichen Anlage zu Wohnzwecken vom Erfordernis des Einfügens abgesehen werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass sich das Vorhaben nach seiner Art nach in die nähere Umgebung einfügt. Da sich somit das Maß der baulichen Nutzung nicht mehr einfügen muss, wird u.a. die Möglichkeit erweitert, hinterliegende Grundstücke oder Grundstücksteile „in zweiter Reihe“ oder Freiflächen („Höfe“) innerhalb von Wohnblöcken zu bebauen. Die Erweiterung eines zulässigerweise errichteten, Wohnzwecken dienenden Gebäudes, also insbesondere seine Aufstockung, ist bereits nach geltendem Recht von § 34 Absatz 3a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b BauGB erfasst.
	Die bauaufsichtliche Zulassung hat – wie auch sonst bei Zulassungsverfahren nach § 34 – im Einvernehmen mit der Gemeinde zu ergehen (§ 36). Eine Zustimmung der Gemeinde ist mangels Eingriffs in gemeindliche Planungen anders als bei Anwendung des § 31 Absatz 3 BauGB nicht erforderlich.
	Zu D
	Zu D
	Zu B


	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).
	Zu B

	Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Umstellung der Bekanntmachung der Bauleitpläne auf eine digitale Bekanntmachung im Internet (s.o.
	Zu N
	Zu B


	In Umsetzung der entsprechenden Prüfaufträge aus dem Bund-Länder-Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung (Z. 485 ff.) wird vorgeschlagen, den Privilegierungstatbestand des § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB, in dem bislang Vorhaben zur Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie verortet sind, um die Vorhaben zur Erforschung, Entwicklung oder Nutzung geothermische Energie zu ergänzen. Geothermie-Vorhaben können im Außenbereich auch bislang bereits nach Absatz 1 Nummer 3 als ortsgebundene Betriebe, die der öffentlichen Versorgung mit Wärme dienen, verwirklicht werden. Die Aufnahme in die Nummer 5 soll klarstellen, dass diese Anlagen nach § 35 Absatz 1 BauGB zugelassen werden können. Insoweit soll eine Parallelität insbesondere zu den Energieträgern Wasser, Wind und Biomasse hergestellt werden. Die Sonderregelungen für Windenergievorhaben in §§ 249, 245e BauGB sollen dagegen auf Geothermie-Vorhaben nicht anzuwenden sein.
	Zu B

	Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2) sowie aufgrund der Umstellung der Bekanntmachung der Bauleitpläne auf eine digitale Bekanntmachung im Internet (s.o.
	Zu N
	Zu B


	Es wird vorgeschlagen, durch die redaktionelle Ersetzung des Begriffs „vom Hundert“ durch den Begriff „Prozent, das BauGB auch sprachlich zu aktualisieren und durch bessere Verständlichkeit die Anwendung zu erleichtern.
	Zu B

	Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Umstellung der Bekanntmachung der Bauleitpläne auf eine digitale Bekanntmachung im Internet (s.o.
	Zu N

	Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).
	Zu N

	Es wird vorgeschlagen, durch die redaktionelle Ersetzung des Begriffs „vom Hundert“ durch den Begriff „Prozent, das BauGB auch sprachlich zu aktualisieren und durch bessere Verständlichkeit die Anwendung zu erleichtern.
	Zu N

	Die Frage der Baulandmobilisierung ist auch und insbesondere für die Stärkung des sozialen Wohnungsbaus virulent. Bevölkerungsanstieg, der Zuzug aus dem ländlichen Raum, die Zuwanderung aus dem Ausland sowie der anhaltende Trend zu kleineren Haushalten auf mehr Wohnfläche hat dazu geführt, dass die Wohnungsmärkte gerade in den Ballungsräumen eng geworden sind und stetig angespannter werden. Die absehbar verstärkt eintretende Entlassung von bisher sozial gefördertem Wohnraum aus der Sozialbindung und unzureichende Neubauzahlen verschärfen die Wohnungsmarktsituation für Menschen mit unteren Einkommen. Hier Abhilfe zu schaffen, gelingt auf Grundstücken im Eigentum der öffentlichen Hand besonders effektiv, denn dort sind die Gestaltungsspielräume der Entwicklungsträger am größten und die Grundstücke können dauerhaft mit sozialem Wohnraum belegt werden.
	Bei dem aktuellen Instrument der Umlegung nach den §§ 45 ff. BauGB ist es kaum möglich, der Gemeinde Flächen zuzuteilen, die diese für den sozialen Wohnungsbau oder für andere Nutzungen zum Wohl der Allgemeinheit verwenden könnte, es sei denn sie bringt eigene Flächen in die Umlegungsmasse ein. Die Wertumlegung nach § 57 BauGB sieht nach bisheriger Rechtslage gar keinen Flächenbeitrag zugunsten der Gemeinde, sondern nur einen Wertausgleich vor. Soweit die Flächenumlegung gemäß § 58 BauGB zugunsten der Gemeinde einen Flächenbeitrag von maximal 30 Prozent der durch den jeweiligen Eigentümer eingebrachten Fläche vorsieht, wird die daraus resultierende Fläche mittlerweile überwiegend durch die für die Erschließung des Baulands erforderlichen örtlichen Verkehrsflächen inklusive Ausgleichsflächen für den Naturschutz aufgezehrt, denn die Anforderungen an die örtliche Erschließung und die öffentlichen Flächen sind gestiegen, was sich auch in einem gesetzlich vorgesehenen erhöhten Flächenanspruch für diese Nutzungen niederschlägt (z.B. durch das Erfordernis von Ausgleichsflächen nach § 1b Absatz 3 BauGB (bisher: § 1a Absatz 3 BauGB). Folglich zeitigt die Umlegung nach den §§ 45 ff. BauGB in vielen Fällen nicht mehr die Folge, dass auch die das Verfahren betreibende Gemeinde einen Flächengewinn verzeichnen kann. Soweit sich die Gemeinden in der Vergangenheit damit beholfen haben, über erweiterte Umlegungsmodelle auf der Grundlage von § 56 Absatz 2 BauGB, einen zusätzlichen entgeltlichen Flächenbeitrag für den geförderten Wohnungsbau vorzusehen (z.B. das Stuttgarter oder das Offenburger Modell der erweiterten Baulandumlegung), sind diese von der Zustimmung aller betroffenen Eigentümer abhängig, so dass Einzelne dringend benötigte Baulandentwicklung verhindern können.
	Um vor diesem Hintergrund die Baulandmobilisierung zugunsten der öffentlichen Hand zu stärken, wird – in Umsetzung des Prüfauftrages 3.20 aus dem Bündnis bezahlbarer Wohnraum und den diesbezüglich klaren Empfehlungen aus den Expertengesprächen folgend – das Instrument der Baulandumlegung nach §§ 45ff. BauGB durch die Einführung eines sozialen Flächenbeitrags in § 58a BauGB so modifiziert, dass die Gemeinden im Rahmen der Baulandumlegung Flächen zweckgebunden für den sozialen Wohnungsbau erhalten können. Im Endbericht der Expertengespräche heißt es dazu auf Seite 15:
	„Die der Bodenordnung dienende Umlegung ist nach breit vertretener Auffassung ein in der Praxis bewährtes Instrument. Es wurde Bedarf an der Erweiterung der im Rahmen des Instrumentes bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten gesehen, um das Instrument besser für die soziale Wohnraumversorgung nutzbar machen zu können. Bei Beachtung der grundlegenden Prinzipien der Privatnützigkeit und der dinglichen Surrogation (Zuteilung eines mindestens wertgleichen Grundstücks) wurde vorgeschlagen, die Regelung zum Wertausgleich in Geld bei Mehrwertzuteilungen weiterzuentwickeln und der Gemeinde die Möglichkeit einzuräumen, anstelle des Wertausgleichs in Geld einen Ausgleich in Flächen zweckgebunden für den öffentlich geförderten Wohnungsbau zu verlangen.“
	Dabei greift die Neuregelung nur in Gemeinden, für die im Rahmen einer Rechtsverordnung oder Satzung nach § 201a BauGB ein angespannter Wohnungsmarkt festgestellt worden ist. Die damit bestehende Störung von Wohnungsangebot und -nachfrage, die sich auf die Sozialbindung des Eigentums auswirkt, rechtfertigt es, den Gemeinden hier einen weiteren Handlungsspielraum einzuräumen, so lange dieser Zustand anhält und die entsprechende Rechtsgrundlage in Kraft ist. Maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen des angespannten Wohnungsmarkts ist die Beschlussfassung des Einleitungsbeschlusses nach § 47 BauGB, denn im Einleitungsbeschluss werden die wesentlichen Parameter für die Umlegung fixiert, so dass tatsächliche Änderung im weiteren Verlauf des Verfahrens keine Berücksichtigung mehr finden. Dies soll auch für die Feststellung des angespannten Wohnungsmarktes gelten. Entsprechend bestimmt Satz 3 zugunsten kontinuierlicher Verfahren, dass eine nachträgliche Entspannung des Wohnungsmarktes keine Auswirkungen auf das Umlegungsverfahren mit sozialem Flächenbeitrag hat (so auch die bestehende Regelung in § 176 Absatz 1 Satz 2 BauGB).
	Nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift, Flächen für den sozialen Wohnungsbau verfügbar zu machen, werden der Gemeinde Flächen nach § 58a BauGB nur zweckgebunden zugeteilt. Damit die akute Wohnungsnot in der Gemeinde auch tatsächlich gelindert wird, ist Voraussetzung zudem, dass die Gemeinde willens und in der Lage sein muss, den sozialen Wohnungsbau auf eben dieser Fläche binnen angemessener Frist zu realisieren. Anders als bei der Ausübung von Vorkaufsrechten, die aufgrund des Anknüpfens an einen Vorkaufsfall hinsichtlich des Zeitpunkts und des Grundstücks für die Gemeinde nicht kalkulierbar sind, kann im Fall einer planmäßigen Umlegung von den Gemeinden verlangt werden, dass sie die Möglichkeit des sozialen Flächenbeitrags nur bei realistischer Verwirklichungsprognose in Anspruch nehmen. Konkrete Planungen von Gebäuden sind hingegen nicht erforderlich. Die Formulierung „innerhalb angemessener Frist“ ist dabei als Relationsbegriff zu verstehen (vgl. etwa VGH Mannheim Entscheidung vom 6.7.2021 – Az: 3 S 2103/19). Die Länge der Frist hängt unter anderem von der Komplexität des Vorhabens ab. Entsprechend der örtlichen Verwaltungspraxis zur Errichtung und Bewirtschaftung von sozialem Wohnungsbau, hat die Gemeinde auch die Möglichkeit, dessen Realisierung Dritten zu überlassen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Verwirklichung des sozialen Wohnungsbaus entsprechend des Umlegungsplans (z.B. in einem Kauf- oder Erbbaurechtsvertrag) weiterhin sichergestellt ist. Alternativ hat die Gemeinde alternativ nach § 9 Absatz 1 Nummer 7b BauGB-E nunmehr auch die Möglichkeit, in dem Bebauungsplan die Nutzung von Wohngebäuden nach den Vorgaben der Wohnungsbauförderung verbindlich festzusetzen. In der Umlegung kann die Umsetzung des sozialen Wohnungsbaus gegebenenfalls mittels eines Baugebots nach § 59 Absatz 7 BauGB gesichert werden.
	Die Dauer der Zweckbindung ist gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt. Aus den beiden Komponenten des § 58a BauGB, Verwendung der Fläche für die Errichtung sozialen Wohnungsbaus zur Entspannung eines nach § 201a BauGB festgestellten angespannten Wohnungsmarkts, ergibt sich jedoch, dass eine Zweckbindung mindestens für die Dauer der im Zeitpunkt der Umlegung geltenden Förderbedingungen der sozialen Wohnraumförderung, insbesondere der Miet- und Belegungsbindung, und ggf. darüber gelten muss, solange die Satzung oder Rechtsverordnung nach § 201a BauGB für das betroffene Gebiet in Kraft ist. Die Sicherstellung der zweckgebundenen Nutzung kann im Verwaltungsvollzug auf verschiedenen Wegen erfolgen, etwa durch den Umlegungsbeschluss, grundbuchrechtliche Sicherung, Verpflichtungen in Kauf- oder Erbbauverträgen. Die Auswahl der geeigneten Sicherungsmittels ist in jedem Einzelfall nach den örtlichen Erfordernissen und der kommunalen Verwaltungspraxis im pflichtgemäßen Ermessen zu treffen.
	Durch das Anknüpfen an den Anspruch auf Wertausgleich, der in diesem Fall nicht in Geld, sondern (ggf. teilweise) in Fläche zu begleichen ist, ist der wesentliche Grundsatz der Umlegung, dass den Eigentümern aus der Umlegung selbst weder ein Vorteil noch ein Nachteil erwachsen soll, ebenso gewahrt wie der Grundsatz der mindestens wertgleichen Zuteilung in Land, denn die Eigentümer erhalten auch in diesem Fall ein Grundstück zugeteilt, das mindestens dem Wert ihres eingebrachten Grundstücks entspricht. Der soziale Flächenbeitrag ist damit ein entgeltlicher Flächenzuwachs für die Gemeinde, der auch zur Folge hat, dass der Wertausgleich in Geld der Gemeinde (teilweise) nicht mehr für die Deckung der Kosten des Umlegungsverfahrens zur Verfügung steht. Kommt die Verteilung zu dem Ergebnis, dass die Gemeinde keinen Anspruch auf Wertausgleich hat, kommt die Inanspruchnahme eines sozialen Flächenbeitrags nicht in Frage, unabhängig davon, ob der Wohnungsmarkt in der jeweiligen Gemeinde angespannt ist oder nicht. Insofern ist der soziale Flächenbeitrag ein nachrangiges zusätzliches und optionales Element der Umlegung. Außerdem bleibt die Umlegung privatnützig, denn auch der soziale Flächenbeitrag ändert nichts daran, dass den Eigentümern Flächen zugeteilt werden, die aufgrund ihres neuen Zuschnitts besser nutzbar sind. Satz 2 trägt dem Solidaritätsprinzip Rechnung. Die Zuteilung des sozialen Flächenbeitrags an die Gemeinde wird sich zwangsläufig auf die Lage der den Eigentümern zuzuteilenden Flächen auswirken. Die Zuteilung bewegt sich dennoch weiterhin innerhalb der Vorgaben von § 59 Absatz 1 BauGB, die Grundstücke nach Möglichkeit in gleichwertiger Lage zuzuteilen.
	Zum Zeitpunkt, wann die Gemeinde ihr Verlangen nach § 58a BauGB äußern muss, trifft § 58a BauGB keine Regelung. Aufgrund der direkten Auswirkungen des sozialen Flächenbeitrags auf die Zuteilungs- und Ausgleichsansprüche der übrigen Beteiligten ist es schon nach allgemeinem Verwaltungsverfahrensrecht erforderlich, die Eigentümer rechtzeitig über dessen Anwendung im konkreten Verfahren zu informieren, so dass eine gesonderte Regelung im BauGB nicht erforderlich ist. Ein faires Verfahren dürfte es gebieten, dass das Verlangen der Gemeinde nach § 58a BauGB spätestens im Zeitpunkt der Anhörung nach § 47 BauGB vorliegt, damit die Eigentümer dessen Auswirkungen in ihrer Einlassung berücksichtigen können. Die Entscheidung, welche Fläche über den sozialen Flächenbeitrag der Gemeinde zugeteilt wird, wird im Zuge der Zuteilung nach § 59 BauGB im Umlegungsplan getroffen.
	Zu N
	Zu B


	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu der Änderung der Bezeichnung des § 178.
	Zu B

	Aus redaktionellen Gründen wird in der Aufzählung § 176a entfernt, da es sich dabei nicht um eine anzuordnende Maßnahme handelt.
	Zu N

	Es wird vorgeschlagen, durch die redaktionelle Ersetzung des Begriffs „vom Hundert“ durch den Begriff „Prozent“ das BauGB auch sprachlich zu aktualisieren und durch bessere Verständlichkeit die Anwendung zu erleichtern.
	Zu N

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).
	Zu N

	Es wird vorgeschlagen, durch die redaktionelle Ersetzung des Begriffs „vom Hundert“ durch den Begriff „Prozent“ das BauGB auch sprachlich zu aktualisieren und durch bessere Verständlichkeit die Anwendung zu erleichtern.
	Zu N
	Zu B


	In Absatz 1 Satz 1 wird zunächst eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2) umgesetzt.
	Die Anfügung des Satzes 2 soll der Gemeinde die Überprüfung der zeitnahen Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen gemäß ihren planerischen Vorgaben auf den Vorhabengrundstücken erleichtern. Ausgleichsmaßnahmen auf sonstigen Grundstücken (z. B. auf Grundstücken, die allein der Kompensation dienen) sind hiervon nicht betroffen. In diesen Fällen greift § 135a Absatz 2 BauGB. Die Aufnahme einer Anzeigepflicht soll den Verwaltungsaufwand der Gemeinde minimieren und erscheint dem Vorhabenträger als Nachweis der Umsetzung seiner gesetzlich bestehenden Verpflichtung aus § 135a Absatz 1 BauGB zumutbar. Bereits heute fordern Kommunen zur Überprüfung der Einhaltung einer Festsetzung (z. B. Herstellung einer Versickerungsanlage) entsprechende Erklärungen an. Ergänzend wird auf die Begründung zu § 178 BauGB (s.u.
	Zu B

	Die Aufnahme der Pflegemaßnahmen in die gegenüber der Gemeinde zu leistende Kostenerstattung innerhalb der ersten fünf Jahre nach Herstellung dient der Klarstellung. Pflegemaßnahmen zum Ausgleich auf gemeindeeigenen Flächen können den Kommunen längstens für fünf Jahre ersetzt werden (siehe Mustersatzung der Kommunalen Spitzenverbände). Eine Ausnahme besteht in Sonderfällen, in denen es einer dauerhaften oder längerfristigen Pflege der Maßnahme durch die Kommune bedarf. In diesen Fällen sollen zwischen Kommune und Vorhabenträger entsprechende abweichende vertragliche Regelungen getroffen werden.
	Zu N

	Gerade im Siedlungsbestand bestehen große Herausforderungen hinsichtlich der Auswirkungen des Klimawandels. In den Expertengesprächen wurde deshalb angeregt, die Regelungen des Sanierungsrecht im Hinblick auf die Klimaanpassung zu schärfen (vgl. Endbericht S. 41). Die vorgeschlagenen Änderungen dienen zudem der Umsetzung des Koalitionsvertrags (Z. 3095 f.)
	Zu B

	Neu als Nummer 3 eingeführt werden soll der städtebauliche Missstand eines Gebietes mit erheblichem Anpassungsbedarf an die Auswirkungen des Klimawandels. Hierdurch soll insbesondere die Möglichkeit eröffnet werden, den räumlichen Umfang des Sanierungsgebietes mit Blick auf die Bewältigung der Auswirkungen des Klimawandels festzulegen, ohne an die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder der Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden oder arbeitenden Menschen gebunden zu sein. Der bestehende Anpassungsbedarf muss erheblich sein, da ein geringfügiger Anpassungsbedarf keine Sanierungsmaßnahmen rechtfertigen kann. Zur Ermittlung, ob ein erheblicher Anpassungsbedarf besteht, können insbesondere Klimaanpassungskonzepte, Klimarisikokarten, Klimaanalysekarten, Starkregenkarten und Hitzebelastungskarten herangezogen werden.
	Zu B
	Zu D


	In Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe c soll die Ausstattung mit Flächen und Begrünung und Anlagen der wassersensiblen Stadtentwicklung aufgenommen werden. Auch durch einen Mangel an versickerungsfähigen Flächen, Verdunstungsmöglichkeiten oder einen zu hohen Oberflächenabfluss kann die Funktionsfähigkeit eines Gebietes erheblich beeinträchtigt sein. Anlagen der wassersensiblen Stadtentwicklung können beispielsweise Anlagen zur dezentralen Versickerung sein.
	Zu D
	Zu B


	Durch die Ergänzung des Absatzes 4 Nummer 1 um den Begriff der „Freiraumstruktur“ wird die Bedeutung der Freiraumstruktur für die städtischen und ländlichen Gebiete, insbesondere deren Lebensqualität, hervorgehoben.
	Zu N

	§ 143 Absatz 1 BauGB soll im Wege einer Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Umstellung der Bekanntmachung der Bauleitpläne auf eine digitale Bekanntmachung im Internet (s.o.
	Zu N

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).
	Zu N

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).
	Zu N

	Es wird vorgeschlagen, durch die redaktionelle Ersetzung des Begriffs „vom Hundert“ durch den Begriff „Prozent, das BauGB auch sprachlich zu aktualisieren und durch bessere Verständlichkeit die Anwendung zu erleichtern.
	Zu N

	Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Umstellung der Bekanntmachung der Bauleitpläne auf eine digitale Bekanntmachung im Internet (s.o.
	Zu N

	In § 164b Absatz 2 soll durch einen Zusatz verdeutlicht werden, dass bei Einsatz von Städtebaufördermitteln jeweils auch der Anpassungsbedarf an die Auswirkungen des Klimawandels zu berücksichtigen ist. Dies entspricht der zwischen Bund und Ländern getroffenen Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2023/2024 vom 21.03.2012 / 04.07.2023 (siehe Artikel 3 Absatz 2 der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2023/ 2024).
	Zu N
	Zu B


	In § 165 Absatz 3 Nummer 2 soll durch die Ergänzung hervorgehoben werden, dass die Durchführung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme insbesondere auch dann zum Wohl der Allgemeinheit erforderlich sein kann, wenn eine Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels erfolgen soll.
	Zu B

	§ 165 Absatz 8 BauGB soll im Wege einer Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Umstellung der Bekanntmachung der Bauleitpläne auf eine digitale Bekanntmachung im Internet (s.o.
	Zu N
	Zu B


	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Änderung in § 178 BauGB.
	Zu B
	Zu D


	Aus redaktionellen Gründen wird in der Aufzählung § 176a BauGB entfernt, da es sich dabei nicht um eine anzuordnende Maßnahme handelt, und das Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot des § 177 BauGB ergänzt.
	Zu D

	Es handelt sich um redaktionelle Änderungen.
	Zu B

	Aus redaktionellen Gründen wird in der Aufzählung § 176a BauGB entfernt, da es sich dabei nicht um eine anzuordnende Maßnahme handelt, und das Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot des § 177 BauGB ergänzt.
	Zu N

	Unter anderem in Umsetzung des Prüfauftrags aus Maßnahme 3.28 des Bündnisses bezahlbarer Wohnraum werden Änderungen der Regelungen zum Baugebot vorgeschlagen.
	Zu B
	Zu D


	Die Änderung erfolgt aus rechtsförmlichen Gründen (Rn. 376 des Handbuchs der Rechtsförmlichkeit). Eine Änderung des Regelungsinhaltes ist nicht beabsichtigt.
	Zu D

	Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung infolge der Änderung des § 201a BauGB.
	Zu B

	Die Sätze 2 und 3 werden gestrichen:
	Die bisher in Absatz 3 Satz 2 enthaltene Regelung wird ohne inhaltliche Änderung aus systematischen Überlegungen in Absatz 4 Satz 1 verschoben und redaktionell angepasst. Dadurch werden in der Person des Eigentümers liegende, subjektive Gründe in Absatz 4 zusammengefasst, währenddessen Absatz 3 weiterhin die objektive wirtschaftliche Unzumutbarkeit regelt.
	Absatz 3 Satz 3 zur Evaluierung entfällt. Die Evaluierung zur sog. „Familienschutzklausel“ des bisherigen Absatzes 3 Satz 2 wurde durchgeführt und hat ergeben, dass es zwar keine abgeschlossenen Anwendungsfälle bis zum Erlass eines Baugebots gibt. In einigen Fällen wurde aber trotzdem die Familienschutzklausel geltend gemacht. Die Überlegungen für die Einführung dieser Regelung im Baulandmobilisierungsgesetz 2021 bestehen daher weiter fort, so dass die Möglichkeit der Anwendung in § 176 Absatz 4 Satz 1 BauGB-E im Rahmen der Regelungen zur subjektiven Unzumutbarkeit erhalten bleiben soll und die Befristung der Anwendung bis zum 23. Juni 2026 entfällt. Damit wird eine Vorgabe des Koalitionsvertrags umgesetzt (siehe Zeile 2971 ff.):
	„Wir werden die entsprechenden Regelungen im Baulandmobilisierungsgesetz entfristen (…).“
	Zu B

	Die im bisherigen in Absatz 3 Satz 2 enthaltene sogenannte „Familienschutzklausel“ betrifft die subjektive Unzumutbarkeit des Eigentümers und wird daher als neuer Satz 1 in Absatz 4 übernommen und entfristet (siehe Begründung zu § 176 Absatz 3 BauGB).
	Zu B

	Im neuen Absatz 10 wird für die Gemeinde die Möglichkeit geschaffen, in einem Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt mehrere Verfahren zusammenzufassen. Dadurch soll es insbesondere erleichtert werden, dem Einwand des einzelnen Eigentümers entgegenzutreten, er werde willkürlich in Anspruch genommen. Zugleich bleibt die Möglichkeit bestehen, dass im Einzelfall im weiteren Verlauf zu Tage tretende Hinderungsgründe (z. B. wirtschaftlicher Art) dazu führen, dass die Anordnung eines Baugebots unterbleibt. Durch die Beschränkung auf Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt wird zugleich sichergestellt, dass nur Baugebote zur konkreten Festsetzung von Wohnbebauung gemäß § 176 Absatz 1 Nummer 3 BauGB einbezogen werden.
	Die Regelung ist Ergebnis der im Koalitionsvertrag vereinbarten Prüfung zur Einführung einer Innenentwicklungsmaßnahme (S. 93) und dient der Umsetzung der Bündnismaßnahme 3.20.
	Zu N

	Das Pflanzgebot wurde erstmals 1976 mit dem Baugebot in § 39b Absatz 8 des Bundesbaugesetzes aufgenommen und später im BauGB 1987 in § 178 eigenständig geregelt. Seit seiner Einführung 1976 blieb es in seinem Wortlaut weitgehend unverändert. Lediglich die Fristsetzung wurde zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt.
	In seiner bisherigen Formulierung stellt dieses Gebot eine planakzessorische Maßnahme dar, deren Anwendung weitgehend im Ermessen der Gemeinde liegt, um die in einem Bebauungsplan nach § 9 Absatz 1 Nummer 25 BauGB getroffenen Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen durchzusetzen. Festsetzungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 25 BauGB können einerseits der Verwirklichung städtebaulicher Zielsetzungen dienen und darüber hinaus als Ausgleichsmaßnahme zur Kompensation der durch einen Bebauungsplan ausgelösten Eingriffe festgesetzt werden (EZBK/Söfker, 149. EL Februar 2023, BauGB § 9 Rn. 217a). Ist letzteres gegeben, fließen die festgesetzten vorzunehmenden Gehölzanpflanzungen in die Kompensationsberechnung des Bebauungsplans ein und sind abwägungsrelevant. Liegt dabei eine Verletzung von Vorschriften im Sinne des § 214 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 3 BauGB vor, kann dies eine für die Rechtswirksamkeit der Satzung beachtliche Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zur Folge haben. Weiter ist zu beachten, dass im Falle einer Bepflanzungsfestsetzung auf privaten Grundstücken im Plangebiet als Teil des zu erbringenden Ausgleichs die Pflicht zur Durchführung und dauerhaften Erhaltung dem Vorhabenträger bzw. Grundstückseigentümer obliegt, wenn die Gemeinde dies nicht anderweitig regelt (§ 135a BauGB).
	Bei Einführung des Pflanzgebots in das BBauG 1976 als Ermessensentscheidung der Gemeinde enthielt das Planungsrecht noch keine Regelungen zur Ausgleichsverpflichtung im Rahmen der Bauleitplanung. Wurde ein Pflanzgebot auf dieser früheren Rechtsgrundlage erlassen, so diente es allein der Durchsetzung der festgesetzten gärtnerischen Gestaltung der Baugebiete im Rahmen der städtebaulichen Ordnung. Durch die Einführung des § 1a und des § 9 Absatz 1a BauGB im Bau- und Raumordnungsgesetz 1998 (rechtlicher Vorläufer war eine Regelung in § 8a BNatSchG 1993) wurde der mögliche materielle Festsetzungsinhalt des § 9 Absatz 1 Nummer 25 BauGB um das Instrument als Bestandteil des zu erbringenden Ausgleichs erweitert. Die Übernahme der planerischen Eingriffsregelung in das allgemeine Städtebaurecht erfolgte, um diese dem Abwägungsgebot in der Bauleitplanung zu unterstellen und so die Bedeutung des Ausgleichs für den Eingriff in Natur und Landschaft hervorzuheben (siehe EZBK/Wagner, 149. EL Februar 2023, BauGB § 1a Rn. 92-101).
	Das Pflanzgebot des § 178 BauGB von einer Ermessensentscheidung in eine Sollvorschrift zu überführen und um ein Maßnahmengebot zu erweitern folgt damit einerseits dem mit Einführung der Eingriffsregelung möglichen veränderten materiellen Rechtsgehalt von Anpflanzungsfestsetzungen als Teil der Ausgleichsmaßnahme und andererseits der Regelung des § 135a Absatz 1 BauGB, wonach festgesetzte Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1b Absatz 3 BauGB-E (bisher in § 1a Absatz 3 BauGB) vom Vorhabenträger durchzuführen sind. Diese Maßnahmen sind dabei grundsätzlich in zeitlichem Zusammenhang mit dem Eingriff vorzunehmen (EZBK/Wagner, 149. EL Februar 2023, BauGB § 1a Rn. 125, 126). Zudem werden nunmehr auch Ausgleichsmaßnahmen, die in Verbindung mit § 9 Absatz 1 Nummer 20 BauGB getroffen werden, vom Gebot erfasst. Der neu eingeführte Satz 3 bietet die rechtliche Grundlage der Anordnung eines Pflanz- und Maßnahmengebots zur Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen, wenn diese vom Vorhabenträger nicht gemäß § 135a Absatz 1 BauGB hergestellt wurden. Dies kann durch die Gemeinde bei fehlender Anzeige der Durchführung durch den Vorhabenträger unmittelbar festgestellt werden und minimiert somit deren Verwaltungsaufwand (vergl. neue Regelung des § 135a Absatz 1 Satz 2 BauGB).
	Flächen, Maßnahmen und Bepflanzungen benötigen nach ihrer Herstellung bzw. Umsetzung eine gewisse Zeit bis zur Entfaltung ihrer Wirksamkeit, so dass hier eine zeitnahe Umsetzung im Zusammenhang mit den erfolgten baulichen Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft erforderlich bzw. geboten ist. Das Pflanz- und Maßnahmengebot wird somit zu einem wirksamen Mittel zur Durchsetzung der in kommunaler Planungshoheit festgesetzten Ziele und der naturschutzrechtlichen Vorgaben. Die Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans mit seinen städtebaulichen Zielsetzungen und Kompensationsverpflichtungen sowie das Ergebnis der planerischen Abwägung können so gewährleistet werden.
	Die Umwandlung und Erweiterung des Pflanzgebots in eine Soll-Vorschrift und die inhaltliche Erweiterung auf Maßnahmen inkl. der Ausgleichsmaßnahmen bietet damit eine einfache und wirkungsvolle Handlungsweise einerseits zur Umsetzung der bauleitplanerischen Festsetzungen der Kommune und andererseits zur Unterstützung einer klimaneutralen Stadtentwicklung im Sinne der Neuen Leipzig-Charta sowie der Zielsetzungen des Koalitionsvertrags zu Bauen und Wohnen und zum Klimaschutz. Im zweiten Expertengespräch am 20.03.2023 zur BauGB-Novelle wurde gleichfalls die Änderung in eine Soll-Vorschrift angeregt, um dem Pflanzgebot ein stärkeres Gewicht zukommen zu lassen, siehe Endbericht S. 45:
	„Besondere Erwähnung in einem Diskussionsbeitrag fand das Pflanzgebot nach 178 BauGB. Es wurde angeregt, die derzeit als „Kann“-Vorschrift ausgestaltete Regelung im Sinne einer „Soll“-Vorschrift weiterzuentwickeln. Damit würde dem Pflanzgebot ein stärkeres Gewicht zukommen.“
	Zu N

	In den Aufzählungen wird jeweils § 176a BauGB aus redaktionellen Gründen entfernt, da es sich dabei nicht um eine anzuordnende Maßnahme handelt.
	Zu N

	Durch die deklaratorische Aufzählung von Instrumenten des Städtebaurechts, mittels derer die Gemeinden den Klimaschutz und die Klimaanpassung in ihrem Gemeindegebiet verbessern können, sollen die Gemeinden darin unterstützt und bestärkt werden, diese Instrumente auch zu ergreifen, wenn sie für ihr Gemeindegebiet entsprechende Handlungsbedarfe festgestellt haben. Die Aufzählung ist nicht abschließend und schließt insbesondere nicht aus, dass auch andere Maßnahmen des Städtebaurechts für die in Gemeinden erkannten Handlungsbedarfe zweckdienlich sein können.
	Zu N

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).
	Zu N

	§ 201a BauGB wird entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag entfristet (Z. 2971 ff.). Die Forderung aus dem Bündnis bezahlbarer Wohnraum umsetzend, die Instrumente des Baulandmobilisierungsgesetzes gleichzeitig auf mögliche Optimierungen hin zu überprüfen, erhält er zudem eine neue Struktur. Die Ermächtigung der Landesregierungen wird aufrechterhalten. Sie entspricht der übrigen Systematik des Baugesetzbuchs (mit Ausnahme von § 172 Absatz 1 Satz 1 BauGB). Das soll zu einem einheitlichen Maßstab bei der Beurteilung führen, ob ein angespannter Wohnungsmarkt vorliegt.
	Zu B

	Die bisherigen Sätze 1 bis 4 formen den neuen Absatz 1.
	Zu D

	Die Rechtsverordnungen sollen wie in § 172 Absatz 1 Satz 4 BauGB jeweils eine Geltungsdauer von fünf Jahren haben. So ist gewährleistet, dass in regelmäßigen Abständen eine Prüfung stattfindet, ob noch ein angespannter Wohnungsmarkt vorliegt. Gleiches gilt für die kommunale Satzung.
	Zu D

	Es werden weitere Paragraphen aufgenommen, die sich mit diesem Gesetz neu auf den angespannten Wohnungsmarkt nach § 201a BauGB beziehen.
	Zu B

	Mit der Neuregelung in § 201a Absatz 2 BauGB wird die Normgebung im Zusammenhang mit dem angespannten Wohnungsmarkt flexibilisiert, ohne den Ländern die Entscheidungshoheit zu nehmen, welche Stelle in ihrem Bundesland das Bestehen angespannter Wohnungsmärkte vornimmt.
	Um zu gewährleisten, dass Rechtsverordnungen erlassen werden, wo Kommunen als sachnahe Verwaltungen einen Bedarf anmelden, können Kommunen nach bisheriger Rechtslage eine Normerlassklage als allgemeine Leistungsklage anstrengen, wenn Gründe des öffentlichen Wohls (hier: Wohnraumversorgung) eine Rechtsverordnung erfordern (VGH Mannheim, Urteil vom 26. 10. 1999 – 1 S 1652/98 m. w. N.). Die materielle Anspruchsgrundlage ist aus Artikel 28 des Grundgesetzes herzuleiten. Eine materielle Anspruchsgrundlage für Bürger ist hingegen nicht einfachgesetzlich begründet. Um Rechtsstreitigkeiten zwischen Landesregierungen und Kommunen vorzubeugen, sieht der bisherige § 201a Satz 8 BauGB eine Beteiligung der Gemeinden und kommunalen Spitzenverbände vor, die beibehalten wird. Darüber hinaus ermächtigt der neue Absatz 2 nunmehr die Landesregierungen alternativ die Verantwortung den Gemeinden zu übertragen, wenn sie selbst inhaltlich keine Entscheidung treffen kann oder will. Die Gemeinde kann dann bei Vorliegen der Voraussetzungen durch kommunale Satzung eine inhalts- und wirkungsgleiche Bestimmung eines Gebiets mit angespanntem Wohnungsmarkt vornehmen, die – entsprechend der Verordnungsermächtigung der Länder aus Absatz 1 Satz 1 – ebenfalls eine Geltungsdauer von maximal 5 Jahren hat.
	Zu B

	Es handelt sich um eine Anpassung infolge der Neustrukturierung von § 201a BauGB sowie eine Folgeänderung zu Buchstabe b.
	Zu N
	Zu B
	Zu D


	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).
	Zu D

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Anpassung in § 3 Absatz 2 BauGB (s.o.
	Zu D

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2) sowie der Aufhebung von § 5 Absatz 5 und § 9 Absatz 8 BauGB (s.o.
	Zu D

	Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Umstellung der Bekanntmachung der Bauleitpläne auf eine digitale Bekanntmachung im Internet (s.o.
	Zu B

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Umstellung der Bekanntmachung des Flächennutzungsplans auf eine digitale Bekanntmachung im Internet (s.o.
	Zu N

	Die bisherige Rechtslage sieht vor, dass Rechtsstreitigkeiten in Zusammenhang mit Vorkaufsrechten in der Regel vor den Verwaltungsgerichten geführt wird, es sei denn ein Vorkaufsrecht wird nach § 28 Absatz 3 BauGB preislimitiert, d.h. beschränkt auf den Verkehrswert, ausgeübt oder die Gemeinde hat nach § 28 Absatz 4 oder 6 BauGB den dem Käufer oder einem Dritten zu zahlenden Betrag nach den Vorschriften über die Entschädigung gemäß §§ 93 bis 103 BauGB zu bestimmen. Während in letzteren Fällen des § 28 Absatz 4 und 6 BauGB die in § 217 Absatz 1 Satz 1 BauGB getroffene Zuweisung des Rechtswegs an die Baulandkammern der Landgerichte sachdienlich ist, führt sich im Fall der preislimitierten Ausübung des Vorkaufsrechts zum Verkehrswert zu einer unnatürlichen Rechtswegspaltung.
	Da in den Fällen des § 28 Absatz 3 BauGB die Höhe des Verkehrswerts, sofern sie überhaupt streitig ist, auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren sachverständig festgestellt werden kann, die Rechtmäßigkeit der Vorkaufsrechtsausübung hingegen inzident von der sachferneren ordentlichen Gerichtsbarkeit geprüft werden muss, wird diese Rechtswegspaltung, die in der Praxis zu Komplikationen führt, einer einhelligen Empfehlung aus den Expertengesprächen folgend aufgegeben. Damit wird eine Empfehlung aus den Expertengesprächen aufgegriffen, in deren Endbericht es dazu auf Seite 63 heißt:
	„Unwidersprochen blieb der Vorschlag, die Vorkaufsrechte durchgängig in die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu geben. Die Fälle der Preislimitierung würden aktuell noch vor den Landgerichten entschieden. Die unterschiedliche Gerichtsbarkeit mache hier keinen Sinn.“
	Zu N

	Aufgrund des Zeitablaufs haben die Sätze 1 und 2 des § 236 BauGB keine Relevanz mehr. Sie werden zum Zweck der Rechtsbereinigung gestrichen.
	Zu N

	Es handelt sich um eine Überleitungsvorschrift nach Streichung der Länderöffnungsklausel in § 250 Absatz 1 Satz 6 BauGB. Dabei wird klargestellt, dass die Verordnungen, die seit Einführung von § 250 BauGB von den Ländern erlassen worden sind und den Anwendungsbereich auf Gebäude bestimmter Größe auf Grundlage von § 250 Absatz 1 Satz 6 BauGB abweichend der Regel von § 250 Absatz 1 Satz 2 BauGB festgelegt haben (z.B. in Bayern), trotz der Streichung der Länderöffnungsklausel in § 250 Absatz 1 Satz 6 BauGB bis zu dem Datum des in der jeweiligen Verordnung festgeschriebenen Außerkrafttretens weiter fortgelten.
	Zu N

	Die Überleitungsvorschrift für des Europarechtsanpassungsgesetz Bau in § 244 Absatz 5 BauGB ist durch Zeitablauf obsolet geworden und soll daher aufgehoben werden.
	Zu N

	Durch die Vorschrift soll – für das BauGB – der Vorgabe des Bund-Länder-Paktes für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung (Z. 629 ff.) Rechnung getragen werden, wonach der Ausbau von Telekommunikationsnetzen durch die Erleichterung von Entscheidungen zugunsten eines beschleunigten Netzausbaus vor allem im Mobilfunk verbessert werden soll.
	Durch das Baulandmobilisierungsgesetz wurde § 14 Absatz 1a BauNVO neu eingeführt. Die Vorschrift regelt, dass Nebenanlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen dienen, in den Baugebieten nach den §§ 2 bis 11 BauNVO allgemein zulässig sind. Die Zulässigkeit kann im Bebauungsplan gemäß § 14 Absatz 1a zweiter Halbsatz, Absatz 1 Satz 4 BauNVO eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.
	§ 245d Absatz 2 BauGB sieht als Überleitungsvorschrift vor, dass § 14 Absatz 1a BauNVO im Anwendungsbereich des § 34 Absatz 2 nicht anzuwenden ist. Um Hürden für den im öffentlichen Interesse liegenden Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur abzubauen, soll diese Überleitungsvorschrift abgeschafft werden. Damit wären Nebenanlagen nach § 14 Absatz 1a BauNVO unmittelbar auch im Anwendungsbereich des § 34 Absatz 2 BauGB allgemein zulässig. Sollte ein städtebauliches Bedürfnis für den Ausschluss oder die Einschränkung der Zulässigkeit bestehen, kann die Gemeinde hierzu einen Bebauungsplan aufstellen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 13 BauGB kann hierfür das vereinfachte Verfahren genutzt werden.
	Weitergehend wird vorgeschlagen, in einem neuen § 245d Absatz 2 BauGB die Geltung des § 14 Absatz 1a BauGB auch für Bebauungspläne anwendbar zu erklären, die auf Grundlage der Baunutzungsverordnung in einer vor dem 23. Juni 2021 geltenden Fassung in Kraft getreten sind. Diese gesetzlich angeordnete Rückwirkung greift in abgeschlossene kommunale Planungen ein und stellt daher einen Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte kommunale Selbstverwaltung dar (Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes).
	Der Eingriff ist jedoch gerechtfertigt. Der Ausbau der Telekommunikationsnetze liegt im öffentlichen Interesse. Der Bund hat gemäß Artikel 87f Absatz 1 GG sogar eine verfassungsrechtliche Gewährleistungspflicht für den Bereich der Telekommunikation. Zur Schonung des Außenbereichs sind die dafür notwendigen Anlagen vorzugsweise im Innenbereich unterzubringen, soweit diese nicht gerade dazu dienen, eine Mobilfunkabdeckung des Außenbereichs abzudecken. Die von § 14 Absatz 1a BauNVO erfassten Nebenanlagen sind verhältnismäßig klein und fallen daher optisch und städtebaulich kaum ins Gewicht. Im Einzelfall können notwendige Korrekturen über das Gebot der Rücksichtnahme begründet werden. Die Anforderungen an den Gesundheitsschutz infolge der Strahlenbelastung werden nicht im Städtebaurecht geregelt, sondern sind Gegenstand fachgesetzlicher Vorschriften.
	Zu N
	Zu B


	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Umstellung der Bekanntmachung der Bauleitpläne auf eine digitale Bekanntmachung im Internet (s.o.
	Zu B

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung des § 9 Absatz 2d BauGB (s.o.
	Zu B

	Als Folgeänderung zu der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2 und 3 der Baunutzungsverordnung wird die Vorschrift, die auf diese Paragraphen Bezug nimmt, neu gefasst. Ihr Regelungsgehalt bleibt unverändert.
	Zu N

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Umstellung der Bekanntmachung des Flächennutzungsplans auf eine digitale Bekanntmachung im Internet (s.o.
	Zu N

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o. Nummer 2).
	Zu N

	Die Änderung dient der Beseitigung eines redaktionellen Versehens.
	Zu N

	Nach dem vorgeschlagenen Absatz 1 soll bei Außenbereichsvorhaben, die der Versorgung mit öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten dienen, fingiert werden, dass das Erfordernis einer gesicherten ausreichenden Erschließung (§ 35 Absatz 1 BauGB) gegeben ist. In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (grundlegend: BVerwG, Urteil vom 30.08.1985 – 4 C 48/81) ist bereits anerkannt, dass sich die Anforderungen an die „Sicherung der Erschließung“ in Art und Umfang nach dem konkreten Vorhaben richten. Anlagen der Telekommunikation müssen naturgemäß nicht ständig, sondern nur gelegentlich, etwa zu Wartungszwecken oder zur Störungsbeseitigung, aufgesucht werden. Da für diese Fälle, die Erreichbarkeit der jeweiligen Anlage gewährleistet ist, besteht kein Anlass, die ausreichende Erschließung zu verneinen. Bei Telekommunikationslinien ist die Erreichbarkeit gesichert. Denn für den Fall, dass das Vorhabengrundstück nicht unmittelbar an das öffentliche Straßennetz angebunden ist, sondern nur durch Überfahren eines anderen Grundstücks im Sinne des § 134 Absatz 1 TKG zu erreichen ist, sieht § 134 Absatz 2 TKG für den Eigentümer des anderen Grundstücks eine entsprechende Duldungspflicht vor. Die Duldungspflicht besteht zwar nur im Rahmen des Notwendigen. Gleichwohl wirkt sie unmittelbar kraft Gesetzes und stellt damit sicher – anders als bei schuldrechtlichen Vereinbarungen -, dass für das Vorhaben die Erschließung gesichert ist. Mit der vorgeschlagenen Fiktion soll diesem Umstand Rechnung getragen und zugleich verhindert werden, dass darüber hinaus – wie in der bisherigen Praxis bisweilen üblich - eine grundbuchrechtliche Sicherung eines Wegerechts gefordert wird.
	Nach dem vorgeschlagenen Absatz 2 soll in Verfahren zur Genehmigung von Vorhaben, die der Versorgung mit öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten dienen, das Einvernehmen abweichend von § 36 Absatz 2 Satz 2 bereits nach Ablauf eines Monats fingiert werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Gemeinde mindestens zwei Monate vor der Antragstellung nach § 7a der Sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu dem Vorhaben gehört worden ist. Denn in diesem Fall, besteht kein Bedürfnis für eine Zustimmungsfrist von 2 Monaten im Rahmen des § 36 Absatz 2 BauGB. Indem verlangt wird, dass die Gemeinde zwei Monate vor Antragsstellung beteiligt worden ist, wird gewährleistet, dass der Meinungsbildungsprozess innerhalb der Gemeinde in zeitlicher Hinsicht ausreichend ist. Die Änderung dient der Genehmigungsbeschleunigung.
	Zu N
	Zu B


	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung der neuen Gliederung des § 201a BauGB in Absätze.
	Zu B

	Die Regelung zum Umwandlungsschutz nach § 250 BauGB wird um zwei Jahre verlängert. Die Landesverordnungen nach § 250 Absatz 1 BauGB müssen nach dem neuen Satz 3 nunmehr spätestens zum 31. Dezember 2027 außer Kraft treten.
	Zu B

	Zur Vereinfachung der Anwendung von § 250 BauGB wird Satz 6 gestrichen.
	Zu N

	Es wird vorgeschlagen, die Anlage 1 neu zu systematisieren. Der Vorschlag basiert auf Vorschlägen aus den Expertengesprächen zu einer praxisgerechteren Fassung der Anlage 1 BauGB. Auf Seite 91 f. des Endberichts wird dazu u.a. ausgeführt:
	„Der Inhalt eines Umweltberichts und damit auch der Gegenstand der Umweltprüfung werden durch die Anlage 1 zum BauGB bestimmt. Die dort gelisteten Anforderungen erfüllen sowohl die Anforderungen der Richtlinie über die strategische Umweltprüfung (SUP-Richtlinie 2001/42/EG) als auch diejenigen der Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (UVP-Richtlinie 2011/92/EU).47 […]
	Dieses Regelungskonzept der Anlage 1 stand im Zentrum der Diskussion des Fachgesprächs. In mehreren Redebeiträgen wurde darauf hingewiesen, dass angesichts des umfassenden Katalogs der Anlage 1 in der Praxis immer wieder Unsicherheiten bestünden, welche Informationen im konkreten Fall im Rahmen der Umweltprüfung zu ermitteln seien. Zwar seien bei den meisten Bebauungsplänen ausschließlich die von der SUP-Richtlinie geforderten Inhalte erforderlich. Gleichwohl führten die Unsicherheiten dazu, dass vorsichtshalber auch auf die projektbezogenen Angaben nach Nr. 2 lit. b) der Anlage eigegangen werde, obwohl diese vielfach nicht sinnvoll zu beantworten seien. […]
	Zudem wurde auf die generelle Vorgabe aus § 2 Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach beziehe sich die Umweltprüfung auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessener Weise verlangt werden könne. Durch den Begriff der Angemessenheit könnten die Kommunen sich schon lege lata darauf beschränken, in der Umweltprüfung nur das abzuprüfen, was für das Bebauungsplanverfahren konkret erforderlich und an Umweltauswirkungen bereits ersichtlich sei. Aus dem Gesetzeswortlaut ergebe sich nicht, dass zu jedem Bestandteil der Anlage 1 ein Gutachten geschrieben werden müsse.
	In mehreren Diskussionsbeiträgen wurde geschildert, dass in der kommunalen Praxis gleichwohl große Unsicherheit bestehe, ob wesentliche Informationen bei einem Umweltbericht fehlten. Man sei hier meist auf den Rat der Gutachter*innen angewiesen. Um rechtliche Risiken zu vermeiden, würden im Zweifel mehr Untersuchungen in Auftrag gegeben und Informationen zusammengetragen. Umweltberichte seien daher häufig deutlich umfangreicher, als dies rechtlich erforderlich und von der Sachlage geboten wäre. Zudem mache man in Bebauungsplanverfahren häufig doppelte Arbeit, weil im städtebaulichen Teil die umweltbezogenen Festsetzungen beschrieben würden, die dann im Umweltbericht erneut auftauchten.“
	Um das Verhältnis des § 2 Absatz 2 BauGB (ehemals Absatz 4) zur Anlage 1 neu auszugestalten, wurden die bisherigen Sätze 3 und 5 in die Anlage 1 verlagert (s. hierzu Begründung zu
	Nummer 2 entspricht im Wesentlichen der bisherigen Anlage 1. Jedoch wurden die bisher unter Nummer 2 Buchstabe b verorteten Bestandteile ausgegliedert und in eine neue Nummer 3 verschoben. Hintergrund ist, dass diese Bestandteile nicht der Anlage 1 der Richtlinie 2001/42/EG (SUP-Richtlinie) entstammen, die für Pläne und Programme die Bestandteile der Umweltprüfung auflistet. Vielmehr sind die Kriterien dem Anhang 4 der Richtlinie 2011/92/EU (UVP-Richtlinie) für den UVP-Bericht entnommen.
	Zwar setzt das Regelverfahren des BauGB sowohl die Vorgaben der SUP- als auch die Vorgaben der UVP-Richtlinie um. Jedoch genügt nach den Vorgaben des Unionsrechts selbst in den Fällen, in denen der Plan einen Rahmen für ein UVP-pflichtiges Vorhaben setzt, für den Plan die Durchführung einer strategischen Umweltprüfung, solange im nachgelagerten Zulassungsverfahren die Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird. Jedoch kann es zumindest in Fällen, in denen bei Planaufstellung schon ersichtlich ist, welcher Art das durch den Plan zuzulassende Vorhaben sein wird, zweckmäßig sein, die Prüfung der entsprechenden vorhabenbezogenen Umweltbelange schon auf Planebene durchzuführen. Dies hat bei der späteren Umweltverträglichkeitsprüfung eine Abschichtungswirkung: diese Prüfung kann sich auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen sowie auf erforderliche Aktualisierungen und Vertiefungen beschränken (§ 15 Absatz 4 UVPG).
	Zwingend erforderlich ist die Integration der Umweltverträglichkeitsprüfung hingegen nur dann, wenn ein Bebauungsplan nach den Vorgaben des Fachrechts eine Planfeststellung ersetzen soll (sog. planfeststellungsersetzender Bebauungsplan) oder wenn in anderen Fällen infolge der Aufstellung eines Bebauungsplans auf ein nachfolgendes Zulassungsverfahren für ein UVP-pflichtiges Vorhaben – in Betracht kommt etwa eine Anliegerstraße im Sinne von Nummer 10 Buchstabe e des Anhangs II der UVP-Richtlinie – verzichtet wird. In diesen Fällen ist das Planverfahren zugleich das Zulassungsverfahren und dann ist zwingend erforderlich, auch die UVP im Rahmen der Planung durchzuführen.
	Da es aber nicht für alle Planverfahren erforderlich oder zweckmäßig ist, die Umweltverträglichkeitsprüfung bereits im Rahmen der Planung durchzuführen und die in die Nummer 3 verschobenen Kriterien in diesen Fällen oftmals gar nicht sinnvoll geprüft werden können, soll durch die Verlagerung in die Nummer 3 signalisiert werden, dass sie dann auch nicht Bestandteil des Umweltberichts werden müssen. Dies kann nach bisheriger Rechtslage auch der allgemeinen Bestimmung in § 2 Absatz 4 Satz 3 und 5 BauGB entnommen werden. In der Praxis hat die Ausgestaltung der Anlage 1 aber nach dem Ergebnis der Expertengespräche oftmals dazu geführt, dass die Punkte im Zweifel überobligatorisch geprüft wurden. Dies soll durch die Änderungen vermieden werden.
	Zu A
	Zu N


	Es handelt sich um eine Anpassung der Inhaltsübersicht aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2 und 3 (s.u.
	Zu N
	Zu B


	Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO (s.u.
	Zu B

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO (s.u.
	Zu B

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO (s.u.
	Zu B

	Es wird vorgeschlagen, bei Festsetzungen nach § 1 Absatz 7 BauNVO wie auch bei Festsetzungen nach § 1 Absatz 9 (s.u. Buchstabe e) sowie § 7 Absatz 4 und § 12 Absatz 4 und 5 BauNVO (s.u.
	Der Verweis auf § 9 Absatz 3 BauGB geht ohnehin bereits seit dem 1. Januar 1998 fehl, da das Erfordernis der besonderen städtebaulichen Gründe seinerzeit aus diesem Absatz gestrichen worden war.
	Zu B

	Aus den in Buchstabe d genannte Gründen soll auch in Absatz 9 auf das Erfordernis der besonderen städtebauliche Gründe verzichtet werden.
	Zu B

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO (s.u.
	Zu N

	Die bislang in der Baunutzungsverordnung enthaltenen Baugebietstypen der Kleinsiedlungsgebiete (§ 2) und der reinen Wohngebiete (§ 3) werden den Anforderungen an eine zeitgemäße Stadtentwicklungspolitik nicht mehr gerecht. So betont insbesondere die am 30. November 2020 verabschiedete Neue Leipzig-Charta, die hiermit an das Leitbild der nutzungsgemischten, kompakten Stadt ihrer Vorgängerin, der Leipzig-Charta von 2007, anknüpft, die Bedeutung einer nachhaltigen Flächen- und Bodenpolitik. Hierzu gehören insbesondere kompakte Siedlungsstrukturen sowie gemischte Nutzungen in den Quartieren. Zum Erreichen dieser Leitvorstellungen können die Baugebietstypen nach den §§ 2 und 3 BauNVO keinen Beitrag leisten.
	Vor diesem Hintergrund wird die Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO vorgeschlagen, wie sie beispielsweise bereits im Stuttgarter Konsens zur Reform des Städtebaurechts (Stand: 4 Februar 2020; abrufbar unter: https://www.stadtbaukunst.de/wp-content/uploads/2020/03/200204_Stuttgarter-Konsens.pdf [letzter Zugriff: 20. Oktober 2022]) mit Verweis auf die Leipzig-Charta (2007) gefordert wurde. Die Streichung der Kleinsiedlungsgebiete passt die Baunutzungsverordnung dabei letztlich lediglich an die heutigen Lebensverhältnisse an. Ein Bedürfnis für die Festsetzung dieses Baugebiets ist nicht mehr erkennbar; sie kommt soweit ersichtlich in der Praxis auch nicht mehr vor. Eine Festsetzung von reinen Wohngebieten mag in der Planungspraxis zwar in beschränktem Umfang noch stattfinden; davon unberührt bleibt jedoch, dass sie mit aktuellen stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen nicht mehr vereinbar ist.
	Die Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO hat zur Folge, dass diese Gebiete in neuen Plänen nicht mehr ausgewiesen werden können, sie hat keine Auswirkungen auf bestehende Planungen oder in Aufstellung befindliche Pläne, zu denen die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingeleitet war (§ 25h BauNVO). Mit der Aufhebung des § 3 BauNVO geht einher, dass sich bei Anwendung des § 34 Absatz 2 BauGB die Zulässigkeit von Vorhaben in den bisherigen faktischen reinen Wohngebieten künftig nach den Vorgaben für allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) richten wird.
	Zu N

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung des § 3 BauNVO. Dieser enthielt in Absatz 4 eine Klarstellung, die auch für die Auslegung der §§ 4 bis 7 BauNVO galt. Der Absatz soll daher in § 4 BauNVO integriert werden.
	Zu N
	Zu B


	Mit der vorgeschlagenen Änderung der §§ 4a, 5, 6, 6a, 7 und 8 BauNVO (= besondere Wohngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete, urbane Gebiete und Gewerbegebiete) soll ein neuer Nutzungsbegriff „Musikclubs“ in die BauNVO eingeführt werden.
	Mit dem Vorschlag soll folgender Auftrag des Koalitionsvertrags umgesetzt werden:
	„Wir erkennen für Clubs und Livemusikspielstätten ihren kulturellen Bezug an. Für beides werden wir die Baunutzungsverordnung und TA Lärm anpassen.“ (Z. 3088 f.)
	Soweit dieser Regelungsauftrag in der Baunutzungsverordnung umzusetzen ist, wird er breit und fraktionsübergreifend von Abgeordneten unterstützt, die sich im Parlamentarischen Forum Clubkultur zusammengeschlossen haben.
	Mit der vorgeschlagenen Änderung soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass Musikclubs ein wichtiges Element des kulturellen Lebens sein können und daher einen kulturellen Bezug aufweisen. Sie können erhebliche Anziehungskraft für ein größeres, ggf. internationales Publikum und jüngere Arbeitskräfte entfalten. Zugleich sind sie als Auftritts- und Vermarktungsplattform ein wichtiger Baustein in der Wertschöpfungskette der Musikwirtschaft. Darüber hinaus können sie in Verbindung mit anderen Nutzungen wie Restaurants, Bars oder Gaststätten sowie Theatern, Kinos oder Varietés – mit individuellen, anspruchsvollen Programmen – das kulturelle Angebot im Quartier und der Gesamtstadt bereichern und als Frequenzbringer zusätzliche Kaufkraft in das Quartier ziehen. Damit wird die Attraktivität des Quartiers insgesamt gesteigert und es werden wirtschaftliche Vorteile auch für weitere Branchen wie das Reise- und Hotelgewerbe sowie den Einzelhandel generiert (so die Hinweise der Fachkommission Städtebau zur bauplanungsrechtlichen Beurteilung von Musikclubs, beschlossen von der Fachkommission Städtebau der Bauministerkonferenz am 23. März 2022, Einleitung).
	Diese positiven städtebaulichen Wirkungen von Musikclubs erfordern es, diese von Vergnügungsstätten wie beispielsweise Spielhallen, Wettbüros, Striptease-Lokale und Sex-Kinos auch normativ klarer zu unterscheiden. Hierdurch soll es den Gemeinden im Rahmen der Bauleitplanung erleichtert werden, etwa im Wege der Feinsteuerung die o.g. positiven städtebaulichen Aspekte von Musikclubs gezielter zu würdigen. Auch den Bauaufsichtsbehörden soll es bei ihren Genehmigungsentscheidungen erleichtert werden, Musikclubs in den genannten Gebieten zuzulassen.
	Unter den Oberbegriff „Musikclubs" fallen unter anderem Clubs und Live-Musikspielstätten. Ähnliche und damit städtebaulich vergleichbar zu beurteilende Nutzungsarten wie Diskotheken können je nach den Umständen des Einzelfalls ebenfalls einbezogen werden. Auf den Zusatz der „Live-Musikspielstätten“ wurde im Regelungstext verzichtet, da es jedenfalls für den Regelungsgegenstand der Baunutzungsverordnung für die städtebauliche Beurteilung der Anlage ohne Belang ist, ob Musik „live“ gespielt oder vorab gemischt wurde (vgl. Thesenpapier v. Dr. Jürgen Stock, Endbericht Expertengespräche S. 186). Speziell im Falle elektronischer Musik können die Grenzen fließend sein und schwierige, für die Bauaufsichtsbehörden letztlich nicht handhabbare Abgrenzungsfragen aufwerfen. Die unter den neuen Nutzungsbegriff der Musikclubs fallenden Anlagen sollen fortan nicht mehr unter den Sammelbegriff der Vergnügungsstätten fallen.
	Im Rahmen der Expertengespräche zur Vorbereitung der vorliegenden Novellierung wurde der Vorschlag, Clubs als Anlagen für kulturelle Zwecke zuzurechnen, diskutiert, aber letztlich aus fachlicher Sicht nicht empfohlen. Unter diesen Begriff fallen nach der Rechtsprechung im Bereich Bildung und Wissenschaft etwa Schulen, Berufsschulen, Fachhochschulen und Universitäten, Volkshochschulen, Vortragsräume, Akademien, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und ähnliche Einrichtungen. Im Bereich Kunst und Kultur werden etwa Theater- und Opernhäuser, Konzerthallen und ähnliche Räumlichkeiten für künstlerische Darbietungen, Museen, Archive, Rundfunkhäuser, Film- und Fernsehstudios sowie Aufnahmestudios für Sprach- oder Musikdarbietungen, Kleinkunstbühnen, politische Kabaretts, Ballett usw. erfasst. Auch Anlagen zur gemeinschaftlichen Pflege einer Weltanschauung können hierunter gefasst werden (s. zu dem Vorstehenden Stock, in: König/Roeser/Stock, 5. Aufl. 2022, BauNVO § 4 Rn. 49). Im Vergleich zu Musikclubs ist bei diesen Anlagen insbesondere von kürzeren Betriebszeiten und damit anderen städtebaulichen Auswirkungen auszugehen; in der Regel endet der Betrieb spätestens gegen 22 oder 23 Uhr.
	Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts wird der Nutzungsbegriff der Anlagen für kulturelle Zwecke (wie auch unter die Begriffe der Anlagen für kirchliche, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) in zweifacher Hinsicht begrenzt. Zum einen fallen nur Gemeinbedarfsanlagen darunter. Gemeint sind Einrichtungen der Infrastruktur, die der Gesetzgeber dem Oberbegriff der „Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs“ zugeordnet hat und die der Allgemeinheit dienen, also einem nicht fest bestimmten, wechselnden Teil der Bevölkerung zugänglich ist. Zum anderen wirkt das Erfordernis der Gebietsverträglichkeit begrenzend, da Anlagen, die unter den Nutzungsbegriff fallen, in sämtlichen Gebieten, in denen diese Nutzungen von der BauNVO zugelassen werden, grundsätzlich mit dem Zweck des Gebiets vereinbar sein müssen (ständige Rechtsprechung, vgl. BVerwG NVwZ 2012, 825 Rn. 10). Diese städtebaulichen Anforderungen an Infrastruktureinrichtungen lassen sich Musikclubs nicht zuordnen, wie im Endbericht der Expertengespräche (S. 82 f.) ausgeführt wird:
	„Anschließend diskutierten die Teilnehmenden die Zulassungsmöglichkeit von Musikclubs als Anlagen für kulturelle Zwecke im Sinne der BauNVO. Zunächst wurde festgehalten, dass nach dem derzeitigen Verständnis und auch anhand der Definition aus der Branche Clubs als Vergnügungsstätten zu charakterisieren seien. Dies liege insbesondere an den erheblichen Lärmbelästigungen, die von den Orten durch die Musikveranstaltungen selbst, aber auch durch den anfallenden Publikumsverkehr ausgingen. Nach Einschätzung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags könnten Spielstätten für Musikkonzerte ohne nächtliche Öffnungszeiten aber bereits derzeit unter die Nutzungsart der Anlagen für kulturelle Zwecke fallen.
	Insgesamt zeigten sich die Teilnehmenden gegenüber dem Vorschlag, Clubs unter Anlagen für kulturelle Zwecke zu fassen, überwiegend skeptisch. Man dürfe den städtebaulichen Begriff der kulturellen Nutzung nicht mit einem allgemeinen Verständnis von Kultur vermischen. Der städtebauliche Kulturbegriff verfolge andere Zwecke. In der BauNVO gehe es vor allem um die Vereinbarkeit von verschiedenen Nutzungen in einem Gebiet und die Lösung von Nutzungskonflikten. Man könne keine soziale Akzeptanz von Musikclubs über das Baurecht schaffen. Die Würdigung solcher Einrichtungen als wichtiger Beitrag für das gesellschaftliche Zusammenleben müsse an einer anderen Stelle erfolgen. Was nach dem rein städtebaulichen Erscheinungsbild derzeit wegen der damit verbundenen Lärmstörungen als Vergnügungsstätte eingestuft werde, könne man nicht einfach als Anlage zu kulturellen Zwecken umetikettieren. Die Frage, ob die aktuelle Typisierung als Vergnügungsstätte noch zeitgemäß sei, sei zwar berechtigt. Angesichts der sehr unterschiedlichen Ausformungen, brauche man aber unterschiedliche Typisierungen und Differenzierungen auch für Clubs und Livemusik-Spielstätten, um Nutzungskonflikte zu vermeiden.
	Die kulturellen Zwecke seien in der BauNVO darüber hinaus sehr allgemein gefasst. Je allgemeiner eine Nutzungsart gefasst werde, desto eher komme es auf deren spezifische Gebietsverträglichkeit an. Dieses von der Rechtsprechung entwickelte Kriterium komme bei allgemein gefassten Nutzungsarten als Korrektiv zur Anwendung. Sofern die Gebietsverträglichkeit nicht gegeben sei, führe das zu einer Unzulässigkeit der Nutzung. D.h. auch wenn man die Clubs als Anlagen für kulturelle Zwecke einordne, wäre die Nutzung aufgrund der fehlenden Gebietsverträglichkeit häufig unzulässig.
	In mehreren Diskussionsbeiträgen wurde der Vorschlag unterstützt, für Clubs und Livemusik-Spielstätten einen gesonderten Nutzungsbegriff in die BauNVO aufzunehmen und diesen den jeweiligen Gebietstypen zuzuordnen, in welchen man die neue Nutzungsart für verträglich halte. Über die allgemeine und ausnahmsweise Zulässigkeit sei dann eine sinnvolle Steuerung im Rahmen der Bauleitplanung möglich. Dies habe den Vorteil, dass der Verordnungsgeber den Zulässigkeitsrahmen für diese Nutzungsart nach seinen Vorstellungen und im Hinblick auf die konkrete Gebietsverträglichkeit gestalten könne. Ob Clubs und Livemusik-Spielstätten dann in den übrigen Baugebietstypen, in denen sie nicht bereits allgemein oder ausnahmsweise zulässig seien, als sonstige Gewerbebetriebe gelten würden, bedürfe einer Klärung.
	Alternativ wurde vorgeschlagen, Clubs und Livemusik-Spielstätten nach dem Vorbild des § 13a BauNVO als Gewerbebetriebe zu deklarieren. Für die konkrete Zulässigkeit der Nutzungen unter Berücksichtigung der vielseitigen Betriebskonzepte könne man dann anhand der Unterscheidung von nicht störenden bzw. störenden Gewerbebetrieben steuern. Welche Clubs und Livemusik-Spielstätten als Gewerbebetrieb in welches Gebiet passten, sei dann eben eine Frage des Vollzugs im Einzelfall. Das hätte auch den Vorteil, dass man keine neue Nutzungsart für Clubs und Livemusik-Spielstätten erfinden müsse.
	Dagegen wurde hervorgebracht, dass es sinnvoller sei, eine insgesamt abgeschlossene Regelung (ähnlich der Vergnügungsstätten) für Clubs und Livemusik-Spielstätten zu finden. Dann herrsche Klarheit, in welchen Gebieten diese Nutzungen zulässig seien.“
	Entsprechend diesem Diskussionsverlauf und unter Berücksichtigung der eingangs vorgestellten Erwägungen wird vorgeschlagen, den neuen Nutzungsbegriff der „Musikclubs“ in die BauNVO einzuführen. Diese sollen künftig in Mischgebieten, urbanen Gebieten und Kerngebieten allgemein und in besonderen Wohngebieten (§ 4a Absatz 3 Nummer 2 BauNVO), Dorfgebieten (§ 5 Absatz 3 Nummer 1 BauNVO) und Gewerbegebieten (§ 8 Absatz 3 Nummer 3 BauNVO) ausnahmsweise zulässig sein. Die Zulässigkeit bzw. ausnahmsweise Zulässigkeit unterscheidet – anders als diejenige für Vergnügungsstätten – nicht nach kerngebietstypischen und nicht kerngebietstypischen Anlagen. In urbanen Gebieten soll die Zulässigkeit im Vergleich zu Vergnügungsstätten durch die Aufnahme der Musikclubs in den Absatz 2 nochmals zusätzlich gesteigert werden. In Gewerbegebieten sollen dem primären Gebietscharakter entsprechend vor allem Nutzungen angesiedelt werden, die in gemischten Quartieren nicht verträglich sind. Da dies bei Clubs entsprechend der vorgeschlagenen Zulässigkeit gerade in den gemischten Quartieren nicht der Fall ist, soll eine Ansiedlung in Gewerbegebieten nur ausnahmsweise zulässig sein. In allgemeinen und dörflichen Wohngebieten sowie in Industriegebieten sollen Musikclubs wegen der erhöhten Schutzbedürftigkeit dieser Gebiete nicht zulässig sein.
	Die aus § 15 Absatz 1 BauNVO folgenden Anforderungen des Rücksichtnahmegebotes bleiben unberührt, wonach Anlagen im Einzelfall unzulässig sein können, wenn von ihnen Belästigungen oder Störungen ausgehen können, die nach der Eigenart des Baugebiets im Baugebiet selbst oder in dessen Umgebung unzumutbar sind. Hierdurch kann auch auf der Ebene der Vorhabenzulassung eine Feinsteuerung erfolgen, wobei die Besonderheiten des jeweiligen Gebietes, die Größe, Ausstattung und Ausgestaltung des Musikclubs sowie das jeweilige Nutzungskonzept berücksichtigt werden können. Dies ist aufgrund der relativen Offenheit des Nutzungsbegriffs der Musikclubs erforderlich.
	Die Einführung eines neuen Nutzungsbegriffs für Musikclubs wirkt sich mittelbar auf Festsetzungen nach § 9a Absatz 2 Nummer 2 BauGB aus. Obwohl gleichzeitig mit der Änderung der Baunutzungsverordnung auch das Baugesetzbuch geändert werden soll, wird mit Bedacht davon abgesehen, Musikclubs ergänzend in § 9a Absatz 2 Nummer 2 BauGB aufzunehmen. Denn mit Festsetzungen nach dieser Vorschrift sollen Musikclubs zukünftig nicht mehr gesteuert werden können. Nur die Ansiedlung der übrigen Vergnügungsstätten, zu denen Musikclubs künftig nicht mehr gehören, werden von § 9a Absatz 2 Nummer 2 BauGB erfasst. In Aufstellung befindliche Pläne können nach Maßgabe des § 233 Absatz 1 BauGB nach bisher geltender Rechtslage zu Ende geführt werden; bestehende Pläne behalten aufgrund der in Artikel 28 Absatz 2 GG verfassungsrechtlich geschützten kommunalen Planungshoheit weiterhin auch in Bezug auf Musikclubs ihre Gültigkeit.
	Zu B

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Einfügung von Musikclubs als neue Nummer 2 (s.o.
	Zu N

	In § 5 Absatz 3 BauNVO sollen ergänzend Musikclubs aufgenommen werden. Es wird auf die Begründung des § 4a Absatz 3 Nummer 2 BauNVO (o.
	Zu N
	Zu B
	Zu D


	In Mischgebieten sollen Musikclubs allgemein zulässig sein. Es wird auf die Begründung des § 4a Absatz 3 Nummer 2 BauNVO (s.o.
	Zu D

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Einfügung einer neuen Nummer 4 (s.o. Doppelbuchstabe aa).
	Zu D

	Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Änderung des § 4a BauNVO (s.o.
	Zu B

	Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Änderung des Absatzes 2 (Buchstabe a) bzw. der vorgeschlagenen Änderung des § 4a BauNVO (s.o.
	Zu N
	Zu B


	Obwohl in urbanen Gebieten zu einem erheblichen Anteil auch gewohnt werden darf, sollen Musikclubs aufgrund der mit dem Gebiet beabsichtigten Nutzungsmischung hier allgemein zulässig sein. Es wird ergänzend auf die Begründung des § 4a Absatz 3 Nummer 2 BauNVO (s.o.
	Zu B

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Änderung in Buchstabe a.
	Zu N
	Zu B


	Durch die Änderung in § 7 Absatz 1 BauNVO (vgl. auch § 31 Absatz 3 BauGB [s.o.
	Die Zweckbestimmung des Kerngebiets soll um einen Satz 2 ergänzt werden, wonach nach Maßgabe des Bebauungsplans Kerngebiete auch dem Wohnen dienen können. Schon nach geltender Rechtslage ermöglicht § 7 Absatz 2 Nummer 7, Absatz 4 BauNVO, in bestimmten Teilen des Kerngebiets Wohnnutzungen vorzusehen. Diese Möglichkeit soll den Gemeinden nun im Interesse einer stärkeren Nutzungsmischung entlang der Leitvorstellungen der Neuen Leipzig-Charta erleichtert werden. Denn bislang waren Festsetzungen zur Ermöglichung von Wohnen im Kerngebiet nur unter der Einschränkung möglich, dass die allgemeine Zweckbestimmung des Gebiets, wie sie in Absatz 1 niedergelegt ist, gewahrt bleibt. Nach der vorgeschlagenen Änderung wäre diese Einschränkung aufgehoben. Es wird in die Hände der Gemeinden gelegt, für den konkreten Fall zu beurteilen, zu welchem Grade Wohnnutzungen mit den übrigen im Kerngebiet zulässigen Nutzungen städtebaulich vertretbar sein können. Durch die Änderung sollen insbesondere auch Umnutzungen aufgegebener Büro- oder Gewerbeflächen im Kerngebiet zugunsten von Wohnnutzung erleichtert werden.
	Zu B

	In Kerngebieten sollen Musikclubs allgemein zulässig sein, dazu soll in § 7 Absatz 2 BauNVO eine neue Nummer 3 eingefügt werden. Es wird auf die Begründung des § 4a Absatz 3 Nummer 2 BauNVO (s.o.
	Zu D
	Zu B


	Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der Änderung des Absatzes 2 (s.o. Buchstabe b).
	Zu B

	Im Einklang mit den vorgeschlagenen Änderungen des § 1 Absatz 7 und 9 BauNVO (s.o.
	Zu N
	Zu B


	Bei der in den §§ 8 Absatz 2 Nummer 1 und 9 Absatz 2 Nummer 1 BauNVO vorgesehenen Erweiterungen auf Anlagen zur Herstellung und Speicherung von Wasserstoff handelt es sich um Klarstellungen. Es soll verdeutlicht werden, dass diese Anlagen in Gewerbegebieten allgemein zulässig sind. Damit soll der Praxis die Zulassung von Elektrolyseuren oder Anlagen zur Speicherung von Wasserstoff in Gewerbe- und Industriegebieten erleichtert werden.
	Die allgemeinen Anforderungen an die Gebietsverträglichkeit und aus § 15 BauNVO sollen durch diese Klarstellung nicht verändert werden.
	Zu B

	Musikclubs sollen in Gewerbegebieten ausnahmsweise zulässig sein. Es wird auf die Begründung des § 4a Absatz 3 Nummer 2 BauNVO (s.o.
	Zu D
	Zu N


	Es wird auf die Begründung der Änderung des § 8 Absatz 2 BauNVO verwiesen (s.o.
	Zu N
	Zu B


	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO (s.o.
	Zu B
	Zu D


	In die beispielhafte Aufzählung des § 11 Absatz 2 Satz 2 BauNVO sollen Gebiete für Musikclubs aufgenommen werden. Wenn die Gemeinde Kenntnis über einen bestehenden Musikclub in einem Gebiet hat, Entwicklungsabsichten des Musikclubs kennt, die eine neue planungsrechtliche Beurteilung erforderlich machen, oder einen neuen Standort für einen Musikclub sucht, kann die Sicherung des bestehenden Standortes oder die Entwicklung eines neuen Standortes über einen klassischen „Angebotsbebauungsplan“ in Betracht kommen. Insbesondere wenn sich die planungsrechtliche Steuerung im Wesentlichen auf den Musikclub beschränkt, kann die Gemeinde prüfen, ob als Gebietskategorie auch ein Sondergebiet festgesetzt werden kann (Hinweise der Fachkommission Städtebau zur bauplanungsrechtlichen Beurteilung von Musikclubs, beschlossen von der Fachkommission Städtebau am 23. März 2022, S. 11 f.). Der Sondergebietstyp wurde zur Verdeutlichung dieser Möglichkeiten ausdrücklich in die Aufzählung des § 11 Absatz 2 Satz 2 BauNVO aufgenommen.
	Die Gemeinde muss dann bei der Planaufstellung einen Zulässigkeitskatalog für das Gebiet erstellen, in dem sie nähere Bestimmungen für die in dem Gebiet zulässigen Musikclubs oder weiteren ergänzenden Nutzungen festsetzen können. Die Verträglichkeit der Nutzungen ist nach den Wertungen der BauNVO darzulegen. In der Abwägung sind insbesondere die verschiedenen Belange der in dem Gebiet zulässigen sowie der benachbarten Nutzungen zu berücksichtigen und zu einem sachgerechten Ausgleich zu bringen (Hinweise der Fachkommission Städtebau zur bauplanungsrechtlichen Beurteilung von Musikclubs, beschlossen von der Fachkommission Städtebau am 23. März 2022, S. 12).
	Zu D

	Die Ergänzung des Sondergebiets für Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien, wie Wind- und solare Strahlungsenergie, dienen, um die unmittelbare Nutzung dieser Energien durch Anlagen zur Herstellung und Speicherung von Wasserstoff soll den Gemeinden verdeutlichen, dass bei der Ausweisung entsprechender Sondergebiete stets auch die Zulässigkeit dieser Anlagen mit bedacht werden soll. Elektrolyseure und Anlagen zur Speicherung von Wasserstoff können die jeweiligen Stromerzeugungsanlagen sinnvoll ergänzen und sicherstellen, dass die Energieerzeugungskapazitäten umfänglich ausgenutzt werden können, zum Beispiel wenn aufgrund von Netzengpässen eine Einspeisung des Stroms in das Netz nicht möglich ist. Elektrolyseure und Speicheranlagen für Wasserstoff können auf diese Weise als Energiespeichermedium dienen und zur dezentralen Energieversorgung einen erheblichen Beitrag leisten. Den Gemeinden steht es frei, Art und/oder Maß dieser Anlagen im Plan näher zu bestimmen, ihre Zulässigkeit auszuschließen oder eigene Sondergebiete für die Erzeugung oder Speicherung von Wasserstoff auszuweisen.
	Zu B

	Die Vermutungsregel des § 11 Absatz 3 Satz 3 BauNVO, wonach bei großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit mehr als 1 200 Quadratmetern Geschossfläche vermutet wird, dass sie sich auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung nicht nur unwesentlich auswirken können (§ 11 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 BauNVO), so dass sie nur in Kern- oder Sondergebieten zulässig sind, hat sich grundsätzlich bewährt, um zentrale Versorgungsbereiche zu schützen.
	In den letzten Jahren hat sich gleichwohl gezeigt, dass die Vermutungsregel die im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels bestehenden Besonderheiten unberücksichtigt lässt. Zu diesen Besonderheiten gehört, dass Lebensmitteleinzelhandelsbetriebe auch bei einer Geschossfläche von bis zu 1 500 Quadratmetern in erster Linie nur ein nahversorgungsrelevantes Sortiment anbieten und somit – anders als andere großflächige Einzelhandelsbetriebe – in der Regel keine negativen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche haben können. Zu beachten ist auch, dass mittlerweile bei Neuansiedlungen von Lebensmittelmärkten, die der Nahversorgung dienen, üblicherweise von vornherein eine Geschossfläche oberhalb der Regelvermutungsschwelle vorgesehen ist, wobei dies nicht nur für Supermärkte (Vollsortimenter), sondern – trotz ihres grundsätzlich geringeren Flächenbedarfs – auch für Lebensmitteldiscounter gilt. Für Betriebe dieser Größe wird daher regelmäßig eine städtebauliche Atypik im Sinne des § 11 Absatz 3 Satz 4 BauNVO angenommen, so dass die Vermutungsregel des § 11 Absatz 3 Satz 3 BauNVO keine Anwendung findet, wie sich insbesondere auch aus dem von der Fachkommission Städtebau am 28. September 2017 beschlossenen „Leitfaden zum Umgang mit § 11 Absatz 3 BauNVO in Bezug auf Betriebe des Lebensmitteleinzelhandels“, abrufbar unter: https://bauministerkonferenz.de/Dokumente/42320580.pdf; zuletzt aufgerufen am 20. Oktober 2023) ergibt.
	Trotz des Vorliegens des genannten Handlungsleitfadens bedarf die Abweichung von der Vermutungsregel im Einzelfall der Prüfung und Begründung. Zur Erleichterung der Genehmigungspraxis sollen daher die im Lebensmitteleinzelhandel geltenden Besonderheiten durch die vorgeschlagene Ergänzung des § 11 Absatz 3 BauNVO um einen neuen Satz 5 im Verordnungstext allgemeinverbindlich fixiert werden. Danach soll bei Einzelhandelsbetrieben, deren Warenangebot vornehmlich Lebensmittel sind, ein wesentlicher Anhaltspunkt dafür, dass Auswirkungen im Sinne des Satzes 2 nicht gegeben sind, dann angenommen werden, wenn die Geschossfläche von 1 200 Quadratmeter um nicht mehr als 300 Quadratmeter überschritten wird (d. h. bei einer Gesamtgeschossfläche von bis zu 1 500 Quadratmeter) und wenn diese Überschreitung allein der Ausweitung des üblicherweise lediglich für die Nahversorgung relevanten Lebensmittelsortiments und/oder der Vergrößerung der Gänge und des Kassenbereichs (etwas aus Gründen der Barrierefreiheit) dient. Wenn dagegen die zusätzliche Geschossfläche überwiegend zum Angebot üblicherweise zentrenrelevanter sog. „non-food-Artikel“ dient, soll die Neuregelung keine Anwendung finden. Bei Zugrundelegung des vom Bundesverwaltungsgericht im Jahr 2005 als zutreffend angesehenen Verhältnisses von 3 : 4 (vgl. BVerwG Urt. v. 24.11.2005 – 4 C 10/04, Rn. 23) für den Anteil der Verkaufsfläche an der Geschossfläche entspricht eine Geschossfläche von 1 500 m² einer Verkaufsfläche von 1 125 m². Dies hat auch Auswirkungen auf das Merkmal der Großflächigkeit. Isolierte Bedeutung hat dieses Merkmal insbeondere bei entsprechenden Festlegungen in der Regional- und Landesplanung. Da die Großflächigkeit aufgrund der Normstruktur des § 11 Absatz 3 BauNVO nicht erst bei Erreichen des Schwellenwerts, sondern deutlich darunter anzunehmen ist (vgl. BVerwG a. a. O.) dürfte davon auszugehen sein, dass Großflächigkeit bei Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels künftig ab einer Verkaufsfläche von 1 000 m² besteht.
	Zu N
	Zu B


	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO (s.o.
	Zu B

	§ 12 Absatz 3 BauNVO soll aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO (s.o.
	Zu B

	Wie in § 1 Absatz 7 und 9 sowie in § 7 Absatz 4 BauNVO (s.o.
	Zu N

	Die vorgeschlagene Neufassung der §§ 13 und 13a BauNVO ist infolge der Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO (s.o.
	Zu N
	Zu B


	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO (s.o.
	Zu B

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO (s.o.
	Zu B

	Der Begriff für fernmeldetechnische Nebenanlagen ist in dem Begriff der „Nebenanlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen dienen“ in Absatz 1a aufgegangen. Mit der vorgeschlagenen Neufassung des § 245d Absatz 2 BauGB (
	Zu B

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO (s.o.
	Zu B

	In § 14 Absatz 4 BauNVO soll klargestellt werden, dass dort § 249a Absatz 4 des Baugesetzbuchs in Bezug genommen wird.
	Zu N
	Zu B


	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO (s.o.
	Zu B

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o.
	Zu N

	Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Einführung der §§ 19a und 20a BauNVO (s.u.
	Zu B

	Nach der Bodenschutzklausel des § 1a Absatz 2 Satz 1 BauGB (künftig: § 1b Absatz 2 Satz 1 BauGB-E; siehe oben
	Bislang fehlt jedoch eine Möglichkeit, verbindliche Vorgaben für die Versickerungsfähigkeit des Bodens bzw. Höchstmaße für die Wasserundurchlässigkeit des Bodens festzusetzen. Daher soll der abschließende Katalog von Festsetzungsmöglichkeiten zum Maß der baulichen Nutzung in § 16 Absatz 2 BauNVO ergänzt werden durch eine Festsetzungsmöglichkeit zum Versiegelungsfaktor (zum Begriff siehe § 19a Absatz 1 BauNVO).
	Hiermit wird folgende Anregung aus den Expertengesprächen zur Vorbereitung der Novellierung des BauGB aufgegriffen (Endbericht S. 54):
	„[Es] wurde der Vorschlag über einen Versiegelungsfaktor ins Spiel gebracht. Ein solcher könne § 19 Abs. 4 BauNVO überflüssig machen. Denn dieser bringe in der Praxis häufig Probleme, wenn es um die Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ) geht. Mit einem einheitlichen Versiegelungsfaktor, der die maximale Grundstücksversiegelung festlege, könne ein großer Beitrag bei der Frage nach ausreichenden Grünflächen und Verwaltungserleichterungen geleistet werden.“
	Versiegelungsfaktoren werden in den Ländern teilweise bereits als Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr herangezogen (vgl. § 4 der Gebührenordnung zum Entwässerungsortsgesetz der Stadt Bremerhaven vom 7. November 2013 - Brem.GBl. S. 672). Über die Festsetzung eines Versiegelungsfaktors im Bebauungsplan entscheiden die Gemeinden im Rahmen ihrer planerischen Abwägung. Es handelt sich um keine obligatorische Festsetzung zum Maß der baulichen Nutzung; § 16 Absatz 3 BauNVO bleibt unverändert. Der Versiegelungsfaktor als Festsetzungsmöglichkeit bietet den Gemeinden eine neue Gestaltungsmöglichkeit, um mehr versickerungsfähige Fläche auf den Grundstücken zu schaffen und damit vor dem Hintergrund des Klimawandels und dem Ziel einer wassersensiblen Stadtentwicklung den Oberflächenabfluss zu verringern und Niederschlagswasser zu einem hohen Anteil auf den Grundstücken zu speichern bzw. zu versickern. Mit welchen baulichen oder technischen Maßnahmen der Vorhabenträger die Vorgaben des Versiegelungsfaktors einhält, bleibt ihm überlassen.
	Der Versiegelungsfaktor als Festsetzungsmöglichkeit bietet den Gemeinden eine neue Gestaltungsmöglichkeit, um mehr versickerungsfähige Fläche auf den Grundstücken zu schaffen und damit vor dem Hintergrund des Klimawandels und dem Ziel einer wassersensiblen Stadtentwicklung den Oberflächenabfluss zu verringern und Niederschlagswasser zu einem hohen Anteil auf den Grundstücken zu versickern. Mit welchen baulichen oder technischen Maßnahmen der Vorhabenträger die Vorgaben des Versiegelungsfaktors einhält, bleibt ihm überlassen.
	Zu B

	Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung einer neuen Nummer 2 und der Anfügung einer neuen Nummer 6.
	Zu B

	In einer neuen Nummer 6 soll zudem die Festsetzung der zulässigen Verkaufsfläche im vorgeschlagenen § 20a BauNVO ergänzt werden. Für Einzelheiten hierzu wird auf die diesbezügliche Begründung verwiesen (s.u.
	Zu N

	Die Neufassung der Tabelle des § 17 BauNVO ist erforderlich aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO (s.o.
	Zu N

	Mit der Regelung soll ein Gleichlauf von Anlagen zur Herstellung und Speicherung von Wasserstoff zu Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme aus solarer Strahlungsenergie und Windenergie hergestellt werden. Damit soll auch ein Anreiz für die Errichtung und den Betrieb von Elektrolyseuren auf Betriebsgeländen geschaffen werden, um zu einer dezentralen Energieversorgung und der Entlastung des Stromnetzes beizutragen.
	Zu N

	§ 19a konkretisiert die in
	Absatz 1 definiert den Versiegelungsfaktor als Angabe zur maximal zulässigen durchschnittlichen Wasserundurchlässigkeit je Quadratmeter der Bezugsfläche. Die Bezugsfläche entspricht im Regelfall der Fläche des Baugrundstücks im Sinne des § 19 Absatz 3 BauNVO. Im Bebauungsplan können davon abweichend aber auch Teile der Fläche des Baugrundstücks als Bezugsfläche bestimmt werden; in diesem Fall ist die Regelung gegenüber den Festsetzungen für „einzelne […] Grundstücksteile“ nach § 16 Absatz 5 BauNVO die speziellere Regelung. Als Beispiel für die Festsetzung einer abweichenden Bezugsfläche kommen die von den vorgesehenen baulichen Anlagen einschließlich der Anlagen und Einrichtungen nach § 19 Absatz 4 Satz 1 BauNVO überdeckten und unterbauten Flächen in Betracht.
	Der vorgeschlagene Absatz 2 regelt die Ermittlung des Versiegelungsfaktors. Innerhalb der Bezugsfläche werden die Grundflächen verschiedener Versiegelungsarten mit folgenden Faktoren berücksichtigt:
	1. unversiegelte Flächen wie Rasenflächen mit dem Faktor 0,0 (Absatz 2 Nummer 1);
	2. schwachversiegelte Fläche mit dem Faktor 0,3; dazu gehören befestigte Flächen mit Rasengittersteinen und Öko-Pflaster sowie die Flächen baulicher Anlagen mit Retentionsdächern (Absatz 2 Nummer 2);
	3. teilversiegelte Flächen mit dem Faktor 0,6; dazu gehören z. B. befestigte Flächen mit Pflaster und Platten ohne Fugenverguss sowie Rasenfugenpflaster und die Flächen baulicher Anlagen mit Gründächern (Absatz 2 Nummer 3);
	4. vollversiegelte Flächen mit dem Faktor 1,0; dazu gehören z. B. befestigte Flächen mit Beton, Asphalt und Pflaster mit Fugenverguss, die Flächen baulicher Anlagen mit sonstigen Dächern sowie die Flächen baulicher Anlagen im Sinne des § 19 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3, also baulicher Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird (Absatz 2 Nummer 4).
	Für andere Versiegelungsarten gilt derjenige der vorgenannten Faktoren, der dem Wasserundurchlässigkeitsgrad am nächsten kommt.
	In Absatz 3 werden die Begriffe des Gründachs sowie des Retentionsdachs definiert. Dächer gelten nur dann als Grün- oder Retentionsdächer nach dieser Vorschrift, wenn sie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt worden sind.
	Zu N

	Es wird vorgeschlagen, den Vollgeschossbegriff bundesrechtlich zu definieren und damit bundesweit zu vereinheitlichen.
	Seit der ersten Baunutzungsverordnung von 1962 (damals § 18) ist in der Baunutzungsverordnung folgendes geregelt:
	„Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind oder auf ihre Zahl angerechnet werden.“
	Für eine Definition des Vollgeschossbegriffs wird demnach auf Landesrecht verwiesen. Grund war, dass der Vollgeschossbegriff auch tatbestandlicher Anknüpfungspunkt im Bauordnungsrecht war und in jedem Bundesland ein jeweils einheitlicher bauplanungsrechtlicher und bauordnungsrechtlicher Begriff gelten sollte. Jedoch hat der Vollgeschossbegriff inzwischen jegliche Funktion im Bauordnungsrecht verloren und wird in den Landesbauordnungen nur noch deshalb definiert, weil in § 20 Absatz 1 BauNVO auf diese verwiesen wird.
	Die Definitionen in den Bauordnungen der Länder ähneln sich, unterscheiden sich aber im Detail mitunter deutlich voneinander. Exemplarisch wird im Folgenden § 2 Absatz 4 der Musterbauordnung (alte Fassung) wiedergegeben, der gemäß § 87 Absatz 2 Satz 1 der aktuellen Musterbauordnung (MBO) weiter Anwendung findet:
	„Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,4 m über die festgelegte Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,3 m haben.“
	§ 87 Absatz 2 Satz 2 der (nicht verbindlichen) Musterbauordnung in der Fassung vom November 2002, geändert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom 22./23. September 2022 (MBO) ergänzt dies wie folgt:
	„In Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 gelten Geschosse, die über mindestens 2/3 ihrer Grundfläche eine für Aufenthaltsräume in solchen Gebäuden erforderliche lichte Höhe haben, als Vollgeschosse.“
	Zahlreiche Länder haben ergänzende Regelungen für sogenannte Staffelgeschosse getroffen. Danach gelten gegenüber einer Außenwand zurückgesetzte, oberste Geschosse nur dann als Vollgeschosse, wenn sie über einen bestimmten Anteil des darunterliegenden Geschosses eine festgelegte Mindesthöhe aufweisen. Diese Sonderregelung hat zur Folge, dass die erlaubte Bebaubarkeit bei gleicher Vollgeschosszahl erhöht wird. Teilweise werden in den Landesbauordnungen auch sogenannte Installationsgeschosse, die nur der Unterbringung technischer Einrichtungen dienen, vom Vollgeschossbegriff ausdrücklich ausgenommen.
	Gerade für bundesweit tätige Architekten und Bauherrn sind die unterschiedlichen landesrechtlichen Anforderungen an Vollgeschosse schwer zu überblicken. Dies kann das Bauen verkomplizieren, insbesondere serielle und modulare Bauweisen hemmen, weil für jedes Land das zulässige Maß der baulichen Nutzung nach unterschiedlichen Vorgaben berechnet und bestimmt werden muss. Um eine Vereinheitlichung der planungsrechtlichen Vorgaben in kommunalen Bauleitplänen zu erreichen, wird vorgeschlagen, in der Baunutzungsverordnung einen einheitlichen Vollgeschossbegriff einzuführen.
	Die vorgeschlagene Regelung des Vollgeschossbegriffs orientiert sich an folgender Fassung, die der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Baulandmobilisierungsgesetz vorgeschlagen hatte (BT-Drs. 19/26023, S. 8), der aber seinerzeit im weiteren Verfahren nicht aufgegriffen wurde:
	„Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,4 Meter über die Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,3 Metern haben. Geschosse, die ausschließlich der Unterbringung von Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung dienen, sind keine Vollgeschosse. Die Gemeinde kann im Bebauungsplan festsetzen, dass ein gegenüber mindestens einer Außenwand zurückgesetztes oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) und Geschosse im Dachraum nur dann Vollgeschosse sind, wenn sie eine lichte Höhe von mindestens 2,3 Metern über mindestens drei Viertel der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses haben.“
	Die Begründung dieses Vorschlags lautete wie folgt:
	„Von Verbänden der am Bau Beteiligten wird seit Jahren eine Vereinheitlichung des Vollgeschossbegriffs gefordert, um eine länderübergreifende Tätigkeit zu erleichtern und damit auch einen Beitrag zur Baukostensenkung zu leisten. Die Bauministerkonferenz hat auf ihrer Sitzung am 25./26. Oktober 2018 diese Forderung aufgegriffen und die Bundesregierung gebeten, eine entsprechende Änderung der Baunutzungsverordnung vorzubereiten.
	Der vorgeschlagene § 20 Absatz 1 Satz 1 BauNVO entspricht der Sache nach der Übergangsregelung in § 87 Absatz 2 der Musterbauordnung (MBO). Die Maße von 1,4 Metern über Geländeoberfläche und 2,3 Metern lichter Höhe haben fast alle Länder übernommen.
	Da die Festsetzung der Zahl von Vollgeschossen (§ 16 Absatz 2 Nummer 3 BauNVO) weniger der Steuerung der Höhenentwicklung dient (die Höhe von Vollgeschossen ist nach oben nicht begrenzt), sondern vielmehr der Steuerung der Nutzungsintensität, sollen nach § 20 Absatz 1 Satz 2 BauNVO reine Installationsgeschosse nicht als Vollgeschosse angerechnet werden. Eine ungewollte Höhenentwicklung kann dadurch nicht eintreten, da üblicherweise die zulässige Gesamtgebäudehöhe festgesetzt wird.
	§ 20 Absatz 1 Satz 3 BauNVO soll es den Gemeinden ermöglichen, Festsetzungen zu treffen, dass Staffelgeschosse (nur) unter bestimmten Voraussetzungen als Vollgeschoss angerechnet werden. Ohne eine entsprechende Regelung wären zurückgesetzte Geschosse mit senkrechten Wänden immer Vollgeschosse, wenn sie für sich genommen eine lichte Höhe von mindestens 2,3 Metern aufweisen, auch wenn ihre Fläche zum Beispiel nur ein Zehntel der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses hat. Damit wäre eine erhebliche Schlechterstellung gegenüber Gebäuden mit geneigten Dachflächen verbunden, bei denen durch geschickte Planung die Unterschreitung des 2/3-Anteils und damit eine Nichtanrechnung auf die Zahl der Vollgeschosse erreicht werden kann.
	Das Maß von mindestens drei Viertel der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses wird gewählt, da bei Geschossen mit geneigten Dächern nicht nur zwei Drittel der Grundfläche nutzbar ist, sondern auch Flächen unter der Dachschräge teilweise noch eine zum aufrechten Stehen ausreichende Höhe aufweisen und darüber hinaus für sonstige Zwecke nutzbar sind. Bei Staffelgeschossen beschränkt sich dagegen die nutzbare Fläche typischerweise auf die Fläche, die eine Höhe von mindestens 2,3 Metern hat und damit für die Einordnung als Vollgeschoss maßgeblich ist.
	Die Staffelgeschossregelung soll nur für oberste Geschosse und Geschosse im Dachraum gelten, um zu vermeiden, dass pyramidenartige Baukörper entstehen, bei denen nur das Erdgeschoss als Vollgeschoss anzurechnen ist. Ergebnis der Regelung ist, dass es bei neuen Bebauungsplänen nur noch zwei Vollgeschossvarianten gibt und insbesondere die unterschiedlichen Regelungen der Länder zu Staffelgeschossen auf eine Variante reduziert werden.“
	Die Sätze 1 und 2 entsprechen dem Vorschlag des Bundesrates. Zwischenzeitliche Überlegungen, den Satz 1 um einen Halbsatz zu ergänzen, wonach stets eine Höhenbezug festgesetzt werden muss, wurden infolge des Planspiels aufegegeben. Bereits aus dem generell zu beachtenden Grundsatz, dass jede Festsetzung vollziehbar sein muss, folgt, dass bei abschüssigen Grundstücken ein Höhenbezug festzusetzen ist – und zwar ohne dass dies eindeutig angeordnet werden müsste. Für andere Fälle bedarf es dagegen einer solchen Festsetzung von vornherein nicht, so dass eine Regelung zur Höhenfestsetzung generell verzichtbar ist.
	Der Vorschlag des Bundesrates sah vor, dass reine Technikgeschosse auch dann nicht zu den Vollgeschossen zu zählen, wenn sie eine lichte Höhe von mehr als 2,3 Metern haben. Aus städtebaulicher Sicht erscheint diese Ausnahme vom Vollgeschossbegriff fragwürdig. Für das Erscheinungsbild und die Höhensteuerung eines Gebäudes ist es unerheblich, wozu ein Geschoss dient. Eine Ausnahme für Technikgeschosse erscheint daher aus planungsrechtlicher Sicht verzichtbar. Um den Wunsch der Länder nach einer entsprechenden Ausnahme nachzukommen, wird vorgeschlagen, in Satz 3 die Ausnahme als Option für die Gemeinden auszugestalten.
	Weiterhin sollten die Gemeinden nach dem Vorschlag des Bundesrates im Bebauungsplan bestimmte Sonderregelungen zu Staffelgeschossen und Geschossen im Dachraum treffen können. Hier wird eine Klarstellung vorgeschlagen, dass die Sonderregelung für Geschosse im Dachraum ebenfalls nur für das jeweils oberste Geschoss gelten sollen.
	Schließlich soll auf die vom Bundesrat seinerzeit vorgeschlagene Übergangsregelung verzichtet werden, wonach der neue Vollgeschossbegriff in einem Bundesland erst dann gelten sollte, wenn der jeweilige landesgesetzliche Vollgeschossbegriff durch das jeweilige Bundesland aufgehoben wurde, da dies aber den Regelungszweck der Vereinheitlichung letztlich vereiteln würde. Die Änderung wirkt jedoch nicht auf Bebauungspläne zurück, die auf Grundlage einer früheren Fassung der Baunutzungsverordnung, auch unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen § 25h BauNVO, aufgestellt worden sind. Denn die Gemeinde musste in ihrer Abwägungsentscheidung von der zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechtslage ausgehen, § 214 Absatz 3 Satz 1 BauGB. Würde eine nachträgliche Änderung des Vollgeschossbegriffs auch für Bestandspläne gelten, könnten im Plangebiet im Ergebnis anders dimensionierte bauliche Anlagen zulässig werden. Die Abwägungsentscheidung würde im Nachhinein durch eine Änderung des Vollgeschossbegriffs einen grundlegend anderen Inhalt bekommen. Dies wäre mit der kommunalen Planungshoheit nicht vereinbar.
	Die Gemeinde kann Altpläne aber auch die jeweils geltende Baunutzungsverordnung umstellen. Dafür steht grundsätzlich das vereinfachte Verfahren (§ 13 BauGB) zur Verfügung (vgl.
	Zu N

	Es wird vorgeschlagen, in § 20a BauNVO eine das Maß der baulichen Nutzung konkretisierende Festsetzungsmöglichkeit der Verkaufsfläche für Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe einzuführen. Die Festsetzungsmöglichkeit ergänzt insbesondere im Falle der Ausweisung von Sondergebieten nach § 11 Absatz 1 und 2 BauNVO für Einkaufszentren und großflächige Einzelhandelsbetriebe die bisherigen, die Art der baulichen Nutzung konkretisierenden Festsetzungsmöglichkeiten zur Verkaufsfläche.
	Die Baunutzungsverordnung ordnet Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe als eigene Art der baulichen Nutzung ein, für die die Sonderregelungen nach § 11 Absatz 3 BauNVO Anwendung finden. Vor diesem Hintergrund kann bei der Festsetzung eines Sondergebietes die Art der baulichen Nutzung näher eingegrenzt und in diesem Zuge auch – die Art der baulichen Nutzung betreffende und damit vorhabenbezogene – Verkaufsflächenfestsetzungen getroffen werden. Dagegen existiert für baugebietsbezogene Festsetzungen zur maximal zulässigen Verkaufsfläche aller in dem Gebiet vorhandenen Betriebe, für die etwa zum Schutz zentraler Versorgungsbereiche ein städtebauliches Bedürfnis bestehen kann, bislang keine Rechtsgrundlage.
	Die Problematik wurde auch im Rahmen der Expertengespräche zur Vorbereitung der BauGB-Novelle erörtert. Im Endbericht findet sich auf Seite 76 folgende Zusammenfassung der Diskussion:
	„Weiteres Thema waren die praktischen Konsequenzen aus einem Urteil des BVerwG zur Festsetzung von Verkaufsflächen in einem Sondergebiet. Aus der Unwirksamkeit der Beschränkung der Vorhabenzahl bei einem Sondergebiet Einkaufszentrum folgerte das Gericht die Unwirksamkeit der Bestimmungen zur Mindest- und Höchstverkaufsfläche. Für die Kommunen sei die Beschränkung der Verkaufsfläche allerdings besonders wichtig, um zentrale Versorgungsbereiche oder Einzelhandelsbereiche gegenüber übermäßigen Kaufkraftverlagerung zu schützen. Dies habe sich in der Praxis mittlerweile durchgesetzt, es fehle allerdings nun an einer entsprechenden Rechtsgrundlage. Von der kommunalen Praxis wurde daher einhellig an den Gesetzgeber appelliert, hier eine Rechtsgrundlage zu schaffen. Eine Möglichkeit, dies umzusetzen, sei, die Festsetzung von Verkaufsflächen als zusätzlichen quantitativen Parameter wie GFZ, GRZ und BMZ für das Maß der baulichen Nutzung zu betrachten. Die Verkaufsfläche als Kennzeichen für die Art der baulichen Nutzung zu nehmen, gelinge nicht durchgehend.“
	Um diesem Wunsch aus der Praxis nachzukommen, soll mit der vorgeschlagenen Regelung des § 20a BauNVO die fehlende Rechtsgrundlage für die Festsetzung der Verkaufsfläche als Maß der baulichen Nutzung geschaffen werden. Die vorgeschlagene Definition der Verkaufsfläche in Absatz 2 orientiert sich an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urteil vom 27. April 1990 – 4 C 36/87 –, Rn. 28). In Absatz 3 soll vorsorglich klargestellt werden, dass die Festsetzung ausschließlich aus städtebaulichen Gründen getroffen werden darf.
	Zu N

	Nummer 20 enthält eine Überleitungsvorschrift, wonach begonnene Planverfahren nach der bisher geltenden Fassung der Baunutzungsverordnung zu Ende geführt werden können, wenn zu dem Plan bereits die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Absatz 2 BauGB bzw. nach § 3 Absatz 1 PlanSiG eingeleitet wurde. Hierdurch sollen Verzögerungen weit fortgeschrittener Planungen vermieden werden.
	Zu A
	Zu N


	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO (s.o.
	Zu N

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO (s.o.
	Zu N

	Aufgrund der vorgeschlagenen Neufassung des § 9 Absatz 1 Nummer 6 BauGB (s.o.
	Zu N

	Aufgrund der Neueinführung der Festsetzungsmöglichkeit eines Versiegelungsfaktors in § 19a BauNVO (s.o.
	Zu N

	Nummer 7 soll an die Neufassung der Festsetzungsmöglichkeit in § 9 Absatz 1 Nummer 14 BauGB angepasst werden. Die dort eingeführte Differenzierung zwischen Schmutzwasserbeseitigung und Bewirtschaftung des Niederschlagswassers soll durch die Beschränkung des bisherigen Planzeichens für Abwasser auf Schmutzwasser und der Einführung eines neuen Planzeichens für Niederschlagswasser auf Ebene der Planzeichen umgesetzt werden.
	Zu N

	Aufgrund der Neueinführung der Festsetzungsmöglichkeit von baulichen oder technischen Maßnahmen zur Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Besonnung in § 9 Absatz 1 Nummer 27 BauGB soll eine neue Nummer 15.12. in die Anlage PlanZV eingefügt werden. Das vorgeschlagene neue Planzeichen unterscheidet sich von demjenigen in Nummer 13.2.1. durch den engeren Abstand der Kreise zueinander.
	Zu N

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Einführung eines neuen Planzeichens in Nummer 15.12 (
	Zu A
	Zu N
	Zu B


	Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur. Im Zuge der Novellierung des Raumordnungsgesetzes, BGBl. 2023 I Nr. 88 vom 28.3.2023, in Kraft getreten am 28.9.2023, wurde ein neuer Satz 6 eingefügt, und der vormalige Satz 6 wurde daraufhin der jetzige Satz 7. Letztgenannter Satz enthält mit dem Wort „dabei“ einen Bezug auf den vorausgehenden Satz, also nunmehr auf den im Zuge der letzten Novelle eingefügten Satz 6, und nicht mehr auf den unverändert gebliebenen Satz 5. Diese Änderung des Bezugs geschah versehentlich; der inhaltliche Bezug zu Satz 5 sollte unverändert bleiben: Beim Freiraumschutz und bei der Schaffung eines Freiraumverbundsystems soll die weitere Zerschneidung der freien Landschaft so weit wie möglich vermieden werden. Um diesen versehentlich fehlerhaften Bezug zu korrigieren bzw. dem inhaltlichen Bezug zu entsprechen, sollen nun die Sätze 6 und 7 getauscht werden bzw. der derzeitige Satz 7 (wieder) hinter Satz 5 eingefügt werden. Der jetzige Satz 6 wird damit Satz 7 neu.
	Zu B

	Standortgebundene Rohstoffe sind mineralische Rohstoffe wie Sande, Quarzsande, Kiese und Naturstein. Bei der planerischen Steuerung von Rohstoffen, die keiner Fachplanung wie der des Bundesberggesetzes unterfallen – in der Regel Sande und Kiese –, kommt der Raumordnung zentrale Bedeutung zu. Mit der Ergänzung in Satz 4 soll verdeutlicht werden, dass für heimische Rohstoffe vorrangig dort Flächen notwendig sind, wo sich der Rohstoff befindet und verbraucht wird. Die Versorgung mit Rohstoffen soll also regional und damit insbesondere verbrauchsnah sichergestellt werden. Damit können zukünftig Transportwege so kurz wie möglich gehalten und ein engmaschiges Rohstoffgewinnungsnetz aufrechterhalten werden; dies dient insbesondere dem Klima- und Umweltschutz.
	Zu B

	Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur. Satz 4 entfällt, da er eine versehentliche Wiederholung des vorhergehenden Satzes ohne eigenen Regelungsinhalt darstellt.
	Zu N

	Die klarstellende Ergänzung von § 7 Absatz 1 Satz 2 soll vor dem Hintergrund zunehmender Nutzungskonkurrenzen den Anstoß dafür geben, dass eine multifunktionale Nutzung des Raums stärker in den Blick genommen wird, als dies bislang in den Raumordnungsplänen der Fall ist. Multifunktionale Freiraumstrukturen sind im Hinblick auf viele Nutzungen und Funktionen des Raums denkbar. Dies betrifft z. B. Bereiche der erneuerbaren Energien mit der Landwirtschaft oder Bereiche der Rohstoffgewinnung mit Hochwasserschutz oder erneuerbaren Energien. Zugleich werden die für die vorgenannten Bereiche vorgesehenen Flächen häufig auch für bestimmte Funktionen des Natur- und Umweltschutzes verfügbar sein.
	Sofern die entsprechenden Nutzungen und Funktionen nicht uneingeschränkt miteinander vereinbar sind, soll bei der Festlegung von Mehrfachnutzungen ein besonderes Augenmerk auf die schon bislang in Satz 1 geregelten Möglichkeiten der zeitlichen Dimension, z. B. der Zwischen- und Folgenutzungen, gelegt werden. Auch können Regelungen zu einer Priorisierung zwischen den Nutzungen und Funktionen, für die eine Fläche im Raumordnungsplan gemeinsam vorgesehen wird, erfolgen.
	Die Mehrfachnutzung dient nicht nur der weitestmöglichen Realisierung der einzelnen Nutzungen und Funktionen, sondern insbesondere dem Umweltschutz: Sie führt zu einer Verringerung der Flächeninanspruchnahme und der Beeinträchtigung von Schutzgütern insgesamt. Und bei einer umweltverträglich abgestimmten Mehrfachnutzung wird es trotz der eventuell verstärkten Auswirkungen aufgrund der Mehrfachnutzung insgesamt weniger negative Umweltauswirkungen im gesamten Planungsraum geben, als dies der Fall wäre, wenn jede Nutzung auf einer eigenen Fläche, also auf insgesamt deutlich größerem Raum stattfände.
	Zu N

	Die Änderung korrespondiert mit der Änderung von § 2 Absatz 2 Nummer 4 Satz 4 ROG. Auf die dortige Begründung wird verwiesen.
	Zu A

	Die vorgeschlagene Änderung des Bundes-Klimaanpassungsgesetzes soll klarstellen, dass die Berücksichtigung der Belange und des Ziels der Klimaanpassung sich im Anwendungsbereich des Raumordnungsgesetzes und des Baugesetzbuchs nach deren Vorschriften richtet. Die Bündelung sämtlicher Vorgaben in den planungsrechtlichen Regelwerken soll die Rechtslage für die Rechtsanwender übersichtlich und praxisgerecht halten und damit der Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung dienen.
	Zu A

	Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO (s.o.
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	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Aufhebung der §§ 2 und 3 BauNVO (s.o.
	Zu N

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Änderungen des § 3 Absatz 2 BauGB durch das Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 3. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 176, 214).
	Zu N

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Änderungen des § 3 Absatz 2 BauGB durch das Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 3. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 176, 214).
	Zu A

	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o.
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	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o.
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	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o.
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	Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Neuordnung der §§ 1 bis 2a BauGB (s.o.
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